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Vorwort

Der Gebäudebereich verursacht bei Einbeziehung von Vorketten und indirekten Emis-
sionen etwa vierzig Prozent der Treibhausgase in Deutschland – damit ist klar, dass 
auch in diesem Sektor dringend eine Transformation notwendig ist, um die Klimaziele 
erreichen zu können. Gleichzeitig berührt diese Transformation das Leben der Men-
schen in besonderer Weise: Wohnen und häusliche Energienutzung sind schließlich 
wichtige Teile des Alltags. Die ESYS-AG „Energiewende der bebauten Umwelt“ hat 
daher nicht nur die technische, sondern auch die soziale Dimension der Wärmewende 
in den Blick genommen.

Es zeigt sich, dass der Fokus auf sogenannte Worst Performing Buildings einen 
besonders wirksamen Hebel für die schnellere energetische Ertüchtigung des Gebäu-
debereichs darstellt. Worst Performing Buildings sind zu erheblichen Anteilen selbst-
genutzte Ein- und Zweifamilienhäuser. Für eine sozial nachhaltige Wärmewende sind 
zudem die Belange von Mieter*innen zu berücksichtigen, die oftmals vulnerabel sind und 
abhängig von den Investitionsentscheidungen anderer. Um eine aktive Trägerschaft der 
Energie- und Wärmewende zu ermöglichen, sind Teilhabe und Selbstwirksamkeit der 
Betroffenen wesentliche Voraussetzungen. So sollten Menschen befähigt werden, ihren 
persönlichen Energieverbrauch zu senken, ohne dabei an Lebensqualität einzubüßen. 
Zudem muss der Kenntnisstand über den Gebäudebereich verbessert werden, um 
politische Maßnahmen zielgerichtet implementieren und evaluieren zu können.

Für diese und weitere Herausforderungen hat die ESYS-AG Handlungsfelder 
skizziert, die wesentlich zum Erfolg einer sozial-ökologischen Transformation im Ge-
bäudebereich beitragen können.

Im Namen des ESYS-Direktoriums bedanke ich mich bei den beteiligten Fachleu-
ten und insbesondere der AG-Leitung herzlich für Ihr Engagement.
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BBSR  Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 
BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. 

BDI Bundesverband der Deutschen Industrie e. V. 
BEG  Bundesförderung für effiziente Gebäude  
BEHG  Brennstoffemissionshandelsgesetz  

BEW  Bundesförderung für effiziente Wärmenetze  
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BPIE  Buildings Performance Institute Europe  
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dena Deutsche Energie-Agentur  
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EnEv  Energieeinsparverordnung  
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ens Dänische Energieagentur 
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EPBD  Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden  
(englisch = Energy Performance of Buildings Directive) 

EPC  Energy Performance Contracting  
ERK Expertenrat für Klimafragen 

ESCO  Energy Service Companies 
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EU  Europäische Union  
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(englisch = European Union Emissions Trading System) 
EVU  Energieversorgungsunternehmen  

EWI Energiewirtschaftliches Institut an der Universität zu Köln 
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(englisch = International Energy Agency) 
IEA EBC  International Energy Agency Energy in Buildings and Communities Pro-

gramme  
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München e. V.  
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NWG  Nichtwohngebäude  
OSS  One-Stop-Shop  
PACE  Property Assessed Clean Energy  

PECS  Personalized Environmental Control Systems  
PV  Photovoltaik  
PVT Photovoltaikthermie 

QNG Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude 
RED III Erneuerbare-Energien-Richtlinie III 

(englisch = Renewable Energy Directive III) 
RGE Reconnu Garant de l’Environnement 

RI.SE Research Institute of Sweden 
S. Seite 
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Glossar 

Co-Housing  Eine Gruppe von Wohneinheiten, die einige gemeinsame Einrich-
tungen (= Bereiche, Räume, Geräte oder Dienstleistungen für be-
stimmte Aktivitäten) umfasst. 

CO2-Äquivalente  Um die Auswirkungen verschiedener Treibhausgase vergleichen 
zu können, wurde die Maßeinheit CO2-Äquivalent geschaffen. Mit 
ihr wird die Klimawirkung der unterschiedlichen Treibhausgase im 
Vergleich zu derjenigen von Kohlendioxid ausgedrückt. 

CO2-Preis  Energie- und Industrieunternehmen müssen bereits seit 2005 im 
Rahmen des Europäischen Emissionshandels für ihre bei der Ener-
gieerzeugung entstehenden Emissionen kostenpflichtig Zertifikate 
erwerben und können diese zu marktbasierten Preisen untereinan-
der handeln. 
Für die Sektoren Wärme und Verkehr besteht seit 2021 zusätzlich 
ein nationales Emissionshandelssystems (nEHS) entsprechend dem 
Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG). 

EEG-Umlage  Mit der EEG-Umlage wurde der Ausbau der erneuerbaren Energien 
finanziert. Betreiber von Erneuerbare-Energien-Anlagen, die Strom in 
das Netz der öffentlichen Versorgung einspeisten, erhielten dafür 
eine festgelegte Vergütung. Die Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) 
verkauften den eingespeisten Strom an der Strombörse. Da die 
Preise, die an der Börse erzielt wurden, unter den gesetzlich festge-
legten Vergütungssätzen lagen, wurde den ÜNB der Differenzbetrag 
erstattet. Dieser Differenzbetrag (abzüglich eines Zuschusses aus dem 
Bundeshaushalt) wurde durch die EEG-Umlage auf den Stromver-
braucher umgelegt. Am 1. Juli 2022 ist die EEG-Umlage im Strom-
preis vollständig entfallen. 

Effizienzhaus Ein Effizienzhaus ist ein energetischer Standard für Wohngebäude. 
Er setzt sich aus zwei Kriterien zusammen: Wie hoch ist der Gesam-
tenergiebedarf der Immobilie? Und wie gut ist die Wärmedäm-
mung der Gebäudehülle? Das wird mit den Werten des Primärener-
giebedarfs und des Transmissionswärmeverlusts angegeben. 
Die Effizienzhaus-Stufe gibt die Klasse der Energieeffizienz an. Die 
Werte 40, 55, 70 und 85 definieren die unterschiedlichen Effizienz-
haus-Stufen. Je kleiner die Kennzahl ist, desto geringer ist der Ener-
giebedarf der Immobilie. Als Vergleich dient ein Referenzgebäude, 
das den Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entspricht. 
Ein Beispiel: Im Vergleich zum Referenzgebäude des GEG benötigt 
das Effizienzhaus 55 nur 55 Prozent der Primärenergie. 

Endenergie  Energie, die vom Endverbraucher (Haushalte, Gewerbe, Industrie) 
verwendet wird, zum Beispiel Strom, Benzin und Heizöl. Die End-
energie entspricht der für die Herstellung der Endenergieträger ein-
gesetzten Primärenergie abzüglich der Transport- und Umwand-
lungsverluste.  



12 Glossar  

 

12 

Europäisches Emissionshandels-
system (EU-ETS) 

Emissions Trading System (deutsch: Emissionshandelssystem), auch 
Cap & Trade System. In einem solchen System wird eine Ober-
grenze (Cap) für den Ausstoß bestimmter Stoffe festgelegt und eine 
entsprechende Menge an Zertifikaten für diesen Ausstoß bereitge-
stellt. Diese Zertifikate können zwischen den Emittenten gehandelt 
werden (Trade). Das sogenannte EU-ETS ist ein solches Cap & Trade 
System für die Emission von Treibhausgasen für bestimmte Sekto-
ren innerhalb der EU. Die aktuelle Ausprägung des Systems wird als 
EU-ETS I bezeichnet. Eine geplante Änderung des ETS I umfasst die 
Einbeziehung der Sektoren Gebäude, Verkehr und zusätzlicher Sek-
toren. Dieses System wird dann als EU-ETS II bezeichnet. 

Externe Effekte  Auswirkungen auf Außenstehende, die im Preis nicht berücksichtigt 
sind. Ein typisches Beispiel für negative externe Effekte sind Schä-
den, die durch Treibhausgase verursacht werden, und andere Um-
weltauswirkungen. Der Staat kann durch Steuern und Abgaben be-
wirken, dass die externen Effekte eingepreist werden, und auf diese 
Weise ein allokatives Marktversagen verhindern – im Falle von 
Treibhausgasen durch einen CO2-Preis. 

Klimageld  Durch eine steigende CO2-Bepreisung wird ein hoher Emissionsver-
brauch finanziell belastet. Durch das Klimageld, das in Form einer 
pauschalen Summe an alle Bürger*innen ausgezahlt wird, soll die-
ser Preisanstieg abgefedert werden. Da einkommensschwache 
Menschen im Durchschnitt weniger CO2-Emissionen verursachen, 
werden diese entlastet. Einkommensstarke, die im Durchschnitt 
mehr verursachen, werden hingegen stärker belastet.  

Klimaschutzgesetz Das Bundes-Klimaschutzgesetz hat den Zweck, die Erfüllung der na-
tionalen Klimaschutzziele sowie die Einhaltung der europäischen 
Zielvorgaben zu gewährleisten. Grundlage bildet die Verpflichtung 
nach dem Übereinkommen von Paris aufgrund der Klimarahmen-
konvention der Vereinten Nationen. Danach soll der Anstieg der 
globalen Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2 Grad Celsius 
und möglichst auf 1,5 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen 
Niveau begrenzt werden, um die Auswirkungen des weltweiten Kli-
mawandels so gering wie möglich zu halten. 

Kreislaufwirtschaft  Die Kreislaufwirtschaft ist ein Modell der Produktion und des Ver-
brauchs, bei dem bestehende Materialien und Produkte so lange 
wie möglich geteilt, geleast, wiederverwendet, repariert, aufgear-
beitet und recycelt werden. Auf diese Weise wird der Lebenszyklus 
der Produkte verlängert. In der Praxis bedeutet dies, dass Abfälle 
auf ein Minimum reduziert werden. Nachdem ein Produkt das Ende 
seiner Lebensdauer erreicht hat, verbleiben die Ressourcen und 
Materialien so weit wie möglich in der Wirtschaft. Sie werden also 
immer wieder produktiv weiterverwendet, um weiterhin Wert-
schöpfung zu generieren. Die Kreislaufwirtschaft steht im Gegen-
satz zum traditionellen, linearen Wirtschaftsmodell. 

Lock-in-Effekte  Lock-in-Effekte (englisch für „einschließen“) bezeichnen ökonomi-
sche, technologische, institutionelle und soziale Effekte, die dazu 
führen, dass bestehende Technologiepfade über die Zeit hinweg 
Bestand haben und dadurch eine Transformation verlangsamen. 
Dies ist beispielsweise bei Kraftwerken mit hohen Anfangsinvestiti-
onen und geringen Betriebskosten der Fall. Ist ein solches Kraftwerk 
einmal finanziert und errichtet, bestehen hohe Anreize, es weiter-
hin in Betrieb zu halten, auch wenn beispielsweise aus klimapoliti-
scher Sicht bessere Alternativen existieren. 
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Mieter-Vermieter-Dilemma  Das Mieter-Vermieter-Dilemma beschreibt den Umstand, dass Vermie-
ter*innen wenig Anreize haben, um in energetische Sanierungen zu in-
vestieren, wenn die Energiekosten von Mieter*innen getragen werden. 

Mitnahmeeffekte  Bei der Gewährung von beispielsweise Vergünstigungen oder Sub-
ventionen tritt ein Effekt auf, bei dem auch diejenigen in den Ge-
nuss finanzieller Mittel kommen, die gar nicht adressiert waren. 

 On-Bill Payment Beim On-Bill Payment werden die Investitionen in die energetische 
Sanierung oder andere Energieeffizienzmaßnahmen über die Ener-
giekostenrechnung der Gebäudeeigentümer*innen abgewickelt. 
Energieversorgungsunternehmen oder andere Finanzierungs-
partner gewähren Gebäudeeigentümer*innen ein Darlehen für die 
Sanierungsmaßnahmen. Die Rückzahlung des Darlehens erfolgt 
über eine fixe Umlage auf die Energiekostenrechnung des Gebäu-
des über einen bestimmten Zeitraum hinweg. 

 One-Stop-Shops One-Stop-Shops begleiten private Haushalte bei der energetischen 
Sanierung mit Finanzierungslösungen. Es gibt privat, öffentlich oder 
halbstaatlich geführte One-Stop-Shops. Die Geschäftsmodelle ähneln 
zum Teil denen von Energy Service Companies, andere konzentrieren 
sich auf die Beratung und Begleitung des Sanierungsprozesses, und 
wieder andere bieten ein umfassendes Renovierungspaket an und 
übernehmen zum Teil die Vorfinanzierung von Sanierungsmaßnah-
men. Einige One-Stop-Shops treten als Vermittler zwischen Banken 
und Kund*innen auf. Andere verfügen über eigene Mittel, die Sie zur 
Verfügung stellen. 

 On-Tax Financing On-Tax Financing bietet eine langfristige Finanzierung für Investiti-
onen in Energieeffizienzmaßnahmen am Gebäude. Im Mittelpunkt 
steht hier die Kommune, die zur Kapitalbeschaffung Anleihen 
(meist Kommunalanleihen) an private Investoren ausgibt. Die durch 
die Anleihenausgabe eingenommenen Finanzmittel werden von 
den Kommunen den an On-Tax Financing Programm teilnehmen-
den Gebäudeeigentümer*innen für Investitionen in Energieeffi-
zienzmaßnahmen bereitgestellt. Die Gebäudeeigentümer*innen 
zahlen das erhaltene Darlehen durch eine zusätzliche „Umlage“-
Sonderzahlung auf ihre jährliche Grundsteuerrechnung für eine be-
stimmte Laufzeit zurück. 

Primärenergie  Energiegehalt eines natürlich vorkommenden, noch nicht weiter-
verarbeiteten Energieträgers (zum Beispiel Braunkohle, Steinkohle, 
Rohöl, Erdgas). Bei Windenergie, Photovoltaik und Wasserkraft 
wird der damit erzeugte Strom als Primärenergie gerechnet.  

Quartierslösungen  Verschiedene Erzeuger und Verbraucher innerhalb eines Quartiers 
können sich gegenseitig mit erneuerbaren Energien versorgen, 
wenn sie in Bezug auf Strom und Wärme effizient vernetzt werden. 
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Quellprinzip Bei der Bilanzierung von Treibhausgasen werden die Emissionen 
verschiedenen Sektoren (zum Beispiel Energiesektor) zugeordnet. 
Dabei gibt es unterschiedliche Ansätze zur Bilanzierung: Das Quell-
prinzip oder das Verursacherprinzip. Beim Quellprinzip werden den 
Gebäuden nur die direkt erzeugten Emissionen zugeordnet, die im 
Betrieb vor Ort entstehen, also etwa durch das Verbrennen von Öl 
fürs Heizen. Die Emissionen aus Strom- oder Fernwärmeerzeugung 
dagegen werden nach diesem Prinzip dem Energiesektor zugeord-
net, auch wenn die Energie in Gebäuden verbraucht wird. 

Reboundeffekt  Energieeffizienzsteigerungen können zu Änderungen im Verbrau-
cherverhalten führen, durch die die potenzielle Energieeinsparung 
der Effizienzmaßnahme nicht in vollem Umfang erreicht wird. Die-
ser sogenannte Reboundeffekt wird dadurch ausgelöst, dass die Ef-
fizienzsteigerung häufig mit Kosteneinsparungen aufseiten der Ver-
braucher*innen einhergeht. Ist die effizienter bereitgestellte Ener-
giedienstleistung billiger, wird sie stärker nachgefragt. Dies bezeich-
net man als direkten Reboundeffekt. Ein indirekter Reboundeffekt 
tritt ein, wenn das durch die Effizienzsteigerung eingesparte Geld 
für andere Produkte oder Dienstleistungen eingesetzt wird, die 
ebenfalls Energie verbrauchen.  

Remanenzeffekt  Der Remanenzeffekt beschreibt eine Tendenz, bei der vor allem ältere 
Personen ihre Nachfrage nach Wohnfläche reduzieren, jedoch weiter-
hin in ihrer bestehenden Wohnung oder in ihrem bestehenden Haus 
wohnen bleiben und somit nicht gleichermaßen Wohnfläche reduzie-
ren. Der Remanenzeffekt ist unter anderem darin begründet, dass An-
gebote an bezahlbarem und barrierefreiem Wohnraum begrenzt sind. 
Dies erschwert einen Umzug in eine besser passende Wohnsituation. 

Sektorkopplung  Die Sektorkopplung (auch Sektorenkopplung genannt) verbindet 
die Energiesektoren Strom, Wärme und Mobilität zu einem inte-
grierten Energiesystem, um Haushalt, Gewerbe und Industrie mit 
den benötigten Energiedienstleistungen zu versorgen. Das Ziel der 
Sektorenkopplung ist, erneuerbare Energien, insbesondere Strom 
aus Windenergie und Photovoltaik, auch in der Wärmeversorgung 
und im Verkehrssektor sowie in der Industrie stärker zu nutzen. 
Technologien, die dabei zum Einsatz kommen, sind direkte Elektri-
fizierung (zum Beispiel Elektrofahrzeuge, Wärmepumpen) und indi-
rekte Elektrifizierung (Erzeugung von Wasserstoff oder Synfuels mit 
Strom, die dann in den entsprechenden Anwendungen statt fossiler 
Brenn- und Kraftstoffe zum Einsatz kommen).  

Smart Home Begriff für alle Aspekte und Services, die Geräte innerhalb eines 
Haushalts vernetzen und Prozesse automatisieren.  
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Smart Meter  Ein Smart Meter, auch intelligentes Messsystem genannt, bildet die 
digitale Infrastruktur für das zukünftige auf erneuerbaren Energien 
basierende Energiesystem. Ein Smart Meter besteht aus einem di-
gitalen Stromzähler sowie einer Kommunikationseinheit (Smart 
Meter Gateway): Im Gegensatz zum herkömmlichen analogen und 
meist schwarzen Ferraris-Zähler kann man mit einem digitalen 
Stromzähler nicht nur den aktuellen Zählerstand, sondern auch den 
tatsächlichen Stromverbrauch und die tatsächliche Nutzungszeit 
(zum Beispiel Tag, Woche, Monat, Jahr) präzise erkennen. 

Sowieso-Kosten  Die Sowieso-Kosten (auch Ohnehin-Kosten genannt) sind der Kos-
tenanteil, der auf die Instandsetzung des Gebäudes beziehungs-
weise einzelner Bau- und Anlagenteile im Rahmen der energeti-
schen Sanierung entfällt. Es handelt sich um anteilige Kosten für 
Maßnahmen zur reinen Wiederherstellung des funktionsfähigen 
Zustands von (technischen) Anlagen und Bauelementen. Instand-
setzung bedeutet oft Reparatur oder Austausch von Bauteilen. 
Auch das Verbessern von Bau- und Anlagenteilen nach aktuellem 
Stand der Technik zählt zur Instandsetzung. Typische Sowieso-Kos-
ten einer energetischen Sanierung sind beispielsweise die anteili-
gen Instandsetzungskosten für das Abschlagen des alten Putzes und 
das Anbringen des neuen Putzes, den Farbanstrich der Fassade 
oder der Kostenanteil der Technik, der für die Umsetzung nach ak-
tuellem Stand der Technik anfallen würde (zum Beispiel Kosten in 
Höhe einer neuen Brennwerttherme). 

Tiny House  In Deutschland gibt es keine feste Definition für ein Tiny House, das 
oft auch als Mikrohaus, Minihaus oder „Singlehaus“ bezeichnet 
wird. Klar ist nur, dass es eine kleine Nutzfläche hat. Im Gebäu-
deenergiegesetz (GEG) gibt es zwar die Definition eines „kleinen 
Gebäudes“ mit höchstens 50 Quadratmetern Nutzfläche, dieses ist 
allerdings lediglich von der Pflicht befreit, einen Energieausweis 
vorzuhalten. In den USA ist ein Tiny House darüber definiert, dass 
es höchstens 37 Quadratmeter Nutzfläche aufweist. 

Verursacherprinzip  Bei der Bilanzierung von Treibhausgasen werden die Emissionen 
verschiedenen Sektoren (zum Beispiel Energiesektor) zugeordnet. 
Dabei gibt es unterschiedliche Ansätze zur Bilanzierung: Das Quell-
prinzip oder das Verursacherprinzip. Das Verursacherprinzip be-
trachtet alle Emissionen, die mit dem jeweiligen Sektor zusammen-
hängen. So werden die Emissionen, die nach dem Quellprinzip zu 
anderen Sektoren gehören, hier anteilig dem verbrauchenden Sek-
tor zugeschrieben. Das heißt, dass beispielsweise die Emissionen 
der Strom- und Fernwärmeerzeugung oder der Materialherstellung 
im Hausbau anteilig den Gebäuden zugeordnet werden. 
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Wohlstandseffekt Wohlstandseffekte beschreiben Verhaltensänderungen, die durch 
ein gestiegenes Realeinkommen ausgelöst werden. Im Kontext der 
Wärmewende wirken diese oft konträr zum Ziel der Energieeinspa-
rung. Beispiele hierfür sind der Anstieg der beheizten Wohnfläche 
pro Kopf oder die steigenden Komfortansprüche, die sich in einem 
erhöhten Energieverbrauch widerspiegeln. 

Wohngeld  Wohngeld ist ein Zuschuss zur Miete oder Belastung (bei selbstnut-
zenden Eigentümer*innen) für Haushalte mit geringen Einkommen. 
Anspruch und Höhe des Wohngelds hängen ab von der Anzahl der 
zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder, der Höhe des Gesamt-
einkommens und der Höhe der zuschussfähigen Miete beziehungs-
weise Belastung. 

Worst-First-Ansatz  Ziel des Worst-First-Ansatzes ist es, die Gebäude mit der schlech-
testen Energieeffizienz mit höchster Priorität zu sanieren. 

Worst Performing Building Als Worst Performing Buildings (WPBs) werden generell Gebäude 
in einer vergleichsweise schlechten Energieeffizienzklasse bezeich-
net. Sie zeichnen sich durch eine energetisch schlechte Gebäude-
hülle sowie eine mit fossilen Energieträgern betriebene und oft 
ineffiziente Heiztechnik aus. Es gibt keine einheitliche Terminologie 
für WPBs. 
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Zusammenfassung 

Mit dem Bundes-Klimaschutzgesetz hat sich Deutschland zur Klimaneutralität bis zum 
Jahr 2045 verpflichtet. Der Gebäudebereich ist in diesem Vorhaben von entscheiden-
der Bedeutung, da hier gemäß Verursacherprinzip etwa vierzig Prozent der Treibhaus-
gasemissionen (THG-Emissionen) anfallen. Die THG-Emissionen im Gebäudebereich 
sind in den vergangenen Jahren jedoch allenfalls geringfügig gesunken. Um die Klima-
ziele zu erreichen, müssen sich die Anstrengungen in diesem Bereich folglich deutlich 
steigern und beschleunigen – im Fokus steht dabei der Gebäudebestand. Aufgrund der 
Dominanz des Wärmeverbrauchs in Gebäuden sollten Maßnahmen zur energeti-
schen Ertüchtigung der Gebäudehülle und der Wechsel zu klimaneutraler Heizungs-
technik im Vordergrund stehen. 

Die Wärmewende darf nicht nur aus technologisch-regulatorischer Perspektive 
betrachtet werden: Wärmebedarfe und Wärmepraktiken entstehen durch ein komple-
xes Zusammenspiel aus technologischen und infrastrukturellen Gegebenheiten, klima-
tischen Bedingungen, physiologischen Bedürfnissen, praktischem Wissen und alltägli-
chen Gewohnheiten. Der Transformationsprozess im Gebäudebereich findet daher in 
enger Verknüpfung mit sozialen und gesellschaftlichen Faktoren statt. Haus-
halte mit niedrigen Einkommen sind nicht nur vergleichsweise stark von Energiepreis-
steigerungen betroffen. Sie sind in der Regel auch weniger resilient gegenüber den Fol-
gen des Klimawandels. Daher sollten diese Gruppen, ob als Mieter*innen oder selbst-
nutzende Eigentümer*innen, bei der Umsetzung der Wärmewende besondere Berück-
sichtigung erfahren. Eine stärkere Internalisierung sozialer und gesellschaftlicher Fak-
toren bedeutet auch, klima- und energiepolitische Themen alltags- und lebensweltnah 
zu kommunizieren und Teilhabe zu fördern.  

Schwerpunkte: Worst Performing Buildings, soziale Nachhaltigkeit und Datenbasis 
Die vorliegende Analyse untersucht vor diesem Hintergrund Herausforderungen und 
Handlungsfelder, die für die Umsetzung und Beschleunigung einer sozial-ökologi-
schen Wärmewende von zentraler Bedeutung sind. Da eine vollumfängliche Be-
trachtung angesichts der Breite des Themas in diesem Rahmen nicht möglich ist, setzt 
diese Analyse drei Schwerpunkte: 

• Worst Performing Buildings (WPBs): Von allen Gebäudetypen besitzen 
WPBs, also Gebäude mit dem energetisch schlechtesten Standard, die größten Po-
tenziale für eine rasche Senkung der Emissionen. Die folgenden Fragen werden 
vertieft betrachtet: Welche Gebäude gehören zu den WPBs? Wer wohnt in diesen 
Gebäuden? Warum ist ihre Ertüchtigung so wichtig, und wie kann sie vorange-
bracht werden?  

• Soziale Nachhaltigkeit in der Wärmewende: Transformationsprojekte soll-
ten sozial nachhaltig umgesetzt werden und Kosten und Nutzen fair verteilen. Die 
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folgenden Fragen werden vertieft betrachtet: Wer ist von der Wärmewende und 
sich verändernden Energiepreisen beziehungsweise Wohnkosten besonders be-
troffen, das heißt vulnerabel? Welche Rolle spielen diesbezüglich der Flächen- und 
Energieverbrauch? Wie können diese Gruppen unterstützt werden, und welche 
Bedeutung haben kommunikative Maßnahmen für den Erfolg der Wärmewende?  

• Datenbasis in der Wärmewende: In Deutschland ist die Tiefe und Verfügbar-
keit von gebäudebezogenen Daten oft unzureichend – eine quantitative Basis für 
die Wärmewende fehlt damit an vielen Stellen. Die folgenden Fragen werden ver-
tieft betrachtet: Wie stellt sich die Datenlage im Gebäudebereich in Deutschland 
gegenwärtig dar? Wo bestehen größere Lücken? Mit welchen Maßnahmen ließe 
sich die Datenlage verbessern? 

Einen Rahmen für die Wärmewende durch ganzheitlichen Instrumentenmix setzen 
Die Umsetzung der in den Schwerpunktthemen genannten Handlungsfeldern erfordert 
einen sinnvoll gesetzten Rahmen für die Wärmewende. Als Leitinstrument sollte dabei 
der CO2-Preis dienen: Wird die Nutzung von fossilen Energieträgern stetig und deutlich 
verteuert, setzt dies einerseits spürbare Anreize zur Sanierung und zu einem Wechsel auf 
klimafreundliche Technologien der Wärmebereitstellung. Andererseits können über die 
Einnahmen aus der CO2-Bepreisung finanzielle Mittel für Transformationsmaßnahmen 
bereitgestellt werden, die die THG-Emissionen im Gebäudebereich senken und mögliche 
soziale Härten abpuffern. Als Anreizinstrument für die Transformation im Gebäudebe-
reich reicht der CO2-Preis jedoch allein nicht aus. Für eine erfolgreiche Wärmewende 
sollten weitere Instrumente etabliert werden, die die Bereitstellung privaten Kapitals för-
dern sowie Informations- und Beratungsangebote bereithalten. Dabei sollte die fiskali-
sche Realisierbarkeit im Blick behalten werden, indem Ausgaben auf das Ziel der klima-
neutralen Transformation hin fokussiert werden. Daneben sollten Maßnahmen eingelei-
tet werden, um dem Fachkräftemangel möglichst schnell und gezielt zu begegnen. 

Worst Performing Buildings rasch sanieren und Unterstützungsmaßnahmen ausbauen 
Zum Erreichen der Klimaziele im Gebäudebereich kommt den WPBs eine besonders 
wichtige Rolle zu. Da sie relativ gesehen für einen hohen Anteil der Emissionen im Ge-
bäudebereich verantwortlich sind, stellt die Priorisierung ihrer energetischen Sanie-
rung einen wirkungsvollen Hebel für die Senkung von THG-Emissionen dar. De-
taillierte Informationen über diese Gebäude, deren Eigentümer*innen und Bewoh-
ner*innen sind jedoch nur unzureichend verfügbar. Eine beim Institut für ökologische 
Wirtschaftsforschung (IÖW) in Auftrag gegebene Studie zeigt, dass in erster Linie Ein- 
und Zweifamilienhäuser zu den WPBs gehören und dass vornehmlich selbstnutzende 
Eigentümer*innen in WPBs wohnen. Zwar verfügen diese im Durchschnitt über ein 
höheres Einkommen und Vermögen als Mieter*innen. Im Vergleich mit dem Durch-
schnitt der Eigentümer*innen sind sie finanziell jedoch schlechter gestellt. Sie können 
somit die hohen Kosten für eine Sanierung ihrer (energetisch schlechten) Gebäude 
nicht oder nur zum Teil tragen. Um WPBs effektiv, schnell und sozialverträglich zu sa-
nieren, sind klare Definitionen, Regelungen und Unterstützungsmaßnahmen erforder-
lich. Sinnvoll als Vorgabe für die energetische Sanierung von WPBs erscheint eine tech-
nisch begründete Zielsetzung wie die Niedertemperaturfähigkeit für die Beheizung. Als 
Zielniveau wird deshalb das KfW-Effizienzhaus 70 vorgeschlagen. Für eine rasche Sa-
nierung der WPBs sollten die Fördersätze für dieses Gebäudesegment erhöht werden. 
Gleichzeitig sollten die sozioökonomischen Voraussetzungen der Eigentümer*innen 
bei der Ausgestaltung des Förderregimes Berücksichtigung finden. Vulnerable 
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Eigentümer*innen sollten im Rahmen einer verstärkt einkommensabhängigen Förde-
rung stärker finanziell unterstützt werden. 

Um dem Ziel der Klimaneutralität im Jahr 2045 nachzukommen, empfiehlt sich 
generell ein progressiver Pfad, das heißt ein Vorgehen mit auf der Zeitachse steigenden 
Anforderungen. Dazu könnten Minimum Energy Performance Standards (MEPS), also 
verbindliche Sanierungsvorgaben, für die Ertüchtigung der WPBs in Erwägung ge-
zogen werden. Hier erscheint ein schrittweises Vorgehen als sinnvoll, bei dem zunächst 
ein degressiv aufgebautes Fördermittelsystem für Eigentümer*innen von WPBs instal-
liert wird, das einen klaren Planungshorizont schafft. Nach einem vorab definierten Zeit-
raum könnten verbindliche Sanierungsvorgaben greifen, die einen klaren zeitlichen Rah-
men für Klimaneutralität setzen. Sofern solche Vorgaben eingeführt werden, sind diese 
durch Angebote zu flankieren, die Eigentümer*innen über ihre Verpflichtungen, Umset-
zungsoptionen und auch Unterstützungsmaßnahmen informieren und beraten. 

Soziale Nachhaltigkeit in der Wärmewende stärken 
Gerade für vulnerable oder marginalisierte Bevölkerungsgruppen stellen finan-
zierbare Sanierungen und die Zugänglichkeit zu energieeffizienten Gebäuden und Tech-
nologien eine besondere Herausforderung dar. Drohende Verluste an wohnlicher Lebens-
qualität und die Gefahr der Energiearmut sollten beachtet werden. Da klimawandelbezo-
gene Veränderungen im Gebäudebestand häufig direkt auf den Wohnbereich beziehungs-
weise das Wohnumfeld von Menschen zurückwirken, ist eine breite Akzeptanz und aktive 
Trägerschaft entsprechender Maßnahmen wichtig. Neben einer zielgruppenspezifischen 
Ansprache gilt es daher vor allem, motivierend und handlungsleitend zu informieren und 
emotionale Aspekte – nicht nur, aber gerade auch bei besonders betroffenen und wenig 
resilienten Bevölkerungsgruppen – zu berücksichtigen. Der Mehrwert von Sanierungs-
maßnahmen sollte stärker herausgestellt werden. Eine depolarisierende Sprache und die 
Betonung von verbindenden Elementen können dabei strategisch sinnvolle Kommunika-
tionsansätze sein. Das beinhaltet auch, eventuelle disruptive Argumentationslinien bezie-
hungsweise Triggerpunkte frühzeitig zu erkennen, um diesen konstruktiv, mit Dialogan-
geboten und gegebenenfalls auch berichtigend begegnen zu können. 

Die Stärkung besonders betroffener Nutzer*innen umfasst auch den Bereich der 
Teilhabe an den Veränderungsprozessen. Durch eine entsprechende Einbindung 
lassen sich Kompetenzen der handelnden Personen stärken und damit die aktive Träger-
schaft der Wärmewende fördern. So sollten im Rahmen der kommunalen Wärmepla-
nung auch Angebote geschaffen werden, die speziell auf vulnerable Gruppen zugeschnit-
ten sind. Solche Strukturen ließen sich durch lokale Anlaufstellen oder durch strategische 
Partnerschaften zwischen kommunalen Einrichtungen, sozialen, öffentlichen oder zivil-
gesellschaftlichen Trägern und privatwirtschaftlichen Akteuren wie Wohnungsunterneh-
men, Handwerksbetrieben oder Energieversorgern institutionalisieren. 

Die Zunahmen im Flächen- und Energieverbrauch zehren teilweise die Ein-
sparungen auf, die durch eine verbesserte Gebäudeenergieeffizienz erreicht werden. Um 
diesem Trend zu begegnen, erscheint es sinnvoll, Wohnungsangebote zu diversifizieren 
und Konzepte des gemeinschaftlichen Wohnens verstärkt zu implementieren. Im Fall von 
neu errichteten Gebäuden bieten flexible Grundrisse und Ansätze des modularen Bauens 
Optionen, um auf veränderte Einkommensbedingungen, den Zu- oder Auszug von Perso-
nen oder sich ändernde Bedürfnisse und Nutzungsmuster flexibler reagieren zu können. 
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Die Stellung vulnerabler Gruppen bei der Transformation im Gebäudebereich 
lässt sich auch durch den gezielten Einsatz von Härtefallregelungen stärken, wie 
sie beispielsweise im Mietrecht bei der Duldung von Modernisierungsmaßnahmen 
oder der Begrenzung von Mieterhöhungen nach Sanierungen existieren. Durch Anpas-
sungen im Bereich der sozialen Leistungen lassen sich prinzipiell ebenso Härten sozial 
abfedern, etwa durch eine bessere Kommunikation von Leistungsbezugsoptionen oder 
die Vereinfachung von Antragsverfahren. So beantragt beispielsweise über die Hälfe 
der grundsätzlich Anspruchsberechtigten kein Wohngeld. Ebenso können bei der Fest-
legung von Bemessungsgrößen und Zuschüssen solche Anschaffungen berücksichtigt 
werden, die der Energieeffizienz dienen. Möglich sind zum Beispiel Mehrkostenüber-
nahmen beim Kauf energieeffizienter Geräte, beim Einbau eines Smart Meter oder bei 
der Inanspruchnahme von Energieberatungen. 

Datenbasis als Grundlage für die Wärmewende ausbauen 
Eine konsistente und tiefgehende Kenntnis des Gebäudebestands ist eine notwen-
dige Voraussetzung für die strategische Ausrichtung der Wärmewende. Es gibt in 
Deutschland eine Vielzahl von Datenquellen sowohl staatlicher als auch privater Natur, 
die Teile der benötigten Daten im Gebäudebereich enthalten. Durch die Fokussierung auf 
jeweils unterschiedliche Einzelaspekte führen die bestehenden Datenquellen jedoch oft zu 
verschiedenen Ergebnissen, sodass sich kein umfassendes Gesamtbild ableiten lässt. Un-
zureichende Daten bestehen sowohl mit Blick auf technische (zum Beispiel Sanierungszu-
stand der Gebäudehülle) und sozioökonomische Aspekte (zum Beispiel Einkommen und 
Alter der Bewohner*innen) als auch mit Blick auf der Verschneidung dieser Daten.  

Um eine bundesweit einheitliche Systematik zur Erfassung und Darstellung der 
Daten zu erreichen, würde die Installation einer Energieausweisdatenbank und ei-
nes Gebäuderegisters einen sinnvollen ersten Schritt darstellen. Mittel- bis langfris-
tig könnte das digitale Gebäudelogbuch im Fokus einer zentralisierten Datenhal-
tung stehen. Es würde kontinuierlich die bestehenden Datensammlungen, beispiels-
weise Gebäuderegister, Energieausweise und individuelle Sanierungsfahrpläne, ver-
knüpfen und die Daten aktualisieren. 

Um die Rolle von Energieausweisen als Datenquellen zu stärken, sollten 
weitere Auslösepunkte für deren Erstellung definiert werden. Zum Beispiel könnte die 
finanzielle Förderung von Sanierungsmaßnahmen an die Vorlage eines Energieauswei-
ses gekoppelt werden. Um die Aussagekraft von Energieausweisen zu stärken, sollten 
diese vereinheitlicht werden. Der Bedarfsausweis ist im Vergleich zum Verbrauchsaus-
weis besser für die energetische Bewertung eines Gebäudes geeignet, wenngleich des-
sen Erstellung aufwendiger ist. Eine weitere Möglichkeit stellt die Einführung eines 
kombinierten Energieausweises dar, der sowohl Bedarfs- als auch Verbrauchswerte 
umfasst. Die Ausweitung und Vereinheitlichung von Energieausweisen sollte mit einer 
Qualitätssicherung für deren Erstellung einhergehen. Dies betrifft insbesondere die Er-
hebungsmethodik und die Qualifizierung von Ausstellungsberechtigten. Der individu-
elle Sanierungsfahrplan, der weitaus detailliertere Informationen enthält, sollte sinn-
voll in ein Gesamtkonzept eingebettet werden. Neben Energieausweisen sollten wei-
tere Erhebungsmethoden und Technologien wie Zensus und Mikrozensus, Ferner-
kundung und Künstliche Intelligenz verstärkt zum Einsatz kommen.  
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1 Einleitung  

Im Gebäudebereich entstehen bei der Bilanzierung nach dem Verursacherprinzip vier-
zig Prozent der deutschen Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen). Bis 2045 soll 
der Gebäudebereich – wie alle Sektoren des deutschen Energiesystems – klimaneutral 
sein. Die THG-Emissionen in diesem Bereich sind in den vergangenen Jahren jedoch 
allenfalls geringfügig gesunken: Zwar sind sie seit 1990 mehr als halbiert worden – von 
210 auf etwa 102 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente (CO2e) im Jahr 2023. In den ver-
gangenen etwa zehn Jahren fiel der Rückgang meist allerdings nur gering aus – schon 
bis zum Jahr 2011 wurden die Emissionen des Gebäudebereichs bereits auf 125 Millio-
nen Tonnen CO2e gesenkt. Deutschland steht somit vor einer Mammutaufgabe, 
möchte es die ambitionierten Klimaziele auf nationaler und europäischer Ebene ein-
halten. Es gilt somit Maßnahmen zu identifizieren, die die THG-Emissionen im Gebäu-
debereich möglichst rasch und wirksam senken können. 

 Bei dem hierfür notwendigen Transformationsprozess – der sogenannten Wär-
mewende – handelt es sich um eine multidimensionale Herausforderung: Technische 
und insbesondere infrastrukturelle Lösungen zur Senkung der Emissionen müssen 
weiterentwickelt und umgesetzt werden. Dabei müssen aber auch ökonomische, soziale 
und gesellschaftliche Fragestellungen betrachtet werden. Denn: Bei der Wärmewende 
wird besonders deutlich, dass der Transformationsprozess im Kern auch eine soziale 
Frage ist. Vulnerable Haushalte sind bereits heute von Energiearmut bedroht. Die 
Kosten der Wärmewende könnten sie zusätzlich überfordern, da diese Haushalte in der 
Regel über geringere Anpassungsspielräume verfügen, um ihren Konsum zu reduzieren 
oder auf klimafreundliche Alternativen umzusteigen. 

Die vorliegende ESYS-Analyse soll einen Beitrag dazu leisten, Lösungsoptionen 
in diesem Spannungsfeld zu skizzieren. Im Fokus der Ausarbeitung stehen dabei der 
Wohngebäudebestand und die sogenannten Worst Performing Buildings (WPBs) 
– also Gebäude in einem besonders schlechten energetischen Zustand (siehe Kapitel 3). 
Diese sind im Zuge der jüngsten europäischen Gesetzgebung verstärkt in den Mittel-
punkt der politischen Debatte gerückt. Die Betrachtung der WPBs erlaubt, Maßnahmen 
zu analysieren, die die Wärmewende besonders rasch voranbringen können – WPBs 
haben das größte Potenzial für Energieeinsparungen. Andererseits stellen sich in WPBs 
in besonderem Maße Fragen des sozialen Ausgleichs, da in diesen Gebäuden oft vul-
nerable Eigentümer*innen wohnen. Kapitel 4 geht mit einem gesonderten Fokus zent-
ralen Fragestellungen der sozialen Nachhaltigkeit in der Wärmewende nach: 
Neben vulnerablen Eigentümer*innen werden weitere vulnerable Gruppen identifiziert 
und analysiert. Zudem werden Aspekte der Kommunikation und Teilhabe betrachtet. 
Außerdem werden Verhaltensweisen zur Flächen- und Wärmenutzung analysiert, die 
ebenfalls relevant für die Senkung der THG-Emissionen sind. Kapitel 5 widmet sich 
schließlich der Datenbasis im Gebäudebereich: Datenqualität und -verfügbarkeit 
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sind für die Adressierung der WPBs besonders relevant, aber darüber hinaus auch eine 
zentrale Voraussetzung für die Erfolgskontrolle der Wärmewende. Zum Einstieg gibt 
Kapitel 2 einen Überblick über die verschiedenen Dimensionen der Wärme-
wende und betrachtet die technisch-materiellen, sozialen und gesellschaftlichen Fa-
cetten. Am Ende eines jeden Kapitels werden Handlungsfelder analysiert und definiert, 
die für die Beschleunigung und Umsetzung einer sozial-ökologischen Wärmewende 
von zentraler Bedeutung sind.  

Eine ESYS-Arbeitsgruppe widmete sich unter Einbeziehung zweier in Auftrag 
gegebener Kurzstudien des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) [1] und 
des Buildings Performance Institute Europe (BPIE) [2] den genannten Schwerpunkten. 
Die Fachleute formulierten für die vorliegende Analyse insgesamt 17 Handlungsfelder, 
die eine erfolgreiche Umsetzung der Wärmewende im Gebäudebereich forcieren sollen. 
Im begleitenden ESYS-Impuls [3] Wie gelingt die Energiewende im Gebäudebereich? 
Handlungsfelder für eine sozialverträgliche Transformation hat die Arbeitsgruppe dar-
über hinaus die wesentlichen Erkenntnisse der Analyse für Entscheidungsträger*innen 
aufbereitet. Daneben befassen sich innerhalb der deutschen Wissenschaftsakademien 
derzeit auch das Projekt Bauen & Wohnen – Plattform für Vernetzung, Synthese und 
Transfer bei acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften sowie die inter-
disziplinäre Arbeitsgruppe Anders Bauen – für Ressourcenschonung und Klimaschutz 
der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften mit Fragen zur Transfor-
mation des Gebäudebereichs. 

  

https://www.acatech.de/projekt/bauen-und-wohnen/
https://www.acatech.de/projekt/bauen-und-wohnen/
https://anders-bauen.bbaw.de/startseite/
https://anders-bauen.bbaw.de/startseite/
https://doi.org/10.48669/esys_2025-3
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2 Die Dimensionen der Wärmewende ganzheitlich 
betrachten 

2.1 Status quo der Wärmewende in Deutschland 

2.1.1 Treibhausgasemissionen und Energieverbrauch des Gebäudebereichs 
Rund 102 Millionen Tonnen CO2e konnten im Jahr 2023 dem Gebäudebereich in 
Deutschland zugerechnet werden (gemäß Quellprinzip). [4] Seit 1990 konnten die ent-
sprechenden Emissionen damit fast halbiert werden (siehe Abbildung 1). Etwa 72 Pro-
zent der Emissionen im Gebäudebereich entfielen auf den Bereich der Haushalte 
und damit der Wohngebäude (etwa 80 Millionen Tonnen CO2e). [ ;5; 6] 

Abbildung 1: THG-Emissionen im Gebäudebereich nach Bundes-Klimaschutzgesetz. Quelle: Eigene Darstellung ba-
sieren auf dena Gebäudereport 2024 [5] und Umweltbundesamt 2024 [6]).  

Der Gebäudebereich ist damit nach dem Quellprinzip für circa 15 Prozent der Ge-
samtemissionen in Deutschland verantwortlich (Stand: 2021), [ 7] der Wohngebäu-
debereich allein für 11 Prozent der Gesamtemissionen. Gemäß dem bei der Klimagas-
bilanzierung angewandten Quellprinzip umfasst dies jedoch nur Emissionen, die im 
unmittelbaren räumlichen Zusammenhang mit den Gebäuden entstehen, wie etwa bei 
der Verbrennung von Gas oder Öl zur Raumbeheizung und Warmwasserbereitung. In 
dieser Bilanzierung nicht berücksichtigt sind die Emissionen, die durch die Erzeugung 
und Bereitstellung von Strom und Fernwärme entstehen, sowie Emissionen aus 
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Herstellung und Transport von Baumaterialien. Diese Emissionen werden nach dem 
Quellprinzip den Sektoren Energiewirtschaft und Industrie zugewiesen.  

Gemäß dem Verursacherprinzip, das sämtliche dem Gebäude direkt zuzu-
rechnenden Emissionen und auch die der Prozessvorkette umfasst, sind auf den Ge-
bäudebereich circa 40 Prozent der THG-Emissionen in Deutschland zurückzuführen 
(Stand: 2021). [7] Darüber hinaus werden noch weitere 35 Millionen Tonnen gebäude-
bezogene CO2e aus dem Ausland importiert. [7] Der Hauptanteil der THG-Emissionen 
des Gebäudebereichs (gemäß Verursacherprinzip) ist wegen des im Schnitt geringen 
energetischen Standards des Gebäudebestands auf den Energieverbrauch im Gebäude-
betrieb zurückzuführen. [7] Bei Neubauten und Sanierungen kommt der Energieinhalt 
von Baustoffen (Embodied Energy) hinzu, der insbesondere im Neubau im Verhältnis 
einen deutlich größeren Anteil einnimmt.  

Die Analyse der Endenergieverbräuche verdeutlicht die Dominanz der 
Heizwärme: Vom gesamten Energieverbrauch der privaten Haushalte für Wohnen – 
731 Terrawattstunden im Jahr 2021 – entfallen 501 Terrawattstunden (68,5 Prozent) 
auf den Anwendungsbereich Raumwärme und 115 Terrawattstunden (15,7 Prozent) auf 
den Anwendungsbereich Warmwasser. [8] 

Im Jahr 2045 soll der Gebäudebereich in Deutschland – wie alle anderen Sekto-
ren des Energiesystems – klimaneutral sein. Als Zwischenziel sollen die Emissionen 
des Gebäudebereichs dafür bis 2030 auf 67 Millionen Tonnen CO2e zurückgehen, [9] 
was einen Rückgang gegenüber den vorliegenden Zahlen aus dem Jahr 2022, das heißt 
innerhalb von acht Jahren, in Höhe von 45 Millionen Tonnen CO2e (-40 Prozent) im-
pliziert. Betrachtet man jedoch die THG-Emissionen im Gebäudebereich über die letz-
ten Jahre, so ist allenfalls ein geringfügig abnehmender Trend zu erkennen. Die für die 
Jahre 2020 bis 2022 noch einzeln nachzuweisenden Sektorziele des Klimaschutzgeset-
zes wurden im Gebäudebereich verfehlt. Im Vergleich zum Jahr 2022 wurden die Emis-
sionen im Jahr 2023 zwar um 3 Millionen Tonnen CO2e reduziert. Dies war jedoch eher 
auf mildere Temperaturen und Einsparungen aufgrund gestiegener Energiepreise sei-
tens der privaten Haushalte zurückzuführen. Der Projektionsbericht für 2023 geht 
auch von einer künftigen Zielverfehlung der vorgegebenen Jahresemissionsmengen im 
Gebäudebereich aus. Die Gesamtlücke bis 2030 beträgt je nach Szenario zwischen 34 
und 96 Millionen Tonnen CO2e (bezogen auf das Jahr 1990). [10] Aktuelle Schätzun-
gen von Agora Energiewende geben an, dass der Gebäudebereich auch im Jahr 2024 
seine Klimaziele verfehlt hat. [11]  

Ein wichtiger Indikator zur Quantifizierung der Fortschritte in der Energie-
wende ist der spezifische Energieverbrauch von Gebäuden. Dieser erlaubt Ver-
gleiche zwischen Gebäudetypen, Gebäudealtersklassen, Sanierungszuständen und wei-
teren Indikatoren. Zur Beurteilung der energetischen Qualität von Gebäuden wurden 
Energieeffizienzklassen eingeführt (siehe Kapitel 2.3.1). Die Zuordnung der Gebäude 
zu Energieeffizienzklassen unterscheidet sich stark zwischen verschiedenen Studien, 
da unterschiedliche Kriterien genutzt werden. Dies verdeutlicht auch die Herausforde-
rungen der Datenqualität im Gebäudebereich (siehe Kapitel 5). Generell zeigt sich, dass 
ein Großteil des Gebäudebestands – insbesondere des Wohngebäudebestands – hohe 
spezifische Energieverbräuche aufweist und sich demgemäß in schlechteren Effizienz-
klassen befindet. Die im Klimaschutzgesetz vorgegebenen Emissionsminderungsziele 
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lassen sich demnach nur erreichen, wenn substanzielle Sanierungsmaßnahmen zur 
energetischen Ertüchtigung der Gebäude ergriffen werden. 

Eine weitere wichtige Kenngröße stellt die jährliche Sanierungsrate dar. Zu-
sammen mit den erfassten Energieverbräuchen betrachtet ermöglicht diese darüber 
hinaus auch ein fortlaufendes Monitoring der Wärmewende. Gleichzeitig erlaubt die 
Sanierungsrate als geläufiger Begriff noch keine konkrete Aussage über die genaue Sa-
nierungstiefe, weshalb hier genauer unterschieden werden muss: Die Sanie-
rungstiefe gibt Auskunft darüber, auf welches Niveau der Wärmebedarf eines Wohnge-
bäudes durch eine Vollsanierung reduziert wird. [12] Eine Herausforderung ist dabei, 
dass verschiedene Daten sich auf unterschiedliche Referenzwerte beziehen, was die 
Vergleichbarkeit sowie ein kontinuierliches Monitoring der Sanierungsrate und -tiefe 
erschwert. Eine übliche Parametrisierung der Sanierungstiefe besteht in der Einteilung 
nach Typen von Effizienzhäusern, die den Wärmeverlust sowie den Jahresprimärener-
giebedarf gegenüber dem Referenzhaus gemäß den Vorgaben des Gebäudeenergiege-
setzes (GEG) angeben. Dementsprechend verbraucht beispielsweise ein Effizienzhaus 
etwa 55 Prozent der Energie des Referenzgebäudes.  

Die jährliche Sanierungsrate in Deutschland stagniert schon seit Längerem und 
betrug im Jahr 2019 über alle Gebäudeklassen hinweg circa 1,1 Prozent basierend auf 
einer Sanierungstiefe von rund 100 Kilowattstunden (kWh) pro Quadratmeter (m²) 
und Jahr (a) als angestrebtes Effizienzniveau. [13; 14] Dieser Trend setzte sich auch 
anschließend fort: Eine Marktdatenstudie gibt an, dass die Rate der energetischen 
Sanierungen zum Jahresende 2023 auf ein Allzeittief von 0,72 Prozent gefallen ist. Zu-
vor lag die Sanierungsrate im Jahr 2022 bei 0,88 Prozent und im ersten Halbjahr 2023 
bei 0,83 Prozent. [15] Notwendig wäre eine deutlich höhere Sanierungsrate, um die 
Klimaziele im Gebäudebereich noch zu erreichen. Es ließe sich natürlich argumentie-
ren, dass ein deutlich höherer Energiestandard durch Abriss des Bestands und Neubau 
erreichbar wäre. Die hohe Zahl an Gebäuden mit geringer Energieeffizienz, die ersetzt 
werden müsste, macht jedoch schnell deutlich, dass dies allein aus Zeit- und Kosten-
gründen der falsche Ansatz ist. Hinzu kommen die hierfür notwendigen stofflichen 
Ressourcen und das hohe erwartbare Bauschuttaufkommen, die dem angestrebten Ziel 
der Etablierung einer Kreislaufwirtschaft deutlich entgegenstehen, sowie die grauen 
Emissionen für die Herstellung und den Transport von Bauteilen der neuen Gebäude. 
Insofern ist die Bestandssanierung (bis auf Ausnahmen) zu forcieren – unter anderem 
auch mit der Umnutzung von Gewerbe- und ähnlichen Bauten zur Schaffung von zu-
sätzlichem Wohnraum. 

Schließlich dient auch der Anteil erneuerbarer Energien an der Wärmever-
sorgung als wichtige Kenngröße zur Bemessung des Fortschritts der Energie- bezie-
hungsweise Wärmewende. Die momentane Wärmeversorgung im deutschen Woh-
nungsbestand basiert mit 74 Prozent noch zu einem Großteil auf fossilen Energieträ-
gern. [5] Im Jahr 2022 betrug der Anteil der mit Wärmepumpen beheizten Wohnein-
heiten 3 Prozent, etwa 14 Prozent waren mit Fernwärme versorgt. Die Fernwärme 
selbst wird zu einem Großteil durch fossile Energieträger erzeugt: Im Jahr 2021 basier-
ten lediglich 22 Prozent der Fernwärmeerzeugung auf erneuerbaren Energien, 44 Pro-
zent wurden hingegen weiterhin auf Basis von Erdgas und 21 Prozent auf Basis von 
Kohle erzeugt. [16]  
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Abbildung 2: Anteil Wärmeerzeuger im deutschen Wohnungsbestand. Quelle: Eigene Darstellung basierend auf dena 
Gebäudereport 2024 [5]. 

Jüngere Absatzzahlen von Wärmeerzeugern in Wohngebäuden zeigen jedoch einen deut-
lichen Trend zugunsten erneuerbarer Energien: So wurde im Jahr 2022 in 57 Prozent der 
Neubauten eine Wärmepumpe eingebaut; die Zunahme zum Vorjahr betrug 6,4 Pro-
zentpunkte. [5] Für den Gebäudebestand zeigt sich ein ähnlicher Trend: Hier nahm der 
Absatz von Wärmepumpen mit 76 Prozent im Vergleich zum Vorjahr signifikant zu. [5] 

2.1.2 Die deutsche Wärmewende im europäischen Vergleich 
Im europäischen Vergleich weist Deutschland mit einem Endenergieverbrauch von 
1.239 Terrawattstunden im Jahr 2022 den höchsten Wärme- und Kälteverbrauch auf. [2] 
Deutschland verzeichnet auch laut EU Building Stock Observatory den höchsten Gesam-
tenergieverbrauch für Raumwärme im Wohngebäudebereich. [ 17] Vergleicht man je-
doch den Pro-Kopf-Verbrauch für Energie, insbesondere für Raumwärme, innerhalb der 
Länder der Europäischen Union (EU), liegt Deutschland im vorderen Mittelfeld.  

Weiterhin zeichnet sich Deutschland im europäischen Vergleich durch einen ge-
ringen Anteil erneuerbarer Energieträger in der Wärme- und Kälteerzeugung 
aus (17,6 Prozent). [18; 19] 1 Unter den EU-Mitgliedstaaten sticht Schweden hervor, wo 
mehr als zwei Drittel (69,4 Prozent) der im Jahr 2022 für Heizung und Kühlung ver-
wendeten Energie aus erneuerbaren Quellen stammten, hauptsächlich Biomasse und 
Wärmepumpen. Danach folgen Estland (65,4 Prozent), Lettland (61 Prozent) und 
Finnland (58,5 Prozent), die alle einen hohen Anteil an Biomasse nutzen. [20; 21] 

 
1  Laut Eurostat gehören zu erneuerbaren Energien in der Wärme- und Kälteerzeugung Solarthermie, Geothermie, Um-

gebungswärme, die von Wärmepumpen für die Wärmeerzeugung gewonnen wird, feste, flüssige und gasförmige Biok-
raftstoffe [18] sowie der erneuerbare Teil der Abfälle. [19]  
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Abbildung 3: Anteil erneuerbarer Energien in der Wärme- und Kälteerzeugung in den EU-Mitgliedsstaaten sowie 
Norwegen und Island im Jahr 2022. Gemäß Eurostat gehören zu erneuerbaren Energien in der Wärme- und Kälteer-
zeugung Solarthermie, Geothermie, Umgebungswärme, die von Wärmepumpen für die Wärmeerzeugung gewonnen 
wird, feste, flüssige und gasförmige Biokraftstoffe sowie der erneuerbare Teil der Abfälle. Quelle: Eigene Darstellung 
basierend auf Eurostat 2022 [20]. 

Beim Verkauf von Wärmepumpen hat Deutschland die meisten anderen EU-Mit-
gliedstaaten im Jahr 2022 in absoluten Zahlen übertroffen. Je 1.000 Haushalte wurden 
im Jahr 2022 jedoch weniger als zehn Wärmepumpen verkauft – das sind 10-mal we-
niger im Vergleich zum Spitzenreiter Finnland Abbildung 4). 

Abbildung 4: Absatz Wärmepumpen je 1.000 Haushalte im europäischen Vergleich im Jahr 2022. Quelle: BPIE 2024 [2]. 

Die Sanierungsrate stagnierte in den vergangenen Jahren im europäischen Durch-
schnitt auf einem Niveau von circa 1 Prozent. [2] Sie ist damit in erster Näherung ver-
gleichbar mit der von Deutschland (siehe Kapitel 2.3.2). Tiefgreifende Sanierungen mit 
hoher Auswirkung auf die Energieeffizienz machen dabei im europäischen Durch-
schnitt nur 0,2 bis 0,3 Prozent der Fläche aus. [2] 
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2.1.3 Bestehender Instrumentenmix für die Wärmewende in Deutschland 
In Deutschland und auf EU-Ebene existiert eine Vielzahl von Strategien, Initiativen 
und Gesetzen, die darauf abzielen, die Wärmewende umzusetzen und die THG-Emis-
sionen im Gebäudebereich zu reduzieren. [22] Ein Kernelement des bestehenden In-
strumentenmixes ist das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG), das im 
Dezember 2019 als Teil des Klimapakets verkündet wurde. [23] Im Rahmen des BEHG 
wird seit 2021 eine CO2-Abgabe auf im Verkehrs- und Wärmesektor genutzte Brenn-
stoffe (zunächst Erdgas, Flüssiggase, Heizöle, Kraftstoffe) erhoben. Ziel dieses markt-
lichen Instruments ist es, die mit den Emissionen verbundenen externen Kosten zu 
internalisieren und somit finanzielle Anreize zur Emissionsreduktion zu setzen. Zum 
1. Januar 2025 wurde der CO2-Preis auf 55 Euro pro Tonne angehoben. Ab 2026 erfolgt 
eine Versteigerung der Zertifikate im Rahmen eines Korridors zwischen 55 und 65 Euro 
pro Tonne CO2. 

Ab 2027 soll für die CO2-Emissionen aus Verkehr und Gebäudewärme ein euro-
päisches Emissionshandelssystem (EU-ETS II) eingeführt werden. Bisher sind 
im EU-ETS I lediglich die Emissionen großer Energieanlagen, energieintensiver In-
dustrieanlagen sowie des innereuropäischen Luftverkehrs abgedeckt. Damit gilt das 
nationale Emissionshandelssystem nach BEHG derzeit für Sektoren, die vom bestehen-
den EU-ETS I nicht erfasst werden. 

Neben diesen marktlichen Instrumenten wird die Wärmewende in Deutschland 
durch ordnungsrechtliche Instrumente adressiert. Den Rahmen dafür gibt die 
EU-Richtlinie zur Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden (EPBD), deren Novellierung 
im Mai 2024 in Kraft getreten ist. Auf nationaler Ebene ist im Jahr 2020 das GEG in 
Kraft getreten, das Anforderungen an die energetische Qualität von Gebäuden, die Er-
stellung von Energieausweisen und die Nutzung erneuerbarer Energien bei der Wär-
meversorgung von Gebäuden umfasst. Eine zweite GEG-Novelle, die im Januar 2024 
in Kraft getreten ist, reguliert zusätzlich den Einsatz erneuerbarer Energien beim Ein-
bau neuer Heizungen verbindlich. [24] Gemeinsam mit der GEG-Novelle ist zeitgleich 
das Gesetz zur Wärmeplanung und Dekarbonisierung der Wärmenetze (WPG) in Kraft 
getreten. [25] Ziel dieses Gesetzes ist es, eine rechtliche Grundlage für eine systemati-
sche, flächendeckende und verbindliche Wärmeplanung in Deutschland zu schaffen. 
Konkret müssen alle rund 11.000 Kommunen in Deutschland bis spätestens Mitte 2028 
eine Wärmeplanung vorlegen, Großstädte ab 100.000 Einwohner*innen jedoch schon 
bis zum 30. Juni 2026. 

Der Instrumentenkasten der Wärmewende wird um Förderprogramme wie die 
Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) und die Bundesförderung für effiziente 
Wärmenetze (BEW) ergänzt. Spezifische Förderungen, etwa für WPBs (siehe Kapitel 3), 
kommen hinzu. Zudem gibt es Finanzierungsleistungen der Kreditanstalt für Wiederauf-
bau (KfW), die als Teil der BEG über Darlehen mit Tilgungszuschüssen Gebäudesanie-
rungen fördern. Außerdem kann eine steuerliche Förderung für Gebäudesanierungen in 
Anspruch genommen werden. [26] Die BEW fördert den Neubau von Wärmenetzen mit 
einem hohen Anteil erneuerbarer Energien sowie die Defossilisierung der bestehenden 
Netze. [27] Serielles Sanieren wurde auch in die BEG mit dem Ziel der Entwicklung neu-
artiger Verfahren und Komponenten sowie der Etablierung neuer Sanierungsverfahren 
am Markt aufgenommen. 
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Auf EU-Ebene sind für den Gebäudebereich neben der EU-Gebäuderichtlinie 
(EPBD) die Energieeffizienzrichtlinie (EED) und die Richtlinie über erneuerbare Ener-
gien (RED III) relevant. In der EPBD spielt das Segment der WPBs, die in Kapitel 3 
ausführlich betrachtet werden, eine wichtige Rolle. Einen Überblick über EU-Politik-
maßnahmen sowie EU-Strategien zur Senkung der THG-Emissionen im Gebäudebe-
reich bietet das Gutachten des BPIE. [2] 

Begleitet werden die genannten Instrumente durch Informationsangebote 
auf verschiedenen Ebenen (Bund, Länder, Kommunen, Energieversorger, Verbrau-
cherzentralen etc.). Die Bundesförderung für Energieberatung für Wohngebäude 
(EBW) unterstützt Eigentümer*innen und Mieter*innen bei der Entscheidung, wie die 
Energieeffizienz eines Wohngebäudes sinnvoll verbessert werden kann. Als Qualitäts-
sicherung für die Beratung wird eine Förderung nur gewährt, wenn die Beratung durch 
eine Person durchgeführt wird, die in der Energieeffizienzexpertenliste der Deutschen 
Energie-Agentur (dena) eingetragen ist. 

Exkurs: Wie könnten die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung zurückverteilt werden? 

Zur finanziellen Entlastung stellte die 24. Bundesregierung die Einführung eines 
„sozialen Kompensationsmechanismus“ in Form eines Klimagelds im Koalitions-
vertrag in Aussicht. Das Klimageld sieht eine wiederkehrende Pro-Kopf-Auszahlung 
für die Bürger*innen in Deutschland vor. Bei einer bedingungslosen und gleichmä-
ßigen Rückerstattung aus den Einnahmen des BEHG (2,9 Milliarden Euro bei 
10 Euro/Tonne CO2) könnten 35 Euro pro Person ausgezahlt werden (berechnet für 
das Jahr 2022). [28] Bei Einnahmen aus der nationalen CO2-Bepreisung in Höhe 
von 10,7 Milliarden Euro im Jahr 2023 entspräche dies einer Pro-Kopf-Auszahlung 
in Höhe von circa 125 Euro pro Jahr. [29]  

Würden sämtliche Einnahmen zurückerstattet, ergäbe sich eine finanzielle Netto-
entlastung für Haushalte, die eine unterdurchschnittliche Menge an CO2-Emissio-
nen verursachen. Das Klimageld würde somit auch bei gleichmäßiger Auszahlung 
an alle Bürger*innen progressive Verteilungseffekte haben. Um eine noch progres-
sivere Verteilungswirkung zu erzielen, könnte das Klimageld auch einkommensab-
hängig rückerstattet werden, sodass insbesondere ärmere Haushalte vom Klimageld 
profitieren.  

Für die Rückerstattung der Einnahmen aus dem BEHG stehen neben einem solchen 
Einkommenstransfer weitere Optionen zur Verfügung. So könnten zum Beispiel die 
Strompreise gesenkt, die Einkommensteuer reduziert oder bestimmte Förderpro-
gramme finanziell verstärkt werden, wobei dabei die soziale Ausgewogenheit beach-
tet werden muss. Für die Bewertung der Verwendungsoptionen können verschie-
dene Kriterien herangezogen werden (siehe Handlungsfeld 2). [28] 

2.2 Wärmewende als gesellschaftlicher Transformationsprozess 

Die Wärmewende darf nicht nur aus technologisch-regulatorischer Perspektive be-
trachtet werden, vielmehr bedarf es einer Einbettung in den Wandel soziotechni-
scher Systeme. Wärmebedarfe und Wärmepraktiken entstehen in einer komplexen 



30 Die Dimensionen der Wärmewende ganzheitlich  
 

 

 

30 

Mischung aus klimatischen Bedingungen, infrastrukturellen Gegebenheiten (und 
Grenzen), kulturellen und sozialen Normen und alltäglichen Handlungsweisen. Es 
kann davon ausgegangen werden, dass die Bereitstellung energieeffizienter Technolo-
gien allein nicht ausreicht, um Veränderungen zu bewirken, vielmehr gilt es, diese an 
Bedürfnisse sowie alltägliche Handlungsmöglichkeiten und -zwänge anzupassen. Ne-
ben der Praktikabilität der technischen Neuerungen im Zuge der Wärmewende gilt es 
die Finanzierbarkeit und Zugänglichkeit zu energieeffizienten Gebäuden und Techno-
logien gerade für vulnerable oder marginalisierte Bevölkerungsgruppen zu ermögli-
chen. Vor diesem Hintergrund werden in Kapitel 4 verschiedene soziale Aspekte der 
Wärmewende betrachtet, die im Folgenden kurz angeschnitten werden. 

2.2.1 Vulnerabilität in der Wärmewende 
Der Kampf gegen den Klimawandel ist auch eine soziale Frage, da sowohl die Verur-
sachung als auch die Folgen der Erderwärmung sozial ungleich verteilt sind. Dies gilt in 
besonderem Ausmaß global, aber auch innerhalb nationaler Gesellschaften wie in 
Deutschland. Ärmere Haushalte tragen weniger stark zu Klimaveränderungen bei, sind 
von deren Folgen aber ungleich stärker betroffen und ihnen gegenüber weniger resilient. 
[30] Sie haben zudem weniger Anpassungsspielräume, das heißt geringere Möglichkei-
ten, ihren Konsum zu reduzieren oder auf klimafreundliche Alternativen umzusteigen. 
Haushalte mit niedrigem Einkommen sind zudem finanziell besonders von hohen Ener-
giekosten betroffen: Zwar verbrauchen diese in absoluten Zahlen weniger Energie als 
obere Einkommensschichten, die relative Kostenbelastung ist jedoch höher, da sie einen 
höheren Anteil ihres Einkommens für Energiedienstleistungen ausgeben. 

Plötzlich auftretende Krisen wie zum Beispiel die Energiekrise infolge des russi-
schen Angriffskriegs auf die Ukraine können die Vulnerabilität insbesondere für ein-
kommensarme Haushalte erhöhen. Im Zuge steigender Energiepreise erhöht sich das 
Risiko von Energiearmut, besonders für einkommensschwache Haushalte. [31] Po-
litiken zur Energie- und Wärmewende stehen vor der Herausforderung, Energiekrisen 
abzufedern und gleichzeitig Klimaschutzziele zu verfolgen. Das bedeutet, dass Maßnah-
men sozial gerecht ausgerichtet sein müssen, wie zum Beispiel gezielte Förderpro-
gramme für energieeffiziente Sanierungen oder einkommensabhängige Unterstützun-
gen. Dabei sind vulnerable Gruppen sowohl aufseiten der Mieter*innen als auch auf-
seiten der selbstnutzenden oder vermietenden Eigentümer*innen zu betrachten.  

Durch energetische Maßnahmen am Gebäude können Energieverbrauch und 
Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen gesenkt werden. Kurz- und mittelfristig erfordert 
die Sanierung von Gebäuden jedoch teils sehr hohe Investitionen. Viele selbstnutzende 
Eigentümer*innen in Ein- und Zweifamilienhäusern (EZFH) könnten so also einem 
Wohnkosten-Sanierungskosten-Dilemma gegenüberstehen: Viele Eigentü-
mer*innen, insbesondere solche mit geringen Ersparnissen und wenig verfügbarem 
Einkommen, können es sich nicht leisten, in energieeffiziente Sanierungen zu investie-
ren, da die anfänglichen Kosten in der Regel hoch sind und sich erst über einen meist 
sehr langen Zeitraum amortisieren. Auch im Mietwohnbereich ergibt sich ein Di-
lemma: Zur Refinanzierung der Investitionskosten aufseiten der Eigentümer*innen 
steigen die Mieten oft über die Energieeinsparungen hinaus, womit die monatlich an-
fallenden Wohnkosten der Mieter*innen ansteigen, die bereits heute in vielen Fällen 
einen beträchtlichen Teil des Haushaltsbudgets ausmachen. 
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Weitere klima- und energiepolitische Maßnahmen können soziale Schief-
lagen weiter verschärfen. Ärmere Haushalte sind aufgrund der höheren Ausgaben für 
Energiedienstleistungen überproportional durch die CO2-Bepreisung betroffen – unter 
der Voraussetzung, dass die Einnahmen nicht rückverteilt werden. [32] Regressive Ver-
teilungseffekte zeigen sich ebenso bei anderen Energiewendemaßnahmen, etwa bei der 
Photovoltaikförderung (PV-Förderung) oder der Kaufprämie für Elektrofahrzeuge. [33] 

Ein weiteres Problem ist, dass einige Menschen möglicherweise nicht über aus-
reichende und für die eigene Lebens- und Wohnsituation relevante Informationen 
zu energetischen Sanierungsmaßnahmen, deren Wirksamkeit, Kosten und Fördermög-
lichkeiten verfügen, um fundierte Entscheidungen über energieeffiziente Sanierungen 
zu treffen. [34] Dies kann dazu führen, dass sie sich für kurzfristige Lösungen entschei-
den oder die Sanierung ganz vernachlässigen, was langfristig zu höheren Wohnkosten 
führen kann. Für ältere Eigentümer*innen kann das aufgrund sehr langer Amortisati-
onszeiten auch eine legitime Entscheidung sein, die nicht auf mangelnder Information 
basiert. Hier sind andere Instrumente erforderlich, die zum Beispiel die Investitions-
last auf spätere Begünstigte verlagert. 

Umfragen zeigen, dass die Lastenverteilung der Energiewende in Deutschland 
bisher als ungerecht empfunden wird. Gemäß dem Sozialem Nachhaltigkeitsbarometer 
2023 hält etwa die Hälfte der Menschen in Deutschland die Umsetzung der Energie-
wende für ungerecht. [30] Besonders ausgeprägt ist diese Einstellung bei Menschen mit 
geringem Einkommen. [33] Ein Großteil der befragten Menschen ist davon überzeugt, 
dass die Lasten der Energiewende von „kleinen Leuten“ getragen werden. 

Ist es Ziel politischer Maßnahmen, eine sozial gerechte Wärmewende umzuset-
zen, geht es in erster Linie darum, prekäre Lebensverhältnisse und Überlastungen 
durch Energiepreise für vulnerable Gruppen zu verhindern und die Kosten, aber 
auch den Nutzen von Transformationsprozessen fair zu verteilen.  

Doch welche Gruppen sind vulnerabel? Es liegt auf der Hand, dass Ein-
kommen und Vermögen in erster Linie darüber entscheiden, wie stark Haushalte durch 
derzeitige Energiepreissteigerungen und durch Kosten der Wärmewende betroffen 
sind (vertikale Ungleichheit). Daneben gibt es weitere relevante sozioökonomische 
Faktoren wie das Alter, die Gesundheit, die Haushaltsstruktur und das soziale Kapital. 
Im Hinblick auf die Wärmewende spielt zudem insbesondere die Wohnsituation der 
Haushalte eine Rolle. Energetisch schlechte Gebäude – WPBs (Definition siehe Kapi-
tel 3.1) – verbrauchen mehr Energie und heizen häufig mit fossilen Energieträgern, die 
in Zukunft durch die CO2-Bepreisung teurer werden. Auch fallen für diese Gebäude hö-
here Investitionskosten an, wenn eine umfassendere energetische Sanierung erfolgen 
soll. Die ungleiche Verteilung von Kosten, die unabhängig von Einkommensdimensio-
nen auftreten kann, mit diesen oft aber auch verbunden ist, wird als horizontale Un-
gleichheit beschrieben. [33] 

Um festzustellen, ob und inwiefern ein Haushalt vulnerabel ist, müssten folglich 
mehrere Indikatoren betrachtet werden, was nicht immer ohne Probleme möglich ist. 
Als vulnerable Gruppen werden im Rahmen dieser Arbeit insbesondere folgende Grup-
pen gefasst: 
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Haushalte in WPBs haben bereits heute hohe Energiekosten, die voraussichtlich 
weiter steigen werden. Gleichzeitig benötigen diese Haushalte wegen der oftmals grö-
ßeren Gebäudeaußenfläche und des sehr niedrigen Effizienzstandards höhere Investi-
tionen für die energetische Ertüchtigung ihrer Gebäude. Der Großteil der WPBs sind 
EZFH, die von ihren Eigentümer*innen selbst genutzt werden. Insofern steht hier die 
Gruppe der selbstnutzenden Eigentümer*innen im Fokus. In Kapitel 3 werden WPBs 
und deren Bewohner*innen näher betrachtet. 

Mieter*innen verfügen im Durchschnitt über weniger finanzielle Mittel als selbstnut-
zende Eigentümer*innen. Die Gruppe der vulnerablen Mieter*innen ist hierzulande be-
sonders relevant, da Deutschland im EU-weiten Vergleich von einem hohen Anteil ver-
mieteter Wohnungen geprägt ist: Rund 54 Prozent der Haushalte in Deutschland leben 
in Mietwohnungen. In Kapitel 4.2.4 werden Mieter*innen daher näher betrachtet.  

2.2.2 Private Haushalte als potenzielle Träger der Wärmewende 
Wenn es darum geht, die Wärmewende voranzubringen, ist die Rolle der privaten 
Haushalte nicht nur auf die Durchführung von Sanierungsmaßnahmen und Hei-
zungstausch beschränkt. Vielmehr liegen auch Potenziale in der Flächennutzung und 
den alltäglichen sozialen Praktiken der Energienutzung insbesondere von Haushalten 
mit vergleichsweise hohen Einkommen, die zu einer Senkung der THG-Emissionen im 
Gebäudebereich führen können. Sowohl Wohnfläche pro Kopf als auch Endenergiever-
brauch haben in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. Dabei sind folgende, 
zum Teil miteinander zusammenhängende Effekte zu berücksichtigen:  

• Wohlstandseffekte: Gemäß dem Expertenrat für Klimafragen spiegeln sich die 
Wohlstandseffekte in der Praxis beispielsweise in der Einstellung einer höheren 
Raumtemperatur oder verstärktem Lüftungsverhalten aufgrund von höheren 
Komfortansprüchen wider, da sich Haushalte mit mehr Einkommen die höheren 
Kosten leisten können und weniger auf Sparsamkeit achten. [35] Das gestiegene 
Wohlstandsniveau ist insbesondere für die gestiegene Pro-Kopf-Wohnfläche rele-
vant. [36] 

• Reboundeffekte: Diese Effekte treten auf, wenn infolge einer Steigerung der 
Energieeffizienz, beispielsweise als Resultat einer energetischen Sanierung, 
der Verbrauch von Energiedienstleistungen im Wohnbereich steigt und damit 
Effizienzgewinne zu Teilen wieder verloren gehen. Ursachen für Reboundef-
fekte sind vielfältig: So kann eine Verringerung der Energiekosten dazu führen, 
dass mehr Energie verbraucht wird, weil Sparsamkeit – ähnlich wie beim 
Wohlstandseffekt – weniger relevant wird. Eine technische Effizienzmaß-
nahme kann zudem zu der Annahme führen, dass der Energieverbrauch nun 
nicht mehr umweltschädlich sei. [35]  

• Remanenzeffekte: Dieser Effekt beschreibt die Tendenz von Familien, in ihren 
Wohnungen oder Häusern trotz eines sinkenden Flächenbedarfs (beispielsweise 
Auszug der Kinder) zu verbleiben. [37] Diese Beharrungstendenz besteht dabei 
insbesondere ab dem 50. Lebensjahr und wird häufig nur aus Notwendigkeit (bei-
spielsweise Umzug in ein Pflegeheim) aufgelöst. 

• Leerstandseffekte: Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 
(BBSR) betont zudem, dass Leerstandseffekte insbesondere in strukturschwachen, 
ländlichen Regionen entstehen. [38] Dadurch bleiben Ein- bis Zweipersonenhaus-
halte in ganzen Häusern allein wohnen, ohne eine naheliegende Option auf 
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Nachzug. Im Ergebnis wohnen dann beispielsweise 1 oder 2 Personen in einem 
Wohnraum, in dem vor 50 Jahren 3 Generationen mit 10 Personen wohnten, mit 
den entsprechenden Wirkungen auf Wohnflächen- und Energieverbrauch. 

Um den Erfolg politischer, wirtschaftlicher oder technischer Maßnahmen langfristig zu 
sichern, müssen die genannten Effekte beziehungsweise die sozialen Praktiken der 
Energienutzung in privaten Haushalten entsprechend berücksichtigt werden. Insbe-
sondere in Haushalten mit eher hohem Einkommen, in denen Wohlstandseffekte zu 
einer Steigerung des Energieverbrauchs führen, sollten dabei auch Veränderungen in 
Richtung suffizienten Konsums stattfinden. Zentral für erfolgreiche gesellschaftliche 
Transformationsprozesse ist es, grundsätzlich strukturelle Bedingungen für 
sparsame Energie- und Flächennutzung im Alltag aller Einkommensgruppen zu 
schaffen, um klimafreundliche Verhaltensmuster im Wohnbereich zu fördern. Suffi-
zienzstrategien sind dabei als Teil einer gesamtheitlichen Klimastrategie zu verstehen, 
wie bereits in der ESYS-Stellungnahme Wie wird Deutschland klimaneutral? themati-
siert wurde. [39] 

2.2.3 Akzeptanz und aktive Trägerschaft in der Wärmewende 
Die Wärmewende betrifft unmittelbar das Leben und den Alltag der Menschen. 
Damit unterscheidet sie sich wesentlich vom Großteil der Maßnahmen, die im Zuge der 
Energiewende in Deutschland bisher ergriffen wurden: Lange Jahre stand der Strom-
erzeugungssektor im Fokus. Der zentrale Aufbau der Stromerzeugung auf Basis erneu-
erbarer Energien und der Ausbau der Stromnetze tangieren private Haushalte finanzi-
ell nur indirekt, da zum Beispiel die Investitionskosten nicht direkt selbst getragen wer-
den. Die Durchführung der Wärmewende erfolgt jedoch insbesondere auf der Alltags- 
und Haushaltsebene: Privatpersonen müssen Investitionsmittel aufbringen, um ihre 
Gebäude zu ertüchtigen, entsprechende Maßnahmen organisieren und nicht zuletzt 
Anpassungen am Eigenheim vornehmen. Die Wärmewende ist zudem spürbarer als der 
Ausbau der erneuerbaren Energien, da Heizen einen direkten Bezug zum alltäglichen 
Wohlbefinden und auch zur Gesundheit hat. Hinzu kommt, dass Maßnahmen der Wär-
mewende zusätzliche Investitionen auch auf der Mikroebene bedingen. Eine wichtige 
Voraussetzung für den Erfolg der Wärmewende bilden vor diesem Hintergrund die 
Akzeptanz sowie die aktive Trägerschaft der Maßnahmen in der Gesellschaft. 

Doch wie genau könnte eine gesellschaftlich gerechte und akzeptierte Lastenver-
teilung aussehen? Unterschiedliche Wahrnehmungen von Fairness spielen für 
die gesellschaftliche Zustimmung zu klimapolitischen Maßnahmen eine große Rolle. 
[33] Ein entscheidender Faktor ist dabei die wahrgenommene Kostengerechtigkeit. 
Haushalte, die stärker von den Kosten der Wärmewende betroffen sind, halten diese 
für weniger gerecht. Generell findet ein Großteil der Menschen, dass diejenigen, die 
mehr verbrauchen, bei der Finanzierung der Energiewende stärker in die Pflicht ge-
nommen werden sollten, was beispielsweise der zugrunde liegende Gedanke der CO2-
Bepreisung und des Klimagelds ist. Zugleich wird der Staat in der Verantwortung gese-
hen, unter Berücksichtigung des individuellen Bedarfs einer Person oder eines Haus-
halts für einen sozialen Ausgleich zu sorgen. [33] 

Neben sozialen Fragen spielen für die Akzeptanz von politischen Maßnahmen 
auch Aspekte der Partizipation und Kommunikation eine große Rolle. [30] Poli-
tische Maßnahmen, die in den Alltag von Bürger*innen eingreifen (und in einer Zeit 
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fortwährender Krisen entstehen), gilt es kommunikativ zu begleiten, um die Relevanz 
des Transformationsziels zu unterstreichen, Maßnahmen zu begründen und auf die 
Sorgen der Menschen einzugehen (siehe Kapitel 4.1).  

2.3 Wärmewende im materiell-technischen Kontext 

2.3.1 Gebäudestruktur und Energieeffizienz 
In Deutschland gibt es circa 21,4 Millionen Gebäude. Davon sind mehr als 90 Prozent 
Wohngebäude. Zwei von drei Wohngebäuden sind dabei Einfamilienhäuser (EFH) 
(siehe Abbildung 5). Je ein Sechstel geht auf Zweifamilienhäuser (ZFH) und Mehr-
familienhäuser (MFH) zurück. [1] Betrachtet man einzelne Wohneinheiten, so sieht 
die Verteilung anders aus: Hier dominieren die MFH mit circa 52 Prozent gegenüber 
EZFH mit fast 45 Prozent. Ein kleiner Teil der Wohneinheiten geht zusätzlich auf den 
Bereich der Nichtwohngebäude zurück. [5] Wählt man die Wohnfläche als Bezugs-
größe, so ergibt sich ein Verhältnis von 60:40 zwischen EZFH und MFH. Innerhalb der 
vergangenen 30 Jahre ist der Gesamtbestand an Wohngebäuden um etwa 24 Prozent 
gestiegen. Der Anstieg geht dabei zu großen Teilen auf EFH zurück, die um 34 Prozent 
zunahmen. Die Anzahl von MFH stieg im selben Zeitraum lediglich um 15 Prozent. Die 
Zahl an ZFH ging leicht um 1 Prozent zurück. Insgesamt stagniert der Wohnungsbau 
seit einigen Jahren. [7] 

Abbildung 5: Verteilung Gebäudeanzahl und -fläche in Deutschland. Quelle: IÖW 2023 [1]. 

Der überwiegende Anteil der Wohngebäude in Deutschland ist dabei in der Zeit nach 
dem Zweiten Weltkrieg errichtet worden (siehe Abbildung 6). Bis 1978 wurden ins-
gesamt sechzig Prozent der Wohngebäude errichtet – somit ist ein Großteil der 
Wohngebäude in Deutschland vor Inkrafttreten der ersten Wärmeschutzverordnung 
(WärmeschutzV) im November 1977 fertiggestellt worden. In dieser wurden (damals 
für das westdeutsche Bundesgebiet) erstmalig maximal zulässige Wärmedurchgangs-
koeffizienten für Bauteile der Gebäudehülle festgelegt.  
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Abbildung 6: Wohngebäudebestand nach Baualtersklassen. Quelle: Eigene Darstellung basierend auf dena 2024 [5]. 

Sowohl Baujahr als auch Gebäudetyp stehen im Zusammenhang mit dem Energie- und 
hier vornehmlich dem Heizenergiebedarf. Darüber hinaus spielt auch der Sanie-
rungszustand eine große Rolle: Viele Gebäude, die vor 1979 erbaut wurden, sind 
nicht oder gering modernisiert. MFH schneiden hier tendenziell besser ab als EFH und 
ZFH. Während der geringere Heizenergiebedarf auf das günstigere Oberfläche-zu-Vo-
lumen-Verhältnis (A/V-Verhältnis) zurückgeführt werden kann, könnte der bessere 
Sanierungszustand unter anderem darauf beruhen, dass im MFH-Segment häufiger 
Unternehmen der professionellen Wohnungswirtschaft aktiv sind. [40] 

Gemäß ihrem energetischen Zustand lassen sich Gebäude in Energieeffizienz-
klassen einteilen. In Deutschland gibt es derzeit neun Effizienzklassen (siehe Ta-
belle 1). Die Aufteilung auf die Energieeffizienzklassen erfolgt anhand des jährlichen 
Endenergieverbrauchs oder -bedarfs je Quadratmeter Nutzfläche. 
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Effizienzklasse  Endenergieverbrauch/-bedarf 
(kWh/m²a) 

Endenergieverbrauch/-bedarf 
(kWh/m²a) 

A+  ≤ 30 Neubauten mit höchstem Energiestandard,  
z. B. Passivhaus, Effizienzhaus 40 

A  ≤ 50 Niedrigstenergiehäuser, Effizienzhaus 55 

B  ≤ 75 Normale Neubauten 

C  ≤ 100 Ältere Neubauten 

D  ≤ 130 Gut sanierte Altbauten 

E  ≤ 160 Sanierte Altbauten 

F  ≤ 200 Sanierte Altbauten 

G  ≤ 250 Teilweise sanierte Altbauten 

H  > 250 Unsanierte Altbauten 

Tabelle 1: Definition Energieeffizienzklassen in Deutschland. Quelle: Eigene Darstellung basierend auf IÖW 2023 und wega-
tech 2023 [1; 41]. 

Verfügbare Datenquellen kommen zu stark unterschiedlichen Einschätzungen da-
rüber, wie viele Gebäude zu welcher Energieeffizienzklasse gezählt werden können. Ei-
nige der Unterschiede lassen sich methodisch erklären. Unterschieden wird in den Un-
tersuchungen zwischen:  

• Bedarf oder Verbrauch: Werden Verbrauchswerte genutzt, fallen Gebäude sel-
tener in Energieeffizienzklasse H, da die Verbräuche bei energetisch sehr schlech-
ten Gebäuden verhaltensbedingt oft niedriger ausfallen als der Bedarf. Außerdem
führen Verbrauchs- und Bedarfsausweise auch zu sehr unterschiedlichen Vertei-
lungen zwischen EZFH und MFH und auch innerhalb der Baualtersklassen bei
EZFH; gemäß GEG ist für Wohngebäude, die weniger als fünf Wohnungen haben
und für die der Bauantrag vor dem 1. November 1977 gestellt wurde, ein Energie-
bedarfsausweis auszustellen. Demgegenüber werden bei MFH – über alle Baual-
tersklassen (BAK) hinweg – Energieausweise hauptsächlich auf Basis des Ver-
brauchs ausgestellt.

• Gebäudefläche oder Gebäudeanzahl: Werden Auswertungen nach Gebäu-
deanzahl vorgenommen, fallen mehr Gebäude in schlechtere Energieeffizienzklas-
sen, da insbesondere EZFH (mit verhältnismäßig geringen Flächen) einen höhe-
ren Energieverbrauch aufweisen (siehe Kapitel 3.2).

Abbildung 7 verdeutlicht diese große Diskrepanz zwischen unterschiedlichen Quellen. 
Während Erhebungen von infas360 zu dem Schluss kommen, dass circa 40 Prozent der 
Gebäudefläche den Energieeffizienzklassen G und H zuzuordnen sind (infas360: Un-
tersuchung nach Verbrauch), sind es bei co2online nur 5 Prozent der Gebäude. 

Allerdings weisen auch Quellen mit gleichen Bezugswerten zum Teil deutlich un-
terschiedliche Verteilungen auf (zum Beispiel infas360 und Energieausweis-DB – Ver-
brauch). Dies verdeutlicht, dass die Datenlage zu energetischen Kennwerten im 
deutschen Wohngebäudebestand sehr inhomogen und insbesondere für 
tiefer gehende Betrachtungen unzureichend ist. In Kapitel 5 werden diese Her-
ausforderung und mögliche Lösungsoptionen gesondert skizziert. 
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Abbildung 7: Verteilung Energieeffizienzklassen basierend auf verschiedenen Datenquellen. Prozentwerte beziehen 
sich bei Energieausweis-DB, infas360 und McMakler 2021 auf die Gebäudefläche, bei co2online 2023 auf die Gebäu-
deanzahl [ 42; 43; 44; 45]. Quelle: IÖW 2023 [1]. 

Trotz der Unsicherheit bei der Zuordnung zu Energieeffizienzklassen ist unbestritten, 
dass die Zielverfehlung im Gebäudebereich und die weiterhin hohen Emissionen auf 
eine große Anzahl von Gebäuden mit hohen Energieverbräuchen zurückzuführen sind. 
Die Strategie der EPBD sieht deshalb vor, die WPBs hinsichtlich der energetischen Er-
tüchtigung verstärkt in den Fokus zu nehmen. Dieser Ansatz wird in Kapitel 3 weiter 
ausgeführt. 

2.3.2 Gebäudehülle und Sanierungen 
Ein wesentlicher Grund für die hohen Emissionen des Gebäudebereichs ist der un-
zureichende energetische Standard des Gebäudebestands. Energiesystemstu-
dien [12; 46; 47; 48] liegt eine mittlere Sanierungsrate zwischen 1,4 und 1,6 Prozent 
für den Zeitraum 2020 bis 2030 sowie zwischen 1,3 und 2,0 Prozent für den Zeitraum 
2030 bis 2045 für das Erreichen von Klimaneutralität im Jahr 2045 zugrunde. An-
dere Berechnungen gehen sogar von einer notwendigen jährlichen Sanierungsrate 
von 3 Prozent bis 2055 aus. [ 49] Vor diesem Hintergrund müssen derzeitige Sanie-
rungsaktivitäten merklich verstärkt werden, um Sanierungsrate und -tiefe zu erhö-
hen. [12; 14; 39; 48; 50] Ansonsten wäre das Ziel der Klimaneutralität nur mit einem 
verstärkten Ausbau an erneuerbaren Energien für die Wärmeerzeugung auf der An-
gebotsseite zu erreichen, was aus Effizienzgründen nachteilig ist. Zudem wäre frag-
lich, ob ein entsprechend verstärkter Ausbau der erneuerbaren Energien erreicht 
werden könnte. 

Die Gründe für das Stagnieren von Gebäudesanierungen sind vielfältig. 
Es gibt momentan – außer verbindlichen Vorgaben für den Anteil erneuerbarer Ener-
gien bei der Wärmeversorgung und dem Zeitrahmen zur Erfüllung im neuen GEG – 
ordnungsrechtlich kein Vollzugskonzept für umfassende Sanierungen und Zeit-
punkte oder -räume zum Erreichen eines bestimmten Effizienzstandards. Im GEG wer-
den lediglich einzuhaltende Bauteilkennwerte festgelegt, die bei Instandsetzungs-/-
haltungsmaßnahmen an der Gebäudehülle ab einem gewissen Umfang einzuhalten 
sind. Im Bereich der EZFH kommen ökonomische Aspekte aufseiten der Gebäude-
eigentümer*innen hinzu (siehe Kapitel 3.3), aber auch nichtökonomische Faktoren 
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wie Fehleinschätzungen des energetischen Gebäudezustands, Befürchtungen hinsicht-
lich der Einschränkungen durch die Baumaßnahmen, das Alter der Eigentümer*innen 
sowie mangelndes Interesse und unzureichende Inanspruchnahme von Beratungsan-
geboten spielen eine Rolle. [47; 51] Je nach Konstellation der Eigentümer*innen kom-
men in MFH weitere Hemmnisse dazu.  

Neben dem gezielten Abbau von Hemmnissen der Gebäudesanierung müssen 
auch technische Entwicklungen vorangetrieben werden, die zu wirtschaftlicheren 
Lösungen führen. Großes Potenzial für kostengünstigeres Sanieren mit geringerem 
Zeitaufwand wird dabei im seriellen Sanieren gesehen. Es umfasst zum einen den 
gesamten Planungs-, Ausschreibungs- und Vergabeprozess, der von der Bauaufnahme 
an durch Systematisierung und nicht zuletzt Digitalisierung deutlich verschlankt wer-
den kann, und zum anderen die industrielle Vorfertigung von einzelnen Komponenten 
bis hin zu komplett aufeinander abgestimmten und integrierten Systemelementen 
(zum Beispiel fassadenintegrierte Lüftungsanlagen). Durch automatisierte Vorferti-
gung (auch von höheren Stückzahlen) können der Zeitaufwand auf der Baustelle ver-
kürzt und Schnittstellenprobleme zwischen Gewerken reduziert werden. Serielles Sa-
nieren weist dabei insbesondere im Bereich der in industrieller Bauweise errichteten 
Mehrfamilienhäuser vielversprechende Kostensenkungspotenziale auf. 

Darüber hinaus sind Forschungs- und Entwicklungsarbeiten im Bereich Materi-
alien, Komponenten und Systeme erforderlich, um die Gebäudesanierung voranzu-
bringen. Insbesondere bei der Auswahl von Dämmmaterialien und baukonstruktiven 
Fragen im Rahmen von Sanierungen, aber auch für die technische Gebäudeausrüstung 
werden zukünftig Aspekte des ökologischen Bauens und damit der Lebenszyklusbe-
trachtung sowie der Kreislaufwirtschaft eine größere Bedeutung erlangen. Dies 
hat starke Auswirkungen auf die Entwicklungsziele und die Umsetzung von Bauteilen 
und technischen Systemen, die in Forschungsprojekten berücksichtigt werden müssen. 

Wichtig ist grundsätzlich, dass für Sanierungskonzepte kontextbezogene 
Randbedingungen der jeweiligen Gebäuden entsprechend berücksichtigt werden, 
um zu realistischen Einschätzungen hinsichtlich der zu erwartenden Kosten, aber auch 
der Emissionsminderungen zu kommen. Hierzu gehören einerseits städtebauliche Fra-
gen (inwieweit dürfen Stadtquartiersbilder/Straßenansichten verändert werden?) und 
Aspekte des Denkmal-/ Ensembleschutzes beziehungsweise der erhaltenswerten Bau-
substanz (typische Vertreter hinsichtlich Form, Größe, Materialität, zeittypische Ge-
staltung). Die Stadt Hamburg hat vor diesem Hintergrund ein Gutachten zur Bewer-
tung und Einordnung ihres Wohngebäudebestands unter stadtgestalterischen Ge-
sichtspunkten erarbeitet – mit dem Ergebnis, dass 41 Prozent aller bewerteten soge-
nannten Baublöcke als besonders erhaltenswert identifiziert wurden, was Konsequen-
zen bezüglich zu erreichender Effizienzstandards hat. [52] Wie das Bewahren von Bau-
kultur mit Veränderungen zugunsten des Klimaschutzes in Einklang gebracht werden 
kann, wird in Zukunft eine zentrale Frage sein. 

Andererseits sind bautechnische Fragen zu beachten: Welcher Effizienzstandard 
lässt sich tatsächlich umsetzen (zum Beispiel Kerndämmung bei vorhandener zwei-
schaliger Bauweise, Überformung der Baugrenze, zusätzliche statische Lasten), und 
welche zusätzlichen baulichen Maßnahmen sind dabei erforderlich (zum Beispiel Er-
weiterung Dachüberstand).  
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2.3.3 Wärmeerzeugung und Einbindung erneuerbarer Energien 
Für die Defossilisierung der Wärmeerzeugung kommt es darauf an, fossile durch er-
neuerbare Energieträger zu ersetzen. Eine entscheidende Rolle wird dabei die Wärme-
pumpe spielen. Energiesystemstudien gehen für das Jahr 2030 von 4 bis 6 Millionen 
Wärmepumpen in Deutschland aus. [12; 46; 47; 48] Für das Jahr 2045 liegt die Zahl in 
den meisten Szenarien bei 15 Millionen.2 Der großflächige Roll-out von Wärmepumpen 
stellt somit die primäre Defossilisierungsstrategie für die Raumwärme dar. 

Ein wesentlicher Faktor bei der Planung einer Wärmepumpenheizung ist die 
Wärmequelle. Sie bestimmt zum einen die erzielbare Arbeitszahl über das vorherr-
schende Temperaturniveau, sie ist aber auch stark abhängig von den Gegebenheiten 
auf dem Grundstück beziehungsweise der (bebauten) Umgebung. Für Erdsonden und 
noch viel mehr für Erdkollektoren wird ausreichend freie Grundstücksfläche zum Boh-
ren der Sonden beziehungsweise zum unterirdischen Verlegen der Soleleitungen benö-
tigt. Für EZFH sind hierfür die Voraussetzungen oft gut, sofern eine grundsätzliche 
Bohrgenehmigung vorliegt. Bei Luftwärmepumpen ist die Schallemission der Außen-
einheit zu berücksichtigen – insbesondere in dichteren Bebauungsgebieten. Als dezent-
rale (wohnungsbezogene) Wärmeerzeuger in MFH scheiden Wärmepumpen grund-
sätzlich meist aus, da keine Außeneinheiten an der Fassade montiert werden dürfen. 
Eine neuere Alternative stellen PVT-Kollektoren dar, die geräuschlos Abwärme von den 
PV-Modulen und zusätzlich Wärme aus der Umgebungsluft an den Verdampfer der 
Wärmepumpe liefern. Gleichzeitig kann eigenerzeugter PV-Strom zum Betrieb der 
Wärmepumpe genutzt werden – eine genügend große und entsprechend orientierte 
Dach- oder Fassadenfläche vorausgesetzt. 

Idealerweise erfolgt die Umrüstung auf eine Wärmepumpe zusammen mit der 
energetischen Ertüchtigung der Gebäudehülle. Damit ist die Niedertemperaturfä-
higkeit – als wichtige Voraussetzung für hohe Arbeitszahlen der Wärmepumpe – ge-
währleistet. Ältere, nicht oder schlecht gedämmte Gebäude und nicht optimierte Wär-
meübergabesysteme benötigen höhere Vorlauftemperaturen von 55 Grad Celsius oder 
mehr. Damit steigen mit einer Wärmepumpe die benötigten Strommengen und die 
Energiekosten. Falls eine Gesamtsanierung (Gebäudehülle und Wärmeerzeuger), zum 
Beispiel aus wirtschaftlichen Gründen, nicht in einem Schritt realisierbar ist oder das 
Ergebnis der kommunalen Wärmeplanung für die Entscheidung hinsichtlich des zu-
künftigen Wärmeerzeugers abgewartet werden soll, sind schrittweise Maßnahmen zu 
ergreifen. Dazu zählen beispielsweise Fassadendämmung, Fensteraustausch, Heizkör-
pertausch oder die Optimierung der Regelung, die allesamt dazu beitragen, die benö-
tigten Vorlauftemperaturen so weit zu senken, dass Einbau und Betrieb einer Wärme-
pumpe auch wirtschaftlich sinnvoll sind. [13; 48] Mittelfristiges Ziel sollte jedoch im-
mer sein, den energetischen Gesamtstandard eines Gebäudes zu verbessern (siehe 
Handlungsfeld 7). Wichtig ist dabei, auch das Temperaturniveau für die Trinkwasser-
erwärmung durch angepasste Systemtechnik zu verringern. 

Alternativ können – im unsanierten Altbau – Hybridlösungen als Interimslö-
sungen eingesetzt werden, das heißt die Kombination einer Wärmepumpe mit einem zu-
sätzlichen Wärmeerzeuger (zum Beispiel Gasspitzenkessel oder Elektroheizstab). Diese 
können eine wichtige Rolle spielen, wenn der Austausch von Wärmeerzeugern in 
 
2  Mit Ausnahme des Szenarios dena KN100, in dem 9 Millionen Wärmepumpen angegeben werden. 
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Richtung Wärmepumpe vorangetrieben werden soll; sie stellen jedoch eine Verlängerung 
des Verbrauchs fossiler Energien dar. Dies unterstreicht die Notwendigkeit von ausrei-
chenden und langfristigen Fördermaßnahmen für umfassende Sanierungen im Gebäu-
debereich. Zudem sollten Überdimensionierungen der Wärmepumpe angesichts späte-
rer Sanierungen der Gebäudehülle vermieden werden. Der Einsatz von Elektroheizstä-
ben und Infrarotelektroheizungen als Zusatzheizung erscheint darüber hinaus problema-
tisch, da sie in un- beziehungsweise teilsanierten Gebäuden sehr hohe Energiekosten ver-
ursachen und – in Summe bei gleichzeitigem Betrieb in vielen Gebäuden – eine sehr 
starke, zeitlich punktuelle Netzbelastung darstellen, meist auch zu Zeiten, in denen das 
Angebot an regenerativem Strom im Netz gering ist. Dies verdeutlicht die neue starke 
Verschränkung des Wärmesektors mit der Strominfrastruktur (Sektorkopplung). 

Wasserstoff wird aller Voraussicht nach auf längere Sicht nur geringe Bedeu-
tung für die Wärmeversorgung von Gebäuden haben. Metastudien zeigen, dass Was-
serstoff, der auf absehbare Zeit nur begrenzt verfügbar sein wird, vorrangig im Indust-
riesektor zum Einsatz kommen wird, wenn auch der genaue Anteil je nach Metastudie, 
Szenario und Zeitrahmen stark variiert. Des Weiteren geht knapp die Hälfte der Szena-
rien für das Jahr 2045 von einer verstärkten Nutzung von Wasserstoff im Energiesektor 
aus. [53] Gleichzeitig besteht weitgehend Konsens darüber, dass Wasserstoff im Ge-
bäudebereich keine relevante Rolle spielt. [53] Der Einsatz von Wasserstoff zum Hei-
zen ist zudem wesentlich weniger effizient als die direkte Nutzung von Strom zum An-
trieb von Wärmepumpen: Der eingesetzte Strom kann auf diese Weise um den Faktor 
4 bis 7 effizienter genutzt werden. [54] Darüber hinaus gäbe es beim Einsatz von Was-
serstoff technische Fragen in Bezug auf die in den Gebäuden verbauten Wärmeerzeuger 
und -mengenzähler sowie die Gas- und Wasserstoffnetze, aber auch wirtschaftliche 
Fragen bezüglich der Aufrechterhaltung einer Gasnetzinfrastruktur bei stark sinken-
den Abnehmerzahlen. [54] Angesichts der großen Heterogenität des Gebäudebereichs 
kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass es Anwendungsfälle für Wasserstoff im 
Gebäudebereich geben wird, insbesondere dann, wenn die Bedingungen für den Ein-
bau von Wärmepumpen nicht gegeben sind und der Anschluss an ein Wärmenetz nicht 
möglich ist. Eine interessante Option kann darüber hinaus die Nutzung der Abwärme 
von Elektrolyseuren im industriellen Kontext für die Fern- oder Nahwärmeversorgung 
sein. Die Betriebswirtschaftlichkeit und die zu erreichenden Emissionsminderungen 
sind dann je nach Anwendungsfall beziehungsweise Einsatzort zu überprüfen. 

Aufgrund der aufgeführten Zusammenhänge ist die Wärmepumpe eine No-Reg-
ret-Maßnahme zur energetischen Ertüchtigung von Gebäuden im Rahmen von Sa-
nierungskonzepten – auch wenn es aufgrund der Verschiedenheit der Gebäude und ih-
res Ausgangszustands vor der Sanierung keine One-fits-all-Lösung gibt und diese tech-
nische Lösung zusammen vor dem Hintergrund der jeweiligen Gegebenheiten bezie-
hungsweise der anvisierten Sanierung der Gebäudehülle geplant werden muss. Im Ver-
gleich dazu bestehen für die Installation einer PV-Anlage als weiterer (komplementä-
rer) No-Regret-Maßnahme deutlich weniger Abhängigkeiten, während andersherum 
die bauliche Sanierung auch nur pauschal als No-Regret-Maßnahme bezeichnet wer-
den kann, deren technische Umsetzung und Zielniveau stark variieren.  

Ein weiterer, zunehmend wichtiger Bestandteil der zukünftigen Wärmeversor-
gung wird die Fern- und Nahwärme sein. In den führenden Energiesystemstudien 
soll sie auf dem Weg zur Klimaneutralität im Jahr 2030 einen Anteil von 9 bis 
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16 Prozent3 und im Zieljahr 2045/2050 von 13 bis 32 Prozent erreichen. [14] Die Iden-
tifikation zusätzlicher Abnehmer geschieht über die kommunale Wärmeplanung. 
Wenngleich viele Versorger schon konkrete Pläne für den Netzausbau haben oder diese 
gerade entwickeln, werden viele Entscheidungen erst mit Fertigstellung der Wärme-
planung fallen. Entscheidend für den Ausbau wird die zukünftig zu erwartende Wär-
medichte in Quartieren sein und damit auch der energetische Standard von Gebäuden. 
Außerdem hängt der tatsächliche Ausbau von den vorhandenen finanziellen Mitteln 
eines Versorgers beziehungsweise einer Kommune ab sowie von den verfügbaren Fach-
kräften. Im Vergleich zu Neubauquartieren wird die Umsetzung im Bestand deutlich 
aufwendiger sein aufgrund der schon vorhandenen Medieninfrastruktur und damit 
einhergehend eingeschränkten Verlegungsmöglichkeiten. Gemäß WPG sollen die Wär-
menetze bis zum Jahr 2030 zu 30 Prozent mit Wärme aus erneuerbaren Energien oder 
unvermeidbarer Abwärme gespeist werden – der momentane Anteil grüner Fern-
wärme liegt bei etwas über 20 Prozent. Für die Defossilisierung kommen verschiedene 
Technologien zum Einsatz – in erster Linie Großwärmepumpen sowie zu kleineren Tei-
len mit synthetischen Gasen betriebene Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK-An-
lagen), solarthermische Anlagen und Großwärmespeicher, die durch Überschussstrom 
aufgeheizt werden. [14] Alternativ zur Fernwärmeversorgung sind auch kleinere, quar-
tiersbezogene Nahwärmekonzepte ein wichtiger Baustein für die Senkung von THG-
Emissionen; im Idealfall als Quartierslösung im Zusammenhang mit serieller Sanie-
rung mehrerer Gebäudeeinheiten. 

Grundsätzlich stellt die kommunale Wärmeplanung ein wichtiges Instru-
ment der Energie- beziehungsweise Wärmewende dar. Sie schafft auf lange Sicht Pla-
nungssicherheit und ermöglicht einer zusätzlichen Anzahl an Gebäuden eine zentrale 
Wärmeversorgung auf Basis erneuerbarer Energien. Hierfür sind versorgerseitig recht-
zeitig Schritte einzuleiten zur Erschließung neuer regenerativer Energiequellen in gro-
ßem Maßstab (zum Beispiel Geothermie und Flusswasser für Großwärmepumpen, 
kalte Nahwärme für dezentrale Wärmepumpen), da solche Infrastrukturmaßnahmen 
eine lange Vorlaufzeit haben. Außerdem sollten rechtzeitig Anreize gesetzt und Tarif-
angebote erarbeitet werden, um eine hohe Anschlussrate zu erreichen. Auf der Gebäu-
deseite sollte die Zeit bis zum Vorliegen der Wärmeplanungen (2026 beziehungsweise 
2028) für die energetische Ertüchtigung von Gebäuden genutzt werden, um bessere 
Voraussetzungen für die zukünftige Beheizung – egal ob netzgebunden oder dezentral 
– zu schaffen. Eine wichtige Rolle spielen dabei auch Übergangslösungen, vorzugs-
weise vom Energieversorger, bei Ausfall von Wärmeerzeugern im Zeitraum der Wär-
meplanung. 

2.3.4 Infrastruktur und Quartiere 
Mit dem erforderlichen Roll-out von Wärmepumpen wird die Belastung der lokalen 
Niederspannungsnetze sehr stark ansteigen. Dies wird noch verstärkt durch den zu er-
wartenden, ebenfalls stetig steigenden Bedarf an Ladekapazität für Elektrofahrzeuge. 
Hinzu kommt die Einspeisung von immer mehr solarem Strom aus gebäudeintegrier-
ten Photovoltaikanlagen. Das bedeutet, dass das Netz an diese in Summe höheren 
elektrischen Leistungen durch Ausbau von Kapazitäten beziehungsweise durch 
Maßnahmen zur Stabilisierung des Netzbetriebs und zur Flexibilisierung des 

 
3  Mit Ausnahme des Szenarios Dena KN100. 
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Stromsystems angepasst werden sollte. [55] Hierzu sind neue Lösungen für das Ener-
giemanagement von Stromnetzen erforderlich, die ihrerseits auf neue Simulations-
werkzeuge und qualitativ hochwertige Datensätze angewiesen sind. Da die Umsetzung 
solcher Infrastrukturmaßnahmen aufgrund nötiger Investitionsentscheidungen sei-
tens der Energieversorgungsunternehmen (EVU) sowie der Genehmigungs- und Pla-
nungsverfahren in der Regel sehr lange Vorlaufzeiten hat, sollte dies sofort in Angriff 
genommen werden. Dazu ist weiterhin wichtig, dass der zusätzliche Strombedarf zu-
nehmend frei von THG-Emissionen bereitgestellt wird, was einen schnelleren Ausbau 
der erneuerbaren Energien erfordert. 

Für Gebäudeeigentümer*innen kann ein intelligentes Stromnetzmanage-
ment einen wesentlichen Anreiz für den Betrieb von Wärmepumpen darstellen, wenn 
darüber flexible Stromtarife – in Abhängigkeit des Anteils erneuerbarer Energien am 
Netzstrom – an Endkunden weitergegeben werden. Das erhöht die Wirtschaftlichkeit 
von Wärmepumpen. Die zeitscharfe Information zum Stromtarifangebot inklusive 
Prognosen ermöglicht weiterhin individuelle Lastverschiebungen von hauseigenen 
Verbrauchern und erzeugt somit ein positives Signal, um an der Energiewende zu par-
tizipieren. Dies wird weiter unterstützt durch den Betrieb eigener PV-Anlagen am Ge-
bäude, mit denen – über das Jahr bilanziert, aber zum großen Teil auch zeitscharf – ein 
wesentlicher Betrag des Strombedarfs zum Heizen selbst gedeckt werden kann.  

Hierfür ist jedoch, ebenso wie für eine intelligente Netzsteuerung durch den Ver-
sorger, eine weitere wesentliche Infrastrukturmaßnahme erforderlich: der schnelle und 
flächendeckende Roll-out von Smart Metern in Gebäuden. Sie stellen eine wich-
tige Komponente dar zur zeitscharfen Anpassung des jeweiligen Bedarfs der Gebäude 
an das fluktuierende Angebot für erneuerbare Energien bei zunehmender strombasier-
ter Wärmeversorgung und Elektromobilität. Gleichzeitig können nur so Anreize für Ei-
gentümer*innen und Mieter*innen für variable Stromtarife realisiert werden, die den 
Umstieg auf Wärmepumpen befördern. Dazu hat die Bundesregierung im Frühjahr 
2023 ein Gesetz auf den Weg gebracht, das einen Roll-out-Fahrplan mit verbindlichen 
Zielen bis zum Jahr 2030 vorsieht. [56; 57] Die Bereitschaft vieler Bürger*innen, in PV 
zu investieren, Smart-Home-Systeme zu nutzen und auch Daten für Smart-City-Kon-
zepte freizugeben, sollte als positives Momentum zur Umsetzung der Energiewende im 
Gebäudebereich genutzt werden. [58] 

Im Zusammenhang mit netzgebundenen Versorgungskonzepten werden auch 
Quartierslösungen ein immer wichtigerer Teil der Wärmewende. Durch die Be-
trachtung von Gebäuden im direkten Verbund (Nahwärmenetze) können unterschied-
liche Energiestandards und Möglichkeiten der lokalen regenerativen Energieerzeu-
gung aufeinander abgestimmt werden. Insbesondere Nachverdichtungen in bestehen-
den Quartieren bieten die Möglichkeit, dass neue Gebäude als Plus-Energie-Gebäude 
zu Energielieferanten für Bestandsgebäude werden, gemäß dem Motto: „Neues Ge-
bäude hilft altem Gebäude“. [59] Insbesondere bei alten, oft auch denkmalgeschützten 
oder erhaltenswerten Gebäuden sind Dämmmaßnahmen zur Reduzierung des Ener-
gieverbrauchs zum Teil stark eingeschränkt und die Betrachtung von Gebäuden im lo-
kalen Kontext sowie die Ausnutzung von Ausgleichseffekten werden wichtig. Neben der 
Verknüpfung von unterschiedlichen Bautypen können im Quartier auch Synergien zwi-
schen Wohnen und Gewerbe entstehen. Der rechtliche Rahmen schränkt aktuell jedoch 
übergreifende Quartierslösungen noch ein. [60] Einen weiteren Lösungsansatz auf der 
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Basis von Netzverbünden stellen Energiegenossenschaften dar, in denen Energie un-
tereinander verkauft werden kann. 

2.3.5 Folgen des Klimawandels für den Gebäudeenergiebedarf 
Angesichts des fortschreitenden Klimawandels sowie der damit einhergehenden stei-
genden Temperaturen und längeren und häufigeren Hitzeperioden ergibt sich ein stetig 
wachsender Kühlenergiebedarf für Gebäude, der vermutlich zunehmend über 
Klimaanlagen – auch in Wohngebäuden – abgedeckt werden wird. Dadurch entsteht 
ein zusätzlicher Bedarf an elektrischer Energie, der zu zusätzlichen Emissionen im Ge-
bäudebereich führt. Ähnlich wie bei der Effizienzsteigerung zur Minderung des Heiz-
wärmebedarfs sollte auch beim Kühlen auf der Bedarfsseite angesetzt werden. Vorga-
ben zum sommerlichen Wärmeschutz (zum Beispiel heranzuziehende Klimadaten) und 
zu passiven Kühlmaßnahmen sollten überarbeitet und im GEG verankert werden. Hier 
könnte dem Schweizer Vorbild gefolgt werden: Aktive Kühlung wird erst dann mitein-
bezogen, wenn sämtliche passiven Maßnahmen ausgelotet wurden.  

Dabei können Synergieeffekte zwischen aktiver Kühlung und Heizung genutzt 
werden: Wenn eine Wärmepumpe als Wärmeerzeuger gewählt wurde, kann diese im 
reversiblen Betrieb eine moderate Kühlung über die Fußbodenheizung oder in gerin-
gerem Maße auch über Heizkörper ermöglichen. Zur Begrenzung der Emissionswir-
kung der zusätzlichen Kühlung könnte vorgegeben werden, dass diese nur mit erneu-
erbaren Energien (entweder am eigenen Gebäude erzeugt oder über einen entspre-
chenden Stromtarif) betrieben werden darf. Gleichwohl muss die Wärmeabgabe der 
Wärmepumpe an die Umgebung im Auge behalten werden, die das Stadtklima belastet. 
Deutlich besser ist eine (direkte) Kühlung über Erdsonden, die im Winter als Wärme-
quelle für die Wärmepumpe dienen. 

2.3.6 Fachkräftebedarfe 
Die Wärmewende wird momentan stark durch den Fachkräftemangel gebremst. 
Gemäß KfW-ifo-Fachkräftebarometer beeinträchtigt dieser fast die Hälfte aller Unter-
nehmen in Deutschland. [61] Die Bundesagentur für Arbeit identifizierte für das Jahr 
2021 bei 148 von insgesamt 510 untersuchten Berufen personelle Engpässe – unter an-
derem in Berufen, die für die beschleunigte Umsetzung der Energie- und Wärmewende 
von Bedeutung sind, wie in den Bereichen der regenerativen Energietechnik sowie im 
Sanitärsektor, bei Heizungs- und Klimatechnik und Installation. [62; 63] Laut einer 
Studie des Öko-Instituts fehlen 100.000 Fachkräfte in den relevanten Gewerken für die 
energetische Sanierung von Häusern, um die langfristigen deutschen Klimaziele zu er-
reichen. [ 64] Untersuchungen zeigen, dass limitierte Handwerkerkapazitäten auf-
grund veränderter Sanierungsfahrpläne zu höheren Gesamtkosten für die Gebäudemo-
dernisierung sowie zu höheren Emissionen der modernisierten Gebäudeenergieanla-
gen und zu höheren Belastungen für das öffentliche Stromnetz führen können. [65] 

Der Fachkräftemangel ist dabei auch auf europäischer und internationaler 
Ebene zu beobachten. So beklagte im dritten Quartal 2023 ein Viertel der europäischen 
Unternehmen der Elektroindustrie fehlende Arbeitskräfte als einschränkenden Produk-
tionsfaktor. [66] Der Mangel an Arbeitskräften im Baugewerbe in Europa ist dreimal so 
hoch wie noch vor zehn Jahren. [67] Insbesondere Länder mit hohen Zuwächsen an 
Arbeitsplätzen im Bereich der Energiewende, darunter Deutschland, Tschechien und 
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Polen, meldeten hohe Engpässe. [66] Dabei fällt auf, dass besonders wenige Frauen in 
Berufsfeldern im Zusammenhang mit Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und 
Technik (MINT-Berufe) arbeiten, die für die Energiewende – unter anderem im Bereich 
erneuerbare Energien – eine wichtige Rolle spielen. [68] Im Baugewerbe stellen Frauen 
nur 13 Prozent der derzeitigen Arbeitskräfte innerhalb der EU. [69] 

Der Fachkräftemangel in der Energiewende wird sich künftig voraussichtlich 
weiter verschärfen. Folgende Gründe können dafür angeführt werden:  

• Bedarf an Arbeitskräften: Für die Umsetzung der Energiewende werden künf-
tig weitere Arbeitskräfte benötigt. Die Bundesregierung schätzt, dass für die Um-
setzung des Klimaschutzplans 2050 im Jahr 2030 zwischen 307.000 und 427.000 
neue Beschäftigte benötigt werden. Notwendige Zuwächse an Arbeitskräften wer-
den dabei insbesondere im Bereich Elektrische Ausrüstung, Elektrizität und Bau-
gewerbe gesehen. Andere Untersuchungen gehen bis 2050 von einem zusätzlichen 
Bedarf von 215.000 Arbeitskräften allein im Bereich der energetischen Sanierung 
aus, wobei 80 Prozent der Stellen auf die Ausführung der Gebäudehülle entfallen. 
[ 70] Die Europäische Kommission prognostiziert, dass für die Umsetzung der 
Energiewende bis 2030 zusätzlich 1 Million bis 2,5 Millionen Arbeitsplätze in der 
EU geschaffen werden. [2; 67] 

• Ausbildungsanforderungen für Arbeitskräfte: Angesichts künftiger höhe-
rer Komplexitätsniveaus werden die Anforderungen an Arbeitskräfte in der Ener-
giewende steigen. Dies ist insbesondere der Fall in Wachstumsbereichen wie Wär-
mepumpen- und Batterietechnik, die bestimmte Fähigkeiten seitens der Arbeits-
kräfte erfordern. Hinzu kommt, dass sich mit zunehmender Digitalisierung die An-
forderungen innerhalb der Berufe generell verändern. [66] 

• Demografischer Wandel: Der erhöhte Fachkräftebedarf für die ökologische 
Transformation wird in Deutschland künftig durch den demografischen Wandel 
verstärkt. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) 
schätzt, dass bis 2030 die Zahl an Erwerbspersonen in Deutschland um mindes-
tens 3,9 Millionen sinken wird. [71] Dieser demografische Wandel ist auch auf EU-
Ebene zu beobachten. [72] 

2.4 Übergreifende Handlungsfelder 

Im Folgenden werden Handlungsfelder dargestellt, die für die Umsetzung einer so-
zial-ökologischen Wärmewende in Deutschland übergreifend relevant sind. 
Diese Handlungsfelder sind wichtig, da sie den Rahmen der Energie- und Klimaschutz-
politik im Gebäudebereich adressieren. Die übergreifenden Handlungsfelder verwei-
sen zum Teil auf spätere Kapitel, da sie Aspekte der WPBs, der sozialen Nachhaltigkeit 
und der Datenlage aufgreifen. 

Handlungsfeld 1:  
Instrumentenmix für effizienten Klimaschutz installieren und vulnerable Gruppen vor Über-
lastungen schützen 

Die im Rahmen des BEHG seit 2021 bestehende CO2-Bepreisung im Gebäudebereich 
schafft grundsätzlich einen stabilen und langfristigen Rahmen für die umfangreiche 
Transformation der Energieversorgung. Vor allem im Gebäudebereich sind dabei solch 
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langfristige Preissignale notwendig, um Anreize für energetische Sanierungen zu schaf-
fen. [73] Durch stetig steigende CO2-Preise erhalten alle Akteure einen stärker werden-
den Impuls in Richtung einer Investition zur Emissionsminderung, ohne dass es auf 
Dauer umfangreicher, zusätzlicher und immer wieder anzupassender Förderinstru-
mente und Technologieprogramme bedarf. [33] Analysen zeigen, dass eine Bepreisung, 
die meist durch politische Initiativen oder Zielsetzungen initiiert wird, den Ausstoß von 
Treibhausgasen senken kann [74; 75] und dass Preissignale ein energieeffizienteres 
Handeln anregen können. [76; 77] Im Wärmebereich spielen im Speziellen CO2-Preise 
bei Verbrauchs- und Investitionsentscheidungen eine zentrale Rolle. Ausreichend hohe 
CO2-Preise bilden somit als ökonomischer Rahmen eine wichtige Voraussetzung für 
das Gelingen der Wärmewende.  

Allerdings kann die Lenkungswirkung eines CO2-Preises im Gebäudebereich 
durch politische, individuelle oder sozioökonomische Aspekte konterkariert werden: 

• Die Möglichkeiten, auf einen höheren CO2-Preis zu reagieren, sind für Haus-
halte teilweise beschränkt, wenn ihre Handlungsoptionen durch bestehende Inf-
rastrukturen entscheidend mitgeprägt sind. So kann die angestoßene kommunale 
Wärmeplanung, die erst in einigen Jahren abgeschlossen sein soll, zu abwarten-
dem Verhalten aufseiten der Haushalte führen.  

• Ergebnisse der Verhaltensökonomie haben gezeigt, dass Haushalte Kosten, die 
über die Laufzeit eines Geräts anfallen, unterschätzen. Nach dem sogenannten Ge-
genwartsbias (Present Bias) tendieren Menschen bei ihrer Entscheidungsfin-
dung dazu, Möglichkeiten beziehungsweise Entscheidungen in der Gegenwart 
oder in näher anstehenden Situationen einen höheren Stellenwert zuzuschreiben 
als denen, die weiter entfernt liegen. Das kann zu individuell wie gesamtgesell-
schaftlich suboptimalen Entscheidungen führen. [78; 79; 80; 81] In diesem Zu-
sammenhang können die anfänglichen Investitionskosten für eine teurere Lösung 
für die Kaufentscheidung relevanter sein als die potenziell höheren, regelmäßigen 
Einsparungen, die nach der Installation erreicht werden. Dies wird dadurch ver-
stärkt, dass Investitionen in Gebäude oft kapitalintensiv und langlebig sind. 
Einmal getroffene Entscheidungen können so nicht revidiert werden, was unter 
Umständen eine Entscheidung pro Sanierung verzögert oder behindert (so gibt es 
unter Unsicherheit einen Optionswert des Wartens).  

• Das Mieter-Vermieter-Dilemma führt dazu, dass für Vermieter*innen oft 
Sanierungsanreize fehlen, da diese keinen unmittelbaren Vorteil aus einer Mo-
dernisierung ziehen, die die Energieeffizienz eines Gebäudes verbessert, wenn 
die Energiekosten grundsätzlich von den Mieter*innen getragen werden (siehe 
Kapitel 4.2.5.). 

• Einzelne Politikmaßnahmen zur Reduktion von THG-Emissionen tragen allge-
mein das Risiko in sich, dass die gewählten Instrumente von ihrem Fokus her zu 
spezifisch beziehungsweise kleinteilig ausgerichtet sind und Reboundeffekte ihre 
Wirkung zumindest teilweise konterkarieren. Ein Maßnahmenmix steigert hinge-
gen die Wahrscheinlichkeit, dass eine stärkere Reduktion der THG-Emissionen er-
reicht wird. [74; 76; 77] Vor diesem Hintergrund erscheint es sinnvoll, die CO2-
Bepreisung durch komplementäre Maßnahmen im Gebäudebereich zu ergänzen, 
die an den dargestellten Problemen, etwa auf der verhaltensbezogenen Seite, an-
setzen und damit ein aktives Handeln anreizen können: Dazu zählen zum Beispiel 
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über den CO2-Preis hinausgehende individualisierte Informations- und Bera-
tungsangebote oder der Zugang zu Kreditfinanzierungen, um Liquiditäts-
engpässe zu überwinden. Finanzierungsrabatte können grundsätzlich Anreize 
zur Ertüchtigung von Gebäuden schaffen, sind jedoch nur dann komplementär zu 
einer CO2-Bepreisung, wenn die Entwicklung von Technologien gefördert wird. 
Dies ist bei den für den Gebäudebereich diskutierten Fördermaßnahmen (bei-
spielsweise im Rahmen der BEG) nicht der Fall – Fördermaßnahmen wirken hier 
eher im Sinne eines Verteilungsinstruments.  

Sowohl bei der Ausgestaltung der CO2-Bepreisung als auch dem Einsatz von Förder-
mitteln stellt sich die Frage, ob und welche Verteilungswirkungen damit einherge-
hen. Bisher weisen etwa viele Förderungen im Gebäudebereich angesichts des durch-
schnittlich höheren Einkommens von selbstnutzenden Eigentümer*innen im Vergleich 
zu Mieter*innen eine regressive Verteilungswirkung auf. [28] Um dem Mieter-Vermie-
ter-Dilemma zu begegnen, Sanierungen anzureizen und soziale Härten zugleich zu ver-
meiden, sollte das bestehende System der Modernisierungsumlage reformiert werden 
(siehe Kapitel 4). Sozialpolitische Instrumente können den Instrumentenmix im Sinne 
einer sozial-ökologischen Wärmewende – wo sinnvoll und notwendig – ergänzen und 
vulnerable Gruppen (sowohl Eigentümer*innen als auch Mieter*innen) vor Überlas-
tungen schützen (siehe Kapitel 4). 

Im Sinne eines möglichst effektiven Einsatzes (begrenzter) staatlicher Finanz-
mittel zur Beschleunigung der Wärmewende wurden im Rahmen dieser Studie vor al-
lem solche Instrumente betrachtet, die insbesondere vulnerable Gruppen ermächtigen, 
einen Beitrag zur Ertüchtigung ihrer Gebäude zu leisten. Dies sind vorrangig Förder-
programme. Weitere, potenziell ebenfalls wichtige marktbasierte Instrumente wie etwa 
Steuererleichterungen waren nicht Gegenstand der vertieften Betrachtung, weil sie in 
der Gruppe der geringverdienenden Gebäudeeigentümer*innen selbst nur eine geringe 
Wirkung besitzen.  

Handlungsfeld 2: 
Einnahmen aus der CO2-Bepreisung rückverteilen 

Durch die CO2-Bepreisung im Sinne des BEHG hat der Staat im Jahr 2023 10,7 Milli-
arden Euro eingenommen. [29] Durch ein steigendes CO2-Preisniveau werden diese 
Einnahmen in Zukunft zunehmen, wenn die CO2-Emissionen nicht in derselben Zeit 
überproportional sinken. Mit den Einnahmen steigen dann im selben Maße allerdings 
auch die Belastungen für die Haushalte, wenn keine Rückverteilung der Einnah-
men erfolgt. Eine solche Rückverteilung kann hingegen Überbelastungen durch hö-
here Energiekosten mindern. Dennoch würde die Lenkungswirkung des CO2-Preises 
erhalten bleiben, da klimaschädliche Verhaltensweisen relativ zu klimafreundlichen 
Verhaltensweisen weiterhin verteuert werden. 

Eine auf den Energieverbrauch der Bürger*innen bezogene Rückverteilung 
der Einnahmen aus der CO2-Bepreisung findet momentan in der Form statt, dass 
aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) Mittel für die BEG sowie seit Juli 
2022 auch für die teilweise Übernahme der Vergütung nach EEG (Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz) bereitgestellt werden. Eine anderweitige Ausgestaltung der Mittelvertei-
lung an die Bevölkerung wird kontrovers diskutiert. Es gibt diverse Ansätze, auf die 
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dabei zurückgegriffen werden kann, wobei die Rückverteilung direkt oder indirekt er-
folgt und die Bevölkerung unterschiedlich stark miteinbezogen wird: [82; 83; 84] 

• Direktzahlungen: Die Einnahmen könnten dazu verwendet werden, die durch 
die CO2-Besteuerung entstehenden Lasten über Direktzahlungen zumindest teil-
weise auszugleichen. Diese könnten grundsätzlich für alle in gleicher Höhe oder 
einkommensabhängig erfolgen. So hatte die Bundesregierung 2021 im Koalitions-
vertrag die Auszahlung eines Einkommenstransfers (Klimageld) in Aussicht ge-
stellt. Mit den derzeitigen Einnahmen aus der CO2-Bepreisung können beispiels-
weise pro Kopf circa 125 Euro pro Jahr ausgezahlt werden (siehe Exkurs „Wie 
könnten die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung zurückverteilt werden?“).  

• Senkung sektor-/themenbezogener Belastungen: Die Senkung von Ab-
gaben, Entgelten und Steuern im Energie-, Umwelt- und Klimabereich ist eine 
weitere Option, Unternehmen und/oder die Bevölkerung zu entlasten. Eine 
Senkung der Netzentgelte oder der Stromsteuer beziehungsweise von strom-
bezogenen Abgaben wie der KWK-Abgabe sind in diesem Zusammenhang dis-
kutierte Ansätze. So hatte die Bundesregierung zum Beispiel die EEG-Umlage 
früher als ursprünglich geplant zur Entlastung von Stromkund*innen Mitte 
2022 außer Kraft gesetzt. [85]  

• Allgemeine Steuersenkungen: Neben Abgaben, Entgelten oder Steuern, die 
im direkten Zusammenhang mit dem Auf- und Ausbau einer klimafreundlichen 
Infrastruktur beziehungsweise einer klimaneutralen Wirtschaft und Gesellschaft 
stehen, könnten beispielsweise Steuern auf Arbeit und Einkommen oder für kon-
sumtive Ausgaben gesenkt werden. Hier ist jedoch wahrscheinlich, dass solche 
Maßnahmen in der Wahrnehmung der Bürger*innen nicht mit einer Rückvertei-
lung der Einnahmen aus der CO2-Bepreisung verknüpft werden. Dies könnte die 
Akzeptanz der CO2-Bepreisung senken. 

• Investitionen oder Förderung: Eine weitere diskutierte Option ist die Ver-
wendung der Einnahmen, um damit klima- und umweltfreundliche Investitionen 
bei Unternehmen und/oder in Teilen der Bevölkerung anzureizen. Das können In-
vestitionshilfen und Fördergelder beispielsweise für Sanierungsvorhaben sein.  

Für eine Bewertung der Optionen sind verschiedene Kriterien zu berücksichtigen: 

• Verteilungswirkung: Welche Wirkung hat die Verwendung der Einnahmen 
aus der CO2-Bepreisung beziehungsweise die Ausgestaltung der Instrumente zur 
Rückverteilung auf unterschiedliche Einkommensgruppen? Wer wird zum Bei-
spiel überproportional belastet oder profitiert in besonderer Weise? So hätte eine 
einkommensabhängige Auszahlung des Klimagelds im Vergleich zu einer Auszah-
lung pro Kopf oder Haushalt eine progressivere Verteilungswirkung, da einkom-
mensschwächere Haushalte verstärkt profitieren würden.  

• Akzeptanz: Wie hoch ist die Akzeptanz für die Instrumente in der Gesamtbevöl-
kerung und/oder in einzelnen Bevölkerungsgruppen? Wirken die Instrumente ak-
zeptanzfördernd, oder senken sie diese eher? Untersuchungen zeigen, dass eine 
CO2-Bepreisung mit einer Rückverteilung der Einnahmen grundsätzlich auf mehr 
Zustimmung stößt. [ 86] Zur Frage, welche Rückverteilungsinstrumente gesell-
schaftlich wie aufgenommen werden, gibt es in der Literatur verschiedene Anga-
ben. In einer Metastudie, die 3.500 internationale Studien vergleicht, wird gezeigt, 
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dass klimafreundliche Investitionen auf die höchste Zustimmung treffen. Einkom-
mensabhängige Einkommenstransfers schneiden der Studie zufolge besser ab als 
einheitliche Pro-Kopf-Transfers. [84; 86] Einer aktuellen Untersuchung für 
Deutschland zufolge stoßen jedoch einheitliche Pro-Kopf-Transfers auf die 
höchste Zustimmung unter den Befragten. Ein einkommensabhängiger Einkom-
menstransfer sowie klimafreundliche Investitionen werden hingegen von weniger 
Befragten als favorisierte Rückverteilung angesehen. [87] 

• Verwaltungsaufwand und Praktikabilität: Basierend auf welchen Anfor-
derungen beziehungsweise mit welchen Verfahren erfolgt die Auszahlung oder 
Beantragung der Gelder? Welche Kosten und welcher Aufwand sind damit ver-
bunden? Eine generelle Senkung bestimmter Steuern, Entgelte oder Abgaben 
ist voraussichtlich mit einem geringeren Aufwand umsetzbar als ein Einkom-
menstransfer. Sind die Rückzahlungen mit einer Bedarfsprüfung verbunden, 
ist mit einem zusätzlichen Verwaltungsaufwand zu rechnen. Laut Schätzungen 
kann der Verwaltungsaufwand für ein bedarfsgerechtes Klimageld mit dem des 
Kindergelds (47 Euro pro Familie) verglichen werden. [88] Da Förderungen, 
etwa im Rahmen der BEG, zum Teil jedoch bereits einkommensabhängig aus-
gestaltet sind, könnte dieser Betrag gegebenenfalls gesenkt werden. Zum Ver-
gleich: Der in Österreich eingeführte Klimabonus, der unabhängig vom Ein-
kommen ausgezahlt wird, weist Verwaltungskosten in Höhe von 3 Euro pro 
Person auf. [88] 

Die Bundesregierung sollte unabhängig von der konkreten Ausgestaltung rasch Schritte 
ergreifen, um die Verwendung beziehungsweise die Rückverteilung der Ein-
nahmen zeitnah zu gewährleisten. Angesichts des für die kommenden Jahre festge-
legten Anstiegs der CO2-Bepreisung wird die Belastung von – insbesondere einkom-
mensschwachen – Haushalten zunehmen. Eine Umsetzung erst Ende der 2020er Jahre 
stellt damit ein zusätzliches Risiko für die Sozialverträglichkeit der Wärmewende und 
die Akzeptanz und aktive Trägerschaft der damit einhergehenden Maßnahmen dar.  

Praxisbeispiel: Klimabonus in Österreich 

Seit 2022 gibt es in Österreich den sogenannten Klimabonus, der automatisch an jede in Österreich 
gemeldete Person überwiesen wird. Der Klimabonus belief sich im Jahr 2023 auf 110 bis 220 Euro 
und teilt sich auf zwischen einem Sockelbetrag (110 Euro) und einem Regionalaufschlag (maximal 
110 Euro). Zur Berechnung des Regionalaufschlags wurde Österreich in vier Gruppen aufgeteilt. Hö-
here Aufschläge werden an Personen ausgezahlt, die zum Beispiel nur begrenzten Zugang zu öffent-
lichen Verkehrsmitteln haben. Kinder und Jugendliche erhalten die Hälfte des Klimabonus. Eine ein-
kommensabhängige Auszahlung findet nicht statt. Die Auszahlung erfolgt auf zwei Wegen: Entweder 
direkt auf das Konto der berechtigten Person – sofern diese bereits staatliche Zahlungen (beispiels-
weise Kindergeld) erhalten oder ihre Kontonummer auf einem entsprechenden Portal (FinanzOn-
line) hinterlegt hat – oder per Gutschrift. [2] 

Auch in der Schweiz und in Kanada werden Einnahmen aus der CO2-Bepreisung rückverteilt. Die 
Höhe der Zahlung und auch die Auszahlungsarten (in der Schweiz über die Krankenversicherung und 
in Kanada über das Sozialleistungssystem) unterscheiden sich. [2] 
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Handlungsfeld 3: 
Fiskalische Realisierbarkeit im Blick behalten – Ausgaben fokussieren und Einnahmen stärken  

Zur Umsetzung der für die Energiewende benötigten Maßnahmen bedarf es umfang-
reicher Investitionen. Eine Abschätzung der Gesamtkosten der Energiewende ist dabei 
nur begrenzt möglich. Der Transformationsprozess ist von erheblichen technischen, 
sozialen und ökonomischen Unsicherheiten geprägt. Eine langfristig angelegte In-
vestitionsplanung kann nur auf dem aktuellen Daten- und Wissensstand basieren und 
muss daher regelmäßig aktualisiert werden. [89] 

Studien kommen zu unterschiedlichen Aussagen über den Finanzie-
rungsbedarf der Energiewende in Deutschland. Die Energiesystemstudie Klimaneut-
rales Deutschland von Agora aus dem Jahr 2024 schätzt, dass sich die Gesamtinvesti-
tionen von 2025 bis 2045 auf durchschnittlich 540 Milliarden Euro pro Jahr belaufen. 
Das entspricht etwa 11 Prozent der Wirtschaftsleistung Deutschlands in diesem Zeit-
raum. Etwa drei Viertel dieser benötigten Mittel seien sogenannte Ohnehin-Investitio-
nen, die unabhängig von der klimaneutralen Transformation benötigt werden. Die Kli-
maschutzinvestitionen belaufen sich auf etwa ein Viertel (circa 147 Milliarden Euro 
jährlich). Ein Großteil (circa 74 Prozent beziehungsweise circa 109 Milliarden Euro 
jährlich) dieser Klimaschutzinvestitionen würde durch den privaten Sektor getragen. 
Die vom öffentlichen Sektor zu tragenden jährlichen Klimaschutzinvestitionen beliefen 
sich damit auf circa 38 Milliarden Euro. [46] Die Energiesystemstudie Klimapfade 2.0 
des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) aus dem Jahr 2021 erwartet etwas 
niedrigere Finanzierungsbedarfe: So erfordere die Umsetzung von Klimaschutzmaß-
nahmen im Zeitraum von 2021 bis 2030 Investitionen in Höhe von rund 860 Milliar-
den Euro, was jährlichen Mehrinvestitionen von durchschnittlich 100 Milliarden Euro 
entspricht. [12] Das Energiewirtschaftliche Institut der Universität zu Köln (EWI) 
schätzt den Bedarf an Neuinvestitionen im Verkehrs-, Gebäude- und Stromsektor im 
Zeitraum von 2023 bis 2030 auf Basis der dena-Leitstudie Aufbruch Klimaneutralität 
auf etwa 1,9 Billionen Euro. [90] Dies entspricht etwa 240 Milliarden Euro pro Jahr. 
Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) schätzt im Fort-
schrittsmonitor 2024 die Investitionskosten für die Energiewende in Deutschland für 
den Zeitraum von 2023 bis 2030 auf insgesamt 721 Milliarden Euro, also etwa 90 Mil-
liarden Euro jährlich. [91] Der Expertenrat für Klimafragen schätzt in seinem Zweijah-
resgutachten 2024 die Finanzierungslücke bei öffentlichen Investitionen auf einen 
mittleren bis hohen zweistelligen Milliardenbetrag pro Jahr. [92] 

Trotz teils großer Abweichungen in der Kostenschätzung, die zum Teil auch auf 
methodische Unterschiede in der Berechnung zurückzuführen sind, wird deutlich, dass 
ein beträchtlicher Teil der deutschen Wirtschaftsleistung in Höhe von mehre-
ren Prozentpunkten benötigt wird, um Investitionen in benötigter Höhe in die klima-
neutrale Transformation zu gewährleisten. Dabei fallen die Investitionen für den 
Gebäudebereich besonders ins Gewicht – in der genannten EWI-Studie belaufen 
sich diese beispielweise auf über 1 Billion Euro und damit auf mehr als die Hälfte des 
veranschlagten Investitionsbedarfs. [90] 

Die für die Klimapolitik zur Verfügung stehenden Mittel sind jedoch begrenzt. 
Zwar werden die in den Klima- und Transformationsfonds einfließenden Einnahmen 
aus der CO2-Bepreisung angesichts des steigenden Preispfads zumindest mittelfristig 



50 Die Dimensionen der Wärmewende ganzheitlich  
 

 

 

50 

zunehmen. [93] Da der Fonds bislang von der Bundesregierung auch zur Finanzierung 
anderer Maßnahmen herangezogen wurde, ist aber unsicher, ob und in welchem Um-
fang diese Mittel künftig sowohl für Fördermittel als auch für einen sozialen Ausgleich 
zur Verfügung stehen werden. Es wird deutlich, dass die klimaneutrale Transformation 
aus fiskalischer Sicht eine große Herausforderung darstellt.  

Exkurs: Was ist der Klima- und Transformationsfonds? 

Ein zentrales Finanzierungsinstrument für den Bereich des Klimaschutzes und der 
Energiewende stellt der Klima- und Transformationsfonds (KTF) dar. Aus diesem 
wurden bisher auch diverse Ausgaben zur Unterstützung der Wärmewende finan-
ziert. Der KTF speist sich aus den Einnahmen der nationalen CO2-Bepreisung nach 
BEHG sowie des EU-ETS und durch Gelder aus dem Bundeshaushalt. Er wurde im 
Jahr 2021 mit zusätzlichen Mitteln in Höhe von 60 Milliarden Euro aufgestockt. 
Dabei handelte es sich um Kreditermächtigungen, die im Rahmen der Coronapan-
demie beschlossen, jedoch nicht benötigt und umgewidmet wurden. Mit dem Urteil 
des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom November 2023 wurde diese geän-
derte Mittelverwendung für nicht rechtens erklärt. Damit stehen die für den Zeit-
raum von 2024 bis 2027 ursprünglich eingeplanten 211,8 Milliarden Euro nicht 
mehr in diesem Umfang zur Verfügung. [94; 95; 96] Der Ende 2023 als Reaktion 
auf das BVerfG-Urteil von der Bundesregierung beschlossene Wirtschaftsplan des 
KTF legt das Augenmerk auf Investitionen, die der Dekarbonisierung und Digitali-
sierung dienen. Die Gebäudeförderung sollte dabei mit 16,7 Milliarden Euro den 
größten Ausgabeposten der für 2024 insgesamt geplanten 49 Milliarden Euro aus 
dem KTF ausmachen. [94] Für 2025 hatte die Bundesregierung im Gesetzentwurf 
für den Haushalt 2025 deutlich gesunkene Gesamtausgaben für den KTF in Höhe 
von 25,47 Milliarden Euro vorgesehen, wovon erneut mit 14,3 Milliarden Euro ein 
Großteil für Maßnahmen im Gebäudebereich zur Verfügung stehen sollte. KTF-Mit-
tel für das im Koalitionsvertrag von 2022 vorgesehene Klimageld, das eine Maß-
nahme zum sozialen Ausgleich für die steigende CO2-Bepreisung darstellen sollte, 
enthält der Entwurf jedoch nicht. [97] Mit dem Bruch der 24. Bundesregierung im 
November 2024 und dem nicht verabschiedeten Haushalt für 2025 bleibt zunächst 
unklar, welche Mittel dem KTF zukünftig zur Verfügung stehen und wofür die Mittel 
dann eingesetzt werden. Bisher eingegangene Rechtsverbindlichkeiten zum Beispiel 
für Investitionen und Förderungen werden aber im Rahmen der vorläufigen Haus-
haltsführung weiterhin erfüllt. Über die Einführung eines Klimagelds wird hingegen 
voraussichtlich erst die kommende Bundesregierung entscheiden (Stand: Februar 
2025). [98; 99; 100]  



Die Dimensionen der Wärmewende ganzheitlich  
 

51  

 
 

51 

Um die fiskalische Realisierbarkeit von Investitionen in die Wärmewende bei gleich-
zeitigem sozialen Ausgleich, zum Beispiel durch Auszahlung eines Klimagelds oder die 
Senkung von Stromentgelten, zu gewährleisten, können zunächst Ausgaben einge-
spart werden: 

• Zentral könnte dafür sein, Förderprogramme zielgruppenspezifischer zu ge-
stalten. Ausgehend davon, dass die CO2-Bepreisung für finanzkräftigere Eigentü-
mer*innen einen (steigenden) Anreiz bietet, auch ohne Förderung in die Reduk-
tion des eigenen CO₂-Ausstoßes zu investieren, und dass für diese auch steuerliche 
Entlastungen bei Sanierungen zur Verfügung stehen, könnte das Förderregime im 
Gebäudebereich stärker auf diejenigen zugeschnitten werden, die aus eigener Kraft 
keine Sanierung finanzieren können. Auch durch die Fokussierung der Förderung 
auf WPBs könnte das Förderregime sinnvoll bedarfsabhängig ausgestaltet werden 
(siehe Kapitel 3). 

• Im KTF könnte eine neue Gewichtung der Ausgaben erfolgen und so auch zu 
einer stärkeren, nach außen wahrnehmbaren Priorisierung führen. So könnten 
Mittel im KTF, die nicht unmittelbar auf die Ziele der Energiewende einzahlen, aus 
dem KTF ausgelagert werden. 

• Umweltschädliche Subventionen könnten beendet werden. Diese beliefen 
sich im Jahr 2020 auf circa 35,8 Milliarden Euro und fielen insbesondere im Ver-
kehrssektor (24,8 Milliarden Euro) an. Hierzu zählen zum Beispiel die Energies-
teuervergünstigung für Dieselkraftstoff und die pauschale Besteuerung privat ge-
nutzter Dienstwagen (Dienstwagenprivileg). Mit der Beendigung umweltschädli-
cher Subventionen würden zudem Effekte für den Aufbau eines marktwirtschaft-
lich ausgerichteten Klimaschutzes einhergehen. [101] 

Ein weiterer Ausbau des CO2-Preises als Leitinstrument der Klimapolitik 
erscheint auch aus fiskalischer Sicht sinnvoll. Damit würden einerseits die Marktan-
reize für private Investitionen in Klimaschutz- und Energieeffizienzmaßnahmen er-
höht, was die Notwendigkeit zum Einsatz von Fördermitteln begrenzen kann. Anderer-
seits würde der Staat so höhere Einnahmen erzielen, wenn nicht in gleichem Umfang 
Emissionen gesenkt würden. 

Bei der Umgestaltung der einzusetzenden finanziellen Mittel müssen nicht nur 
die bereits angesprochenen Belastungen für bestimmte Gruppen berücksichtigt wer-
den. Es ist ebenso wichtig, Klimawandelkosten zu beachten, weil fehlende Anpas-
sungsaktivitäten den zukünftigen Handlungsspielraum und Umfang der aufzuwenden-
den Finanzmittel deutlich mitbestimmen: So zeigen Untersuchungen, dass zwischen 
2000 und 2021 allein in Deutschland 145 Milliarden Euro an Schäden durch die Folgen 
des Klimawandels entstanden sind, wobei hier nur die monetarisierten Schäden be-
trachtet wurden. [ 102] Bei unzureichender Adressierung des Klimawandels werden 
diese Kosten künftig aller Voraussicht nach noch einmal deutlich steigen. Bis 2050 
könnten sie für Deutschland, je nachdem wie stark die Klimawandelfolgen ausfallen, 
zwischen 280 und 910 Milliarden Euro liegen. In diesen Zahlen sind immaterielle 
Schäden nicht berücksichtigt, zu denen zum Beispiel gesundheitliche Beeinträchtigun-
gen, Todesfälle durch Hitze und Überflutungen, die Belastung von Ökosystemen, der 
Verlust der Artenvielfalt sowie die Verschlechterung der Lebensqualität zählen. [103] 

Es ist dabei zu berücksichtigen, dass die Bepreisung von fossilen Energieträgern 
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die Klimawandelfolgekosten internalisiert. Es werden also die Kosten des Klimawan-
dels offengelegt. 

Handlungsfeld 4:  
Gebäude gezielt durch den Worst-First-Ansatz ertüchtigen 

Gebäude mit überdurchschnittlich hohem Energiebedarf haben einen großen Anteil an 
den THG-Emissionen des Gebäudebereichs. Insofern erscheint es naheliegend, dieses 
Gebäudesegment in den Fokus für eine energetische Ertüchtigung zu rücken, um den 
Energiebedarf im Gebäudebereich spürbar zu senken. Zwar hat der Worst-First-An-
satz (das heißt die prioritäre Ertüchtigung der WPBs) wie ursprünglich von der Euro-
päischen Kommission vorgeschlagen nur abgeschwächt Eingang in die aktuelle EPBD 
gefunden. Diesen Ansatz aufzugreifen und weiterzuverfolgen, bietet jedoch verschie-
dene Vorteile: 

• Effizienz der Sanierung: Die Sanierung von WPBs ist in der Regel auch öko-
nomisch sinnvoll, da besonders ineffiziente Gebäude einen hohen Energiever-
brauch aufweisen und damit die Energiekosten auf Dauer einen hohen Kosten-
block darstellen. So können durch Wärmedämmmaßnahmen an Gebäuden mit 
überdurchschnittlich hohem Energiebedarf Wärmeverluste deutlich stärker ge-
senkt werden als bei energetisch besser aufgestellten Gebäuden. Damit können für 
die Sanierung von WPBs bereitgestellte Fördermittel zu größeren Energieeinspa-
rungen und Emissionsminderungen im Gebäudebereich führen, als wenn sie breit 
über den Gebäudebestand verteilt werden. Auch aus Sicht selbstnutzender Eigen-
tümer*innen ist eine Sanierung wirtschaftlich besonders vorteilhaft, wenn Einspa-
rungen durch einen Rückgang des Energieverbrauchs relativ zu den Investitions-
kosten – abzüglich einer Förderung und gegebenenfalls anderer Aspekte (wie bei-
spielsweise der steuerlichen Geltendmachung von Sanierungskosten) – besonders 
groß ausfallen. 

• Niedertemperaturfähigkeit: Die Ertüchtigung von WPBs im Sinne einer 
Dämmung der Gebäudehülle bietet zugleich die Möglichkeit, moderne Wärmeer-
zeugungsanlagen einzusetzen beziehungsweise effizient zu betreiben. Denn vor al-
lem für Wärmepumpen, aber auch für solarunterstützte Heizungen oder auch An-
schlüsse an zukünftige Fern- oder Nahwärmenetze ist meist ein Niedertempera-
turbetrieb der Heizung notwendig. Zwar arbeiten Hersteller an Wärmepumpen für 
höhere heizungsseitige Vorlauftemperaturen, doch ist auch dann aufgrund der ge-
ringeren Arbeitszahlen mit hohen Energiekosten im weiteren Betrieb zu rechnen. 
Dieser Folgeeffekt einer energetischen Ertüchtigung spricht dafür, den verbleiben-
den Zeitraum bis zur Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung für eine Sanie-
rung zu nutzen, und könnte Attentismus vermeiden helfen. Nicht zu vernachlässi-
gen ist, dass eine solche Sanierung der WPBs mit einem deutlichen Gewinn an 
Wohnkomfort und -qualität einhergeht. 

• Soziale Verträglichkeit: Die energetische Sanierung von WPBs wirkt sozialpo-
litisch, da – im Vergleich zum Durchschnitt der selbstnutzenden Eigentümer*in-
nen – in diesem Gebäudetyp häufiger Menschen mit geringem Einkommen woh-
nen (siehe Kapitel 3.3) (horizontale Ungleichheit). Dies deckt sich mit Angaben 
aus anderen EU-Mitgliedstaaten: Es gibt (europaweit) eine große Überschneidung 
von WPBs mit einkommensschwachen und von Energiearmut betroffenen Haus-
halten. Blieben sie in WPBs wohnen, wären sie – aufgrund der ineffizienten 
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Heiztechnik und schlechter Gebäudehüllen – nicht nur von hohen Energiekosten 
besonders betroffen, sondern perspektivisch auch von einer weiteren Verteuerung 
durch die CO2-Bepreisung (vertikale Ungleichheit). 

• Eigentumsverhältnisse und Entscheidungsfähigkeit: Sanierungsentschei-
dungen könnten in WPBs rascher getroffen werden, da EZFH hier den größten An-
teil stellen und in dieser Gebäudegruppe die Eigentumsverhältnisse in der Regel 
klarer geregelt sind. Es handelt sich zum großen Teil um Privatpersonen, anders als 
bei MFH mit einem höheren Anteil an Eigentümergemeinschaften, was Entschei-
dungen für Sanierungen erschweren kann. So betrug die Sanierungsrate in Woh-
nungseigentümergemeinschaften in der Vergangenheit circa 0,6 Prozent, während 
sie bezogen auf den gesamten Gebäudebestand bei circa 1 Prozent lag. [104] 

Handlungsfeld 5: 
Technische und organisatorische Innovationen konsequenter nutzen und erforschen 

Der seit Langem im Gebäudebereich vorherrschende Sanierungsstau hat keine 
technologischen Gründe. Grundsätzlich stehen genügend Materialien, Komponen-
ten und Systeme zur Verfügung, um den energetischen Standard von Gebäuden deut-
lich zu verbessern beziehungsweise um eine Wärmeversorgung zu einem großen Teil 
regenerativ zu gewährleisten.  

Gleichwohl müssen vorhandene Techniken situationsbezogen und fachge-
recht eingesetzt werden, um zu wirtschaftlich tragfähigen Lösungen zu kommen. 
Grundlage dafür ist an erster Stelle eine kompetente Informationsvermittlung und Be-
ratung für Gebäudeeigentümer*innen, um für Gebäude mit ihren spezifischen Rand-
bedingungen maßgeschneiderte Sanierungskonzepte mit adäquaten Technologien zu 
entwickeln. Die Konzepte können dabei zeitlich und räumlich unterschiedlich gestaltet 
sein: Sie können bei einzelnen Gebäuden mehrere, auch zeitlich gestaffelte Einzelmaß-
nahmen umfassen – wobei hier auf mögliche Lock-in-Effekte zu achten ist – oder eine 
Vollsanierung beinhalten. Darüber hinaus sollten auch Lösungen in kleineren oder grö-
ßeren Verbünden (Quartiersoptionen) sowie jeweils in Kombination mit Neu- oder An-
bauten einbezogen werden.  

Die Anforderungen, die sich hinsichtlich der energetischen Sanierung des Ge-
bäudebestands stellen, sind vielfältig. Trotz der zahlreichen vorhandenen technischen 
Möglichkeiten ist daher auch die Weiterentwicklung und Erforschung von 
Technologien und Strategien auf verschiedenen Ebenen notwendig, um die hohen 
Sanierungsraten mit wirtschaftlich tragfähigen Konzepten erreichen zu können. So ist 
beispielsweise das serielle Sanieren für EZFH systemisch weiterzuentwickeln, um 
über eine schlankere Prozessorganisation und die Vorfertigung von Bauteilen Kosten-
senkungspotenziale zu erschließen. Baugleiche oder -ähnliche Gebäude zum Beispiel 
eines Bauzeitalters bieten dafür vielversprechende Ansätze. Ihre Sanierung könnte ge-
meinsam organisiert werden, je nach Baudichte auch zusammen mit der Umsetzung 
einer Nahwärmelösung. Die Einrichtung von One-Stop-Shops, in denen sich alle not-
wendigen bürokratischen Schritte beantragen lassen, könnte die Umsetzung entspre-
chender technischer Maßnahmen unterstützen. Reihenhäuser bieten ebenfalls ein Po-
tenzial für Serienlösungen mit vorgefertigten Bauteilen. Einen Anstoß für die Umset-
zung solcher Lösungen könnte ein Katalog geben, der beispielhafte Sanierungen für 
verschiedene Fassadentypen oder Weiteres aufzeigt. 
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Auf Material- und Komponentenebene bestehen Potenziale für For-
schungs- und Entwicklungsaktivitäten, die eine effiziente Gebäudesanierung unter-
stützen, unter anderem für die folgenden Elemente: 

• Hochdämmende Materialien (Aero-/Nanogele), die geringere Dämmschichtdi-
cken erlauben, wodurch bei einer Sanierung weniger Zusatzmaßnahmen am Ge-
bäude erforderlich sind. Gleichzeitig kann damit gegebenenfalls dessen Erschei-
nungsbild weitestgehend bewahrt werden. 

• Dämmmaterialien, Fassadenelemente und Innendämmsysteme auf Basis nach-
wachsender Rohstoffe, auch mit variablen Eigenschaften. 

• Vakuumverglasungen, die aufgrund der Reduzierung auf zwei Scheiben – bei glei-
cher Dämmwirkung wie Dreifachwärmeschutzverglasungen – eine geringere Ge-
samtdicke und auch ein geringeres Gewicht aufweisen und damit die Rahmenkon-
struktion vereinfachen.  

• Hochdämmende schlanke Fensterrahmen zur Aufnahme von Vakuumverglasun-
gen für den Altbau.  

• Hochtemperaturwärmepumpen als Lösung für eine umweltfreundliche Wärme-
versorgung von noch nicht oder schlecht gedämmten Gebäuden. 

• Wärmepumpen mit natürlichen Kältemitteln. 
• Wärmepumpen, die mit der Zielsetzung einer THG-minimierten Lebenszyklusbi-

lanz und für den Einsatz im Rahmen der Kreislaufwirtschaft entwickelt werden.  

Für eine schnelle Anwendung der technischen Lösungen sollten Maßnahmen entwi-
ckelt werden, die den Transfer von der Forschung in die Baupraxis beschleuni-
gen. Hierfür könnte zum Beispiel eine Forschungsplattform beziehungsweise -infra-
struktur – ähnlich einem Reallabor – geschaffen werden, die einen „geschützten Raum“ 
für abgesichertes und niederschwelliges Experimentieren bietet. 

Handlungsfeld 6: 
Dem Fachkräftemangel konsequenter begegnen 

Zur Fachkräftesicherung werden verschiedene Maßnahmen diskutiert. Generell könnte 
Fachkräftemangel durch vorhandene Arbeitskräfte geschlossen werden, indem die 
Partizipation am Arbeitsmarkt erhöht wird. Dies betrifft zum Beispiel Senior*innen, 
die angesichts des fortschreitenden demografischen Wandels und der zunehmenden 
Arbeitsfähigkeit im Alter (mit Einschränkungen im Bau- und Gebäudetechnikgewerbe) 
länger arbeiten könnten. [62] Ein zentraler Hebel wäre die stärkere Incentivierung von 
Vollzeitbeschäftigung. Darüber hinaus sind in Berufsbereichen der Energiewende 
Frauen bisher unterrepräsentiert und könnten stärker eingebunden werden. Dafür be-
stehen verschiedene Möglichkeiten. [2] Der Berufsbereich der Energiewende umfasst 
eine Vielzahl an Spezialisierungen mit unterschiedlichen Anforderungen. Dazu gehö-
ren zum einen akademische MINT-Berufe wie Ingenieur*in und Informatiker*in sowie 
Fachprofile in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Laut dem Institut der deut-
schen Wirtschaft (IW) arbeitet ein Großteil der Erwerbstätigen im Bereich der Ener-
giewende in produktions- und handwerksorientierten Berufen, insbesondere in Bau- 
und Ausbauberufen sowie in fertigungstechnischen Bereichen wie Energie, Elektronik 
und Maschinenbau. [105]  
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Praxisbeispiel: Weiterbildung und Förderung von Frauen in Frankreich 

Um dem Fachkräftemangel in der Energie- und Wärmewende zu begegnen, wird in Frankreich Weiter-
bildung mit einer staatlichen Förderung verbunden. Im Rahmen des Gütesiegels Reconnu Garant de 
l’Environnement (RGE) besteht seit 2011 ein Qualifizierungssystem für Handwerker*innen und Unter-
nehmen, die sich auf energetische Sanierungen, erneuerbare Energien sowie weitere Energiedienstleis-
tungen spezialisiert haben. Staatliche Förderungen in diesem Rahmen, beispielsweise eine Wärme-
pumpenförderung, können nur bewilligt werden, wenn dafür ein Unternehmen mit RGE-Zertifizierung 
beauftragt wird. So ist das Marktwachstum im Bereich der Wärmepumpen der letzten Jahre mit einer 
Zunahme der Fachkräfteausbildung und der Unternehmenszertifizierung einhergegangen. Ebenso setzt 
Frankreich auf eine stärkere Adressierung von Frauen durch spezifische Maßnahmen im Bereich der 
Unternehmen und in der Bildung. So legt das Rixain-Gesetz (2021) in Frankreich eine Frauenquote für 
Unternehmen mit mehr als 1.000 Beschäftigten fest, was auch für den Bausektor gilt. Ergänzend dazu 
gibt es zunehmend Ausbildungen, die sich ausschließlich an Frauen richten. Darüber hinaus werden sei-
tens des französischen Bauverbands Sensibilisierungskampagnen sowie seitens der französischen Ar-
beitsagentur Workshops und Informationsveranstaltungen betrieben. [2] 

 

Einen zentralen Baustein zur Fachkräftesicherung stellt die Migration ausländischer 
Arbeitskräfte dar. Deutschland und Europa stehen dabei im internationalen Wettbewerb. 
Daher sollte die Anwerbung von Arbeitskräften durch Werbe- und Informationsangebote 
im Ausland ausgebaut werden. Zudem könnten Visavergabeverfahren beschleunigt wer-
den. Daneben sollte die Integration der Menschen erleichtert werden, indem gute und 
schnelle Qualifizierungsmaßnahmen aufgebaut und eingeführt werden (qualifizierende 
Migration), um Kenntnisse und praktische Kompetenzen schnell aufzubauen, und 
Sprachbarrieren durch Sprachkurse im In- und Ausland gesenkt werden. [62] 

Praxisbeispiel: Talente-für-Österreich-Initiative in Österreich 

In Österreich wurden im Rahmen der Talente-für-Österreich-Initiative ab 2015 unbegleitete Geflüchtete 
darin unterstützt, eine 12- bis 18-monatige Ausbildung in der Baubranche anzufangen. Neben jobspe-
zifischen Inhalten wurden auch kulturelle und sprachliche Inhalte vermittelt, um mögliche Hürden für 
das Abschließen einer Ausbildung zu adressieren. Das Projekt wurde als positives Beispiel zur Integra-
tion von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt seitens der UN und der EU hervorgehoben. Der Ansatz gilt 
insbesondere für kleine Städte sowie ländliche Gebiete als erfolgversprechend, da dadurch der Kontakt 
zwischen Geflüchteten und der lokalen Bevölkerung verstärkt werden kann. [2]  

 
Angesichts der sich ändernden Berufsbilder und Anforderungen im Kontext der Ener-
gie- und Wärmewende kommt der Aus- und Weiterbildung eine zentrale Rolle in 
der Fachkräftesicherung zu – momentan ist insbesondere in Heizungstechnikbetrieben 
noch ein starkes Beharren auf konventionellen Technologien zu beobachten. Verschie-
dene Maßnahmen stehen zur Verfügung: Generell sollten die Angebote zur Weiterbil-
dung in relevanten Bereichen ausgebaut werden. Durch die Bündelung von Weiterbil-
dungsangeboten auf einer Plattform kann Betrieben die Suche nach Weiterbildungen 
erleichtert werden. [2] Auf europäischer Ebene wurde vor diesem Hintergrund im Jahr 
2020 ein Kompetenzpakt (Pact for Skills) im Baugewerbe geschlossen. [ 106] Mit 
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diesem verfolgt die Europäische Kommission das Ziel, insgesamt mindestens 25 Pro-
zent der Arbeitskräfte im Baugewerbe in den kommenden fünf Jahren weiterzubilden 
und umzuschulen, um das im Kompetenzpakt definierte Ziel von drei Millionen Arbeit-
nehmer*innen im Rahmen des Green Deal zu erreichen. [107; 108]  

Nicht zuletzt sollten Maßnahmen zur Fachkräftesicherung durch eine ver-
stärkte Digitalisierung und Automatisierung begleitet werden. So können die 
Produktivität erhöht und Fachkräftelücken geschlossen werden. Beispiele hierfür sind 
Building Information Modeling (BIM), serielles Sanieren, digitale Assistenzsysteme so-
wie Plug-and-Play-Lösungen und robotergestütztes Installieren in der Heizungstech-
nik. Achleitner und weitere Forscher*innen zeigen zusätzliche Maßnahmen, um die Di-
gitalisierung und Automatisierung zu stärken. [62] 

Praxisbeispiel: Digitalisierung in den Niederlanden 

In den Niederlanden werden die Erhöhung der Arbeitsproduktivität und Prozessoptimierung sowie Stan-
dardisierung, Digitalisierung und Automatisierung in der Baubranche durch sogenannte missionsorien-
tierte Förderungen seitens der Regierung gefördert. Verschiedene Indikatoren zeigen auf, dass die Digi-
talisierung der Baubranche in den Niederlanden bereits fortgeschrittener ist als in anderen Ländern. Auch 
der Bereich der Vorfertigung ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Teil des Geschäftsmodells ist es, 
die Rolle eines zentralen Lösungsanbieters oder Generalunternehmers auszubauen, ebenso wie die Zu-
sammenführung von Planung und Bauausführung. Dadurch konnten Bau- und Sanierungsgenehmigun-
gen beschleunigt sowie eine schnellere Abwicklung von Sanierungsprojekten ermöglicht werden. [2] 

2.5 Legislative Handlungsfelder zur stärkeren Berücksichtigung des Klima-
schutzes 

Die Handlungsfelder zu Verbesserungen im Gebäudebereich und bei der Wärmever-
sorgung bedürfen gesetzlicher Verankerung und darüber hinaus einer gesetzlichen 
Stärkung klimarelevanter Schutzziele sowohl im Bereich des öffentlichen Rechts wie 
auch des Privatrechts.  

2.5.1 Berücksichtigung im Gebäudeenergiegesetz und Wärmeplanungsgesetz 
Die Energiewende im Bereich von Neu- und Bestandsbauten ist ein Schlüsselbereich 
für die Erreichung der klimapolitischen Ziele. Das GEG verankert diese zentrale Vor-
gabe und regelt den Einbau moderner zukunftsfähiger Heizungen sowie eine Erhöhung 
der Energieeffizienz im Gebäudeenergiebereich. [109; 110] Mit dem Wärmeplanungs-
gesetz wurde ergänzend ein einheitlicher Rechtsrahmen für die Wärmeplanung 
als zentraler Baustein der Transformation des Wärmesektors hin zur Nutzung erneu-
erbarer Energien geschaffen. [111; 112] 

Die aufgezeigten Handlungsfelder zur Gebäudeertüchtigung erfordern im Falle 
ihrer Umsetzung ergänzende normative Regelungen in den vorgenannten Gesetzen. 
Kompensationsmechanismen – wie Klimageld und steuerliche Anreize – bedürfen 
gleichermaßen gesetzlicher Normierung.  
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Das BVerfG hat dem Gesetzgeber mit dem Klimabeschluss vom 24. März 
2021 [113; 114] diesbezüglich einen durchaus weiten gesetzgeberischen Spielraum ein-
geräumt, um die Klimaschutzziele zu erreichen. [113; 115] Das Gericht hat betont, dass 
bei steter Verringerung des verbleibenden Emissionsbudgets immer stärkere Eingriffe 
in grundgesetzlich gesicherte Freiheitsrechte zukünftig sowohl verhältnismäßig als 
auch vom Gesetzgeber verfassungsrechtlich zwingend gefordert sein können. [113] Dies 
gilt es durch entsprechende Maßnahmen und Instrumente zu vermeiden. Unter Be-
rücksichtigung der vom BVerfG abgesteckten Voraussetzungen können auch ver-
schärfte gesetzliche Ertüchtigungsgebote zur Erreichung der Klimaziele verhältnismä-
ßig sein [113; 116], zumal wenn sie mit geeigneten finanziellen Kompensationsmecha-
nismen verknüpft werden. [117] 

2.5.2 Berücksichtigung im Bundesklimaschutzgesetz 
Soweit einzelfallbezogen keine speziellen gesetzlichen Regelungen greifen, statuiert 
§ 13 Abs. 1 S. 1 Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) für alle Entscheidungen der Trä-
ger öffentlicher Aufgaben ein Berücksichtigungsgebot zu den gesetzlich begründe-
ten Klimazielen. Die Klimaziele ergeben sich insoweit aus §§ 1, 3 KSG. Danach besteht 
für die Exekutive die Verpflichtung, die maßgebenden Klimabelange zu ermitteln und 
mit ihm zukommenden, steigenden Gewicht in die zutreffenden verwaltungsrechtli-
chen Entscheidungen einzustellen. [ 118] § 13 Abs. 1 KSG begründet für den Klima-
schutz allerdings keinen absoluten Gewichtungsvorrang. [119; 120; 121] Der Klima-
schutz kann im Zuge der Abwägung im Einzelfall hinter entgegenstehenden, gewichti-
geren Belangen zurücktreten. [122] 

Es empfiehlt sich, im Zuge weiterer legislativer Ausgestaltung des Klima-
schutzsystems das Berücksichtigungsgebot des § 13 Abs. 1 S. 1 KSG weiter zu stärken, 
indem das Berücksichtigungsgebot weiterentwickelt wird zu einem (Abwägungs-)Ge-
bot mit Gewichtungsvorrang. Durch einen gegebenenfalls inhaltlich zu begrenzenden 
Gewichtungsvorrang würde die zunehmende Bedeutung der klimabezogenen Schutz-
ziele hervorgehoben und in Abwägungsfällen, vor allem bei verbleibenden Abwägungs-
zweifeln zu unterschiedlichen Interessen, mehr Raum für die Klimabelange geschaffen. 
Dies sollte zudem durch einen adäquaten Rechtsschutz begleitet werden, um die 
Durchsetzbarkeit abzusichern. 

2.5.3 Berücksichtigung in gesetzlichen Spezialregelungen  
Eine entsprechende, gegebenenfalls inhaltlich begrenzte Stärkung der Beachtung 
von Klimazielen sollte gleichermaßen Eingang in gesetzliche Spezialregelungen fin-
den, die sich mit der Berücksichtigung des Klimaschutzes bei verwaltungsrechtlichen 
Entscheidungen – insbesondere solchen mit Abwägungscharakter – befassen.  

Als exemplarisches Beispiel mag § 1a Abs. 7 Baugesetzbuch (BauGB) zur Berück-
sichtigung von Klimaschutz in der Bauleitplanung dienen. Die Klimaschutzklausel 
des § 1a Abs. 5 BauGB verpflichtet die Gemeinden, im Rahmen der Bauleitplanung die 
Belange von Klimaschutz und Klimawandel in ihre Abwägungsentscheidungen gemäß 
§ 1 Abs. 7 BauGB einzustellen und zu berücksichtigen. Nach vorherrschendem Ver-
ständnis begründet sich hierdurch bislang aber kein Vorrang für die Belange des Kli-
maschutzes im Rahmen der vorzunehmenden Abwägungen bei der Ausgestaltung und 
Beschlussfassung über Bauleitpläne. [123; 124] 
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Eine deutlich stärkere Berücksichtigung klimarelevanter Belange findet 
sich demgegenüber in § 2 EEG 2023, wo die besondere Bedeutung der erneuerbaren 
Energien für die Erreichung der Ziele des Klimaschutzes unterstrichen wird. [125] § 2 
EEG stellt für die Errichtung und den Betrieb von Anlagen für erneuerbare Energien 
ausdrücklich ein überragendes öffentliches Interesse fest und sichert dies durch eine 
vorrangige Berücksichtigung im Rahmen von vorzunehmenden Schutzgüterabwägun-
gen gesetzlich ab. [126; 127] Vorhaben- und einzelfallbezogen ergibt sich hieraus re-
gelmäßig ein Übergewicht für Anlagen erneuerbarer Energien, das nur in Ausnahmesi-
tuationen innerhalb von Abwägungsvorgängen – etwa zu Belangen des Denkmalschut-
zes oder des Naturschutzes – überwunden werden kann. [126; 128; 129; 130] Eine 
Reihe von Länderregelungen haben aber auch in diesen Bereichen ausdrücklich einen 
Vorrang der Klimaziele verankert. 

Zur Erreichung der Klimaziele empfiehlt es sich daher, entsprechende gesetzli-
che Klarstellungen auch in Bundes- und Landesgesetzen vorzunehmen, soweit diese 
sich mit der Berücksichtigung von Klimabelangen im Bauplanungs- und Bauordnungs-
recht sowie im gesamten Gebäudebereich befassen.  

2.5.4 Berücksichtigung bei Genehmigungs- und Ausführungsstandards 
Besondere Probleme ergeben sich im Bereich der Bestandssanierung daraus, dass die 
heutigen hohen technischen Standards unpassend erscheinen, um Gebäude zu sanieren, 
die ganz überwiegend nicht den heute gültigen Vorschriften entsprechen. Der Vorschrif-
tenstandard ist deshalb in den Landesbauordnungen für Sanierungsvorhaben aufzulo-
ckern und auf das für das jeweilige Bauwerk angemessene sanierungsbezogene Maß zu 
reduzieren. [131] Die der (werkvertraglichen) Bauausführung zugrunde zu legenden all-
gemein anerkannten Regeln der Technik bedürfen zukunftsorientierter Ausgestaltung 
sowie stärkerer Flexibilisierung mit dem Ziel, hierdurch das Bauen und Sanieren zu ver-
einfachen, Material einzusparen und die THG-Emissionen zu verringern. [ 132;133] 
Hierzu bedarf es entsprechender klarstellender Ergänzungen in den werkvertraglichen 
Mängelbestimmungen des § 633 Abs. 2 BGB sowie § 13 Abs. 1 der VOB Vergabe- und 
Vertragsordnung für Bauleistungen – Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen für die 
Ausführung von Bauleistungen (VOB/B). [134; 135] 

2.5.5 Berücksichtigung im Baugesetzbuch 
Das BVerfG hat mit dem Klimabeschluss die herausragende Bedeutung des Klima-
schutzes im legislativen Rahmen hervorgehoben. [113] Regelmäßig bedarf es danach 
im Klimaschutz legislativer Umsetzung durch den Gesetzgeber mit ordnungsrechtli-
cher Regulierung in Gestalt von Ge- und Verboten. Eine unmittelbare Berücksichtigung 
des Klimaschutzes im Bereich des Privatrechts verbindet sich damit nicht. [136] Pri-
vatrechtlich regeln sich vom Grundsatz her die Beziehungen der Einzelnen zueinander 
auf der Grundlage von Gleichordnung und Selbstbestimmung. [137] Nur wenige ge-
setzliche Regelungen befassen sich derzeit im BauGB mit den Belangen des Klima-
schutzes. Beispiele hierfür sind mietrechtliche Regelungen und Modernisierungsmaß-
nahmen im Interesse des Klimaschutzes. [138, 139] Über § 134 BGB können öffentlich-
rechtliche und damit auch umweltrechtliche Verbotsbestimmungen zur Unwirksam-
keit zivilrechtlicher Vereinbarungen führen. [136] Auch bei der Auslegung von vertrag-
lichen Vereinbarungen oder wertungsbedürftigen Begriffen wie Treu und Glauben 
(§ 242 BGB), Sittenwidrigkeit (§ 138 BGB) oder aber Verhältnismäßigkeit (§ 251 Abs. 2 
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S. 1 BGB) kann im Rahmen widerstreitender Interessen den gesetzlichen klimarechtli-
chen Vorgaben gewisse Bedeutung (mittelbare Drittwirkung) zukommen. [140; 141] 

Das Fehlen spezieller und auch allgemeiner gesetzlicher Regelungen zur Beach-
tung klimarelevanter Ziele im BGB führt im Ergebnis zu gerichtlichen Entschei-
dungen, die nur in eingeschränktem Maße oder auf kaum gesicherter normativer 
Grundlage umwelt- und klimarelevante Fragen behandeln. [142; 143] Da der Klima-
schutz indes eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung darstellt und nicht zuletzt 
auch für die Belange aller Privatrechtssubjekte untereinander von zentraler Bedeutung 
ist, besteht ein Bedürfnis zu ergänzenden gesetzlichen Regelungen im BGB: Im Kauf-, 
Miet- und Werkvertrags-/Bauvertragsrecht ist der Klimaschutz im Rahmen vertragli-
cher Beschaffenheitsvorgaben beziehungsweise im Rahmen der Gewährleistungsver-
pflichtungen zu verankern. [144] Im Architekten- und Ingenieurrecht sind die Leis-
tungsbilder in der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) und im 
Ausschuss der Verbände und Kammern der Ingenieure und Architekten für die Hono-
rarordnung (AHO) um Beratungs- und Planungspflichten zum Klimaschutz zu ergän-
zen. [145] Im Grundstücks- und Nachbarrecht bedarf es im Zusammenhang mit Bau- 
und Ertüchtigungsverpflichtungen sowie dem Anschluss an eine externe Wärmever-
sorgung spezieller grundstücksbezogener Gestattungsregelungen zu Überbau (etwa 
wegen zusätzlicher Dämmung), zur fortwährenden Nutzung (etwa zur Installation und 
Vorhaltung einer Wärmepumpe) und zu Grunddienstbarkeiten (etwa für Leitungs-
durchführungen und -anschlüsse an externe Wärmeversorgungsanlagen).  

Neben speziellen Regelungen empfiehlt sich die Einführung einer allgemeinen 
Auffangnorm zur zivilrechtlichen Berücksichtigung klimabezogener Interessen. Die 
Auffangnorm wäre gegenüber den Spezialregelungen subsidiär, aber als Generalklausel 
übergreifend darauf auszurichten, allen Ansprüchen und Einwendungen der Partei mit 
Bezug zum Klimaschutz besondere Bedeutung beizumessen. Nach § 13 Abs. 1 S. 1 KSG 
haben die Träger öffentlicher Aufgaben bei ihren Entscheidungen den Zweck des KSG 
sowie die zu seiner Erfüllung festgelegten Klimaziele zu berücksichtigen. [117] In An-
lehnung an das vorstehende gesetzliche Berücksichtigungsgebot erscheint eine ent-
sprechende gesetzliche Regelung für Fälle der Auslegung und der Güterabwägung auch 
im BGB zielführend, zumal wenn das Berücksichtigungsgebot gesetzlich zu einem 
(stärkeren) Gebot der Beachtung des Klimaschutzes ausgestaltet würde.  

2.5.6 Berücksichtigung im Wohnungseigentumsgesetz 
Das Wohnungseigentumsgesetz (WEG) befasst sich in § 20 mit baulichen Verände-
rungen der Wohnanlage. Einzelne Wohnungseigentümer*innen können danach 
bauliche Veränderungen nur in den in § 20 Abs. 2 WEG genannten privilegierten Fäl-
len verlangen. Hierzu zählen nach Abs. 2 Nr. 2 bauliche Veränderungen zum Laden 
elektrisch betriebener Fahrzeuge (E-Fahrzeuge) einschließlich Ladestation, Leitungs-
verlegung und sonstigen Ladevorrichtungen. [ 146; 147; 148] Die Privilegierung des 
Abs. 2 Nr. 2 erstreckt sich schon aufgrund des klaren Wortlauts der gesetzlichen Be-
stimmung nicht auf andere klimarelevante bauliche Veränderungen, etwa bei Balkon-
kraftwerken, Photovoltaikmodulen, Solaranlagen, kleinen Windkrafträdern oder Maß-
nahmen energetischer Dämmung. [149; 150] Aufgrund der konkreten Beschreibung 
der privilegierten Maßnahmen zum Laden von E-Fahrzeugen kommt aus gerichtlicher 
Sicht – auch bei einer mittelbaren Drittwirkung der Klimaschutzziele – keine 
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entsprechende Anwendung der gesetzlichen Regelung auf sonstige klimarelevante bau-
liche Maßnahmen in Betracht. [149] Da über das Laden von E-Fahrzeugen hinaus bau-
liche Veränderungen zur Umsetzung der Klimaziele bei Wohnanlagen von erheblicher 
Bedeutung sein können, ist es erforderlich, § 20 Abs. 2 WEG mit den dort bereits vor-
gesehenen privilegierten Maßnahmen durch den Gesetzgeber zu ergänzen, um bauliche 
Veränderungen, die dem Klimaschutz in besonderer Weise dienen, überhaupt erst zu-
gunsten einzelner Wohnungseigentümer zu ermöglichen.  

2.5.7 Ergebnis 
Zur Verbesserung des Klimaschutzes im Gebäudebereich und bei der Wärmeversor-
gung erscheint es erforderlich und zielführend, sowohl im öffentlichen Recht wie auch 
im Zivilrecht die gesetzlichen Bestimmungen zur vorrangigen Berücksichti-
gung des Klimaschutzes auszubauen. Die im Rahmen vorliegender Begutachtung 
aufgezeichneten Handlungsfelder bedürfen nicht nur entsprechender gesetzlicher Ver-
ankerung im GEG und im Wärmeplanungsgesetz, sondern darüber hinaus einer wei-
tergehenden und vorrangigen gesetzlichen Absicherung bei der Berücksichtigung kli-
maschutzrelevanter Entscheidungen im verwaltungsrechtlichen und zivilrechtlichen 
Bereich. Vor allem ist in allen gesetzlichen Bestimmungen sicherzustellen, dass die Kli-
maschutzziele öffentlich-rechtlich und zivilrechtlich in angemessenem und erforderli-
chenfalls vorrangigem Rahmen Berücksichtigung finden.  
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3 Sanierung von Worst Performing Buildings forcieren und 
Eigentümer*innen unterstützen 

Die EPBD-Novelle, die im Mai 2024 in Kraft getreten ist, nimmt die WPBs in den Fo-
kus – wenngleich die Vorgaben schwächer ausfallen als ursprünglich von der Europäi-
schen Kommission angedacht. Gemäß der EPBD-Novelle fallen zwar deutlich mehr Ge-
bäude unter die Definition der WPBs, es müssen aber je nach nationaler Ausgestaltung 
nicht mehr alle WPBs, sondern nur ein gewisser Anteil der WPBs saniert werden. 
Gleichzeitig könnte die weiter gefasste Definition dazu führen, dass vorhandene Effizi-
enzpotenziale nicht vollständig erschlossen werden, beispielsweise wenn nur teil- und 
nicht umfassend saniert wird oder vermehrt Gebäude saniert werden, die aus energeti-
scher Sicht im Mittelfeld des Gebäudebestands liegen. [1] Mindestvorgaben für energe-
tische Effizienz (Minimum Energy Performance Standards, MEPS) sind im Wohngebäu-
debereich nicht vorgesehen. Diese finden nur noch Anwendung im Nichtwohngebäu-
debereich, der im Rahmen dieses Papiers jedoch nicht vertieft betrachtet wird. 

Unklar ist, wie die Vorgabe für den Wohngebäudebereich auf Mitgliedstaats-
ebene implementiert wird. Die Mitgliedstaaten haben für die Umsetzung zwei Jahre 
Zeit (demnach bis Mai 2026). Gemäß EPBD können sie frei darüber entscheiden, wel-
che Maßnahmen sie ergreifen, um die Ziele für den Wohngebäudebereich zu erreichen. 
Während Deutschland WPBs bereits in der Förderung in einem gewissen Maß be-
rücksichtigt, gibt es für dieses Gebäudesegment bislang keine ordnungsrechtlich 
verankerten Anforderungen an die energetische Effizienz, die über die allgemei-
nen Anforderungen des GEG für Sanierungen hinausgehen. Sollen solche und zusätz-
liche Instrumente im Segment der WPBs weiterentwickelt beziehungsweise eingeführt 
werden, ist jedoch zunächst zu klären, welche Gebäude zu WPBs zählen und welche 
Personengruppen in diesen Gebäuden wohnen. Nur so können neben technischen As-
pekten auch sozioökonomische Hintergründe berücksichtigt werden.  

3.1 Definition von Worst Performing Buildings 

Als WPBs werden generell Gebäude mit einer schlechten Energieeffizienzklasse be-
zeichnet. Sie zeichnen sich durch eine energetisch schlechte Gebäudehülle sowie eine 
mit fossilen Energieträgern betriebene und oft ineffiziente Heiztechnik aus. Es gibt 
keine einheitliche Definition für ein WPB. Vielmehr werden verschiedene Defini-
tionen angewandt: 

• Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG): Als WPBs gelten in 
der BEG sowohl Wohn- als auch Nichtwohngebäude, die hinsichtlich des 
energetischen Sanierungszustands zu den schlechtesten 25 Prozent der Ge-
bäude in Deutschland gehören. [151] Gebäude müssen dafür entweder die 
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Energieeffizienzklasse H oder einen Endenergiebedarf von mindestens 250 
Kilowattstunden pro Quadratmeter aufweisen. Sofern kein aktueller Energie-
ausweis vorliegt, aus dem die Energieeffizienzklasse, der Endenergiebedarf 
oder der Endenergieverbrauch hervorgeht, können als Kriterium das Baujahr 
des Gebäudes sowie der Sanierungszustand der Außenwand in Betracht ge-
zogen werden. Ein Wohngebäude zählt dann zu den WPBs, wenn es vor 1957 
erbaut wurde und mindestens 75 Prozent der Fläche der Außenwand energe-
tisch unsaniert ist. 

• Langfristige Renovierungsstrategie (LTRS): Gemäß LTRS der deutschen 
Bundesregierung werden Gebäude ab der bedarfsorientierten Effizienzklasse G 
(über 200 Kilowattstunden pro Quadratmeter) als WPB definiert. [40] Dies ent-
spräche etwa dreißig Prozent aller Wohngebäude. 

• EU-Gebäuderichtlinie (EPBD): Im Rahmen der Einigung im Trilog sollen zu 
den WPBs im Segment der Wohngebäude jedes Mitgliedstaats die energetisch 
schlechtesten 43 Prozent der Gebäude gehören. Diese müssen 55 Prozent der be-
absichtigten Energieeffizienzgewinne erzielen. Der Vorschlag der Europäischen 
Kommission sah ursprünglich vor, die schlechtesten 15 Prozent der Gebäude als 
WPB in die (europäische) Effizienzklasse G einzuordnen.  

• Andere EU-Mitgliedstaaten: In weiteren EU-Staaten zeigen sich deutlich ver-
schiedene Definitionen von WPBs. Insgesamt 12 der 27 EU-Staaten definieren 
WPBs nicht genau in ihren LTRS. Die Definitionen der übrigen EU-Staaten richten 
sich nach: 
o Energieeffizienzklasse: In Frankreich werden alle Gebäude der Energieef-

fizienzklassen F und G den WPBs zugerechnet. 
o Baujahr: In Portugal werden alle Gebäude zu WPBs gezählt, die vor 1990 er-

richtet wurden. In der Slowakei gilt das Baujahr 1983 als Grenze. In der Stei-
ermark (Österreich) sind alle Gebäude WPBs, sofern sie vor 1980 errichtet 
wurden (Einführung der ersten dortigen Wärmeschutzverordnung im April 
1983). 

o Gesetzliche Vorgaben: In Flandern (Belgien) werden alle Wohngebäude 
zu WPBs gerechnet, wenn diese nicht die Mindeststandards des flämischen 
Wohnungsbaugesetzes erfüllen. Dies entspricht in Flandern der Energieeffi-
zienzklasse F. 

Es wird deutlich, dass die Praxis zur Zuordnung eines Gebäudes als WPBs bislang stark 
divergiert und von länderspezifischen Randbedingungen und Strategien bestimmt 
wird. Eine Vergleichbarkeit zwischen den EU-Mitgliedstaaten ist damit nur mit deutli-
chen Einschränkungen und Unsicherheiten gegeben. Dies ist nicht zuletzt auch dem 
Umstand geschuldet, dass die Energieeffizienzklassen nicht einheitlich definiert 
sind. Eine von der Europäischen Kommission vorgeschlagene Angleichung der Ener-
gieeffizienzklassen hat keinen Eingang in die 2024er-Novelle der EPBD gefunden. 

3.2 Identifizierung von Worst Performing Buildings in Deutschland 

Für einen tieferen Einblick in das Segment der WPBs wurde im Rahmen dieser Analyse 
eine Studie beim IÖW in Auftrag gegeben. [1] Die im Folgenden dargestellten Werte 
basieren auf der im Rahmen dieser Studie vereinbarten Definition, wonach die 
40 Prozent der Gebäude zu den WPBs gezählt werden, die den höchsten End-
energiebedarf pro Quadratmeter Nutzfläche und Jahr aufweisen. Diese Definition folgt 
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damit annähernd der Festlegung in der EPBD, nach der die schlechtesten 43 Prozent 
zu den WPBs gezählt werden.4 Folgende Kriterien werden genutzt: 

• Endenergiebedarf: Da Verbrauchswerte stark durch das Nutzerverhalten be-
einflusst werden, wird in der Definition der Endenergiebedarf genutzt. So könnte 
zum Beispiel ein Haushalt in einem energetisch unzureichend sanierten Gebäude 
wenig heizen, um hohe Kosten zu vermeiden. [1] Auch weitere sozioökonomische
oder technische Aspekte (wie die Berufstätigkeit der Bewohner*innen oder unzu-
reichende Heiztechnik) können über das Heizverhalten entscheiden.

• Gebäudeanzahl: Die Zuordnung als WPB erfolgt entlang der Gebäudeanzahl
und nicht der Wohneinheiten oder Gebäudefläche, da umfassendere Sanierungen
aus bautechnischen Gründen in der Regel – insbesondere bei EZFH – für ein ge-
samtes Gebäude geplant werden und dies somit die geeignete Einheit darstellt. Da
in dieser Gebäudegruppe auch die Eigentumsverhältnisse in der Regel klarer sind
– es handelt sich zum großen Teil um Privatpersonen – als bei MFH mit einem
größeren Anteil an Eigentümergemeinschaften, sind Entscheidungen für Sanie-
rungen vermutlich auch einfacher herbeizuführen.

Die genannte Zuordnung zur Gruppe der WPBs resultiert in einem jährlichen End-
energiebedarf von 248 Kilowattstunden pro Quadratmeter Nutzfläche und 
mehr für diese Gebäude. 5 Das deckt sich weitgehend mit der Definition für die Ener-
gieeffizienzklasse H (250 Kilowattstunden pro Quadratmeter). Damit weicht diese De-
finition von den in Kapitel 2.3.1 dargestellten Werten ab. Dies ist wesentlich auf die 
dort diskutierten verschiedenen Methodiken (Bedarf vs. Verbrauch; Gebäudeanzahl vs. 
Gebäudefläche) zurückzuführen. Generell ist die Datenlage im Gebäudebereich bisher 
mangelhaft (siehe Kapitel 5), sodass die Einteilungen nach Gebäudeklasse nur schät-
zungsweise möglich sind. Andere Erhebungen decken sich jedoch weitgehend mit den 
Ergebnissen des IÖW-Gutachtens. [152] 

Für WPBs sind insbesondere das Baujahr sowie die Gebäudetypen relevant. Im 
Folgenden werden die Ergebnisse des IÖW-Gutachtens überblicksartig dargestellt. [1] 

Abbildung 8 verdeutlicht, dass nur Gebäudegruppen mit Baujahr vor 
1979 in das Segment der WPBs fallen. Im Jahr 1977 erfolgte durch die Einführung der 
ersten WSVO eine erstmalige Vorgabe von energetischen Anforderungen an die Gebäu-
dehülle im Neubausegment. Bei genauerer Betrachtung wird deutlich, dass die WPBs 
insbesondere in der Baualtersklasse 1949–1978 (circa 54 Prozent) zu finden sind. Die 
zweite Hälfte der WPBs verteilt sich etwa gleichmäßig auf die Baualtersklassen vor 1919 
und 1919–1948. 

Weiterhin zeigen die Ergebnisse der Modellierung, dass die WPBs in Deutsch-
land nach angewandter Definition vor allem im Segment der EZFH zu finden sind. 
Dabei sind insbesondere freistehende EZFH relevant: Die Gruppe der freistehenden 
EFH macht mit 55 Prozent mehr als die Hälfte der WPBs aus. Die freistehenden ZFH 

 
4  Die Daten basieren auf dem durch das Akademienprojekt in Auftrag gegebene IÖW-Gutachten, das vor endgültiger 

EPBD-Einigung entstanden ist. Daher kommt es zu einer leichten Abweichung in den Annahmen. 
5  Würde eine Definition angewandt werden, nach der die schlechtesten 20 Prozent zu den WPBs gezählt werden, würde 

der Schwellenwert von 248 auf 316 Kilowattstunden Endenergiebedarf pro Quadratmeter Nutzfläche steigen. 
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machen mit 18,5 Prozent fast ein Fünftel der WPBs in Deutschland aus. Daneben zäh-
len auch EFH-Doppelhaushälften (11,5 Prozent) zu den energetisch schlechtesten 
40 Prozent. MFH (auch hier mit Baujahr vor 1979) spielen mit einem Anteil von ins-
gesamt 10,4 Prozent für das Segment der WPBs eine deutlich geringere Rolle. Es han-
delt sich dabei in erster Linie um kleine MFH mit 3 bis 6 Wohneinheiten. Große MFH 
mit 13 und mehr Wohneinheiten zählen nach angewandter Definition nicht oder nur in 
Ausnahmefällen zu den WPBs. Insgesamt zählen verhältnismäßig wenige MFH zu den 
WPBs, da diese zum einen ein günstigeres Verhältnis von Nutz- zu Außenwandfläche 
aufweisen und zum anderen die durch die Wohnungswirtschaft bewirtschafteten MFH 
in der Regel systematischer modernisiert werden.  

Legt man für die Zuordnung zum Vergleich doch die Anzahl der Wohneinheiten 
zugrunde, so ergibt eine grobe Schätzung, dass knapp 8 Millionen Wohneinheiten in 
EZFH und circa 3,5 bis 4 Millionen Wohneinheiten in MFH zu den WPBs zu rechnen 
sind. EZFH sind also auch im Falle von Wohneinheiten die relevanteren Gebäudetypen 
für die Betrachtung betroffener WPBs. Es ist allerdings zu beachten, dass in MFH bei 
einer Gesamtgebäudesanierung gleichzeitig mehrere Haushalte bei den Energiekosten 
entlastet werden könnten.  

Abbildung 8: Verteilung WPBs in Deutschland. Quelle: IÖW 2023 [1]. 

Für die Zuordnung von Gebäuden zu den WPBs ist anzumerken, dass nur die Betrach-
tung eines einzelnen Kriteriums (Baujahr oder Gebäudetyp) keine hinreichende Aus-
kunft darüber gibt, ob ein Gebäude zu den WPBs gezählt werden kann. Würde man 
zum Beispiel das Segment der freistehenden Einfamilienhäuser, das einen Großteil der 
WPBs ausmacht, unabhängig vom Baujahr betrachten, würde lediglich circa die Hälfte 
dieser Gebäude zu den WPBs zählen. Bei freistehenden Zweifamilienhäusern beträgt 
der Anteil 57 Prozent, bei EFH-Doppelhaushälften noch 42 Prozent. Die reine Betrach-
tung der Baualtersklassen ergibt zwar ein etwas deutlicheres Bild: So sind 72 Prozent 
der Gebäude, die vor 1919 erbaut wurden, Teil der WPBs. Bei einem Baujahr zwischen 
1919 und 1948 fallen 61 Prozent, bei einem Baujahr zwischen 1949 und 1978 noch 
55 Prozent in diese Kategorie. Doch auch diese Betrachtung hat nur bedingte Aussage-
kraft. Vielmehr ist es notwendig, beide Indikatoren (Baujahr und Gebäudetyp) 
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kombiniert zu berücksichtigen, um eine genaue(re) Abschätzung darüber zu tref-
fen, ob ein Gebäude zu den WPBs gezählt werden kann.  

Abbildung 9 stellt dar, wie sich die Anteile verändern, wenn beide Merkmale 
(Baualtersklasse und Gebäudetyp) kombiniert werden. Annähernd alle freistehenden 
EFH, die vor 1919 gebaut wurden, zählen zu den WPBs. Von allen anderen EFH und 
ZFH mit Baujahr vor 1979 fallen jeweils 80 Prozent unter die Definition der WPBs-
Gruppen. Bei den Mehrfamilienhäusern mit 3 bis 6 Wohneinheiten (WE) und einem 
Baujahr zwischen 1919 und 1948 gehören noch immerhin 75 Prozent der Gebäude zu 
den WPBs. Für genannte Gebäudetypen mit entsprechendem Baujahr kann somit ge-
schlussfolgert werden, dass der Großteil zu den WPBs gehört. 

Abbildung 9: Kombinierte Verteilung WPBs in Deutschland nach Baualter und Gebäudetyp. Quelle: IÖW 2023 [1]. 

Aus Tabelle 2 wird deutlich, dass noch ein weiteres Kriterium für die Zuordnung zu den 
WPBs berücksichtigt werden muss. Dies ist der Sanierungszustand der Gebäude, 
der einen zentralen Einfluss auf deren Endenergiebedarf hat. Das IÖW-Gutachten 
zeigt, dass sämtliche Ein- und Zweifamilienhäuser, die zuvor nach ihrem Baujahr als 
WPBs eingestuft worden sind, auch dann zu diesem Segment gehören, wenn sie teilsa-
niert sind. Vollsanierte Ein- und Zweifamilienhäuser zählen hingegen in der Regel 
nicht mehr zu den WPBs, außer diejenigen, die vor 1919 erbaut wurden. Im Segment 
der Mehrfamilienhäuser, die zuvor als WPBs definiert wurden, fallen MFH mit 3 bis 
6 WE, die zwischen 1919 und 1948 erbaut wurden, auch dann in die Klasse der WPBs, 
wenn sie teilsaniert wurden. Alle weiteren zuvor definierten Segmente der Mehrfami-
lienhäuser gelten nur dann als WPB, wenn sie unsaniert sind. 
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Tabelle 2: Klassifizierung als Worst Performing Builing abhängig von Gebäudetyp, Baualtersklasse und Sanierungs-
zustand. Die Farben in der Tabelle geben an, ob die jeweiligen Gebäude nur im nicht-/gering- (rosa), auch im teilsa-
nierten (rot) oder selbst im umfassend sanierten Zustand (weinrot) zu den WPBs zählen. Quelle: IÖW 2023 [1]. 

Sollen die WPBs in Deutschland flächendeckend identifiziert werden, könnte somit ein 
kombinierter Ansatz, der das Baualter, den Gebäudetyp und den Sanierungszustand 
betrachtet, zum Einsatz kommen. Mit einem solchen Instrument ließen sich nähe-
rungsweise die WPBs definieren. Dies könnte sich in Deutschland angesichts der man-
gelhaften Datenlage (siehe Kapitel 5) anbieten.  

In Hinblick auf die Heizungstechnologien in den WPBs zeigt sich, dass Eta-
gen- und Fernheizungen eine geringere Rolle spielen als im Durchschnitt. Dies ist ins-
besondere darauf zurückzuführen, dass diese Heizungstechnologien vor allem im Seg-
ment der Mehrfamilienhäuser zum Einsatz kommen, die nur einen geringen Teil der 
WPBs ausmachen. WPBs unterscheiden sich vom Gesamtgebäudebestand auch dahin-
gehend, dass der Anteil an Einzel- und Mehrraumöfen größer ist als im Durchschnitt. 
Bei diesen Gebäuden ist in der Regel ein Wechsel zur Zentralheizung notwendig, was 
durch die Neuinstallation von Rohrleitungen und Heizkörpern in der Regel mit höhe-
ren Investitionskosten zusammenfällt. Es ist zudem anzunehmen, dass der energeti-
sche Zustand eines Gebäudes mit dem Alter der Heizungsanlage korreliert und in 
WPBs somit überproportional alte und häufig fossile Heizungen eingebaut sind. Vor 
diesem Hintergrund bedarf es in den WPBs oft nicht nur einer energetischen Sanierung 
(der Gebäudehülle), sondern auch eines Heizungswechsels. 

Die regionale Verteilung der WPBs entspricht weitgehend der Verteilung des 
Gesamtgebäudebestands – mit einer leichten Verschiebung in den ländlichen Raum. 
Während im Durchschnitt 59 Prozent der Gebäude im ländlichen Raum, 28 Prozent im 
suburbanen Raum und 13 Prozent im urbanen Raum liegen, befinden sich 64 Prozent 
der WPBs im ländlichen Raum, 26 Prozent im suburbanen Raum und 10 Prozent im 
städtischen Raum. 

3.3 Einkommens- und Vermögensverhältnisse der Eigentümer*innen und 
Bewohner*innen von WPBs 

Häufig gehören EZFH mit einem Baujahr vor 1979 im Sinne der hier vorgenommenen 
Definition zu den WPBs. Nur etwa zehn Prozent der Gebäude in den identifizierten 
WPB-Gebäudegruppen sind MFH. Von daher sind es insbesondere Eigentümer*in-
nen in EZFH, die in den Blick genommen werden müssen, wenn über WPBs gespro-
chen wird. Angesichts der größeren Zahl der Wohneinheiten im MFH und der dort in 
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großem Maße im Mietverhältnis lebenden Bewohner*innen sollten diese jedoch eben-
falls berücksichtigt werden (siehe Kapitel 4). 78 Prozent der EZFH werden durch die 
jeweiligen Eigentümer*innen selbst genutzt. [1] Das bedeutet, dass sie selbst für 
Ertüchtigungen am Haus aufkommen müssen, aber auch von den realisierten Einspa-
rungen durch einen verringerten Energieverbrauch direkt profitieren können. 

Für die Frage, ob die notwendigen energetischen Sanierungen durch die selbst-
nutzenden Eigentümer*innen geleistet werden können, sind insbesondere die wirt-
schaftlichen Voraussetzungen der Personen relevant:  

• Empfänger*innen von Sozialleistungen: Selbstnutzende Eigentümer*innen
von EZFH – und damit auch tendenziell von WPBs – sind deutlich seltener Emp-
fänger*innen von Sozialleistungen.

• Vermögen: Die Hälfte der selbstnutzenden Eigentümer*innen verfügt über ein
frei verfügbares Vermögen von weniger als 30.000 Euro (siehe Abbildung 10).
25 Prozent der Eigentümer*innen verfügen über weniger als 9.300 Euro. Betrach-
tet man alle Personen und nicht nur Eigentümer*innen von WPBs, dann verfügen
insbesondere Alleinerziehende, Haushalte in den ostdeutschen Bundesländern
und Haushalte mit Referenzpersonen unter 25 Jahren über niedrige Vermögen.
[ 153 ] Die unterschiedlichen verfügbaren Finanzvermögen in Ost- und West-
deutschland wurden im Rahmen der Mitte-Studie 2022/2023 auch per Selbstein-
schätzung von Bürger*innen festgehalten: Beispielsweise stimmten 54 Prozent der 
Befragten im Osten „eher“ oder „voll“ zu, dass sie sich die Energiewende im Mo-
ment nicht leisten könnten. In Westdeutschland waren 37 Prozent der Befragten
dieser Ansicht. [154]

Abbildung 10: Finanzvermögen der Immobilienbesitzenden nach Typen. Quelle: IÖW 2023 [1]. 

• Einkommen: Eigentümer*innen von Ein- und Zweifamilienhäusern verfü-
gen über ein tendenziell höheres Einkommen: Sie finden sich eher in den ho-
hen Einkommensdezilen wieder, wenngleich auch 19 Prozent der selbstnutzen-
den Eigentümer*innen den vier unteren Einkommensdezilen zuzuordnen sind. 
Kombiniert man Einkommen und Baujahr, ergibt sich eine leichte Ten-
denz, dass Haushalte mit geringerem Einkommen vermehrt in (selbstgenutz-
ten) Immobilien mit älterem Baujahr (siehe Abbildung 11) leben, die zu den
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WPBs (Baujahr vor 1979) gehören. Untersuchungen zum Zusammenhang von 
Einkommen und Sanierungsstand zeigen zudem, dass Eigentümer*innen mit 
niedrigerem Einkommen in der Regel weniger umfassend und hochwertig 
energetisch sanieren als jene mit hohem Einkommen. [1] Auch vor diesem Hin-
tergrund ist davon auszugehen, dass selbstnutzende Eigentümer*innen mit 
wenig Einkommen eher in WPBs wohnen. 

Abbildung 11: Verteilung selbstnutzender Eigentümer*innen nach Einkommensquintil und Baualter der selbstge-
nutzten Immobilie. Quelle IÖW 2023 [1]. 

Davon ausgehend, dass circa 6,5 Millionen EZFH zu den WPBs gehören und sich in 
diesen circa 8 Millionen Wohneinheiten befinden (siehe Kapitel 3.2), bedeutet dies 
überschlagsartig, dass circa 4 Millionen Haushalte dieses Gebäudesegments 
mit weniger als 30.000 Euro kaum über die notwendigen Mittel verfügen, um eine Sa-
nierung selbst zu finanzieren. Angesichts der Korrelation zwischen wirtschaftlichen 
Verhältnissen und Baujahr beziehungsweise Sanierungszustand des selbstgenutzten 
Gebäudes ist davon auszugehen, dass diese Zahl noch höher liegt. Ein direkter Zusam-
menhang zwischen niedrigen Finanzvermögen und Eigentümer*innen von WPBs kann 
jedoch nicht ohne Weiteres hergestellt werden. [1] Insofern sind solche Schätzungen 
bisher nur mit Unsicherheiten möglich. 

Dies bedeutet, dass für eine große Zahl der Personen energetische Sanierungen 
nur durch die Option und Bereitschaft zur Aufnahme von Fremdkapital mög-
lich ist. Die Option zur Aufnahme von Krediten hängt zum einen stark vom Einkommen 
ab. Zum anderen bestimmt auch das Alter der Personen die Kreditwürdigkeit. Etwa ein 
Drittel der Personen, die in EFH wohnen, sind über 65 Jahre alt. Jüngere Menschen 
unter 45 machen dagegen nur etwas mehr als 20 Prozent aus. Zum Vergleich: Der An-
teil jüngerer Menschen unter 45 liegt im MFH bei circa 40 Prozent. Da im identifizier-
ten Segment der WPBs folglich überdurchschnittlich häufig ältere Menschen leben, ist 
die Kreditwürdigkeit vieler Haushalte auch vor diesem Hintergrund erschwert. [1] 
Auch ist die Bereitschaft der Eigentümer*innen zur Aufnahme von Krediten oft nur 
gering. [155] Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn sich im strukturschwachen 
Raum Investitionen auf dem Immobilienmarkt nicht in steigenden Wiederverkaufs-
wert übersetzen lassen. [156] 

Sofern Eigentümer*innen von WPBs finanziell nicht befähigt sind, ihre Gebäude 
energetisch zu sanieren, steigt das Risiko von Energiearmut (siehe Kapitel 4). Diese 
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Gefahr besteht bereits heute: Selbstnutzende Eigentümer*innen der unteren Einkom-
mensdezile sind relativ zu ihrem Einkommen stärker durch (steigende) Wohnkosten 
sowie Energiepreisschwankungen belastet. [ 157] Die Ausgaben des untersten Einkom-
mensdezils betrugen im Jahr 2022 zehn Prozent. Das ist auch gegenüber den Vorjahren 
ein starker Anstieg, der insbesondere auf die durch den russischen Angriffskrieg gegen 
die Ukraine verursachte Energiepreissteigerung zurückzuführen ist. [157] Insofern sind 
diese Sachverhalte bei der Gestaltung von Finanzierungsinstrumenten zur Ankurbe-
lung der Wärmewende miteinzubeziehen.  

Abbildung 12: Heizkosten und -belastung selbstnutzender Eigentümer*innen im Haus nach Einkommensdezilen. 
Quelle: Eigene Darstellung basierend auf Öko-Institut 2022 [157].  

3.4 Möglichkeiten, um Sanierungen von Worst Performing Buildings zu 
forcieren 

Grundsätzlich stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, um die Sanierung von 
WPBs voranzubringen. Die bestehende CO2-Bepreisung setzt Anreize für die Sanierung 
von WPBs, wenngleich diese angesichts derzeitiger CO2-Preise eher gering sind (siehe 
Handlungsfeld 1). Die Sanierung kann zudem durch Förder- und Finanzierungs-
maßnahmen (zum Beispiel Zuschüsse, zinslose Darlehen) ermöglicht, durch Ord-
nungsrecht und entsprechende Sanktionsmöglichkeiten verpflichtend gemacht und 
durch Informations- und Beratungsangebote vorbereitet und gestärkt werden.  

3.4.1 Förderregime und Finanzierungsmodelle 
In Deutschland wird im Rahmen der BEG für die energetische Sanierung eines WPB 
momentan ein zusätzlicher Zuschuss von zehn Prozent der Sanierungskosten zur Ver-
fügung gestellt. Die Förderung richtet sich an die 25 Prozent der energetisch schlech-
testen Gebäude.  

Grundsätzlich gibt es in Deutschland Fördermittel im Rahmen der BEG, 
die alle Gebäudeeigentümer*innen in Anspruch nehmen können und die sich nicht auf 
das Segment der WPBs beschränken. Die BEG beinhaltet Programme zur Förderung 
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von erneuerbaren Energien und Energieeffizienz im Gebäudebereich, beispielsweise 
für den Einbau neuer Heizungsanlagen oder für die Optimierung bestehender Hei-
zungsanlagen und Maßnahmen an der Gebäudehülle. Dabei umfasst das BEG sowohl 
Wohngebäude (BEG WG), Nichtwohngebäude (BEG NWG) als auch Einzelmaßnah-
men (BEG EM). [158] Im Kern werden dabei entweder Kredite mit Tilgungszuschuss 
(BEG WG) oder Investitionszuschüsse (BEG EM) gewährt, wobei sich die Höchstgrenze 
der förderfähigen Ausgaben im Programm BEG EM bei Vorlage eines individuellen Sa-
nierungsfahrplans (iSFP) verdoppelt; zusätzlich gibt es dann auch einen iSFP-Bonus. 
[159] Für WPBs gibt es ebenfalls einen Bonus von 10 Prozent, wenn bestimmte Zielset-
zungen bezüglich Energieeffizienzhausstandard eingehalten werden. [151] Durch eine 
reformierte Förderrichtlinie wird ab dem Jahr 2024 auch der Austausch alter und fos-
siler Heizungen durch Systeme auf Basis erneuerbarer Energien gefördert. Zudem wird 
erstmals auch ein einkommensabhängiger Bonus für den Heizungstausch von 30 Pro-
zent für selbstnutzende Eigentümer*innen mit einem jährlichen zu versteuernden 
Haushaltseinkommen von bis zu 40.000 Euro eingeführt. [160] Darüber hinaus kön-
nen Gebäudeeigentümer*innen über die KfW zinsgünstige Kredite für Sanierungsmaß-
nahmen erhalten. [161] Dies ist ebenso von der Zugehörigkeit zu den WPBs unabhän-
gig. Mit der BEG ist nun erstmals auch die Nutzung von Heizungstechnik bei Leasing 
förderfähig, sofern die Förderansprüche an Heizungssysteme wie bei Wärmepumpen 
erfüllt werden. [162]  

Finanzmittel für die Gebäudesanierung könnten dafür auch aus dem Klima-So-
zialfonds ab 2026 bereitgestellt werden, der angesichts der Einführung des EU-ETS II 
für Gebäude und Verkehr auf EU-Ebene ins Leben gerufen wird. Der Fonds hat zum 
Ziel, benachteiligte und von der CO2-Bepreisung besonders betroffene Haushalte zu 
unterstützen. In der Verordnung werden explizit von Energiearmut Betroffene als mög-
liche Adressat*innen genannt. Insgesamt werden für den Zeitraum von 2026 bis 2032 
laut Angaben der Europäischen Kommission 86,7 Milliarden Euro für den Fonds zur 
Verfügung stehen. [163]  

Die IÖW-Studie zeigt, dass zwischen verfügbarem Vermögen selbstnutzender Ei-
gentümer*innen und dem Investitionsbedarf für umfassende Sanierungen eine große 
Lücke klafft. [1] Mit dem On-Bill Payment und dem Property Assessed Clean Energy 
Financing (PACE) Financing stehen alternativ Finanzierungsmodelle zur Verfü-
gung, die die Investitionslast von Gebäudeeigentümer*innen nehmen. Beim On-Bill 
Payment werden die Investitionen in die energetische Sanierung oder andere Ener-
gieeffizienzmaßnahmen über die Energiekostenrechnung der Gebäudeeigentümer*in-
nen abgewickelt. EVU oder andere Finanzierungspartner gewähren Gebäudeeigentü-
mer*innen ein Darlehen für die Sanierungsmaßnahmen. Die Rückzahlung des Darle-
hens erfolgt über eine fixe Umlage auf die Energiekostenrechnung des Gebäudes über 
einen bestimmten Zeitraum hinweg. Damit wird es Gebäudeeigentümer*innen ermög-
licht, die Sanierungsmaßnahmen zu finanzieren, ohne auf Eigenkapital oder andere 
traditionelle Finanzierungsoptionen zurückgreifen zu müssen. Im Gegensatz zu schon 
länger etablierten Modellen des Energy Contracting oder des Energy Performance 
Contracting (EPC), bei dem der Contractor Finanzierung, Planung und Umsetzung von 
Maßnahmen verantwortet und während der Vertragslaufzeit Eigentümer der Investiti-
onen ist, fungiert das EVU bei On-Bill-Payment-Finanzierungen nur als Finanzierungs- 
beziehungsweise Abrechnungspartner. Die Verantwortung für die Durchführung der 
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Energieeffizienzmaßnahmen am Gebäude sowie die Eigentumsrechte am investierten 
Kapital verbleiben bei den Gebäudeeigentümer*innen.  

Ein anderes Modell ist das PACE Financing auch On-Tax Financing genannt, 
das ebenfalls eine langfristige Finanzierung für Investitionen in Energieeffizienzmaß-
nahmen am Gebäude bietet. Im Mittelpunkt steht hier die Kommune, die zur Kapital-
beschaffung Anleihen (meist Kommunalanleihen) an private Investoren ausgibt. Die 
durch die Anleihenausgabe eingenommenen Finanzmittel werden von den Kommunen 
den am PACE-Programm teilnehmenden Gebäudeeigentümer*innen für Investitionen 
in Energieeffizienzmaßnahmen bereitgestellt. Die Gebäudeeigentümer*innen zahlen 
das erhaltene Darlehen durch eine zusätzliche „Umlage“-Sonderzahlung auf ihre jähr-
liche Grundsteuerrechnung für eine bestimmte Laufzeit zurück. Die PACE-Finanzie-
rung ist an die Immobilie und nicht an die Eigentümer*innen gebunden, das heißt, bei 
einem Verkauf der Immobilie geht die Rückzahlungsverpflichtung auf die neuen Eigen-
tümer*innen über, sodass die Übertragbarkeit gewährleistet ist. Darüber hinaus sind 
PACE-Programme durch ein vorrangiges Pfandrecht am Grundstück der Eigentü-
mer*innen gesichert, wodurch die Rückzahlungssicherheit nicht vornehmlich von der 
Kreditwürdigkeit der Kreditnehmer*innen abhängt und damit erhöht wird. [22] Zu-
dem ließen sich auch alternative Finanzierungsmodelle, die auf solidarischen Gemein-
wohlprinzipien beruhen, nutzen, zum Beispiel solidarische Direktkredite. Dies sind 
Geldbeträge, die dem Projekt ohne den Umweg über eine Bank direkt geliehen werden. 
Somit können diese zinsgünstige Alternativen zu herkömmlichen Bankkrediten dar-
stellen. [164] 

On-Bill Payment und PACE Financing werden bislang vornehmlich in den USA 
praktiziert. Inwieweit diese auch in Deutschland auf Grundlage der geltenden Gesetz-
gebung angewandt werden können, beziehungsweise welche Modifikationen eventuell 
notwendig sind, müsste geprüft werden. Insbesondere das PACE Financing scheint mit 
dem deutschen Steuerrecht nicht kompatibel. Die Entlastung von Eigentümer*innen 
von hohen Investitionen könnte jedoch einen starken Anreiz für Sanierungsvorhaben 
darstellen, insbesondere dann, wenn die Rückzahlungspflicht übertragbar ist. Insofern 
sollten solche Ansätze verfolgt werden – eine genauere Auseinandersetzung und Über-
prüfung in der Praxis könnte zum Beispiel im Rahmen eines Reallabors mit einer ent-
sprechenden Experimentierklausel erfolgen. Ein Beispiel stellt hier das EuroPACE 
Projekt dar, das von März 2018 bis Ende August 2021 in mehreren europäischen Städ-
ten umgesetzt wurde und so ein neues Finanzierungsmodell für energetische Sanierun-
gen erprobte. [165] Auch Formen solidarischer Direktkredite müssten weiterentwickelt 
werden, um rechtlich und institutionell besser abgesichert zu sein. Im nächsten Schritt 
wäre es dann notwendig, solche Finanzierungsmodelle verständlich und wirkungsvoll 
zu kommunizieren, damit sie die Eigentümer*innen auch erreichen. 

3.4.2 Ordnungsrecht 
Im Rahmen der EPBD wurde vermehrt über die Einführung verpflichtender Min-
destanforderungen für WPBs diskutiert. Die Europäische Kommission schlug vor, 
MEPS im Rahmen der EPBD einzuführen, um die Sanierungsrate für besonders inef-
fiziente Gebäude zu erhöhen. Der Vorschlag sah vor, dass Wohngebäude bis 2030 be-
ziehungsweise 2033 mindestens die Energieeffizienzklasse F oder E zu erreichen ha-
ben. Die Einigung im Trilog ergab jedoch eine deutliche Abschwächung dieses Ansat-
zes: Die gebäudebezogenen Mindesteffizienzstandards wurden verworfen. Einem 
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Bestandsansatz folgend soll der Primärenergieverbrauch im Wohngebäudebestand ei-
nes jeden Mitgliedstaats bis 2030 um 16 Prozent sowie bis 2035 um 20 bis 22 Prozent 
reduziert werden. 55 Prozent dieser Energieeinsparungen müssen durch energetische 
Verbesserungen der WPBs realisiert werden. [ 166] Gebäudebezogene Mindesteffi-
zienzstandards für Wohngebäude wurden nicht in der EPBD verankert. Diese Entschei-
dung wurde auch von deutschen Regierungsvertreter*innen unterstützt. [167] 

In einigen EU-Mitgliedstaaten sind MEPS jedoch bereits implementiert. Die 
Mindesteffizienzstandards unterscheiden sich dabei nach: [2] 

• Gebäudesegment: In den Ländern liegen verschiedene Definitionen für WPBs 
vor (siehe Kapitel 3.1). Die Mindesteffizienzstandards richten sich demnach an Ge-
bäude mit verschiedenen Energieverbräuchen. 

• Zielgruppe: MEPS können sich an Nichtwohngebäude (wie auf EU-Ebene, in 
Frankreich, Niederlande) oder Wohngebäude (wie in Frankreich, Belgien) richten. 
Im Segment der Wohngebäude können sich die Standards an das selbstgenutzte 
Eigentum (wie im belgischen Flandern), vermietete Wohngebäude (wie in Frank-
reich, England) oder soziale Wohngebäude (wie in Schottland) richten.  

• Ambitionsniveau: Die betroffenen Gebäude sollen verschiedene Energieeffi-
zienzanforderungen auf verschiedenen Zeitachsen erfüllen. 

• Sanktionen: Kommen die verpflichteten Gebäudeeigentümer*innen der Erfül-
lung der Standards nicht nach, können in vielen Fällen Bußgelder verhängt wer-
den. Diese unterscheiden sich zum Teil deutlich in der Höhe.  

Mit den Nachrüstpflichten im Rahmen des GEG gibt es in Deutschland bereits In-
strumente, die auch das Segment der WPBs in den Fokus nehmen. Generell gelten für 
alle MFH bestimmte Austausch- und Nachrüstverpflichtungen, die unabhängig von ei-
ner geplanten Sanierung zu erfüllen sind, wenn ein Gebäude bestimmte energetische 
Qualitätsstandards nicht einhält. Davon ausgenommen sind EZFH, wenn die Eigentü-
mer*innen bereits seit Februar 2002 selbst in der jeweiligen Immobilie wohnen. Hier 
sind jedoch bei einem Wechsel der Eigentümer*innen der Immobilie die Nachrüst-
pflichten innerhalb von zwei Jahren zu erfüllen. Im Sinne dieser Austausch- und Nach-
rüstpflichten müssen Eigentümer*innen zum Beispiel nicht gedämmte oberste Ge-
schossdecken oder Dächer nachträglich dämmen. Auch nicht gedämmte Warmwasser- 
und Heizungsleitungen sowie deren Armaturen in unbeheizten Räumen müssen nach-
träglich gedämmt werden. Die Nachrüstpflicht betrifft darüber hinaus die Stilllegung 
bestimmter Gas- und Ölkessel, sofern diese älter als dreißig Jahre sind. Weiterhin gibt 
es durch das GEG vorgegebene Mindeststandards für die energetische Qualität der Ge-
bäudehülle, die bei einer freiwilligen Modernisierung (auch aus nichtenergetischem 
Anlass) zu erfüllen sind. [168; 169] 

3.4.3 Informations- und Beratungsangebote  
Fundierte Informationen sind wesentliche Grundlage für Entscheidungen von Gebäu-
deeigentümer*innen über energetische Sanierungsmaßnahmen. Aufgrund der teil-
weise hohen Komplexität von Sanierungen sind genaue Informationen besonders wich-
tig, da sie zum einen helfen, die einzelnen Maßnahmen und Schritte zu verstehen und 
hinsichtlich ihrer Wirksamkeit einzuordnen. Zum anderen beheben sie Unsicherhei-
ten, indem Kosten beziffert sowie die Wirtschaftlichkeit von Maßnahmen bewertet 
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werden. Die EBW fördert Beratungsangebote, die diese Informationen in Form eines 
iSFP zusammenstellen.  

Wichtig ist, dass Gebäudeeigentümer*innen Kenntnis über dieses Angebot ha-
ben. Grundsätzlich muss die Kommunikation zum Thema Wärmewende, zu deren 
Hintergründen und Notwendigkeit sowie zur Trägerschaft aller intensiver und ver-
ständlicher werden. Dazu gibt es in Deutschland zwar schon verschiedene Maßnahmen 
und Angebote auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene, die jedoch klarer und 
mehr ziel(gruppen)gerichtet vermittelt werden müssen (siehe Kapitel 4). 

3.5 Zentrale Herausforderungen und Handlungsbedarfe 

Möchte man die Klimaziele für den Gebäudebereich erreichen, erscheint eine Fokus-
sierung auf die Sanierung von WPBs angesichts verschiedener Vorteile zielführend 
(siehe Handlungsfeld 4). Auch das Gutachten des IÖW liefert dafür einen guten Hand-
lungsrahmen. Für die konkrete Ausgestaltung dieses Ansatzes müssen folgende As-
pekte weiter untersucht werden:  

• Identifizierung der Gebäude: Eine grobe Zuordnung von Gebäuden zum Seg-
ment der WPBs könnte gemäß dem Vorschlag des IÖW-Gutachtens erfolgen, der
auf den drei Kriterien Baualter, Gebäudetyp und Sanierungszustand beruht. Damit
ließe sich die schlechte Datenlage bei den Kennwerten zu Energiebedarfen/-ver-
bräuchen mit einem relativ einfachen Ansatz umgehen. Unschärfen ergeben sich
allerdings bei dem Kriterium Sanierungszustand, insbesondere auch bei der Kom-
munikation mit den Eigentümer*innen, da die energetische Wirkung von ver-
schiedenen vollzogenen Sanierungsmaßnahmen großen Interpretationsspielraum 
lässt.

• Ambitionsniveau: Fraglich ist, auf welchen Effizienzstandard hin WPBs sa-
niert werden sollten, um eine größtmögliche energetische und ökonomische
Effizienz zu erreichen. Aufbauend auf dem IÖW-Gutachten kann zwar abge-
schätzt werden, welche Gebäudetypen und Baujahre zur Gruppe der WPBs ge-
hören. Angesichts des generell gering ausgeprägten Kenntnisstands zum deut-
schen Gebäudebereich (siehe Kapitel 5) sind entsprechend scharfe Zielvorga-
ben jedoch schwierig. Vorgaben hinsichtlich eines anzustrebenden Effizienz-
standards müssen sorgsam zwischen den sektoral zu erreichenden Emissions-
zielen und den realen Randbedingungen (kontextuelle Aspekte, bautechnische
Voraussetzungen, ökonomische Restriktionen) abgewogen sein, um das Emis-
sionsminderungspotenzial des Gebäudebereichs nicht zu überschätzen.
Gleichzeitig müssen Lock-in-Effekte vermieden werden, insbesondere auch
hinsichtlich der Vorbereitung auf eine zukünftige, aus der Wärmeplanung re-
sultierende Wärmeversorgung.

• Identifizierung vulnerabler Gruppen: Wie in Abbildung 10 dargestellt, ver-
fügt die Hälfte der selbstnutzenden Eigentümer*innen über ein frei verfügbares
Vermögen von weniger als 30.000 Euro. Für eine zielgerichtete Ausgestaltung der 
Maßnahmen kommt es daher darauf an, diejenigen selbstnutzenden Eigentü-
mer*innen mit unzureichenden finanziellen Mitteln und Möglichkeiten für eine
energetische Sanierung zu identifizieren, die in energetisch besonders ineffizienten
Wohngebäuden leben. Detaillierte Statistiken beziehungsweise kombinierte
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Datensätze zum Energiebedarf von Gebäuden, zu deren Sanierungszustand sowie 
zu finanziellen Mitteln und weiteren Merkmalen der Eigentümer*innen liegen je-
doch nur bedingt vor, weswegen vulnerable Gruppen nur eingeschränkt gezielt 
adressiert werden können. Ein Weg, zumindest regionale Förderschwerpunkte für 
WPBs zu identifizieren, ist, Regionen mit vergleichsweise niedrigen Einkommen 
verstärkt zu fördern. [170]6 

• Genereller Instrumentenmix: Kapitel 3.4 macht deutlich, dass ein gut ausge-
wogener Mix aus Anreizen (CO2-Bepreisung, Fördermittel) und Vorgaben (Min-
deststandards) für die Ertüchtigung von WPBs sinnvoll erscheint. Auf europäi-
scher Ebene gibt es verschiedene Beispiele für ordnungsrechtliche Maßnahmen; 
die Bundesregierung sieht bisher jedoch davon ab. Essenziell erscheinen zudem 
zielgerichtete Informationsangebote auf breiter Ebene, um die Gesellschaft bei der 
Wärmewende mitzunehmen. 

• Soziale Verträglichkeit: Die Ausgestaltung des Instrumentenmixes sollte auch 
vor dem Hintergrund bewertet werden, dass eine energetische Gebäudeertüchti-
gung vulnerable Eigentümer*innen von WPBs vor große Herausforderungen 
stellt. Hinzu kommt, dass ältere Gebäude tendenziell Menschen gehören, die über 
wenig finanzielle Ressourcen verfügen, und diese Gebäude auch eher einen 
schlechteren energetischen Zustand aufweisen. Gleichzeitig ist ein „Weiter-so“ bei 
ausbleibender Sanierung ebenso wenig eine gangbare Option für vulnerable Ei-
gentümer*innen aufgrund drohender Energiearmut. Insofern zeigt sich das soge-
nannte Wohnkosten-Sanierungskosten-Dilemma für vulnerable Eigentümer*in-
nen: Der energetische Status quo geht mit hohen Kosten einher. Gleichzeitig sind 
die Aufwendungen für die energetische Sanierung nicht selbst leistbar, zumal von 
langen Amortisationszeiten ausgegangen werden muss. Die Sanierung der WPBs 
ist somit eng mit sozialen Fragen verbunden, auch und insbesondere dann, wenn 
verpflichtende Vorgaben für die Sanierung eingeführt werden sollen.  

3.6 Spezifische Handlungsfelder 

Handlungsfeld 7: 
Worst Performing Buildings bestimmen und Zielwerte festlegen 

Angesichts der schlechten Datenlage im deutschen Gebäudebereich erscheint ein prag-
matischer Ansatz zur Identifizierung von WPBs zielführend. Dies könnte auf Basis ei-
ner kombinierten Betrachtung von Baujahr, Gebäudetyp und Sanierungszustand (siehe 
Kapitel 3.2) erfolgen, mit der Schwierigkeit, die energetische Wirksamkeit von Sanie-
rungsmaßnahmen im Einzelfall zu bewerten. Das Gutachten des IÖW hat gleichzeitig 
gezeigt, dass nur Gebäude, die vor 1979 errichtet wurden, zu den WPBs gehören. Inso-
fern könnte man auch alle vor der ersten WärmeschutzV errichteten Wohn-
gebäude (in Kraft getreten im November 1977) zu den WPBs zählen. Die tatsächli-
che Zugehörigkeit zu WPBs (und damit die Berechtigung für eine entsprechende För-
derung, siehe Handlungsfeld 8) würde dann vor einer Sanierung mithilfe eines bedarfs-
basierten Energieausweises überprüft. Wie in Kapitel 3.2 gezeigt würden damit nicht 
nur in etwa die von der EU anvisierten 43 Prozent der schlechtesten Gebäude erfasst, 
sondern mit einer so weit gefassten Zielgruppe wäre auch gewährleistet, den in der no-
vellierten EPBD geforderten 55-Prozent-Beitrag der WPBs zur Energieeinsparung zu 

 
6  Vgl. unter anderem WSI 2022 [170] exemplarisch für das Jahr 2019. 
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erreichen. Als Nebeneffekt würde sich zudem die Anzahl an bedarfsbasierten Energie-
ausweisen und damit der Kenntnisstand zum Gebäudebestand erhöhen (siehe Kapitel 5).  

Dabei muss zwischen EZFH und MFH unterschieden werden. Wie in Kapi-
tel 3.2 dargestellt, handelt es sich bei den WPBs vornehmlich um EZFH, wenn nach 
Gebäudeanzahl definiert wird. Wird hingegen die Gebäudefläche oder die Anzahl der 
Wohnungseinheiten zugrunde gelegt, rücken MFH stärker in den Fokus. Folgt man die-
ser Zuordnung, könnte dem Umstand Rechnung getragen werden, dass in diesen Ge-
bäuden vermehrt Mieter*innen und damit einkommensschwächere Gruppen wohnen. 
Eine Ertüchtigung dieser Gebäude könnte somit mit Blick auf einen sozialen Ausgleich 
von Vorteil sein. Andererseits ist die Umsetzbarkeit von Sanierungsmaßnahmen im 
MFH-Segment schwieriger – etwas über ein Drittel der Wohneinheiten in MFH ist in 
Besitz von Eigentümergemeinschaften, was Entscheidungsprozesse deutlich er-
schwert. [171] In EZFH sind die Eigentumsverhältnisse in der Regel klarer, sodass über 
eine Sanierung rascher entschieden werden kann. Außerdem sind Teilsanierungen ein-
zelner Wohneinheiten weniger effektiv und bautechnisch meist schwieriger als Sanie-
rungen eines gesamten Gebäudes. Insofern wären hier vornehmlich die Wohnungs-
wirtschaft beziehungsweise Wohnungsgenossenschaften zu adressieren. Hinsichtlich 
der Ausstellung von Energieausweisen ist zu berücksichtigen, dass für MFH im Eigen-
tum der Wohnungswirtschaft der Verbrauchsausweis meist eine besser geeignete An-
gabe darstellt (siehe Kapitel 5, Handlungsfeld 17). 

Für die Einführung energetischer Zielsetzungen für WPBs sind grund-
sätzlich verschiedene Ansätze vorstellbar. Eine Möglichkeit ist die Anforderung, dass 
alle Gebäude in der niedrigsten Energieeffizienzklasse (oder den niedrigsten Effizienz-
klassen) in einem bestimmten Zeitraum eine entsprechend höhere Klasse erreichen 
müssen. Dies würde dem ursprünglichen Vorschlag der Europäischen Kommission zur 
EPBD entsprechen, aber von der neuen 43-Prozent-Regelung abweichen. Außerdem ist 
dafür wiederum eine deutlich bessere und einheitliche Datenlage erforderlich. Insofern 
erscheint eine technisch begründete Zielsetzung deutlich schlüssiger: Davon ausge-
hend, dass Wärmepumpen auf lange Sicht den Großteil der EZFH versorgen werden, 
sollte sich die Zielgröße für die zu erreichende energetische Qualität von WPBs daran 
orientieren, dass eine Niedertemperaturfähigkeit für die Beheizung erreicht wird, 
weil dies den energieeffizienten Betrieb einer Wärmepumpe ermöglicht. Beim Einsatz 
von Hybridlösungen (zum Beispiel Wärmepumpe und Gaskessel) könnten die Forde-
rungen des GEG hinsichtlich des erneuerbaren Anteils in Höhe von 65 Prozent umge-
setzt werden. Gebäude könnten so darüber hinaus auch für den Anschluss an Fern-
/Nahwärmenetze vorbereitet werden, die perspektivisch verstärkt ebenso niedrigere 
Temperaturen bereitstellen werden. Generell würden zudem die Energiekosten sinken, 
sofern die Gebäudehülle entsprechend ertüchtigt ist.  

Die Vorgaben des GEG für die Ertüchtigung der Gebäudehülle bei (freiwilligen) 
Modernisierungen erhöhen die Energieeffizienz von Wärmepumpen bereits im Ver-
gleich zu deren (oft grundsätzlich möglichen) Betrieb in unsanierten Gebäuden. Den-
noch sollte ein Sanierungsniveau erreicht werden, das das Potenzial von Wärme-
pumpen in Niedertemperaturheizsystemen möglichst voll ausschöpft. Es wird des-
halb ein Mindestniveau vergleichbar mit dem KfW-Standard Effizienzhaus 70 für 
EZFH vorgeschlagen, was für die Gebäudehülle allein (bezogen auf die Transmissions-
verluste) dem Effizienzhaus-Standard 85 entspricht. Gegenüber dem in Kapitel 3.2 
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genannten Schwellenwert von 250 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr für die 
Zuordnung zu den WPBs stellt dies bezüglich des Energiebedarfs einen großen Sprung 
dar. Wichtig ist, dass dieser Zielkennwert als Mittelwert verstanden wird und individu-
ellen Zielwerten gemäß iSFP ein begründeter Spielraum von ±10–15 Prozent zugestan-
den wird. Dies würde es ermöglichen – im Sinne einer bestmöglichen Sanierung im 
jeweiligen Einzelfall –, auch bautechnische und kontextbezogene Randbedingungen zu 
berücksichtigen, und könnte gleichzeitig helfen, ein Maximum von Gebäuden energe-
tisch zu verbessern (siehe Kapitel 2.3.2). Über ein entsprechendes Fördermodell könn-
ten für Gebäude, bei denen dies bautechnisch möglich ist, ambitioniertere Zielwerte 
angereizt werden. Generell erscheint ein progressiver Pfad mit steigenden Anforderun-
gen auf der Zeitachse sinnvoll, um dem Ziel der Klimaneutralität im Jahr 2045 nach-
zukommen. 

Handlungsfeld 8: 
Sanierungen der Worst Performing Buildings zielgerichtet und zielgruppengerecht fördern 

Mit der BEG hat die 24. Bundesregierung umfangreiche Mittel für die Ertüchtigung von 
Gebäuden zur Verfügung gestellt (siehe Kapitel 3.4.1). Angesichts der hohen Kosten für 
eine energetische Sanierung von WPBs und des gleichzeitig oft niedrigen Finanzver-
mögens der selbstnutzenden Eigentümer*innen sind die momentanen Förderbe-
träge jedoch kaum ausreichend, um insbesondere einkommens- beziehungsweise 
vermögensschwächere Eigentümer*innen zu einer (umfassenderen) Sanierung zu be-
fähigen. Der derzeit verfügbare WPB-Bonus in Höhe von zehn Prozent trägt in den 
meisten Fällen ebenso wenig dazu bei, Sanierungen wirtschaftlich zu machen. Von 
zentraler Bedeutung für die Änderung des Förderregimes sind zwei Aspekte: 

• Gebäudeabhängige Fokussierung: Die spezifischen Fördersätze sollten für 
WPBs deutlich erhöht werden. Dies könnte dadurch erreicht werden, dass das För-
derregime im BEG, das bisher in weiten Zügen alle Gebäude adressiert, stärker auf 
dieses Gebäudesegment ausgerichtet wird. Angesichts des hohen Einsparpotenzi-
als der WPBs könnten die THG-Emissionen so rascher gesenkt werden. [49] 

• Bedarfsabhängige Fokussierung: Vor dem Hintergrund der sozioökonomi-
schen Voraussetzungen vieler selbstnutzender Eigentümer*innen von WPBs sollte 
die bisher schon im Förderkonzept für Heizungsanlagen verankerte Einkom-
mensabhängigkeit gestärkt werden. Die Fördermittel könnten somit im Sinne des 
sozialen Ausgleichs gezielter dort eingesetzt werden, wo sie wirklich benötigt werden 
– zur Unterstützung vulnerabler WPB-Eigentümer*innen. Durch diese Fokussie-
rung könnte auch Mitnahmeeffekten entgegengewirkt werden. Grundsätzliches Ziel 
für die Neugestaltung der Förderkulisse sollten angemessene Fördersätze zur ener-
getischen Ertüchtigung von WPBs nach dem in Handlungsfeld 7 genannten Min-
deststandard (KfW-Effizienzhaus 70) sein. Dazu gibt es unterschiedliche auf der 
Vermögens- und Einkommenssituation der Eigentümer*innen basierende Ansätze, 
die es im Detail noch zu untersuchen gilt. [22; 49; 172 ] 7  Durch zusätzliche 

 
7  Kapeller et al. (2024) [49] schlagen vor, eine Vollkostenfinanzierung bei den am wenigsten Vermögenden von 65 Pro-

zent, einen Ausschluss auf Förderung bei den vermögendsten 10 Prozent und eine lineare Förderquote für die restlichen 
Bevölkerungsgruppen zu diskutieren. Thamling et al. (2022) [22] schlagen vor, für Eigentümer*innen, die unter der 
aktuellen Armutsgefährdungsschwelle liegen, eine Förderquote von hundert Prozent einzuführen. Damit könnten auch 
Eigentümer*innen im ländlichen Raum besseren Zugang zu Fördermöglichkeiten für Sanierungsmaßnahmen erhalten. 
Auch in einer aktuellen Studie der European Federation of National Organisations Working with the Homeless 
(FEANTSA) wird eine priorisierte Unterstützung der 10 bis 30 Prozent ärmsten Haushalte in Form einer vollauskömm-
lichen und nicht zurückzubezahlenden Förderung für die energetische Sanierung gefordert. [172] 



Sanierung von Worst Performing Buildings forcieren und Eigentümer*innen unterstützen 77  

 
 

77 

Förderungsanreize könnte zudem die Umsetzung eines höheren Effizienzstandards 
(zum Beispiel KfW-Effizienzhaus 55) für Gebäude, bei denen dies realisierbar ist, an-
gereizt werden. Finanzmittel könnten auch aus dem Klima-Sozialfonds genutzt wer-
den, der auf EU-Ebene ab 2026 implementiert wird. 

 

Praxisbeispiele: MaPrimeRénov in Frankreich  
und Programm zur MFH-Sanierung in Litauen 

In Frankreich werden im Rahmen des Programms MaPrimeRénov staatliche Fördermittel für Eigen-
tümer*innen von Wohnimmobilien zur Verfügung gestellt. Das Programm MaPrimeRénov Parcours 
Accompagné ist nach Einkommensgruppen gestaffelt und berücksichtigt auch speziell WPBs. Allge-
meine Voraussetzung für die Kostenübernahme bei diesem Programm ist die Inanspruchnahme ei-
ner Renovierungsberatung, bei der im Rahmen einer Vor-Ort-Begehung durch unabhängige Sach-
verständige ein Energie-Audit erstellt und über individuelle Maßnahmen beraten wird.  

Die Höhe der Kostenübernahme für die Sanierung richtet sich nach dem Einkommen der Haushalte, 
das in vier Gruppen unterteilt ist: sehr niedrig, niedrig, mittel, hoch. Haushalte mit hohem Einkom-
men konnten bisher (2024) maximal 40 Prozent der Sanierungskosten zurückbekommen. 2025 steigt 
diese Grenze auf maximal 50 Prozent. Für mittlere Einkommen wird dann der höchste Satz bei 
80 Prozent statt bisher 60 Prozent liegen. Die Haushalte mit „sehr niedrigem“ Einkommen können 
in beiden Jahren hingegen eine maximale Kostenübernahme von 100 Prozent beantragen, und bei 
Personen mit niedrigem Einkommen liegt die Kappungsgrenze jeweils bei 80 Prozent. Für die letzten 
beiden Einkommensgruppen ist es auch möglich, vor Durchführung der Arbeiten einen Vorschuss 
von bis zu 70 Prozent des Prämienbetrags zu erhalten.  

Mit Blick auf die WPBs gibt es mit der Bonification Sortie de Passoire Énergétique (deutsch etwa: 
Prämie für den Ausstieg aus energetischen Schlupflöchern) für alle Einkommensgruppen eine spezi-
fische Förderung in Höhe von 10 Prozent für die Sanierung von Gebäuden mit schlechten energeti-
schen Standards: Antragsberechtigt sin20d Gebäude der Energieeffizienzklassen F und G, wenn 
durch die Sanierung mindestens eine Verbesserung der Energieeffizienzklasse von zwei Stufen er-
reicht wird. Je höher die energetische Sanierung ausfällt, umso höher kann die Kostenübernahme 
sein: Bei Steigerung der Energieeffizienzklasse um vier Gruppen gibt es für alle Einkommensgruppen 
eine maximale Rückzahlungshöhe von 70.000 Euro. Wird das Gebäude hingegen um zwei Energieef-
fizienzklassen verbessert, erhalten Eigentümer*innen maximal 40.000 Euro. [2; 173; 174] 

In Litauen wird die Sanierung von MFH, die vor 1993 erbaut wurden, gesondert gefördert. Die Sa-
nierung wurde bis 2012 mit bis zu 50 Prozent bezuschusst. Im Anschluss wurde die Förderung auf 
30 Prozent der Investitionskosten gekürzt. Haushalte mit einem geringen Einkommen haben die Sa-
nierungsmaßnahme vollständig finanziert bekommen. In den meisten Fällen war eine durch die 
Kommune beauftragte Projektverwaltung für die Umsetzung der Sanierungsprojekte zuständig. Die 
Evaluierung des Programms zeigt jedoch auch, dass die Projektverwalter*innen aufgrund teils man-
gelhafter Qualifizierung nicht immer eine ausreichende Sanierungsqualität sicherstellen konnten. So 
wurden Mängel bei etwa einem Drittel der Maßnahmen beanstandet. [2]  

 

Modellrechnungen zu Sanierungskosten des IÖW zeigen, dass direkte Zuschüsse und 
Energiekosteneinsparungen die hohen erforderlichen Investitionen für eine Gesamtsa-
nierung kaum kompensieren können. [1] Aus diesem Grund erscheinen Finanzie-
rungsmodelle in Anlehnung an zinsgünstige oder zinslose Darlehen interessant, die 
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die hohe Investitionslast von den Gebäudeeigentümer*innen nehmen. Neben dem be-
kannten Contracting, das vornehmlich für den Einbau von neuen Wärmeerzeugern 
herangezogen wird, sollten Ansätze wie das erwähnte On-Bill Payment/On-Bill Repay-
ment und das PACE Financing (siehe Kapitel 3.4.1) für die Gebäudesanierung in 
Deutschland ausgearbeitet und in Reallaboren mit Experimentierklauseln getestet wer-
den. Für Fördermodelle im Falle von institutionellen Eigentümern (Baugesellschaften 
etc.) und MFH, die im Segment der WPBs aber eine untergeordnete Rolle spielen, 
müsste gegebenenfalls ein differenzierterer Ansatz gewählt werden, bei dem man für 
die Förderung den Verkehrswert der Immobilie in Abhängigkeit seines Standorts mit-
berücksichtigt. Damit könnte auch den regionalen Unterschieden Rechnung getragen 
werden, die wesentlich darüber entscheiden, wie profitabel vermietet werden kann.  

Praxisbeispiel: Better Energy Warmer Homes Scheme in Irland 

Das Better Energy Warmer Homes Scheme in Irland stellt ein Förderprogramm mit progressiver Ver-
teilungswirkung dar. Hier wird die Sanierung von Wohnungen, die von vulnerablen Haushalten be-
wohnt werden, priorisiert gefördert. Im Rahmen dieses Förderprogramms werden tiefgreifende Sa-
nierungen kostenfrei für die Hauseigentümer*innen finanziert, die Transferhilfe empfangen und ein 
Gebäude mit den Energieeffizienzklassen C bis G besitzen. [2] Ähnliche Programme bestehen in 
Barcelona (Programa de Rehabilitació de Finques d’Alta Complexitat) und in Slowenien im Rahmen 
des ZERO500. [2] 

Handlungsfeld 9: 
Weitere Maßnahmen zur Adressierung der Worst Performing Buildings prüfen 

In Deutschland gibt es bisher keine ordnungsrechtlichen Vorgaben für die Sa-
nierung von WPBs. Die Erreichung etwaiger Zielwerte (siehe Handlungsfeld 7) kann 
damit bisher nur durch Fördermittel angereizt werden. Mit dem GEG hat der Gesetz-
geber in Deutschland zwar im Prinzip verbindliche Mindestanforderungen für die ener-
getische Qualität von Bestandsbauten inklusive ihrer Heiztechnik festgelegt, wobei die 
Vorgaben für die Gebäudehülle nur bei freiwilligen Fassadensanierungen ab einem be-
stimmten Umfang einzuhalten sind. Zeitvorgaben für die Umsetzung von umfassende-
ren Sanierungsmaßnahmen gibt es jedoch bislang genauso wenig wie eine Priorisie-
rung von Sanierungsmaßnahmen für bestimmte Gebäudegruppen.  

Die Wahl des Instrumentenmixes hängt grundsätzlich von verschiedenen As-
pekten ab (siehe Handlungsfeld 1). Ist das Ziel – trotz möglicher gesellschaftlicher und 
politischer Widerstände angesichts hoher Kosten –, eine rasche Sanierung im Wohn-
gebäudebereich zu erreichen, bei der WPBs prioritär saniert werden, erscheint ein Mix 
zielführend, der – neben der CO2-Bepreisung als Leitinstrument – einerseits auf aus-
kömmlichen Fördermitteln (siehe Handlungsfeld 8) und andererseits auf der schritt-
weisen Einführung ordnungsrechtlicher Anforderungen (MEPS) basiert. Dabei sind ge-
gebenenfalls Ausnahmeregelungen zu berücksichtigen. Die Einführung von MEPS 
könnte dabei folgende Vorteile aufweisen: 

• Es ist ungewiss, ob ein alleiniger Fokus auf Förderungen – auch bei deutlicher Er-
höhung der Fördermittel – genügend Anreize zur Sanierung der WPBs setzt. 
Die Bereitschaft von Eigentümer*innen zur Aufnahme von Krediten ist nämlich 
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oft nur gering. [155] Zur Erreichung bestimmter Sanierungsziele könnte eine Flan-
kierung durch ordnungsrechtliche Instrumente unterstützend wirken. So zeigen 
Modellierungen für Deutschland, dass die Emissionen im Gebäudebereich durch 
die Einführung von MEPS gesenkt werden können. [175] 

• Die Einführung von MEPS würde Gebäudeeigentümer*innen einen klaren 
(Rechts-)Rahmen an die Hand geben und eine bessere Planbarkeit von zu tref-
fenden Sanierungsmaßnahmen und damit verbundenen Investitionen ermögli-
chen, wenngleich die durch MEPS potenziell höheren entstehenden Kosten im 
Auge behalten werden müssen. Das gilt auch für weitere Marktakteure, die von 
verbindlichen Anforderungen profitieren und darauf aufbauend Langfristinvesti-
tionen auslösen.  

Gleichermaßen sollte bedacht werden, dass die Einführung von MEPS im Wohngebäu-
debereich in Deutschland derzeit gesellschaftlich – unter anderem aufgrund der ho-
hen aufzuwendenden Kosten und damit einer möglicherweise fehlenden Wirtschaftlich-
keit von Sanierungsmaßnahmen oder zumindest einer langen Amortisationszeit – kaum 
umsetzbar ist. Auf EU-Ebene haben ebenfalls MEPS im Wohngebäudebereich auf-
grund des Widerstands mehrerer nationalstaatlicher Regierungen keinen Eingang in die 
EPBD gefunden. Auch deutsche Regierungsvertreter*innen sowie die Wohnungswirt-
schaft haben sich – nicht zuletzt auch im Lichte der kontroversen Diskussion um die 
GEG-Novellierung 2023 – wiederholt gegen verpflichtende Sanierungsvorschriften für 
Wohngebäude ausgesprochen. [176; 177; 178] Berücksichtigt werden sollte auch, dass 
eine langfristig vorausschauende Planung Gefahr läuft, von beispielsweise technischen 
Entwicklungen überholt zu werden. Insofern müssten etwaige Vorgaben regelmäßig 
überprüft und gegebenenfalls an aktuelle Entwicklungen angepasst werden. 

Sollen MEPS in Deutschland beziehungsweise auf EU-Ebene eingeführt werden, er-
scheint daher ein schrittweises Vorgehen sinnhaft: Zunächst könnte der beste-
hende Förderrahmen für WPBs ausgebaut werden (siehe Handlungsfeld 8). Es könnte 
daraufhin – unter Berücksichtigung von Modernisierungszyklen von Bauteilen und Ge-
bäudetechnikkomponenten – eine Zeitspanne zwischen fünf und zehn Jahren definiert 
werden, in der Eigentümer*innen die Möglichkeit haben, mithilfe von Fördermitteln 
ihre Gebäude auf mindestens das vereinbarte Ambitionsniveau (siehe Handlungs-
feld 7) hin zu sanieren oder im Rahmen eines (eventuell auch länger angelegten) Sanie-
rungsfahrplans zumindest eine Sanierung zu beginnen. In dieser Zeitspanne könnten 
degressive Förderungen, analog zur BEG, eingerichtet und so ein schnelles Handeln 
mit hohen Fördersätzen belohnt werden. Einen weiteren Anstoß zum Sanieren werden 
zudem die stetig steigenden CO2-Preise liefern. Erst am Ende dieser definierten Zeit-
spanne würden im Fall nicht oder unzureichend ausgeführter Sanierungen ver-
pflichtende Vorschriften in Kraft treten – bei gleichzeitigem Beibehalten angemessener 
Fördersätze. So könnten die Sanierungsanforderungen umgesetzt, die Akzeptanz dafür 
könnte aufrechterhalten und den sozioökonomischen Voraussetzungen verschiedener 
Eigentümer*innen Rechnung getragen werden. 

Auch die Bedingungen zur Erfüllung von MEPS für WPBs könnten sich 
schrittweise verändern. Als Auslösepunkte könnten für eine gewisse Zeitspanne Eigen-
tumsübertragungen genutzt werden, wie es zum Beispiel in Flandern der Fall ist. [2] 
Aber: Angesichts der eher niedrigen Zahl an Eigentumsübertragungen in Deutschland 
– im Jahr 2022 wurden nur circa 1,5 Prozent der Nicht-MFH (156.700 EZFH und 
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84.200 Reihenhäuser und Doppelhaushälften) verkauft – scheinen Eigentumsübertra-
gungen als alleiniger Auslösepunkt nicht ausreichend. [179] Deshalb könnten schritt-
weise zusätzliche Auslösepunkte ergänzt werden. Vorstellbar ist zum Beispiel der Aus-
tausch des Wärmeerzeugers oder Vorgaben zur Neuvermietung. Möglich wäre auch, 
die Aufnahme von Baukrediten bei zum Beispiel geförderten Sanierungen an die Be-
dingung zu knüpfen, MEPS zu erreichen. [175] Im letzten Schritt könnte ein fixer Zeit-
punkt definiert werden, zu dem – unabhängig von etwaigen Auslösepunkten – eine Sa-
nierung erfolgt sein muss. Den zeitlichen Rahmen setzt dabei das Ziel der Klimaneut-
ralität im Jahr 2045.  

Ein solches schrittweises Vorgehen hätte den Vorteil, dass Anreize zur ra-
schen Sanierung erhöht würden und es Eigentümer*innen – auch angesichts einer lan-
gen Vorlaufzeit – nicht überfordern würde. Zudem könnten Schlüsse aus den MEPS im 
Nichtwohngebäudebereich gezogen werden, die im Rahmen der EPBD verankert wur-
den, wenngleich der Nichtwohngebäude- und der Wohngebäudebereich angesichts 
verschiedener Voraussetzungen (insbesondere mit Blick auf die Struktur der Eigentü-
mer*innen und hinsichtlich der Gebäudenutzung) nur bedingt vergleichbar sind. 

Sofern und sobald MEPS eingeführt werden, sollten Sanktionsmechanismen 
verankert werden, die die Erfüllung der Vorgaben absichern, ohne Personen zu über-
fordern. Hierfür eignen sich Bußgelder, die verhängt werden können, sofern Eigentü-
mer*innen den MEPS nicht nachkommen. Bußgelder im Rahmen von MEPS sind in 
weiteren europäischen Mitgliedstaaten verbreitet, wenngleich in stark unterschiedli-
cher Höhe. [2] Weiterhin möglich wäre es, Vermietungen von unsanierten Wohnungen 
zu verbieten. Verordnungen, bei deren Nichterfüllung die Betriebsgenehmigung er-
lischt (etwa im Falle von Feuerungsanlagen) sind für den (Wohn-)Gebäudebereich hin-
gegen nicht denkbar. Nicht zuletzt ist für die Durchsetzung der Vorgaben auch eine 
bessere Datengrundlage (siehe Kapitel 5) relevant. 

Gleichzeitig sollten Aspekte der Sozialverträglichkeit bedacht werden: Beson-
ders herausfordernd ist die Sanierung für ältere Eigentümer*innen, für die eine Sanie-
rung zum einen eine große persönliche Belastung darstellt, die aber mitunter auch keine 
Kredite mehr für die Finanzierung der Maßnahmen erhalten. Kinderlosen Eigentü-
mer*innen fehlt häufig auch eine persönliche Perspektive für ihre Immobilie und damit 
die Motivation für eine energetische Sanierung. Gleichzeitig fallen gegebenenfalls ohne-
hin Kosten für die barrierefreie Gestaltung der eigenen Immobilie an, die mit den Kosten 
für eine energetische Sanierung und/oder einen Heizungswechsel konkurrieren. Sofern 
Sanierungen verpflichtend vorgeschrieben werden, erscheinen daher auf vorhandene Fi-
nanzmittel bezogene Ausnahmeregelungen für die Sanierung ab einem bestimmten 
Alter sinnvoll. Gleiches gilt für finanziell besonders vulnerable Haushalte. Selbst hohe 
Fördersätze können für diese Eigentümer*innen-Gruppen nicht zwangsläufig die Finan-
zierung von hochpreisigen Maßnahmen sicherstellen. Auch im Sinne der Sozialverträg-
lichkeit könnten bestimmte Gebäude gezielt durch MEPS adressiert werden. So gelten 
MEPS in Schottland zum Beispiel lediglich für Sozialwohnungen.  
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In diesem Zusammenhang von entscheidender Bedeutung sind zudem Möglich-
keiten der Beratung: Sofern verpflichtende Sanierungsvorgaben eingeführt werden 
sollen, müssten Eigentümer*innen umfangreich über ihre Verpflichtungen und Erfül-
lungsoptionen informiert werden. Einkommensschwache Eigentümer*innen müssten 
gesondert über Unterstützungsmaßnahmen informiert werden. Die vorgeschlagene 
schrittweise Einführung von MEPS würde angesichts langer Vorlaufzeiten genügend 
Zeit bieten, um Eigentümer*innen zu informieren beziehungsweise entsprechende In-
formationssysteme aufzubauen.  
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4 Soziale Nachhaltigkeit in der Wärmewende gewährleisten 

Politische Strategien und Aktivitäten, die Transformationen in Richtung nachhalti-
ger sozial-ökologischer Systeme anstreben, stehen vor einem breiten Feld an Her-
ausforderungen. Sie verfolgen zum einen langfristige Ziele, müssen aber bereits im 
Rahmen gegenwärtiger Politiken, Strukturen und Lebensweisen umgesetzt werden, die 
direkt in den Alltag der Menschen eingreifen. Diese sind direkt und kurzfristig mit mög-
lichen Einschränkungen oder Belastungen konfrontiert (wie höhere Energiepreise, 
Umweltzonen in Städten), sie erleben die Wirkungen der politischen Maßnahmen (wie 
sinkende Emissionen, höhere Luftqualität) zum Teil aber nur indirekt und langfristig, 
wenn überhaupt.  

Zum anderen basieren Klima- und Nachhaltigkeitsziele auf normativen Grund-
lagen und Wertorientierungen wie der moralischen Verantwortung gegenüber der 
Natur, zukünftigen Generationen und marginalisierten Gemeinschaften. Klimagerech-
tigkeit, Sozialverträglichkeit oder Energiegerechtigkeit sind die normativen Konzepte, 
die in aktuellen Debatten bewegt werden. Normativität bedeutet hier, dass bestimmte 
Ziele – etwa die Begrenzung der Erderwärmung oder der Erhalt von Ökosystemen – 
nicht nur technisch oder wissenschaftlich begründet sind, sondern auf einem ethischen 
Konsens darüber beruhen, was als wünschenswerte Zukunft definiert wird. 
[180; 181; 182] Dieser Konsens ist jedoch fragil und kann in einer pluralen Gesellschaft 
auf Kontroversen und Dissens stoßen, wodurch die Legitimität darauf beruhender Po-
litiken hinterfragt werden kann. Seit einiger Zeit ist zu beobachten, wie die Energie-
wende Teil einer politischen Polarisierung wird, in deren Zusammenhang Zustimmung 
oder Ablehnung von Maßnahmen in politische Narrative eingebunden werden. So 
beobachten Fritz Reusswig und weitere Forscher*innen [ 183 ], dass insbesondere 
rechtspopulistische Akteure an Diskursmacht gewinnen, das heißt, dass sie häufig in 
Medienbeiträgen zitiert oder dass ihre Beiträge in sozialen Medien viel geteilt werden, 
indem sie die Energiewende und die dahinter liegenden klimapolitischen Strategien als 
„Elitenprojekt” bezeichnen, das gegen den Mehrheitswillen der Bevölkerung stehen 
würde: „Der Vorwurf an die politische Elite lautet in diesem Politikfeld: Die Politik hat 
sich der ‚Klimahysterie‘ gebeugt, die von einer unheiligen Allianz aus Klimaforschung, 
grün angestrichenen urbanen Milieus und den ökonomischen Profiteuren einer Ener-
giewende massenmedial wirksam inszeniert wurde, obwohl der wissenschaftliche For-
schungsstand zum Klimawandel, wenn man ihn genau (und das heißt aus populisti-
scher Sicht: anders als der Weltklimarat IPCC) betrachtet, das alles gar nicht hergibt.“ 
[Siehe S. 188, 183] 

Dass Politiken der Energiewende zu politischen und gesellschaftlichen Kontrover-
sen führen können, hat sich auch im Kontext der GEG-Novellierung im Jahr 2023 
gezeigt. Widerstreitende politische Narrative ringen hier um die Deutungshoheit und da-
mit die Politikgestaltung, sie beeinflussen Wahlen, Mehrheiten in Parlamenten und den 
Umgang mit gesellschaftlichen Herausforderungen. Um die Klimaschutzstrategien aus 
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dieser Polarisierung zu lösen und verbindliche Klimaschutzziele weiterhin konsensfähig 
anzustreben, ist es von Bedeutung, die Kommunikation sensibel und anschlussfähig für 
unterschiedliche Lebenswelten zu gestalten und insbesondere die verwundbaren und 
hiervon besonders belasteten Gruppen im Blick zu behalten.  

Eine sozial-ökologische Energiewende im Gebäudebereich – wie sie in der vor-
liegenden Analyse betrachtet wird – ist also herausgefordert, einerseits mögliche Be-
lastungen zu beachten und im Sinne einer fairen Verteilung von Kosten und Nut-
zen der Maßnahmen zu bearbeiten und andererseits Akzeptanz zu fördern, Konflikte 
proaktiv zu adressieren und einen gesellschaftlichen Konsens anzustreben.  

4.1 Kommunikation, Akzeptanz und Teilhabe in der Energie- und Wärme-
wende  

Bereits im Rahmen der Vorstufen zum GEG wurde von wissenschaftlicher Seite auf die 
besonderen Kommunikationserfordernisse bei der Umsetzung der Maßnahmen 
hingewiesen. [184] Denn: Die Energiewende wird europaweit zwar unterstützt und in 
der deutschen Bevölkerung als eine wichtige politische Herausforderung aufgefasst, je-
doch werden auch Defizite in der Umsetzung der Energiewende und Mängel bei der 
Entlastung der Bürger*innen wahrgenommen. [185; 186] 

Teilhabe an der Energiewende wird von vielen als Schlüssel für die Akzep-
tanz gesehen; hier wurde wiederholt kritisiert, dass die Instrumente der Energiewende 
in Deutschland gerade für untere soziale Schichten nur schwer zugänglich waren bezie-
hungsweise sind. [187] Die Forschung zur Akzeptanz von Windkraftanlagen zeigt bei-
spielsweise, dass eine finanzielle Beteiligung der Einwohner*innen an den Erträgen der 
Kommunen oder/und der Haushalte im Nahraum von Anlagen deren Akzeptanz er-
höht. [188] Bei Solaranlagen waren lange privates Eigentum an Wohnraum sowie aus-
reichende finanzielle Spielräume die Voraussetzung für Haushalte, sich aktiv an der 
Stromwende zu beteiligen. Die Hoffnung der Politik, nicht zuletzt der Europäischen 
Union, dass Energiegemeinschaften hier die Teilhabe energiearmer Haushalte (siehe 
unten) fördern, hat sich in der Praxis nicht bestätigt, [187] auch Mieterstrommodelle 
erzielten nicht die erhoffte Teilhabe für Mieterhaushalte. Die Förderung von Balkon-
kraftanlagen scheint ein erstes Instrument zu sein, das auch in breiterem Umfang Men-
schen mit geringerem Einkommen erreicht und die Energiewende als Gemein-
schaftsprojekt erlebbar macht. [189; 190] 8 

Dementsprechend zeigen Studien, dass gerade Personen mit niedrigem Einkom-
men sich in den letzten Jahren häufiger durch klimapolitische Entscheidungen wie 
CO2-Preise oder steigende Energiekosten negativ betroffen fühlen und entsprechend 
eine eher skeptische Haltung gegenüber Klimapolitik einnehmen. [154] 9 

 
8  So stellt eine Studie von Aretz et al. 2017 im Auftrag der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen heraus, dass Bal-

konkraftanlagen die Potenziale erhöhen, Bürger*innen als Prosumer an der Energiewende teilhaben zu lassen. [189] 
Initiativen wie SoLocal Energy [190] versuchen, dieses Potenzial mit lokalen Unterstützungsangeboten gerade auch für 
Haushalte mit niedrigem Einkommen zu fördern. 

9  Vgl. ab S. 292 in [154], abgefragt wurde die subjektive Betroffenheit, es wurde keine objektive Betroffenheit ermittelt. 

https://www.fes.de/referat-demokratie-gesellschaft-und-innovation/gegen-rechtsextremismus/mitte-studie-2023
https://www.fes.de/referat-demokratie-gesellschaft-und-innovation/gegen-rechtsextremismus/mitte-studie-2023
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Akzeptanz entscheidet sich jedoch nicht allein auf der Sachebene, sondern auch 
in Diskursen, in denen Sachinformationen oftmals emotional geframt werden und Nar-
rative Stimmungen aufnehmen, aber auch erzeugen. Solche affektiven Narrative spie-
len nach Brigitte Bargetz und Nina Elena Eggers eine zentrale Rolle in der politischen 
Kommunikation und Instrumentalisierung von Affekten. Dies gilt insbesondere in popu-
listischen Diskursen, die oft emotional aufgeladene Geschichten nutzen, um komplexe 
politische Realitäten zu vereinfachen und zu verzerren. Die Autorinnen plädieren für eine 
bewusste Reflexion darüber, wie Affekte in politischen Erzählungen eingesetzt werden 
können, um eine differenziertere und gerechtere politische Kommunikation zu fördern. 
[191] Eine zentrale Rolle hierbei kommt der medialen Berichterstattung zu, die neben 
klassischen journalistischen Formaten (wie virtuelle und analoge Zeitungen) auch die 
Kommunikation in sozialen Netzwerken auf Social-Media-Plattformen beinhaltet. Ge-
rade im Zusammenhang mit mangelndem Wissen in der Bevölkerung kann ein affektiv 
aufgeladener Diskurs die Anfälligkeit für Fehlinformation und Verunsicherung er-
höhen. [192] Eine quantitative Inhaltsanalyse der Medienberichterstattung im Zusam-
menhang mit dem GEG zeigt, dass überwiegend negativ über das Gesetz berichtet wird. 
[193] Dabei wird insbesondere die mangelnde Vermittlung und geringe Akzeptanz des 
Gesetzes kritisiert, zudem werden die Auswirkungen auf Wirtschaft und Klimaschutz 
eher negativ eingeschätzt. Die Studie zeigt auf, dass insbesondere Medien am rechten 
und linken Rand des publizistischen Spektrums Begriffe in ihrer Berichterstattung ver-
wenden (unter anderem „Heizhammer“, „Heizverbot“), die den Diskurs affektiv aufla-
den. Der überwiegende Teil der Medienbeiträge enthielt mehr zutreffende als irrefüh-
rende Informationen zum Austausch beziehungsweise Weiterbetrieb alter Heizungssys-
teme, jedoch vermittelten insbesondere Medien am rechten Rand des Spektrums vorwie-
gend irreführende Informationen. Dabei ist zu beachten, dass Artikel von rechten Medien 
besonders häufig über soziale Medien wie Facebook verlinkt werden und sich viral 
dadurch vor allem in abgegrenzten Kommunikationsräumen verbreiten. 

Soziologische Studien zeigen, dass Klimapolitik und Umweltschutz im politi-
schen Diskurs zunehmend thematisiert werden, um Angst vor ökonomischen Ein-
bußen zu schüren und soziale Abstiegsängste anzusprechen. [ 194] So beobachten 
Dennis Eversberg und weitere Forscher*innen [Siehe S. 187, 195]: „In der Auseinan-
dersetzung um das ‚Heizungsgesetz‘ ging es aber tatsächlich kaum um die Sorgen der 
immer wieder rhetorisch bemühten sozial Benachteiligten, sondern um die Eigentums-
interessen von zum großen Teil wohlhabenden Mittelschichten, die sich den Einbau 
neuer Heizungen nun bis zu siebzig Prozent durch den Staat fördern lassen können [...]. 
Eigentumsinteressen mit einer anti-gesellschaftlichen, gegen ‚die Eliten‘ gerichteten 
Wut zu vermischen, [...] mag als politische Strategie kurzfristige Erfolge in den Umfra-
gen bringen – mit Blick auf die Konstellation der Mentalitäten und ihre möglichen Ver-
schiebungen erscheint es [...] aus unserer Sicht als politisch unverantwortliches Spiel 
mit dem Feuer“. Die Autor*innen formulieren ihre Beobachtung vor dem Hintergrund 
einer umfassenden Studie zu den Einstellungen und Lebensweisen der deutschen Be-
völkerung in Bezug auf Umwelt- und Klimafragen, aus der sie das Konzept der sozial-
ökologischen Mentalitäten entwickeln. [196] Diese beschreiben die Art und Weise, 
wie Menschen auf ökologische Transformationen wie die Energiewende reagieren. Die 
im Rahmen der Studie entwickelte Typologie unterscheidet unter Berücksichtigung so-
zioökonomischer Faktoren zwischen unterschiedlichen Gruppen, die von stark klima-
bewussten und engagierten (ökosoziales Spektrum) bis hin zu eher skeptischen und 
ablehnenden Haltungen (defensiv-reaktives Spektrum) reichen. Diese Mentalitäten 
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beeinflussen, wie offen oder ablehnend Menschen gegenüber Veränderungen in ihrem 
Alltag wie der Umstellung auf erneuerbare Energien oder energetische Gebäudesanie-
rungen sind und wie auf affektiv aufgeladene Diskursinhalte reagiert wird. Ein anderer 
soziologischer Erklärungsansatz zur Entwicklung polarisierter Diskurse im Kontext von 
Umwelt- und Klimaschutz ist das Konzept der Triggerpunkte, das beschreibt, wie ins-
besondere bei Umwelt- und Klimathemen gesellschaftliche Konflikte und Polarisierun-
gen aufbrechen. [197] Triggerpunkte entstehen, wenn politische Maßnahmen oder sozi-
ale Transformationsprozesse auf besonders sensible Themen stoßen, die starke Emotio-
nen und Widerstände auslösen. In der Energiewende und insbesondere der Wärme-
wende können diese Punkte auftreten, wenn Regelungen wie etwa das GEG oder die Um-
stellung auf neue Heiztechnologien als Bedrohung für den sozialen Status quo empfun-
den werden.  

Aus solchen Arbeiten resultiert vor allem die Einsicht, dass erfolgreiche 
Klimapolitik – und die Wärmewende im Gebäudebereich als eine ihrer Dimensionen – 
neben technischen und ökonomischen Lösungen auch lernen muss, mit der Komplexi-
tät gesellschaftlicher Lagen, Mentalitäten und Diskurse umzugehen, und hierbei sozial-
ökologische Gerechtigkeit als normativen Kompass nutzen sollte, um auftretende Ziel-
konflikte zu bearbeiten. [198] Aus der Sicht der Arbeitsgruppe wird es ohne eine sen-
sible Kommunikation, die unterschiedliche soziale wie kulturelle Lebenswelten be-
rücksichtigt, sowie eine gerechtigkeitsorientierte Strategie, die soziale Härten abfedert 
und eine klar erlebbare Beteiligung an den Vorzügen der Energiewende ermöglicht, 
nicht gelingen, der Mobilisierung gegen eine Politik des Klimaschutzes langfristig den 
emotionalen Boden zu entziehen. 

Im Folgenden soll daher zunächst auf verschiedene vulnerable Gruppen fokus-
siert werden, die im Kontext technischer und politischer Maßnahmen der Wärme-
wende berücksichtigt werden sollten.  

4.2 Berücksichtigung vulnerabler Gruppen am Wohnungsmarkt 

Die Definition und die Operationalisierung von Gerechtigkeit werden in der Philoso-
phie seit Jahrhunderten kontrovers diskutiert. John Rawls‘ Gerechtigkeitstheorie folgt 
einer universalistischen und liberalen Ausrichtung und bietet mit dem Prinzip der Dif-
ferenzierung unterschiedlicher Betroffenheiten eine klare Orientierung für die Ausge-
staltung von Politik, die dem Sozialstaat allgemein auch zugrunde liegt. [199] Es besagt, 
dass den potenziell am stärksten Benachteiligten aus politischen Maßnahmen der 
größte Vorteil erwachsen soll, sodass langfristig Benachteiligungen immer wieder aus-
geglichen werden.  

Die Kosten aber auch der Nutzen von Transformationsprozessen wären diesem 
Ansatz zufolge so zu verteilen, dass gerade Geringverdienende oder andere verwund-
bare Gruppen besonders profitieren – oder zumindest ihre Belastungen nicht weiter 
steigen, während die finanziellen Belastungen in höherem Maße von ökonomisch stär-
keren Gruppen getragen werden. Auf dieser grundlegenden Idee der Verteilungsge-
rechtigkeit können dann weitere Maßnahmen zur Herstellung von Prozessgerech-
tigkeit (wie Teilhabe an Entscheidungen) und Anerkennungs- und Kommunika-
tionsgerechtigkeit (zum Beispiel Repräsentation aller sozialen Gruppen im Diskurs 
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und bei Datenerhebungen) aufbauen. Verteilungsgerechtigkeit, Prozessgerechtigkeit 
und Anerkennung von Differenzen (Recognition) bilden die drei Kerndimensionen in 
etablierten Konzepten zur Herstellung von Umwelt- oder Energiegerechtigkeit. [200] 

Doch wer sind verwundbare Gruppen mit Blick auf die Energiewende im Gebäu-
debereich? Die Ziele zur THG-Einsparung im Gebäudebereich betreffen Vermie-
ter*innen, Mieter*innen und selbstnutzende Eigentümer*innen auf unter-
schiedliche Weise. Hinzu kommt, dass der Sanierungszustand der bewohnten Gebäude 
sowie die sozioökonomische Situation der Akteure heterogen sind. Im Fokus der De-
batten stehen in Deutschland häufig Mieter*innen, doch auch Eigentümer*innen von 
Wohnraum können gegenüber Kostensteigerungen und Energiepolitik verwundbar 
sein (siehe Kapitel 3). Verschiedene Gruppen sind zu unterscheiden, etwa selbstnut-
zende Eigentümer*innen, unterschiedliche Gruppen von Vermieter*innen etc. In der 
sozialwissenschaftlichen Energieforschung hat sich zudem der Begriff der Energiear-
mut etabliert, um Verwundbarkeiten mit Blick auf Energiesysteme zu erfassen. Die 
nächsten Kapitel stellen die verschiedenen Verwundbarkeiten dar, beginnend mit ei-
nem Überblick über die Eigentumsverhältnisse am Wohnungsmarkt.  

4.2.1 Struktur des Wohnungsmarkts in Deutschland 
Deutschland gilt im europäischen Vergleich als Land der Mieter*innen mit einem Anteil 
von 53,5 Prozent für Haushalte, die zur Miete wohnen, gegenüber 41,8 Prozent selbstnut-
zenden Eigentümer*innen. [201] Dabei gibt es regionale Unterschiede – grundsätzlich 
ist die Wohneigentumsquote in urbanen Regionen niedriger. In dünn besiedelten Krei-
sen liegt die Wohneigentumsquote bei 59,2 Prozent in Westdeutschland und 49,4 Pro-
zent in Ostdeutschland, in kreisfreien Großstädten hingegen nur bei 27,8 Prozent in 
Westdeutschland und bei 16,3 Prozent in Ostdeutschland (Stand: 2022). [202] 

Am deutschen Mietwohnungsmarkt stellen nach Angaben des Zensus im Jahr 
2011 private Vermieter*innen mit etwa zwei Dritteln aller Mietwohnungen die mit Ab-
stand größte Eigentümergruppe dar (siehe Abbildung 13). Dies umfasst zum einen Pri-
vatpersonen (43,6 Prozent) sowie auch Gemeinschaften von privaten Wohnungseigen-
tümer*innen (22,3 Prozent). Die wichtigsten gewerblichen Eigentümer sind privatwirt-
schaftliche Unternehmen, die etwa 12 Prozent aller Mietwohnungen anbieten, gefolgt 
von kommunalen Wohnungsunternehmen und Kommunen mit 10 Prozent und Woh-
nungsgenossenschaften mit circa 9 Prozent. Weitere Akteure am Mietwohnungsmarkt 
in Deutschland sind Organisationen ohne Erwerbszweck sowie der Bund und die Län-
der selbst. Dabei gibt es jedoch regionale sowie urbane Unterschiede. In Westdeutsch-
land ist der Mietwohnungsmarkt durch einen höheren Anteil privater Kleinvermie-
ter*innen gekennzeichnet, während in Ostdeutschland sowie in den Stadtstaaten kom-
munale und genossenschaftliche Akteure eine größere Rolle spielen. [203]
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Abbildung 13: Verteilung der Eigentümergruppen am Mietwohnmarkt. Quelle: Eigene Darstellung basierend auf 
BMWSB 2022, BBSR 2019 und auf Grundlage der Sonderauswertung der Gebäude- und Wohnungszählung im Rahmen 
des Zensus 2011 durch das Statistische Bundesamt [203]. 

Nach vorliegenden Analysen gibt es eine deutliche Korrelation zwischen dem Einkom-
men und den Miet- beziehungsweise Eigentumsverhältnissen (siehe Abbil-
dung 14) Personen mit wenig Einkommen sind deutlich häufiger Mieter*innen: In den 
unteren drei Einkommensdezilen beträgt der Anteil der zur Miete wohnenden Haus-
halte jeweils über 70 Prozent. Mit steigendem Einkommen nimmt der Anteil der Haus-
halte mit Wohneigentum stetig zu, so besitzen in der oberen Einkommenshälfte jeweils 
über 50 Prozent der Haushalte Wohneigentum und im obersten Einkommensdezil so-
gar 76 Prozent. [5] 

Im Folgenden befassen wir uns zunächst mit energiearmen Haushalten, worun-
ter sich sowohl selbstnutzende Eigentümer*innen wie Mieter*innen befinden, um im 
Anschluss beide Gruppen separat zu betrachten. 
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Abbildung 14: Wohnverhältnisse nach Einkommensdezilen. Eigene Darstellung basierend auf Öko-Institut 2022 [157]. 

4.2.2 Fokus energiearme Haushalte 
Als energiearm gelten in der internationalen Debatte Haushalte, die sich nicht in einem 
ausreichenden Maß mit Energie (Energy Services) versorgen können, um ein gesundes 
Leben zu führen und am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. [204] Als Ursache wird 
der Dreiklang von Einkommensarmut, hohen Energiepreisen und energie-
ineffizienten Wohnverhältnissen betrachtet, die wiederum mit anderen gesell-
schaftlichen Faktoren wie dem Energie- und Wohnungsmarkt oder dem Arbeitsmarkt 
verbunden sind. [205] Gerade weil Energiearmut durch ungenügende energetische Er-
tüchtigung des Wohnungsbestands mit verursacht wird, gilt die energetische Sanierung 
als Win-win-Strategie zur Bekämpfung von Energiearmut bei gleichzeitiger Erreichung 
der Klimaschutzziele. Unter anderem entsteht Konfliktpotenzial, wenn die Kosten der 
energetischen Sanierung nicht durch die Energieeinsparungen gedeckt werden kön-
nen. Dies ist vor allem bei den meisten älteren Gebäuden der Fall, wie jüngste Ergeb-
nisse zur Finanzierung einer sozial gerechten Wärmewende zeigen (für ältere Gebäude 
gilt hier ein Baujahr bis einschließlich 1978). [206] Im vermieteten Wohnraum ist dies 
zudem auf das Mieter-Vermieter-Dilemma zurückzuführen, wodurch die Kosten und 
der Nutzen der energetischen Sanierung bei verschiedenen Akteuren in unterschiedli-
chem Maße anfallen können. 
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Exkurs: Was ist Energiearmut? 

Energiearmut ist ein hybrider Begriff, der sich darauf bezieht, dass ein hiervon be-
troffener Haushalt durch die anfallenden Energiekosten überlastet und nicht mehr 
in der Lage ist, häusliche Energiedienstleistungen ausreichend in Anspruch zu neh-
men. [207] Dies bedeutet, dass Einschränkungen in den Grundbedürfnissen der 
Energienutzung vorliegen, was auf ein zu geringes Einkommen, hohe Energiekosten 
und/oder einen niedrigen Energiestandard des Gebäudes zurückzuführen ist. Zur 
Bestimmung von Energiearmut werden unterschiedliche Ansätze verwendet. In 
Deutschland gibt es bisher keine allgemeingültige Definition und kein Messkonzept, 
um zielgerichtete sozialpolitische und energiepolitische Maßnahmen zur Unterstüt-
zung von durch Energiearmut betroffenen Haushalten zu implementieren. Im Un-
terschied dazu sind andere europäische Länder wie Frankreich und Irland der ent-
sprechenden Aufforderung der EU nachgekommen, quantitative oder zumindest 
qualitative Definitionen von Energiearmut zu entwickeln, die Teil nationaler klima- 
und energiepolitischer Strategien werden. [208] Häufig wird Energiearmut über 
den Einkommensanteil für Energieausgaben bestimmt. Zunehmend finden 
aber auch kombinierte quantitative und qualitative Indikatoren Anwendung. 
[209] Als relevante Zielgröße bei Messungen gilt das Residualeinkommen, das die 
Möglichkeit eines würdevollen Lebens nach den geleisteten Wohnkosten erfasst. 
Ein bekanntes Messinstrument ist der sogenannte Low-Income-high-Costs-Indika-
tor (LIHC), der Haushalte dann als energiearm einstuft, wenn ihre Energieausgaben 
oberhalb des gesamtgesellschaftlichen Medians liegen und gleichzeitig ihr äquiva-
lentes Resteinkommen nach Abzug der Energieausgaben unterhalb der Einkom-
mensarmutsgrenze liegt. [210] Es lassen sich mehrere Regeln unterscheiden, wie 
Energiearmut im Verhältnis von Einkommen und Ausgaben unter Berücksichti-
gung nationaler Kontexte definiert werden kann. Für den deutschen Kontext exis-
tieren unterschiedliche Vorschläge, zum Beispiel: [209]  

(1) 10-Prozent-Regel: Mehr als 10 Prozent des Nettohaushaltseinkommens werden 
für Energieausgaben aufgewendet. Die aus dem britischen Kontext stammende 10-
Prozent-Regel bezieht sich allerdings auf den Wärmebedarf der Gebäude, nicht den 
Verbrauch, dafür gibt es allerdings nicht die nötigen Daten in Deutschland.  

(2) 10-Prozent-plus-60-Prozent-Regel: Mehr als 10 Prozent des Nettohaushaltsein-
kommens werden für Energieausgaben aufgewendet, und zusätzlich wird über we-
niger als 60 Prozent des mittleren bedarfsgewichteten Haushaltsnettoeinkommens 
verfügt (Kombination mit Definition der relativen Armutsgrenze).  

(3) 10-Prozent-plus-80-Prozent-Regel: Mehr als 10 Prozent des Nettohaushaltsein-
kommens werden für Energieausgaben aufgewendet, und zusätzlich wird über we-
niger als 80 Prozent des mittleren bedarfsgewichteten Haushaltsnettoeinkommens 
der Bevölkerung verfügt. Bei dieser Definition wird berücksichtigt, dass der Anstieg 
der Energiepreise auch zu einer hohen Belastung der Mittelschicht führen kann. 

Ergänzend empfiehlt das europäische Energy Poverty Advisory Hub die Beobach-
tung weiterer Indikatoren wie beispielsweise Zahlungsrückstände bei Energiever-
sorgungsunternehmen oder die Unfähigkeit, die eigene Wohnfläche angemessen 
warm zu halten. [211] 



90 Soziale Nachhaltigkeit in der Wärmewende gewährleisten  

 

90 

Je nach Definition gilt ein unterschiedlicher Anteil von Personen an der Gesamtbevöl-
kerung als von Energiearmut betroffen. Veronika Grimm und weitere Forscher*innen 
zeigen, dass im März 2022 26 Prozent der Haushalte in Deutschland mehr als zehn 
Prozent ihres Nettoeinkommens für Energie ausgegeben haben. [212]  

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die daraus resultieren-
den Energiepreissteigerungen im Jahr 2022 haben die Herausforderungen und Vulne-
rabilitäten insbesondere für Haushalte mit wenig Einkommen weiter verstärkt: Im 
Zuge der Energiekrise ist der Anteil der Haushalte, die mehr als zehn Prozent ihres 
Nettoeinkommens für Energie ausgeben, im Jahr 2023 auf 43 Prozent gestiegen. Be-
sonders betroffen waren davon untere Einkommensquntile (1. Quintil: 87 Prozent; 
2. Quintil: 58 Prozent). Wird eine kombinierte Definition (10-Prozent-plus-60-Pro-
zent-Regel beziehungsweise 10-Prozent-plus-80-Prozent-Regel) angewandt, sind 
obere Einkommensgruppen nicht von Energiearmut betroffen, untere Einkommens-
gruppen hingegen größtenteils schon. Im Jahr 2022 konnten 6,6 Prozent der deut-
schen Bevölkerung ihr Haus oder ihre Wohnung aufgrund zu hoher Kosten nur unzu-
reichend heizen. Dies betraf in erster Linie armutsgefährdete Personen (13,6 Prozent), 
grundsätzlich waren jedoch auch mittlere Einkommen von den hohen Heizkosten be-
lastet. [213] Die Zahl der Personen, die als energiearmutsgefährdet gelten können, hat 
sich in den vergangenen Jahren fast verdoppelt. [209] 

Zudem wird im Kontext verwundbarer Gruppen mit einem erhöhten Heizbedarf 
immer wieder auf Alleinerziehende mit Kleinkindern sowie auf ältere Personen mit 
erhöhtem Wärmebedarf hingewiesen. [214; 215] In den letzten Jahren etablierte sich 
in der Energiearmutsforschung zudem die Einsicht, dass Frauen in traditionellen 
Rollenbildern, die für die Haushaltsführung verantwortlich sind, von Energiearmut 
besonders betroffen sind, da die Reproduktionsarbeit Energie erfordert und sie im Fall 
der Hausfrauenrolle länger zu Hause sind und damit ganztags mit mangelnder Heiz-
wärme zu tun haben. [216] Für alle diese und weitere Gruppen ist ein besonders sen-
sibles Zusammenspiel von Energie- und Sozialpolitik nötig. Das erhöht die Anforde-
rungen an eine hohe Diversität bei der strategischen Umsetzung der Wärmewende so-
wie in den Beratungs- und Unterstützungsangeboten.  

Im Folgenden befassen wir uns zunächst mit verwundbaren Gruppen unter den 
Eigentümer*innen und fokussieren anschließend auf die Situation von Mieter*innen. 

4.2.3 Fokus verwundbare Eigentümer*innen 
Wie in Kapitel 3 dargestellt, sind die am schlechtesten energetisch ertüchtigten Wohn-
raumbestände (WPBs) in Deutschland vor allem im unsanierten Ein-/Zweifamilien-
hausbestand zu finden und in geringem Maße auch in unsanierten Mehrfamilienhäu-
sern. Während in anderen Kontexten international einkommensarme Eigentümer*in-
nen selbstverständlich im Fokus der Forschung und Politik sind, ist dies in Deutschland 
aufgrund des hohen Anteils an Mietwohnungsbeständen weniger der Fall. Die Situa-
tion einkommensarmer selbstnutzender Eigentümer*innen (die mehrheitlich 
in WPBs wohnen, siehe Kapitel 3) ist daher eine Forschungslücke.  

Auf der Basis der Datenlage (siehe Kapitel 5) lassen sich hier zwar keine Zahlen 
nennen, es lässt sich aber annehmen, dass insbesondere in strukturschwachen Re-
gionen Eigentümer*innen besonders verwundbar sein können, da dort sich einerseits 



Soziale Nachhaltigkeit in der Wärmewende gewährleisten 91  

 
 

91 

Einkommensarmut konzentriert, andererseits aufgrund des schwachen Immobilien-
markts und der fehlenden Vermögen viele darauf verzichten, in ihre Immobilien zu in-
vestieren. [156] Dazu kommen Wohnungsbestände im vermieteten MFH-Bereich, hier 
sind vor allem die Bestände des Mehrfamilienhauses aus der Nachkriegszeit besonders 
energieineffizient. [217]  

Aber nicht nur selbstnutzende Eigentümer*innen können von finanziellen Här-
ten betroffen sein, sondern auch Vermieter*innen. Gerade die frühen 2000er Jahre 
haben gezeigt, dass in strukturschwachen Regionen und von Abwanderung betroffenen 
Städten und Gemeinden, Leerstand zu hohen Verlusten bei Wohnungsunternehmen 
und Genossenschaften führen kann, während gleichzeitig Mieten nicht nur steigen, 
sondern auch sinken können. Mietpreissteigerungen lassen sich nur durchsetzen, wenn 
Mieter*innen die Wohnungen nachfragen. In Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit und 
starkem Niedriglohnsektor besteht für Vermieter*innen kaum die Option der Finan-
zierung von Sanierungen über Preissteigerungen. Auch private Vermieter*innen, meist 
Kleineigentümer*innen, sind von den regionalen Effekten der Miet- und Immobilien-
märkte betroffen, Kredite stellen ein ungleich höheres Risiko dar, eigene Arbeitslosig-
keit oder Krankheit können zu Zahlungsunfähigkeit führen. Daher wären regional spe-
zifische Instrumente der Klimapolitik nötig, um solche Probleme aufzufangen. Zudem 
beeinflussen eine Vielzahl von sehr unterschiedlichen Sanierungsanlässen sowie sozi-
ale und kontextuelle Faktoren die Entscheidung zur energetischen Sanierung, die somit 
auch berücksichtigt werden müssen. [155; 51] Da Eigentümer*innen vorwiegend in Ka-
pitel 3 behandelt werden, konzentrieren sich die folgenden, tiefer gehenden Analysen 
auf die Situation einkommensschwacher Mieter*innen.  

4.2.4 Fokus einkommensschwache Mieter*innen 
Deutschland hat im EU-weiten Vergleich einen hohen Anteil an zur Miete woh-
nender Bevölkerung. [1] In Großstädten, in denen die Mieten in den vergangenen 
Jahren oft besonders stark gestiegen sind, ist der Anteil an Mieter*innen noch deutlich 
höher. So leben in Berlin über 80 Prozent der Bevölkerung zur Miete. [218] Das Seg-
ment der Mietwohnungen ist auch aus sozial-ökonomischer Perspektive von großer Be-
deutung. So leben fast 96 Prozent jener Haushalte, die staatliche Leistungen für die 
Wohnkosten erhalten, in Mietwohnungen, zu großen Teilen in MFH. Insgesamt um-
fasst diese Gruppe etwa 11,2 Prozent der Haushalte im Mietwohnsegment, im Vergleich 
zu lediglich 0,7 Prozent bei Eigentumswohnungen. [219]  

Die Wohnkosten, die sich aus den Bruttowohnkosten wie Miete und Energie-
kosten ergeben, machen insbesondere für Mieter*innen im untersten Einkommensde-
zil bis zu vierzig Prozent des Haushaltsnettoeinkommens aus (unter Berücksichtigung 
von etwaigen Transferleistungen). [220] 10 Ein Anstieg von Energiepreisen fällt hier be-
sonders stark ins Gewicht. [221] 11 Ein Bericht des Umweltbundesamts zeichnet nach, 
dass die Verteuerung der Energie in Privathaushalten mit niedrigem Einkommen zu 
Energiearmut führen kann, da diese im Vergleich mit Haushalten in höheren Einkom-
mensdezilen überproportional hohe Anteile ihres Einkommens für Energie aufwenden 

 
10  Wohnkosten setzen sich in der vorliegenden Quelle aus Bruttokaltmiete und Heizkosten zusammen. Demnach gehen 

die Berechnungen über die übliche Grundlage der Kaltmiete hinaus. Bei Warmmieten wird auf EU-Ebene ein Anteil von 
40 Prozent oder mehr des Haushaltsnettoeinkommens als problematisch angesehen. [220] 

11  Etwa 30 Prozent der Haushalte im 1. Einkommensdezil und 10 Prozent der Haushalte im 2. Einkommensdezil erhalten 
Unterstützung bei den Kosten der Heizung. [221] 
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müssen. [222] Im Hinblick auf die Identifikation vulnerabler Gruppe ist zu beachten, 
dass es eine Korrelation gibt zwischen der Belastung durch Wohnkosten und 
dem Haushaltstyp. Beispielsweise sind mietende Rentner*innen, Studierende, 
Nichterwerbstätige, Alleinerziehende oder Alleinstehende (und in diesen Gruppen ins-
besondere Frauen) im Jahr 2022 statistisch häufiger von hohen Wohnkosten von über 
dreißig Prozent betroffen. [157] Diese besonders vulnerablen Gruppen gilt es bei diffe-
renzierten sozialpolitischen Maßnahmen zu berücksichtigen. Dabei sind, genau wie bei 
selbstnutzenden Eigentümer*innen, auch regionale Unterschiede zu beachten, hier al-
lerdings liegt die höhere Verwundbarkeit besonders in den Ballungsräumen mit hohen 
Mietpreissteigerungen. [219; 223] Infolge der Identifikation vulnerabler Gruppen kön-
nen Instrumente des Mieterschutzes oder sozialpolitische Maßnahmen angewendet 
werden, um vulnerable Gruppen zu schützen (wie gezielte Erhöhung des Wohngelds, 
Heizkostenzuschüsse, Sozialtarife etc., siehe auch Kapitel 4.4). [224] In der Forschung 
zur sozialverträglichen Gestaltung der Wärmewende wurde insbesondere die Moder-
nisierungsumlage als Instrument zur Beschleunigung von Sanierungen in ihren Impli-
kationen für vulnerable Mieter*innen betrachtet. Daher wird diese Debatte im Folgen-
den vertieft. 

4.2.5 Die Modernisierungsumlage 
Die Modernisierungsumlage bezeichnet die Möglichkeit für Vermieter*innen, einen 
Teil der Kosten für Modernisierungsmaßnahmen auf die Miete umzulegen, um so die 
Investitionen teilweise durch Mieterhöhungen zu refinanzieren. Die Wohnungsmarkt-
forscher Ralph Henger und Michael Voigtländer bewerten das aktuelle Mietrecht als 
nicht ausreichend auf die Wärmewende vorbereitet. [225] Sie sehen hier ins-
besondere die Problematik, dass die aktuelle Ausgestaltung der Modernisierungsum-
lage nach § 559 BGB keinen fairen Ausgleich zwischen Mieter*innen und Vermieter*in-
nen bietet und gleichzeitig nicht ausreichend zu energieeffizienten Maßnahmen moti-
viert. Laut der entsprechenden gesetzlichen Vorgaben konnten Vermieter*innen bis 
2018 elf Prozent der Modernisierungskosten auf die Miete umlegen. Aufgrund niedri-
ger Zinssätze war diese Regelung für Vermieter*innen in zentralen Lagen attraktiv, hat 
aber in besonders angespannten Märkten bisweilen zu teuren Investitionen geführt, die 
für Mieter*innen nur mit geringem Zusatznutzen verbunden waren bei zum Teil erheb-
lichen Kostensteigerungen. [226] Die Folgen können Konflikte oder Verdrängungsef-
fekte sein. [227]  

Für eine sozial-ökologisch ausgeglichene Politik der Wärmewende ist es wichtig, 
solche energetischen Sanierungen besonders zu motivieren, die auch sozial gerecht 
sind. Der Begriff Mieter-Vermieter-Dilemma drückt aus, dass Mieter*innen und 
Vermieter*innen hier unterschiedliche Ausgangspunkte und Interessen haben: Wäh-
rend für Mieter*innen die aktuelle Bruttowarmmiete entscheidend ist, orientieren sich 
Vermieter*innen an der langfristigen Nettokaltmiete. [228; 229] Eine energetische Sa-
nierung ist für Vermieter*innen dann attraktiv, wenn die Kosten über eine angemes-
sene Zeit durch Mieterhöhungen gedeckt werden können. Bei Mieter*innen kann es 
jedoch zu Widerstand und Unverständnis führen, wenn die Mieterhöhung stärker aus-
fällt als die Einsparungen bei den Energiekosten. Aktuell zeigt das vom Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderte Projekt INVEST Wärmewende, 
dass energetische Sanierungen in den untersuchten Fällen nicht kostenneutral reali-
siert werden können, und erarbeitet Überlegungen zur fairen Kostenteilung im Sinne 
einer sozial gerechten Wärmewende. [230] 
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Mit der Reform des BGB 2019 wurden der Umlagesatz der Modernisierungsum-
lage auf acht Prozent gesenkt und Kappungsgrenzen eingeführt: maximal 3 Euro pro 
Quadratmeter bei Nettokaltmieten über 7 Euro, und 2 Euro bei allen anderen. Im BGB 
sind die Voraussetzungen für umlagefähige Modernisierungsmaßnahmen geregelt: 
Umlagefähig sind solche baulichen Veränderungen, die energetisch wirksam werden, 
zum Beispiel durch die Einsparung von Endenergie, Primärenergie oder Wasser. Im 
Rahmen der Modernisierungsumlage können auch Maßnahmen umgelegt werden, die 
energetisch nicht wirksam werden, beispielsweise wenn der Gebrauchswert der Miet-
sache nachhaltig erhöht wird, die allgemeinen Wohnverhältnisse auf Dauer verbessert 
werden oder neuer Wohnraum geschaffen wird. Die Kappungsgrenzen sowie gestie-
gene Zinssätze und erhöhte Baukosten haben dazu beigetragen, die Attraktivität von 
Investitionen enorm zu verringern.  

In verschiedenen Studien wurde beobachtet, dass die Modernisierungsumlage 
zu geringe finanzielle Anreize für Vermieter*innen schafft, Modernisierungs-
maßnahmen durchzuführen. [231; 232] Insbesondere in Märkten mit steigenden Mie-
ten bestehen für Vermieter*innen geringe Anreize, energetische Modernisierungsmaß-
nahmen durchzuführen, da diese auch ohne Modernisierungen Mieterhöhungen bis 
zur örtlichen Vergleichsmiete umsetzen können. Denn: Energetische Sanierungen wer-
den in Mietspiegeln oft nicht oder nur unzureichend berücksichtigt. Der gif-Mietspie-
gelreport 2022 zeigt, dass nur 15 Prozent der Mietspiegel den Energieausweis im Rah-
men der Wohnwertmerkmale in die Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete ein-
beziehen. Die Dämmung findet etwa in jedem zweiten Mietspiegel Berücksichtigung. 

Gleichzeitig ist es in schrumpfenden Wohn- und Immobilienmärkten kaum 
möglich, die Investitionskosten von den Wohnungsunternehmen und privaten Eigen-
tümer*innen auf die Miete umzulegen, wenn die Vermietbarkeit nicht gefährdet wer-
den soll. Darüber hinaus kann es für Vermieter*innen zu Rechtsstreitigkeiten über 
die Frage der Abgrenzung von umlagefähigen und nichtumlagefähigen Maßnahmen 
kommen, da Begrifflichkeiten im BGB (zum Beispiel „Nachhaltigkeit“ oder „klima-
schützend“) nicht gesetzlich definiert sind. Generell wird kritisiert, dass der Einsatz der 
Modernisierungsumlage für Vermieter*innen mit einem hohen bürokratischen Auf-
wand und erheblichen Verzögerungen verbunden sei, zum Beispiel durch eine Reihe 
von Informationspflichten. [229] 

Eine Analyse im Kontext des Kopernikus-Projekts Zukunft der Energie kommt 
zu dem Schluss, dass die Modernisierungsumlage nicht geeignet ist, um den potenziel-
len Interessenkonflikt sowohl zwischen Vermieter*innen und Mieter*innen als auch 
zwischen Klimaschutz und sozialer Bezahlbarkeit zu lösen. [233] Um einen Anreiz 
zur Wahl der energieeffizientesten Maßnahmen zu schaffen, müsste die Um-
lage laut der Analyse nicht allein auf den angefallenen Kosten, sondern vielmehr auf 
der tatsächlichen Energieeinsparung beruhen. Bei Letzterer würden auch Mieter*in-
nen stärker profitieren, da die höheren Mieten potenziell durch geringere Energiekos-
ten reduziert werden. Die Analyse empfiehlt zudem eine Anpassung der Kappungs-
grenzen an die Baukostenentwicklung und die Zinslage. Steigende Energiekosten 
könnten energetische Modernisierungen rentabler machen, doch für Mieter*innen 
können diese weiterhin zu Mehrbelastungen führen. Um diese auszugeichen, wird eine 
Erhöhung des Wohngelds für einkommensschwache Haushalte als sinnvoll erachtet. 
Zudem könnten Mieter*innen stärker an den Vorteilen der Förderung 
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teilhaben. So beschreibt ein Gutachten des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln 
die Möglichkeit, die Mittel des Energie- und Klimafonds (EKF) (heute: Klima- und 
Transformationsfonds, KTF) so zu nutzen, dass die Belastungen für Mieter*innen 
durch die Modernisierungsumlage begrenzt werden. Konkret sollen dem Vorschlag zu-
folge die Kosten der Modernisierungsumlage für Mieter*innen beziehungsweise die 
energetischen Modernisierungskosten für selbstnutzende Eigentümer*innen im ersten 
Jahr in Höhe von 8 Prozent übernommen werden. Dieser Förderanteil würde linear 
abschmelzen und nach 15 Jahren auslaufen. Insgesamt ergäbe sich für Mieter*innen 
und selbstnutzende Eigentümer*innen dadurch eine Entlastung um 60 Prozent der 
Modernisierungskosten. [234] Dies würde laut Gutachten bis 2050 Investitionen in 
energetische Sanierungen von rund 500 Milliarden Euro ermöglichen. Um 500 Milli-
arden Euro durch die CO2-Bepreisung bereitzustellen, bedürfte es eines CO2-Preises in 
Höhe von 341 Euro je Tonne im Jahr 2050. Angesichts der großen Finanzierungsbe-
dürfnisse könnte es sinnvoll sein, ein solches Vorgehen mit sozialen Kriterien zu ver-
knüpfen, um die Zielgenauigkeit zu erhöhen und Mittel einzusparen. 

Als weitere Reform der beziehungsweise als Alternative zur Modernisierungs-
umlage wird im Koalitionsvertrag der 24. Bundesregierung das sogenannte Teil-
warmmietenmodell genannt: „Um das Mieter-Vermieter-Dilemma zu überwinden, 
prüfen wir einen schnellen Umstieg auf die Teilwarmmiete. Im Zuge dessen wird die 
Modernisierungsumlage für energetische Maßnahmen in diesem System aufgehen. Wir 
wollen eine faire Teilung des zusätzlich zu den Heizkosten zu zahlenden CO2-Preises – 
zwischen den Vermietern einerseits und Mieterinnen und Mietern andererseits errei-
chen“. [Siehe S. 71, 235] Eine Studie im Auftrag des Umweltbundesamts hat eine Ver-
sion des (Teil-)Warmmietenmodells untersucht, in dem Vermieter*innen die gesamten 
Energiekosten, unabhängig von jährlichen Preisschwankungen oder dem tatsächlichen 
Energieverbrauch übernehmen. [236] Die Mieter*innen zahlen monatlich pro Quad-
ratmeter einen festen Heizkostenbeitrag, der auf dem durchschnittlichen Energiever-
brauch des Gebäudes in den Vorjahren basiert. Gleichzeitig wird der individuelle Ener-
gieverbrauch der Mieter*innen weiterhin erfasst, und ein Ausgleich erfolgt über Trans-
ferzahlungen zwischen den Mieter*innen, um energiesparendes Verhalten zu beloh-
nen. Die Organisation dieses Transfers übernimmt die Vermietung oder Hausverwal-
tung. Nach einer energetischen Sanierung entfällt die aktuell übliche Modernisierungs-
umlage. Mieter*innen zahlen weiterhin den konstanten Grundbetrag für die Heizkos-
ten. Da die Sanierung zu geringeren Energiekosten führt, profitieren die Vermieter*in-
nen vollständig von der entstandenen Differenz. Dadurch soll ein Anreiz für Vermie-
ter*innen geschaffen werden, energetische Sanierungen durchzuführen, da sie von den 
möglichen Einsparungen bei den Heizkosten direkt profitieren würden. Mieter*innen 
würden laut Einschätzung des Mieterbunds mit dem (Teil-)Warmmietenmodell mehr 
Planungssicherheit erhalten, da sie eine fixe Warmmiete zahlen. [237] Im Unterschied 
zum vollständigen Warmmietenmodell erfolgt beim Teilwarmmietenmodell eine ver-
brauchsabhängige Erfassung der Heizkosten. Auf diese Weise bleiben Anreize zur 
Energieeinsparung durch Mieter*innen erhalten. Für die detaillierte Ausgestaltung des 
Instruments gibt es verschiedene Vorschläge, die die Höhe der Grundheizkosten und 
den Anteil der Vermieter*innen bestimmen, eine konkrete Festlegung gibt es hier noch 
nicht. [236; 238; 239] 

Bei jedem Lösungsvorschlag gilt es Vor- und Nachteile in kurz- wie mittel- 
und langfristiger Perspektive für alle Seiten abzuwägen. So könnten Vermieter*innen 
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mit geringem Eigenkapital benachteiligt sein, wenn sie nicht über die Investitionsmit-
tel für energetische Sanierungen verfügen und die steigenden Heizkosten dennoch 
(teilweise) selbst tragen müssen. Nachteilig könnte sein, dass das Teilwarmmietenmo-
dell mit einem großen bürokratischen und vertragstechnischen Aufwand einhergehen 
kann, um Grundbeträge festzulegen. Auch könnten damit hohe Risiken von Konflikten 
in Einzelfällen einhergehen. [240] 

Eine weitere mögliche Reformoption wäre die ersatzlose Abschaffung der 
Modernisierungsumlage. Mieterhöhungen wären dann nur bis zur ortsüblichen 
Vergleichsmiete möglich. Da die Modernisierungsumlage die Dynamik der Preisent-
wicklung im Wohnungsmarkt erhöht, könnte eine Abschaffung zu stabileren Mietprei-
sen und einer höheren Planungssicherheit aufseiten der Mieter*innen führen. [226] 
Gleichzeitig kann es jedoch insbesondere für private Vermieter*innen noch unattrakti-
ver werden, Investitionen in den Wohnungsbestand umzusetzen.  

Um Vermieter*innen weiterhin zu energetischen Sanierungen zu motivieren, 
könnte der sogenannte ökologische Mietspiegel erprobt werden, der energetische 
Merkmale erfasst. Vermieter*innen von Wohnungen mit einem höheren energetischen 
Standard könnten dann eine Miete verlangen, die über der ortsüblichen Vergleichs-
miete liegt. Für Mieter*innen sind diese Wohnungen aufgrund der geringeren Neben-
kosten dennoch attraktiv. Eine Studie des DIW bezeichnet den ökologischen Mietspie-
gel als First-Best-Option um die Wärmewende sozialverträglich zu beschleunigen 
(siehe Handlungsfeld 11). [241]  

4.3 Flächenverbrauch und Wärmenutzung 

Neben der Gebäudetechnik, den verwendeten Energieträgern und dem Effizienzstan-
dard eines Gebäudes sind auch Flächen- und Wärmenutzung relevant für das Ausmaß 
der Emissionen im Wohnsektor. Dies lenkt die Aufmerksamkeit auf Privathaushalte, 
die durch Veränderungen in der Nachfrage und Nutzung von Fläche und Energie eben-
falls zur Senkung der Gebäudeemissionen beitragen können. [242; 243] 

Im Folgenden werden Potenziale für Einsparungen in der Energie- und Wärme-
nutzung mit dem Fokus auf Wohnfläche pro Kopf und im Zusammenhang mit demo-
grafischen (Entwicklung über den Lebensverlauf), soziokulturellen (Bedürfnisse und 
Vorstellungen zum Wohnen sowie Wohntrends) und strukturellen (Angebote für Woh-
nen) Trends betrachtet.  

4.3.1 Wohnflächenverbrauch: Entwicklung und Zusammenhänge 
Die Pro-Kopf-Wohnfläche betrug in Deutschland im Jahr 2022 47,4 Quadratmeter. Sie 
ist damit gegenüber dem Jahr 2000 um 21,5 Prozent gestiegen – vor 23 Jahren lag die 
Pro-Kopf-Wohnfläche noch bei 39,5 Quadratmetern (siehe Abbildung 15). [244]
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Abbildung 15: Entwicklung der durchschnittlichen Pro-Kopf-Wohnfläche in Deutschland von 2000 bis 2022 (in Quad-
ratmetern). Quelle: Eigene Darstellung basierend auf Statista 2024 [244]. 

Die Pro-Kopf-Wohnfläche variiert mit soziodemografischen und sozioökonomi-
schen Merkmalen der Haushalte. Einflussreiche Merkmale sind insbesondere: 

• Alter der Haushaltsmitglieder: Die Flächeninanspruchnahme sowie die Be-
dürfnisse im Bereich Flächen- und Energienutzung ändern sich im Lebensverlauf.
[245] Je nach Präferenzen, biografischen Entscheidungen und Lebensphasen so-
wie sozialen Erfordernissen bewegen sich Menschen im Lebensverlauf dynamisch 
auf den Achsen „Allein- vs. Zusammenleben“ und „Ein- vs. Mehrgenerationen-
haushalt“. [246] Der Lebensverlauf und Faktoren wie berufliche Karriere und Fa-
milienbildung beeinflussen Eigentums- und Besitzverhältnisse sowie die Wohnsi-
tuation. Generell wird im Mittel mit höherem Alter mehr Wohnfläche pro Person
bewohnt, bedingt durch steigenden Wohlstand und den sogenannten Remanenz-
effekt. [37] Der Remanenzeffekt beschreibt den Trend, dass in Familien der durch 
Auszug der Kinder frei werdende Wohnraum nicht anderweitig genutzt wird oder
dass die Bewohner*innen nicht in kleinere Wohnungen beziehungsweise Häuser
umziehen. Dadurch entsteht gewissermaßen „unsichtbarer“, leer stehender
Wohnraum, der allerdings im Gegensatz zum Leerstand in Form komplett leer ste-
hender Wohnungen und Häuser statistisch nicht als solcher erfasst wird. [247]

• Sozioökonomischer Status: Neben lebensverlaufsbezogenen Veränderungen
der Flächeninanspruchnahme spielen auch veränderte Präferenzen für Wohn-
form- und -standortentscheidungen eine Rolle bei der steigenden Pro-Kopf-
Wohnfläche. Maßgeblich ist größerer Wohlstand. Menschen mit einem höheren 
Einkommen bewohnen mehr Wohnfläche pro Kopf (knapp 40 Quadratmeter pro
Person im 1. Einkommensdezil zu etwas über 60 Quadratmetern pro Person im 10.
Einkommensdezil) sowie mehr Wohnfläche pro Haushalt (knapp 60 Quadratme-
ter im 1. Einkommensdezil zu etwa 130 Quadratmetern im 10. Einkommensdezil)
(siehe Abbildung 16). [157]
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Abbildung 16: Durchschnittliche Wohnfläche nach Einkommensdezilen. Quelle: Eigene Darstellung basierend auf 
Öko-Institut 2022 auf Basis von FDZ der statistischen Ämter des Bundes und der Länder, Einkommens- und Ver-
brauchsstichprobe 2018 [157]. 

• Haushaltsform: Über verschiedene soziale Konstellationen hinweg weisen grö-
ßere Haushalte eine niedrigere Pro-Kopf-Wohnfläche auf. Umgekehrt bedeutet
dies, dass insbesondere Einpersonenhaushalte, aber auch kinderlose Paare, Allein-
erziehende oder Paare mit nur einem Kind sowie Seniorenhaushalte verhältnismä-
ßig viel Wohnraum pro Kopf einnehmen. 12  Generell existiert eine Tendenz zu
mehr Ein- und Zweipersonenhaushalten. Hier beeinflussen insbesondere die
Diversifizierung von Lebensverläufen und die spätere Haushaltsbildung junger
Paare, der Rückgang traditioneller Familien und die Zunahme beziehungsweise 
große Zahl Alleinerziehender sowie die längere Lebenserwartung alleinstehender
Senior*innen die Entwicklung, die zu einer höheren Flächeninanspruchnahme
führt. [248; 249]

• Eigentum und Miete: Selbstnutzende Eigentümer*innen beanspruchen in al-
len Haushaltsformen (52 Quadratmeter pro Kopf) mehr Wohnfläche als Mie-
ter*innen (38,2 Quadratmeter pro Kopf). [37] Bei Einpersonenhaushalten zeigt
sich der größte Unterschied. Eigentümer*innen bewohnen hier pro Kopf mit
91,7 Quadratmetern circa 40 Prozent mehr Fläche als Mieter*innen (57,5 Quad-
ratmetern). [37]

 
12  Das Zusatzprogramm zum Mikrozensus nennt teils stärker abweichende Pro-Kopf-Wohnflächen (Statistische Ämter 

des Bundes und der Länder, 2023): H5 Quadratmeter, Haushalte mit einem Kind 36,1 Quadratmeter, mit zwei Kindern 
30,8 Quadratmeter und mit 3 oder mehr Kindern 24,4 Quadratmeter. 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Wohnen/Publikationen/Downloads-Wohnen/wohnen-in-deutschland-5122125229005.xlsx?__blob=publicationFile


98 Soziale Nachhaltigkeit in der Wärmewende gewährleisten  

 

98 

Schätzungen gehen davon aus, dass der Trend zum höheren Wohnflächenver-
brauch in Zukunft anhalten wird. [22; 250] Es wird geschätzt, dass die mittlere Haus-
haltsgröße weiter abnehmen wird und wohnraumvergrößernde Wohlstandseffekte ein-
treten. Außerdem wird die Gesellschaft demografisch weiter altern: Das durchschnitt-
liche Alter wird Schätzungen zufolge von 44,6 Jahren im Jahr 2022 auf 47,1 Jahre im 
Jahr 2040 steigen. [251; 252] 

4.3.2 Energieverbrauch für Wohnen: Entwicklung und Zusammenhänge 
Der Großteil der Endenergie für Wohnen wird für die Erzeugung von Raumwärme 
(68,5 Prozent) und Warmwasser (15,7 Prozent) verwendet (Stand: 2021). [8] Der 
Warmwasserverbrauch ist dabei maßgeblich auf Duschen (47 Prozent) und zu kleine-
ren Teilen auf die Nutzung der Badewanne (9 Prozent), des Waschbeckens (22 Pro-
zent), der Küche (20 Prozent) und auf sonstige Gebräuche (3 Prozent) zurückzuführen. 
[253] Der Endenergieverbrauch pro Kopf für Wohnen ist zwischen den Jahren 2000 
und 2010 von 9.413 auf 8.305 Kilowattstunden gesunken, jedoch zwischen 2010 und 
2020 erneut auf 8.704 Kilowattstunden gestiegen. [254] 13 Zwischen 2010 und 2020 
nahm temperaturbereinigt der Pro-Kopf-Endenergieverbrauch in den Anwendungsbe-
reichen Raumwärme (+4,3 Prozent) und Warmwasser (+22 Prozent) zu. [254] Auch 
der Endenergieverbrauch pro Quadratmeter Wohnfläche stieg zwischen 2010 und 
2020 leicht (bis zu einem erneuten Abfall im Jahr 2021), obwohl in diesem Zeitraum 
mit einem Absinken der Energieintensität zu rechnen wäre, unter anderem durch die 
Sanierung von Bestandsgebäuden, den Zubau neuer Wohngebäude mit hohen Energie-
standards sowie einer höheren primärenergiebezogenen Effizienz der eingesetzten 
Heizungsanlagen. [253] Der Expertenrat für Klimafragen kommt daher zu dem 
Schluss, dass die rechnerisch erwartbaren Reduktionen des Energiebedarfs und -ver-
brauchs durch geändertes Nutzerverhalten kompensiert wurden. 

Trotz des Anstiegs des Endenergieverbrauchs zwischen den Jahren 2010 und 
2020 sanken die CO2-Emissionen im selben Zeitraum im Anwendungsbereich 
Raumwärme um circa 1 Prozent und im Anwendungsbereich Warmwasser um circa 
21 Prozent. [254] Hier zeigt sich der Effekt neuerer, emissionsärmerer Techniken für 
die Warmwasserbereitung. 

Folgende Einflussfaktoren sind besonders relevant für den Energieverbrauch für 
Wohnen: 

• Wohnfläche: Ein Anstieg der Pro-Kopf-Wohnfläche (siehe Kapitel 4.3.1) geht im 
Durchschnitt mit einem höheren Endenergieverbrauch pro Kopf einher, da eine 
größere Fläche einen höheren Bedarf an Raumwärme verursacht. [255] Dies gilt 
insbesondere für WPBs. 

• Sozioökonomischer Status: Der Wärmeenergieverbrauch pro Quadratmeter 
ist mit 130 bis 150 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr über die verschie-
denen Einkommensdezile relativ ähnlich. Dennoch verbrauchen Haushalte höhe-
rer Einkommensdezile absolut mehr Wärmeenergie, da diese häufig Wohnungen 
mit einer größeren Wohnfläche bewohnen. [157]  

 
13  Die Differenzierung ’Pro-Kopf’ erfolgt über die Angaben ’je Haushaltsmitglied’ in der entsprechenden Quelle. 
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• Haushaltsform: Der Pro-Kopf-Energieverbrauch sinkt bei größeren Haushal-
ten, da bestimmte Infrastrukturen gemeinsam genutzt werden. Dies zeigt sich 
exemplarisch am Beispiel des Stromverbrauchs: Im Jahr 2021 lag der durch-
schnittliche Stromverbrauch bei einem Einpersonenhaushalt bei 2.105 Kilowatt-
stunden, bei Zweipersonenhaushalten bei 3.470 Kilowattstunden und bei Drei- 
und Mehrpersonenhaushalten bei 5.411 Kilowattstunden. [256] 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass innerhalb der letzten Jahre ein Anstieg 
des Flächen- und Energieverbrauchs pro Person zu beobachten ist. Energie- 
und Flächenverbrauch pro Kopf sind dabei eng verbunden. Dies ist insbesondere bei 
WPBs ausschlaggebend, doch auch bei energieeffizienten Gebäuden stellt sich die 
Frage, ob Effizienzgewinne durch Sanierungen durch den steigenden Pro-Kopf-Flä-
chenverbrauch wieder zunichte gemacht werden. Laut einer Studie des Öko-Instituts 
„erweist sich die Wohnfläche als relevanter Treiber für den Wärmeenergieverbrauch.“ 
[Siehe S. 59, 257] Zunahmen im Pro-Kopf-Flächenverbrauch zehren einen Teil der Ein-
sparungen wieder auf, die durch verbesserte Energieeffizienz von Gebäuden erzielt 
werden konnten. Die Studie legt dar, dass, während der temperaturbereinigte Hei-
zenergiebedarf pro Quadratmeter in Wohngebäuden zwischen 1995 und 2015 um 
29 Prozent gesenkt werden konnte (von 189 auf 134 Kilowattstunden pro Quadratme-
ter), die Wohnfläche pro Kopf um 24 Prozent von 36 auf 44,7 Quadratmeter pro Kopf 
stieg. Der gesamte Wärmeenergieverbrauch der Wohngebäude sank deutlich langsa-
mer als der Bedarf pro Quadratmeter. Wichtig sind also neben Maßnahmen zur Ener-
gieeffizienz auch Strategien, die sich mit Wohnflächenverbrauch befassen. Hier gilt es 
insbesondere solche Haushalte zu berücksichtigen, die unfreiwillig zu viel Wohnraum 
zur Verfügung haben beziehungsweise ihren Wohnraum freiwillig verkleinern würden. 

4.3.3 Rolle von Angeboten und Versorgungsstrukturen im Wohnbereich 
Letztlich ist stark von den Angeboten im Bereich Wohnen abhängig, ob verändernden 
Wohnbedürfnissen entsprochen werden kann. Laut einer aktuellen Befragung zum 
Einfluss soziodemografischer Veränderungsprozesse auf Wohnen und Wohnraum-
nachfrage zeigen sich klare Remanenzeffekte, aber auch Potenziale für Verände-
rungen: 37 Prozent der befragten privaten Haushalte besitzen in ihrer Wohnung mehr 
Platz, als sie nach eigener Aussage eigentlich benötigen. [258] Rund 28 Prozent der 
Befragten sind außerdem von sich aus bereit, im Mittel auf 13 Prozent ihrer Individu-
alfläche zu verzichten. Die Autor*innen der Studie sehen eine mangelnde Allokation 
von Flächenbeständen und -nachfrage, die sich in hohen Wohnkosten und in negativen 
Umweltauswirkungen zeigt. Es lässt sich annehmen, dass Phänomene wie der 
Remanenzeffekt gerade bei Umzugs- oder Veränderungswilligen abgeschwächt werden 
können, wenn ausreichend passender sowie einfach verfügbarer Wohnraum (bezüglich 
Standort, Größe, Schnitt und Kosten) vorhanden wäre; zu diesem Schluss kommen zu-
mindest mehrere Studien zum Wohnflächenkonsum. [259; 260; 261] Dabei ist zu be-
rücksichtigen, dass viele Menschen ihre gewohnte Umgebung nicht verlassen möchten. 
Für diejenigen, die dazu bereit sind, sollte es allerdings ein bezahlbares Angebot geben. 
Auch aus Sicht der sozialen Nachhaltigkeit sind fehlende Angebote problematisch, 
denn sie erschweren insbesondere einkommensschwachen Haushalten, bezahlbaren 
Wohnraum in der passenden Größe zu beziehen, da ein Umzug gerade in Ballungsge-
bieten aufgrund steigender Mietpreise mit höheren Kosten pro Quadratmeter verbun-
den sein kann. [249]  
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Besonders defizitär sind Versorgungsstrukturen in Hinblick auf kleine Wohnun-
gen in Anbetracht des hohen Bedarfs: So waren im Jahr 2022 74,5 Prozent aller Haus-
halte Ein- und Zweipersonenhaushalte, während im Jahr 2022 nur 16,5 Prozent der 
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden mit einem oder zwei Zimmern ausge-
stattet waren. [262] Diese Feststellung soll nicht implizieren, dass allein lebende Men-
schen kein Recht auf eine Zweizimmerwohnung hätten, bei Verkleinerungswunsch 
könnte ein entsprechendes Angebot jedoch zu Einsparungen bei Fläche und Energie-
verbrauch beitragen. 

Um den Herausforderungen des demografischen Wandels zu begegnen und das 
Wohnen zukunftsfähiger zu gestalten, kann es sinnvoll sein, dass bestehende Flächen 
flexibler genutzt werden können. Dies erfordert nicht nur anpassbare Grundrisse, 
Räume und Möbel, sondern auch ein verstärktes Augenmerk auf gemeinschaftli-
chem Nutzen und Wohnen. Konzepte wie gemeinschaftliches Wohnen oder Micro-
living können das Wohnen für junge Generationen erschwinglicher machen, während 
Pflegewohngruppen älteren Menschen ein selbstbestimmtes Leben in ihren eigenen 
vier Wänden ermöglichen. Daher kann es Sinn machen, dass die zukünftigen Politiken 
zur Wohnraumgestaltung deutlich stärker auf die individuellen Lebenszyklen und Be-
dürfnisse der Haushalte ausgerichtet werden. So können nicht nur die Probleme der 
Wohnraumbezahlbarkeit und des schwindenden Wohneigentums gemildert, sondern 
auch Wohnraumengpässe deutlich reduziert werden. 

4.4 Spezifische Handlungsfelder 

Handlungsfeld 10: 
Kommunikation verbessern, Triggerpunkte vorhersehen und Mentalitäten berücksichtigen 

Wie in Kapitel 4.2 dargestellt ist Kommunikation in der Klimapolitik von entscheiden-
der Bedeutung, da sie als Brücke zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen, politi-
schen Entscheidungen und dem Handeln der Bevölkerung fungiert. Innerhalb der For-
schung zum Thema Klimaschutzkommunikation findet sich ein breiter Konsens: Die 
Herausforderung für politische Akteure, Medien sowie zivilgesellschaftliche Organisa-
tionen besteht darin, das komplexe Thema Klimawandel verständlich und gleichzeitig 
so zu vermitteln, dass es zum Handeln motiviert, ohne Unsicherheit oder Ängste zu 
schüren. Angesichts der Verbreitung von affektiven Narrativen gekoppelt mit Desinfor-
mation im Kontext des Klimawandels kommt der Vermittlung von wissenschaftlich 
fundierten Informationen eine entscheidende Rolle zu. [ 263] Kommunikation kann 
dazu beitragen, Mythen zu entlarven und ein realistisches Bild der Klimakrise zu zeich-
nen. [264] Um die Relevanz beziehungsweise den Wirkmechanismus affektiver Narra-
tive zu berücksichtigen, sollte die Kommunikation sich nicht nur auf rationale Argu-
mente beschränken, sondern auch emotionale Aspekte einbeziehen. Angst, Wut und 
Ohnmacht können zu Abwehrmechanismen führen, die die Akzeptanz von Klima-
schutzmaßnahmen erschweren. Kommunikation kann hier durch die Wahl ange-
messener Narrative und die Schaffung von positiven Zukunftsperspektiven 
gegensteuern. [264]  
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Dabei kann die Forschung zu Triggerpunkten politische Entscheidungsträ-
ger*innen darüber informieren, bei welchen Themen öffentliche Kontroversen entste-
hen können, deren Konflikteffekte durch konfliktfokussierte Kommunikation und 
durch eine unzureichende oder als unzureichend empfundene soziale Abfederung po-
tenziert werden. 

Dabei müssen die Breite gesellschaftlicher Haltungen und deren Implikationen für die 
Politikgestaltung berücksichtigt werden. So stellt die Vielfalt der Mentalitäten in 
Hinblick auf Klima- und Umweltpolitik eine zentrale Herausforderung dar, da 
die Energiewende auf unterschiedliche soziale und kulturelle Präferenzen zugeschnit-
ten werden muss. 

Im Handlungsfeld Kommunikation lassen sich folgende allgemeine Empfehlungen 
ableiten: 

• Strategien der Depolarisierung entwickeln: Aus der Forschung zu Trigger-
punkten lassen sich Gefahren der Polarisierung gezielt ableiten und Möglichkeiten 
der strategischen Kommunikation ableiten. Dazu gehört ein gezieltes Vorgehen ge-
gen Fehl- und Desinformation auch in die sogenannten Echokammern der sozia-
len Medien hinein. [265] Zugleich sollten depolarisierende Kommunikationsin-
halte formuliert werden, in denen beispielsweise Verbindendes betont wird (wie 
die weiterhin hohe Zustimmung zur Energiewende oder die gemeinsame Sorge um 
die Zukunft), statt soziale Gruppen gegeneinander auszuspielen.  

• Differenzierung nach Zielgruppen und Mentalitäten: Dass komplexe 
Themen wie Klimawandel und darauf bezogene Politiken zielgruppengerecht 
kommuniziert werden müssen, ist hinlänglich bekannt. [263] Um die Zielgruppen 
in ihren Unterschiedlichkeiten besser zu verstehen, sollten sich die politischen 
Entscheidungsträger*innen über die neuesten Forschungen zu umweltpolitischen 
Einstellungen und Sichtweisen informieren, beispielsweise die Forschung zu so-
zial-ökologischen Mentalitäten. Hieraus lässt sich ableiten, für welche Argumen-
tationen die verschiedenen Zielgruppen ansprechbar sind und wie sich die Maß-
nahmen und Strategien in ihrer Relevanz für den Alltag und die Lebenswelt der 
jeweiligen Haushalte besser darstellen lassen. Es kann sinnvoll sein, bestehende 
Dialogformate wie Bürgerdialoge oder die Dialogplattform Forschungsforum 
Energiewende stärker als Schnittstelle zur Öffentlichkeit zu entwickeln und auf 
unterschiedliche Zielgruppen aus der Bevölkerung zuzuschneiden, sodass sie in-
klusiver sind und nicht nur die eher gebildeten und umweltorientierten Bevölke-
rungsgruppen ansprechen. [266]  
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• Verständnis für Abwehrmechanismen: Kommunikationswissenschaftliche 
Arbeiten betonen die Bedeutung des Verständnisses für psychische und soziale Ab-
wehrmechanismen, die Menschen im Zusammenhang mit dem Klimawandel ent-
wickeln. [264] Anstatt diese Abwehr zu verurteilen, sollte in der Kommunikation 
versucht werden, die dahinter liegenden Ängste, Unsicherheiten und Kränkungen 
zu verstehen und ernst zu nehmen. Ein respektvoller und empathischer Kommu-
nikationsstil, der die Lebensrealität und die Gefühlswelt der Menschen berück-
sichtigt, kann dazu beitragen, Abwehr abzubauen und den Dialog zu fördern. Für 
die politische Kommunikation wird zudem empfohlen, Affekte und Emotionen 
nicht zu ignorieren, sondern sie in einen kritischen Reflexionsprozess einzubin-
den. Dadurch könnten affektive Narrative zu einem wichtigen Instrument wer-
den, um sowohl politische Inhalte verständlicher zu machen als auch politisches 
Handeln stärker auf kollektive Anliegen und Werte auszurichten.  

Wichtig sind neben der Kommunikation aber auch die Schaffung von Teilhabe-
möglichkeiten sowie die konkrete Unterstützung von und der Dialog mit Gruppen, 
die für die Umsetzung der Wärmewende wichtig sind, wie nachfolgend in Handlungs-
feld 11 beschrieben. 

Handlungsfeld 11: 
Teilhabe und Unterstützung vor Ort und im Alltag ermöglichen und institutionalisieren 

Für die Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung in Deutschland ist ein 
Einbezug der Öffentlichkeit, von Trägern öffentlicher Belange, der Netzbetreiber sowie 
weiterer relevanter kommunaler Akteure vorgeschrieben. [267] Die Leitidee ist, dass 
die beschriebenen Akteure durch sachdienliche Auskünfte, Stellungnahmen, Teil-
nahme an Besprechungen und die Übermittlung von Daten sowie die Möglichkeit zur 
Einsicht der kommunalen Wärmeplanung aktiviert und beteiligt werden. Doch auch im 
Vorfeld dieser Maßnahmen können Anstrengungen in Richtung Kommunikation und 
Beteiligung unternommen werden, um das Transformationsprojekt Wärmewende in-
klusiv zu entwickeln. 

Regionale Angebote für Beratungs- und Beteiligungsprozesse können den Infor-
mationsaustausch, den Aufbau von Kompetenzen und die Erzeugung einer aktiven Trä-
gerschaft unterstützen. Bisher scheinen Informationen nur unzureichend bei den Ziel-
gruppen anzukommen. Eigentümer*innen schätzen beispielsweise das Wissen über 
das eigene Gebäude nur als gering ein: Laut einer Umfrage aus dem Jahr 2021 
fühlen sich nur knapp die Hälfte aller Eigentümer*innen, die Wohnraum vermieten, 
und knapp 41 Prozent aller Eigentümer*innen, die ihren Wohnraum nicht vermieten, 
gut über mögliche energetische Sanierungen informiert. Hinsichtlich staatlicher För-
derprogramme für Sanierungen fühlen sich nur 30 Prozent beziehungsweise 25 Pro-
zent der Eigentümer*innen gut informiert. [34] Auch der subjektive Kenntnisstand zu 
technischen Aspekten, CO2-Bepreisung und staatlichen Förderstrukturen wird als un-
zureichend eingeschätzt. [34] Bereits im Vorfeld der kommunalen Wärmeplanung 
könnte daher mit dem Aufbau zentraler und dezentraler Strukturen für Infor-
mation, Teilhabe und Umsetzungsunterstützung begonnen werden.  

Die Einrichtung und Institutionalisierung von lokalen Anlaufstellen für 
die Wärmewende kann Möglichkeiten schaffen, sich über kommunale Pläne, 
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Förderoptionen für energetische Sanierungen, mietrechtliche Aspekte sowie regionale 
Beteiligungsprozesse für die kommunale Wärmeplanung zu informieren und aktive 
Trägerschaft zu übernehmen. Zentral ist dabei auch, zielgruppengerecht zu informie-
ren, um Teilhabeformate für alle Bevölkerungsgruppen anschlussfähig auszugestalten. 
Dies gilt im Kontext von WPBs insbesondere für Seniorenhaushalte in peripheren La-
gen, deren Sanierungsmotive und Handlungsmöglichkeiten für eine Beschleunigung 
der Wärmewende passend adressiert werden sollten. [268] Hier können strategische 
Allianzen zwischen kommunalen Einrichtungen, öffentlichen oder zivilgesellschaftli-
chen Trägern (wie Verbraucherzentralen, Genossenschaften im Wohn- und Energiebe-
reich) im sozialen Bereich und privatwirtschaftlichen Akteuren (wie aus dem Bereich 
Energieberatung oder Handwerk) eine lokale beziehungsweise kommunale Verantwor-
tungsarchitektur schaffen, die für Bürger*innen verschiedene Beratungs- und Unter-
stützungsangebote bereithält. Ein Beispiel für eine solche strategische Allianz ist das 
Modellprojekt NRW bekämpft Energiearmut, das die Verbraucherzentrale Nordrhein-
Westfalen (NRW) gemeinsam mit kommunalen Energieversorgern und der Caritas zur 
Unterstützung und Beratung von einkommensschwachen Haushalten durchführt. 
[269] Ein weiteres Beispiel sind die sogenannten One-Stop-Shops in Frankreich, die 
private Haushalte bei sämtlichen Aspekten ihrer energetischen Sanierung mit maßge-
schneiderten Finanzierungslösungen begleiten.  

Praxisbeispiel: Oktave in Frankreich 

Oktave ist ein privater One-Stop-Shop in Frankreich, der von der Grand-Est-Region finanziert wird. 
Um die – trotz der vorhandenen Zuschüsse zu Krediten für Sanierungszwecke – nötigen Anfangsin-
vestitionen zu stemmen, bietet Oktave innovative Vorfinanzierungsmodelle an. Dadurch wird es 
auch einkommensschwachen Haushalten möglich, eine Sanierung durchzuführen. Oktave hat zu-
sammen mit Banken Programme entwickelt, in denen Nullzinskredite für Anzahlungen vergeben 
werden. Oktave ist hauptsächlich in einer Vermittlerrolle – nach einem Initialgespräch wird ein Ener-
gie-Audit durchgeführt, mit dem Ziel, das Gebäude in die Energieeffizienzklasse B zu bringen. Danach 
sucht Oktave Unternehmen, die die Sanierung durchführen. Vertrauen zu guten Unternehmen, die 
qualitativ hochwertig arbeiten, ist hier sehr wichtig. Oktave hat das Unternehmen in zwei Bereiche 
unterteilt: Ein Bereich ist für Ein- und Zweifamilienhäuser zuständig, der andere Bereich für Mehrfa-
milienhäuser. Mehrfamilienhäuser brauchen mehr Vorarbeit, um die Zustimmungsvorschriften nach 
französischem Gesetz per Wohneinheit einzuhalten. Die Vorarbeit beinhaltet die Bereitstellung von 
Informationsmaterialien, Telefongespräche, persönliche Beratungen sowie Treffen aller Einheiten 
des Hauses, um einen Konsens zu finden.  

One-Stop-Shops gibt es in immer mehr EU-Mitgliedstaaten. Es gibt privat, öffentlich oder halbstaat-
lich geführte OSS, einige bestehen aus einem einzigen Akteur, andere arbeiten in Teams oder festen 
Kooperationen. Die Geschäftsmodelle ähneln zum Teil denen von Energy Service Companies (ESCO), 
andere konzentrieren sich auf die Beratung und Begleitung des Sanierungsprozesses, und wieder 
andere bieten ein umfassendes Renovierungspaket an und übernehmen zum Teil die Vorfinanzie-
rung von Sanierungsmaßnahmen. One-Stop-Shops decken grundsätzlich eine Bandbreite an Finan-
zierungsmodellen ab. So treten einige als Vermittler zwischen Banken und Kund*innen auf und stel-
len auf diese Weise Gelder bereit. Andere verfügen über eigene Mittel, die beispielsweise von der 
Regionalregierung zur Verfügung gestellt werden. [2] 
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Handlungsfeld 12: 
Sanierungskosten-Wohnkosten-Dilemma verhindern durch Reformen der Modernisierungs-
umlage 

Das Sanierungskosten-Wohnkosten-Dilemma und die derzeitige Gestaltung der 
Modernisierungsumlage schaffen eine Situation, die sowohl für Vermieter*innen als 
auch Mieter*innen aus den oben dargestellten Gründen ungünstig ist und den Sanie-
rungsfortschritt hemmt. Die ab 2001 gültige Regelung zur Modernisierungsumlage hat 
die Qualität von Mietwohnungen zwar vielerorts verbessert, jedoch haben die Mieter-
höhungen die Energieeinsparungen bisweilen weit überstiegen. [270] Seit den Neue-
rungen der Regelung im Jahr 2019 und durch gestiegene Zinsen und Baukosten ist die 
Umlage auch für Vermieter*innen weniger attraktiv geworden. 

Um Dilemmata zu verhindern und energetische Sanierungen im Interesse aller 
Beteiligten sowie im Sinne der klimapolitischen Ziele umzusetzen, werden unterschied-
liche Handlungsoptionen diskutiert, die insbesondere eine Neugestaltung oder Re-
form der Modernisierungsumlage betreffen. Die folgenden Optionen sollten in 
ihren sozial-ökologischen Implikationen sowie ihrer Umsetzbarkeit gegeneinander ab-
gewogen werden: 

• (Teil-)Warmmietenmodell: In dem Modell tragen die Vermieter*innen die 
Kosten für das Heizen und das Warmwasser vollständig und haben somit einen 
Anreiz energetisch zu sanieren. Mieter*innen müssen in diesem Modell jedoch zu-
sätzliche Anreize zu energiesparendem Verhalten erhalten, da sie die Kosten ihres 
Verbrauchs nicht mehr oder nur teilweise tragen.  

• Ökologischer Mietspiegel: Ein ökologischer Mietspiegel preist die energeti-
sche Effizienz des Gebäudes umfänglich in den Mietspiegel ein – die derzeit übli-
chen Mietspiegel tun dies in der Regel nicht oder nur teilweise. Wohnungen mit 
einem höheren energetischen Standard könnten im Rahmen des ökologischen 
Mietspiegels mit einer Miete versehen werden, die über der ortsüblichen Ver-
gleichsmiete liegt, womit Investitionsanreize für Vermieter*innen geschaffen wer-
den. So könnten auch regionale Unterschiede hinsichtlich der erwartbaren Belas-
tungen besser abgebildet werden. Wichtige Grundlage für die Erstellung eines öko-
logischen Mietspiegels ist der sogenannte qualifizierte Mietspiegel, der bisher je-
doch nur in circa zwanzig Prozent aller Kommunen vorliegt, die über einen Miet-
spiegel verfügen. Diese Option wird laut einer Ariadne-Analyse als „First-Best-Lö-
sung“ bezeichnet, da sie einen transparenten Markt schafft, in dem Mieten die 
energetischen Merkmale der Gebäude reflektieren. [Siehe S. 37, 233] 

• Fokussierung auf energetische Sanierung: Ein Reformvorschlag beinhal-
tet, dass die Modernisierungskosten vor allem infolge solcher Sanierungen auf die 
Mieter*innen umgelegt werden, die die Energieeffizienz erhöhen und bei denen 
die Mietkostenanstiege die Heizkosteneinsparungen nicht übersteigen. [270] Die 
von der 24. Bundesregierung berufene ExpertInnen-Kommission Gas und Wärme 
sieht hier den Staat in der Pflicht, dass „die staatlichen Unterstützungen so ausge-
legt werden, dass Vermieter*innen eine annähernd warmmietenneutrale Sanie-
rung umsetzen können“. [Siehe S. 11, 271] Dazu wäre eine Umstellung auf eine 
einsparabhängige oder bewertungsbasierte Umlage vorzunehmen. Da-
mit könnten laut Kommission die Mehrbelastungen für Mieter*innen weiter ein-
geschränkt werden. Dies wird in der bereits genannten Ariadne-Analyse auch eher 
als „Second-Best-Option“ angesehen, da sie auf einigen Voraussetzungen wie 
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„eine[r] starke[n] Förderkulisse in Kombination mit einer effektiven CO2-Beprei-
sung“ beruht. [Siehe S. 38, 233] Zudem müssen Methoden entwickelt werden, wie 
die Einsparungen des Energiebedarfs so ermittelt werden können, dass die Ver-
fahren standardisiert und rechtssicher sind. Voraussetzung für ein solches System 
wären zudem belastbare Energiebedarfsausweise, die bisher in vielen Fällen noch 
nicht vorliegen. 

Handlungsfeld 13: 
Soziale Härten durch sozialpolitische Instrumente abfedern 

Die ExpertInnen-Kommission Gas und Wärme der Bundesregierung konstatiert in ih-
rem Abschlussbericht Sicher durch den Winter von 2022: „Für die Kommission ist es 
von zentraler Bedeutung, dass die Ziele erreicht werden, diejenigen vor einer finanziel-
len Überforderung zu schützen, die davon am stärksten bedroht werden, den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt zu fördern und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu 
erhalten“. [Siehe S. 3, 271] 

Zum Schutz vulnerabler Mieter-Gruppen stehen verschiedene sozialpoliti-
sche Instrumente zur Verfügung, die gestärkt beziehungsweise eingeführt werden 
können. Diese Instrumente stehen nicht im direkten Zusammenhang mit der Wärme-
wende, können jedoch maßgeblich dazu beitragen, soziale Härten zu verhindern. 

So kann die im Juni 2024 wieder eingeführte Wohngemeinnützigkeit mehr 
Wohnraum für einkommensschwache Haushalte schaffen. Die Gemeinnützigkeit soll 
für Wohnungsunternehmen im Kern dadurch attraktiver gestaltet werden, dass Steu-
ererleichterungen und Zulagen gewährt werden. Das Instrument wurde zuvor bis 1989 
eingesetzt und sah vor, die Mieten an die tatsächlichen Kosten anzupassen und hohe 
Gewinnausschüttungen zu verhindern. Überschüsse sollten in die Bestandsentwick-
lung sowie in den Neubau investiert werden. Seit 1990 ist der Bestand an preisgebun-
denen Wohnungen von circa 3 Millionen auf circa 1,1 Millionen zurückgegangen. [272] 

Mit dem Ziel, einkommensschwache Mieter*innen gezielt zu entlasten, wurde 
bereits im Jahr 2023 das Wohngeld angepasst (sogenanntes Wohngeld+), um die 
steigenden Energiekosten in der staatlichen Förderung zu berücksichtigen und den 
Kreis an potenziellen Empfänger*innen auszuweiten. Da nicht alle berechtigten Haus-
halte diese Mittel beantragen, wäre eine verbesserte Kommunikation und Beratung 
beispielsweise durch die Familienkassen notwendig. [271] Laut dem DIW liegt der An-
teil der Nichtinanspruchnahme bei etwa 60 Prozent, was etwa 625.000 Privathaushal-
ten entspricht. Als mögliche Gründe für eine Nichtinanspruchnahme nennt das DIW 
das mögliche Gefühl einer Stigmatisierung bei Inanspruchnahme, aber auch das kom-
plexe und bürokratische Antragsverfahren. Zur Erleichterung des Antragsverfahrens 
schlägt das DIW eine Standardisierung der Einkommensprüfung vor. [273] 

Eine Studie des BBSR empfiehlt zudem eine Ausweitung sozialer Siche-
rungssysteme in der Hinsicht, „dass Haushalte gewisse finanzielle Mittel haben, um 
Energieeffizienz und Treibhausgaseinsparungen zu Hause durchzuführen, zum Bei-
spiel Balkonkraftwerke oder zeitgeschaltete Thermostate“. [Siehe S. 8, 274] Die Sub-
vention beziehungsweise finanzielle Unterstützung solcher kleinskaliger 
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soziotechnischer Maßnahmen für den eigenen Haushalt für alle könnte in Kombination 
mit weiteren Programmen, die gezielt für Haushalte mit wenig Einkommen angeboten 
werden, erfolgen und kommuniziert werden. Dazu gehören der bundesweite Strom-
spar-Check, der durch die Nationale Klimaschutzinitiative gefördert wird, sowie Bera-
tungsprogramme zum Energiesparen der Verbraucherzentralen. 

Handlungsfeld 14: 
Diversifizierung von Wohnangeboten verbessern und flächensparendes Wohnen fördern 

Einen Beitrag zur Reduktion des steigenden Flächenverbrauchs kann die Erhöhung 
von Förderungen für gemeinschaftliche Wohnformen leisten, möglicherweise ge-
koppelt mit dem Abbau von Förderungen für Wohnformen mit hohem Flächenver-
brauch (wie die Eigenheimförderung). Dazu zählen Co-Housing-Formen, gemein-
schaftliche Wohnprojekte und Mehrgenerationenhaushalte, die von einer Weiterfüh-
rung des Programms zur Förderung genossenschaftlichen Wohnens profitieren kön-
nen. [275] Auch der Genossenschaftswohnungsbau kann zur Senkung des Pro-Kopf-
Flächenverbrauchs beitragen, da hier oft gemeinschaftlich genutzte Räume zu finden 
sind. [276] Erhebungen zeigen zudem, dass bei genossenschaftlichen Wohnformen we-
niger Fläche pro Person genutzt wird. [277] 

Neben den genannten Maßnahmen im Zug von Neubauaktivitäten könnten auch 
Umbauaktivitäten ein breiteres Angebot für gemeinschaftliches Wohnen und sich 
verändernde Wohnbedürfnisse schaffen. Dies beinhaltet eine teilweise Umleitung von 
Neubauaktivitäten in Umbauaktivitäten, beispielsweise in Form einer baulichen Tren-
nung von bestehenden EZFH in MFH. [39] 

Zudem sind Strategien nötig, um Phänomenen wie dem „unsichtbaren Wohn-
raum“ oder dem Remanenzeffekt entgegenzuwirken, die den Flächen- und damit 
Energie-/Wärmeverbrauch „künstlich“ erhöhen. Insbesondere Menschen, die auf-
grund eines fehlenden und/oder bezahlbaren Alternativangebots in zu großen Woh-
nungen verbleiben, brauchen sowohl attraktive Angebote und einen diversifizierten 
Wohnungsmarkt als auch Serviceangebote und Plattformen, um sich hier orientieren 
zu können. Hierfür sind folgende Strategien denkbar: 

• Flexible Grundrisse beim Neu- und Umbau mitdenken und gezielt för-
dern: Bereits beim Neubau von Wohnungen oder beim Umbau von Bestandsge-
bäuden sollten Grundrisse so gestaltet werden, dass beispielsweise Wohnungen 
einfacher zu trennen oder zusammenzulegen sind. Grundrisse sollten grundsätz-
lich mit dem Lebensverlauf mitwachsen oder -schrumpfen können. Die Normali-
sierung von Konzepten wie dem modularen Bau oder teilbaren Wohnungen gehört 
dazu genauso wie Maßnahmen zur Integration von Nutzungsflexibilität und -an-
passbarkeit als fester Bestandteil jeder öffentlichen und privaten Bauentscheidung 
sowie als Kriterium in Vergabeverfahren oder Planungswettbewerben. [247; 278] 
Insbesondere ein breiteres Angebot an altersgerechten Wohnungen ist hier wich-
tig, um Beharrungstendenzen ab fünfzig zu vermindern, die sich mit dem soziode-
mografischen Wandel in Zukunft noch verstärken werden. 

• Strukturen und Services für bedarfsgerechte Umzüge und Wohnungs-
tausche: Eine bedarfsgerechte Anpassung der Wohnsituation an unterschiedliche 
Lebensphasen ist nicht nur aus Energiespargründen relevant, sondern kann auch 
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sozial- und wohnungspolitisch begründet werden. Zu großer Wohnraum kann auch 
als Überforderung wahrgenommen werden, die Umzugsbereitschaft ist insbesondere 
bei Menschen in Umbruchsituationen beziehungsweise im höheren Lebensalter signi-
fikant höher. [279] Sie finden aber wie bereits beschrieben häufig keine bezahlbare 
adäquate Alternative. Um an diesen Situationen und Bedarfen anzuknüpfen, braucht 
es alltagsnahe und zugängliche Beratungs- und Serviceangebote wie zum Beispiel die 
kommunale Online-Wohnungstauschbörse der Stadt Freiburg im Breisgau. [280] Äl-
tere Menschen könnten zudem zu Möglichkeiten beraten werden, um ihren „unsicht-
baren Wohnraum“ zu teilen – als untervermieteten Wohnraum oder im Rahmen eines 
Wohnen-für-Hilfe-Ansatzes. [281] Darüber hinaus sollte die altersgerechte Moderni-
sierung von Wohnraum verstärkt forciert werden, um zusätzlichen Wohnraum für äl-
tere Menschen zugänglich zu machen. [39] Insbesondere in Großstädten wie Berlin 
sind zudem Maßnahmen relevant, die Wohnungen einem Graumarkt entziehen, in 
dem diese über exklusive beziehungsweise ungeregelte Netzwerke vergeben oder un-
tervermietet werden. Hauptmieter*innen umgehen hiermit das Mietrecht durch ille-
gitime Untermietverträge und Abschlagszahlungen, ihre Wohnungen sind nicht für 
alle Wohnungssuchenden gleich zugänglich. [282; 283; 284] Zu möglichen Gegen-
maßnahmen zählen rechtliche Anpassungen unter anderem der Beweispflicht, die die 
Bekämpfung dieses Graumarkts erleichtert. [285]  
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5 Datenbasis systematisieren und ausbauen 

Ein konsistenter, belastbarer und tiefgehender Kenntnisstand zum Gebäudebestand ist 
eine notwendige Voraussetzung für die strategische Ausrichtung der Wärme-
wende (zum Beispiel Zeitstrahl für Emissionsminderungen im Gebäudebereich bezie-
hungsweise Bedarf an erneuerbaren Energien), für die Formulierung entsprechender 
politischer Maßnahmen (wie Förderbedingungen, Ordnungsrecht, sozialpolitische 
Flankierung der Maßnahmen, Beratungsangebote) sowie deren Evaluierung. Je spezi-
fischer und detaillierter die Informationen erfasst werden, umso zielgenauer können 
politische Steuerungsmaßnahmen geplant werden, umso aufwendiger wird aber auch 
die Erfassung. [286] Eine unzureichende Datenbasis birgt größere Unsicherheiten für 
Prognosen und Zielsetzungen. [22] 

Auch auf der Mikroebene ist verbessertes Wissen über Gebäude erforderlich. 
Informationen über das Gebäude dienen Gebäudeeigentümer*innen als Ausgangs-
punkt, um Entscheidungen zur energetischen Gebäudesanierung zu treffen (siehe Ka-
pitel 3). Auch kann ein erhöhter Informationsgrad dabei helfen, die Zustimmung zu 
bestimmten energetischen Maßnahmen am eigenen Gebäude zu steigern. Umfragen 
unter Eigentümer*innen zeigen, dass der Kenntnisstand über das eigene Ge-
bäude speziell im selbstgenutzten Eigentum unzureichend ist. So zeigt eine 
aktuelle Umfrage aus dem Jahr 2022, dass nur ein Drittel der befragten Eigentü-
mer*innen selbstgenutzter Ein- und Zweifamilienhäuser den Energiestandard ihrer 
Immobilie kennt. [287]  

Makro- und Mikroebene sind dabei verbunden: Viele Maßnahmen zur Verbes-
serung des Kenntnisstands können – bei entsprechender Ausgestaltung – Wissen so-
wohl für die Gebäudeeigentümer*innen als auch für weitere Ebenen (insbesondere Po-
litik, Wissenschaft) schaffen. 

Die Datenverfügbarkeit sowie die Datenbereitstellung für den Gebäudebereich 
werden in Deutschland generell als unzureichend bezeichnet. Dies betrifft sowohl 
Wohngebäude als auch (im besonderen Maße) Nichtwohngebäude. [22] Während ge-
nerelle Basisdaten (zum Beispiel Anzahl der Gebäude und Wohnungen) durch die amt-
lichen Statistiken in hinreichender Form vorliegen, fehlt es oft an spezifischen techni-
schen (zum Beispiel energetische Qualität) sowie dazugehörigen sozioökonomischen 
Daten (wie Einkommen und Vermögen der Eigentümer*innen oder Bewohner*innen) 
beziehungsweise an deren Verschneidung. Die Datenqualität wird oft bemängelt, zum 
Beispiel sind vorliegende Daten aufgrund langer Erhebungsintervalle häufig nicht ak-
tuell. [288] Nicht zuletzt sind Gebäudedaten oft nicht im ausreichenden Maße öffent-
lich verfügbar, sondern liegen lediglich dezentral in verschiedenen Datenbanken oder 
Studien vor. Deutschland fällt hier im europäischen Vergleich deutlich zurück. 
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Die 24. Bundesregierung benannte im Koalitionsvertrag verschiedene Maßnah-
men, um die Datenbasis im Gebäudebereich zu verbessern. So soll unter anderem ein 
digitaler Gebäuderessourcenpass eingeführt werden. Die Einführung eines digitalen 
Gebäudeenergiekatasters soll geprüft werden. Gebäudeenergieausweise sollen verbes-
sert, vereinheitlicht und digitalisiert werden. [235] Die EU-Gebäuderichtlinie (EPBD) 
sieht unter anderem vor, verbindliche Anforderungen für die Erhebung von Gebäu-
deenergiedaten und für die Ausstellung von Energieausweisen zu stellen. Unter ande-
rem werden Indikatoren genannt, die in Energieausweisen integriert werden sollen 
(Art. 17 Abs. 7). EU-Mitgliedstaaten werden zudem angehalten, eine nationale Daten-
bank für Gebäudeenergiedaten aufzubauen (Art. 19). 

5.1 Möglichkeiten der Datenerhebung: Energieausweise und weitere An-
sätze 

Für die Erhebung von Gebäudedaten stehen verschiedene Möglichkeiten zur Ver-
fügung: Dazu zählen (1) Energieausweise, (2) Stichprobenansätze, (3) empirische An-
sätze, die auf einer Datenspende basieren, (4) Geodaten- und Fernerkundungsansätze 
sowie (5) weitere Ansätze. 

(1) Energieausweise: Mit Ausnahme von Rumänien und Deutschland ist die Daten-
grundlage der europäischen Mitgliedstaaten im Gebäudebereich in Datenbanken und 
Gebäuderegistern erfasst, die ihrerseits vor allem auf Daten der dortigen Energieaus-
weise basieren. [22] Nach der gegenwärtigen deutschen Rechtslage ist die Nutzung von 
Energieausweisen im Rahmen von Energieausweisdatenbanken nicht zulässig. In 
Deutschland werden nach der Registrierung der Energieausweise nur die für die Stich-
probenkontrolle nach § 99 GEG erforderlichen Datensätze gespeichert, unter Wahrung 
von Datenschutz aus unter anderem § 99 (7) GEG. 

Energieausweise dienen als Informationsquelle für die energetische Qualität ei-
nes Gebäudes und bewerten dessen Energieeffizienz anhand verschiedener energeti-
scher Kennwerte. Damit sollen sie Anreize für Investitionen in eine energetische Sanie-
rung und energiesparende Bauweise setzen. Energieausweise sind für zehn Jahre ab 
dem Datum der Ausstellung gültig. Nach Angaben der GEG-Registrierungsstelle des 
Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) wurden seit Beginn der Registrierungs-
pflicht im Jahr 2014 bis Ende 2022 für etwa 4,4 Millionen Wohngebäude Energieaus-
weise ausgestellt. Somit verfügt etwa ein Viertel der circa 21 Millionen Gebäude 
in Deutschland über einen (gültigen) Energieausweis. Die Verbreitung von Energieaus-
weisen in Europa unterscheidet sich stark. In Großbritannien verfügen mehr als 
20 Millionen Gebäude über einen Energieausweis, wohingegen viele, insbesondere ost-
europäische EU-Mitgliedstaaten nur wenige Energieausweise ausgestellt haben. [289] 

Unterschiede zeigen sich in Deutschland zwischen Ein-, Zwei- und Mehr-
familienhäusern. Wegen der seit 2007 bestehenden Pflicht zur Ausstellung von 
Energieausweisen bei Neuvermietung weist nach Angaben der Wohnungswirtschaft 
ein Großteil der Mehrfamilienhäuser einen Energieausweis auf – nur circa 12 Prozent 
der Wohnungen in Deutschland sind länger als 20 Jahre vermietet. [290] Eine geringe 
Verbreitung von Energieausweisen zeigt sich demnach insbesondere im Segment der 
Ein- und Zweifamilienhäuser. 
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Bisher müssen Energieausweise in Bestandsgebäuden in Deutschland nur bei 
Neuvermietung, Verpachtung und Verkauf der jeweiligen Immobilie beziehungsweise 
bei Sanierung (sofern ein Gebäude umfassend saniert und dabei eine energetische Ge-
samtbilanzierung nach GEG durchgeführt wird) ausgestellt werden. Neubauten müs-
sen ebenso Energieausweise vorlegen. Es gibt somit keine generelle Verpflichtung 
zur Vorlage eines Energieausweises, sondern lediglich die genannten Anlässe.  

In Deutschland können Energieausweise sowohl auf dem Bedarf als auch auf 
dem Verbrauch basieren. Neubauten sowie alte Wohngebäude mit bis zu vier Wohnein-
heiten, die keine Sanierung gemäß den Anforderungen der WärmeschutzV von 1977 
vorgenommen haben, sind zur Ausstellung eines Bedarfsausweises verpflichtet (sofern 
einer der oben definierten Anlässe eintritt). Für alle weiteren Gebäude können die Ei-
gentümer*innen wählen, ob ein Bedarfs- oder Verbrauchsausweis ausge-
stellt wird. Nach Angaben des DIBt wurden seit 2014 bei der GEG-Registrierungsstelle 
etwa 4,3 Millionen Energieausweise erfasst, von denen circa 2,4 Millionen, also etwas 
über 55 Prozent, Energiebedarfsausweise sind. Demgegenüber wurden etwa 1,9 Milli-
onen (circa 45 Prozent) Energieverbrauchsausweise ausgestellt. [291] Im europäischen 
Vergleich (siehe Abbildung 17) zeigt sich, dass in circa der Hälfte der Länder Eigentü-
mer*innen zwischen der Ausstellung eines Verbrauchs- und der eines Bedarfsauswei-
ses frei wählen können. In 12 der 28 betrachteten Länder (27 EU-Mitgliedstaaten plus 
Großbritannien) ist jedoch die Ausstellung eines Bedarfsausweises erforderlich. [2] 

Abbildung 17: Übersicht Bedarfs- und Verbrauchsausweise in der EU und Großbritannien. Quelle: BPIE 2020 [289]. 
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Bedarfs- und Verbrauchsausweise basieren auf verschiedenen Berechnungs- bezie-
hungsweise Erfassungsmethoden und enthalten folglich auch unterschiedliche Kenn-
werte. Bedarfsausweise werden basierend auf einer technischen Analyse der Bau-
substanz und der Heizungsanlage eines Gebäudes ausgestellt und sind daher unabhän-
gig vom individuellen Nutzungsverhalten der Bewohner*innen (bei der Berechnung 
des Endenergiebedarfs für Heizung, Lüftung und Warmwasserbereitung wird ein stan-
dardisiertes Nutzerprofil angenommen). Bei der Ausstellung eines Bedarfsausweises 
können Modernisierungsempfehlungen auf Grundlage der technischen Analyse des 
energetischen Zustands des Gebäudes abgeleitet werden. Verbrauchsausweise ge-
ben den durchschnittlichen Jahresenergieverbrauch für Heizung und Warmwasserver-
arbeitung der Bewohner*innen für die vergangenen drei Jahre an. Folglich ist das Er-
gebnis im Verbrauchsausweis stark vom individuellen Nutzungsverhalten abhängig. 
Unterschiedliche Witterungsverhältnisse werden aber über Klimafaktoren berücksich-
tigt. Diese Unterschiede zwischen Bedarfs- und Verbrauchsausweisen erlauben keine 
direkte Vergleichbarkeit der Energieausweise untereinander; es sind im Ge-
genteil große Abweichungen zwischen Bedarfs- und Verbrauchskennwerten zu ver-
zeichnen, wobei die Verbrauchswerte bei Gebäuden mit hohem Energiebedarf im Mit-
tel deutlich geringer ausfallen als die Bedarfswerte. Ein Vergleich ist nur mit entspre-
chenden Korrekturfaktoren möglich. [292; 293] 

Für eine schnelle und effektive Verbreitung und Nutzung der Energieausweise 
ist insbesondere das Vertrauen in Energieausweise aufseiten verschiedener Ak-
teursgruppen von großer Relevanz. Laut einer Umfrage des BBSR aus dem Jahr 2022 
besteht ein teilweise unzureichender Kenntnisstand seitens der Privathaus-
halte. So sind diese zwar häufig in der Breite über die Energieausweise gut informiert, 
jedoch nicht in der Tiefe; und sie haben beispielsweise unzureichende Kenntnisse über 
die Vergleichbarkeit von Verbrauchs- und Bedarfsausweisen. Auch werden einige Ver-
gleichswerte und Erläuterungen seitens der privaten Haushalte, aber auch von etwa der 
Hälfte der Handwerksbetriebe als zu komplex wahrgenommen. Die mit den Energie-
ausweisen verbundenen Modernisierungsempfehlungen werden von institutionellen 
Vermietern, Handwerksbetrieben wie auch Energieberater*innen kritisiert in Hinblick 
auf den zu allgemeinen Charakter und den geringen Praxisbezug. [294] 

Inkonsistenzen zeigen sich auch mit Blick auf Energieausweise aus ver-
schiedenen EU-Mitgliedstaaten (siehe Abbildung 18): Den Energieeffizienzklas-
sen entsprechen in jedem Land andere Werte; es werden zum Beispiel unterschiedliche 
Verbrauchs-/Bedarfswerte als Klassengrenzen verwendet, unterschiedliche Kennwerte 
hinsichtlich der energetischen Bilanzgrenzen, also Primär- oder Endenergie, genutzt 
und unterschiedliche gebäudeinterne Systemgrenzen herangezogen (Heizung, Warm-
wasser immer, aber Unterschiede hinsichtlich Hilfsenergie, Beleuchtung, Klimatisie-
rung, lokaler Gewinnung erneuerbarer Energien). Bestrebungen zur Vereinheitlichung 
der Energieausweise auf EU-Ebene waren bisher nicht erfolgreich. 
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Abbildung 18: Anteil der Energieeffizienzklassen in ausgewählten europäischen Ländern. Quelle: BPIE 2020 [289]. 

In der Kritik stehen Energieausweise in Deutschland darüber hinaus teilweise auch auf-
grund minderwertiger Qualität. Dies liegt unter anderem daran, dass eine Vor-
Ort-Begehung für die Ausstellung eines Energieausweises (sowohl Verbrauchs- als 
auch Bedarfsausweis) nicht verpflichtend ist. Das heißt, dass Energieausweise in der 
Praxis zum Teil online ausgestellt werden. Auch das kürzlich erneuerte GEG lässt diese 
Praxis zu. Im europäischen Vergleich wird deutlich, dass in einer größeren Anzahl von 
Mitgliedstaaten eine Vor-Ort-Inspektion für die Ausstellung eines Energieausweises 
obligatorisch für alle Gebäude ist. [2] Untersuchungen zeigen darüber hinaus eine 
große Varianz bei Bedarfsausweisen, da die Werte in den ausgestellten Energieauswei-
sen maßgeblich vom ausstellenden Sachverständigen abhängen. [290] 

Der Energieausweis stellt damit kaum eine valide Entscheidungsgrund-
lage für eine energetische Sanierung dar. Auch im Mietbereich findet der Ener-
gieausweis kaum Durchsetzung: Einerseits kommen Vermieter*innen oft nicht ihrer 
Verpflichtung zur Vorlage eines Energieausweises nach. [294] Andererseits fragt nur 
ein sehr kleiner Teil an Mieter*innen explizit nach dem Energieausweis. [294] 

Detailliertere Daten als im Energieausweis werden heute bereits im planungsbezo-
genen iSFP erhoben. Der iSFP ist ein standardisiertes Instrument, dessen Beratungs-
spektrum Maßnahmen in den Bereichen Gebäudehülle und Gebäudetechnik einschließt. 
Er liefert einen genauen Plan zu Umsetzungszeitpunkten und zur Reihenfolge der Sanie-
rungsmaßnahmen. Dadurch werden punktuelle Einzelmaßnahmen anstelle einer umfas-
senden Sanierung vermieden, beziehungsweise diese können in den Gesamtsanierungs-
fahrplan einbezogen werden. Dies kann Lock-in-Effekte für weitere energetische Maßnah-
men verhindern. Der iSFP enthält Kostenangaben für jedes vorgeschlagene Paket an Effi-
zienzmaßnahmen. Diese werden auf Basis von Erfahrungswerten oder ersten vorliegen-
den Angeboten aus der Energieberatung geschätzt. Ebenfalls werden die Sowieso-Kosten 
und mögliche Fördergelder angegeben. Weiterhin berücksichtigt der iSFP die individuel-
len Finanzierungsmöglichkeiten der Eigentümer*innen. Gebäudeeigentümer*innen 
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erhalten Förderungen für die Ausstellung eines iSFP. Durch die Planungstiefe bei der Er-
stellung kann der iSFP eine gute Grundlage sowohl für die parallele Ausstellung eines 
Energieausweises bieten – insbesondere dann, wenn Energieausweise qualitativ aufge-
wertet werden sollen – als auch für die grundsätzliche Erhebung von aussagekräftigen 
technischen Gebäudedaten. 

Nachteil der momentanen iSFP-Methodik ist die Abhängigkeit von der subjek-
tiven Einschätzung der energieberatenden Person. Sie erstellt auf Basis der Be-
standsaufnahme Sanierungsvorschläge – sowohl was die eingesetzten Technologien 
(einzeln oder im Paket) angeht als auch die zeitliche Reihenfolge. Damit sind Kenntnis 
und Erfahrung der Person ausschlaggebend für die Sanierungsmaßnahmen und -zeit-
punkte. Für die Zukunft wäre – als unterstützendes Werkzeug – eine systematischere 
Herangehensweise wünschenswert, nach der Sanierungsmaßnahmen und -zeitpunkte 
im Sinne einer modellbasierten Optimierung gewählt werden, um für die Eigentü-
mer*innen jeweils die wirtschaftlichste Lösung zu finden. [295]  

(2) Stichprobenansätze: Diese werden zum Beispiel durch Erhebungen des Insti-
tuts Wohnen und Umwelt (IWU) (Datenerhebung Wohngebäudebestand 2016) ge-
nutzt. [104] Stichproben sind jedoch maßgeblich davon abhängig, ob Personen freiwil-
lig an Befragungen teilnehmen. Vor diesem Hintergrund sind diese zum Teil nicht re-
präsentativ. [288] Stichprobenansätze sind zudem aufwendig und können daher kaum 
jährlich aktualisiert werden. Teilweise entstehen aufgrund geringer Stichprobengrößen 
Unsicherheiten. [1]  

(3) Datenspenden: Diese werden zum Beispiel durch co2online für die Bereitstel-
lung von Gebäudedaten genutzt. Diese basieren ebenso wie Stichproben auf freiwilliger 
Teilnahme, was die Repräsentativität der Erhebung gefährdet. Bei co2online ist in der 
jüngeren Vergangenheit die Anzahl der Datenspenden zurückgegangen. Vor diesem 
Hintergrund ist die Verstetigung der Befragungen ungewiss, die insbesondere für das 
Monitoring der Wärmewende essenziell ist. [288] 

(4) Geobasisdaten und Fernerkundungsaufnahmen: Diese können kombiniert 
Daten zu verschiedenen Kennzahlen zum Gebäudebestand bereitstellen. Dazu zählen 
zum Beispiel das Bauvolumen und die Geschossflächenzahl, die Gebäudenutzung, die 
Dachform sowie Solaranlagen und das Solarflächenpotenzial. [288] Mittels Fernerkun-
dungsmethoden könnten Kosten im Bereich der Datenerhebung reduziert werden. [1] 
Ebenso können Fernerkundungs- und Geodaten, neben wiederkehrenden Erhebungen, 
auch für eine Verstetigung der Datenerhebung genutzt werden. [1] Gleichzeitig befindet 
sich die Fernerkundung noch in der Versuchsphase. [288] Die Erfassung des Gebäude-
bestands durch Fernerkundung ist (bisher) nur in Kombination mit anderen Methoden 
sinnvoll, da viele Kennzahlen des Gebäudebestands über Fernerkundungen nicht ab-
gebildet werden können. So sind kaum Aussagen zu den Bauteilen und deren energeti-
scher Qualität, zu den anlagentechnischen Komponenten, zur Effizienz von Anlagen 
und zum eingesetzten Energieträger möglich. [288] Methoden der Fernerkundung 
können besonders gut mit Künstlicher Intelligenz (KI) kombiniert werden. 
[288; 296] Ein Ansatz ist die Erkennung von Gebäuden und Gebäudeveränderungen 
durch hochaufgelöste Luftbilder mittels KI-Systemen: Im amtlichen Liegenschaftska-
taster werden flächendeckende Daten zu Gestalt, Größe, räumlicher Lage, Nutzung so-
wie Eigentumsverhältnissen sämtlicher Grundstücke und Gebäude erfasst. Mittels KI-
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basierter semantischer Deduktion können so Gebäude und Gebäudeveränderungen an-
hand von Luftaufnahmen systematisiert werden. [297] Darüber hinaus eignen sich KI-
basierte Verfahren insbesondere für die Detektion und ein fortlaufendes Monitoring 
von Solaranlagen auf Wohngebäuden. [296] Aufgrund der Möglichkeiten zur Muster-
erkennung in großen heterogenen Datensätzen, die charakteristisch für den Datenbe-
stand des Gebäudebereichs sind, besitzen KI-Methoden grundsätzlich großes Potenzial 
für die Analyse der energetischen Qualität des Gebäudebestands – sie sind momentan 
jedoch noch Gegenstand der Forschung. [298] 

(5) Weitere Ansätze: Weitere Erhebungsmöglichkeiten ergeben sich zum Beispiel
durch Heizkostenabrechnungen, die vom DIW-Wärmemonitor genutzt werden.
Künftig werden durch das WPG zusätzlich Daten erhoben: Im Zeitraum bis 2028 müs-
sen in allen deutschen Kommunen Wärmeplanungen durchgeführt werden. Dazu wer-
den auf kommunaler Ebene viele unterschiedliche Datenquellen genutzt (beispielsweise
von Stadtwerken, Schornsteinfeger*innen, Gebäudeeigentümer*innen). Es besteht dabei
die Verpflichtung zur Datenlieferung; allerdings sind die Daten nach der Erhebung und
Auswertung (bislang) nicht öffentlich verfügbar, selbst nicht für Institutionen, die (im
Auftrag einer Kommune) die Wärmeplanung durchgeführt haben. Die bisherige Praxis
hat auch gezeigt, dass zur Abschätzung des Gebäudeenergiebedarfs für Wärme meist die
gängigen Gebäudetypologien (zum Beispiel Tabula-Datenbank des IWU) herangezogen
und keine gebäudescharfen Daten ermittelt wurden. Auch im Rahmen der BEG werden
erst seit Kurzem sanierte Gebäude erfasst und Kennwerte gespeichert.

5.2 Datenquellen für den Gebäudebereich: Qualitätskriterien und Bewertung 

Im Gebäudebereich gibt es drei wesentliche Datenkategorien, die für eine hinrei-
chende Beschreibung und Auswertung (inklusive Verschneidung) benötigt werden. 
Dies sind: 

• Basisdaten (wie Anzahl, Form, Größe, Alter und Verteilung der Bestandsgebäude)
• Daten zur technischen Beschreibung (Informationen zum Sanierungszustand der

Gebäudehülle und zu eingebauter Heiztechnik)
• Daten zur sozioökonomischen Beschreibung der Bewohner*innen und Eigentü-

mer*innen (wie Alter, Geschlecht, Einkommen, Vermögen, Wohnsitz und Besitz)

Abbildung 19 verdeutlicht die Datenkategorien und in Deutschland verfügbare Studien, 
die diese Daten bereitstellen. [1] Es wird deutlich, dass eine große Zahl von Datenquel-
len für den Gebäudebestand insbesondere für die technische Beschreibung (Energie- 
und Sanierungszustand) vorliegt, die jedoch nicht oder nur sehr beschränkt kompatibel 
sind. Einige Datenquellen beinhalten mehrere Datenkategorien. Die Datenquellen ba-
sieren auf verschiedenen Erhebungsmethoden. 
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Abbildung 19: Einordnung der gesichteten Datenquellen nach thematischem Schwerpunkt. Quelle: IÖW 2023 [1]. 

Zwar gibt es folglich eine Vielzahl an Datenquellen zu relevanten Aspekten. Diese zeigen 
jedoch nur ein unzureichendes Gesamtbild. Ein Vergleich der in Tabelle 3: Über-
sicht Qualitätskriterien. Eigene Darstellung aufbauend auf aufgeführten Kriterien zeigt:  

• Oft untersuchen die Datenquellen nur Teilaspekte (mangelnde Vollständig-
keit). Modellrechnungen zu Emissionsminderungszielen, oft basierend auf Bau-
altersklassen und deren typischen Konstruktionsweisen (und damit Einordnung
der energetischen Qualität der Gebäudehülle) sowie Heizungstechniken, sind mit
erheblichen Unsicherheiten behaftet, da kontextbezogene Informationen zu den
Gebäuden fehlen. Dadurch können die Sanierungsziele – meist in Form der Errei-
chung einer Energieeffizienzklasse und der damit verbundenen Emissionsminde-
rung – nur pauschal angesetzt werden.

• Die Erfassung der Daten erfolgt unregelmäßig oder einmalig (mangelnde Aktu-
alität und mangelnde Kontinuität). [288]

• Zum Teil ist die wissenschaftliche Qualität der Datenquellen mangelhaft.
• Zwar gibt es mehrere Datenquellen zum Gebäudebestand in Deutschland, die

mehrere Datenkategorien abbilden, jedoch nur drei Datenquellen weisen eine ge-
meinsame Betrachtung der drei Gruppen auf. Diese erlauben jedoch ebenso wenig 
eine hinreichende Verschneidung der Daten. [1]

• Die Daten liegen darüber hinaus insbesondere aufgrund datenschutzrechtli-
cher Belange nicht disaggregiert vor, wenngleich in jüngerer Vergangenheit 
auch vereinzelt disaggregierte Datensätze (auf Basis statistischer Analysen von
anderen Datenquellen) für den deutschen Gebäudebereich veröffentlicht wur-
den (zum Beispiel Daten von E.ON und infas360 [299; 43]). Andere Länder
sind hier zum Teil wesentlich weiter: In Dänemark können Daten gebäude-
scharf abgerufen werden. [2]
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Weitere Untersuchungen kommen zu ähnlichen Schlüssen: Eine Datenrecherche des 
IWU gibt an, dass es zwar verschiedene valide Datenquellen gibt, diese jedoch oft nur 
einzelne Aspekte der energetischen Qualität des Wohnbestands beschreiben. [104] 
Diese Datenquellen seien folglich zwar sehr detailliert und in vielen Fällen auch nach 
eigenem Anspruch repräsentativ, jedoch lasse sich durch den Fokus auf Einzelaspekten 
kein umfassendes Gesamtbild ableiten.  

Kriterium Beschreibung 

Vollständigkeit Umfassende und repräsentative Betrachtung des Gebäudebereichs (je 
nach Segment) sowie Integration aller relevanten Kennzahlen und Para-
meter (unter anderem auch Kontextdaten 14) 

Verfügbarkeit Öffentliche und kostenfreie Bereitstellung der Daten in zugänglichen 
Quellen 

Wissenschaftliche Qualität Transparente Darstellung der Erhebungsmethodik und der Methoden 
der Datenbereinigung; bei Stichproben: ausreichende Stichprobengröße 

Aktualität Möglichst aktuelle Daten; Berücksichtigung der Datenstabilität notwen-
dig 

Kontinuität Kontinuierliche und regelmäßige Erfassung der relevanten Kennzahlen 
für Ermöglichung eines politischen Monitorings, zur Erfassung von 
Trends und zur Evaluierung von energiepolitischen Maßnahmen 

Verschneidbarkeit Gewährleistung geeigneter Verschneidungsparameter (also eine mög-
lichst ähnliche Form der Datensätze) und insbesondere gleiche/ähnliche 
Zeiträume der Erhebung 

Disaggregation Möglichst gut aufgelöste Daten auf zum Beispiel Gebäude-, Quartiers- 
oder kommunaler Ebene 

Tabelle 3: Übersicht Qualitätskriterien. Eigene Darstellung aufbauend auf IÖW 2023 [1]. 

5.3 Systemische Ansätze zur Bereitstellung von Gebäudedaten 

Gebäudeeigentümer*innen stehen auf der Mikroebene mit Energieausweisen und 
iSFP Instrumente zur Verfügung, um Informationen über ihr Gebäude zu erhalten. Mit 
dem Gebäuderessourcenpass und dem Gebäudelogbuch werden derzeit zwei weitere 
Instrumente der Mikroebene diskutiert: 

• Gebäuderessourcenpass: Die 24. Bundesregierung strebte gemäß Koalitions-
vertrag die Erstellung eines digitalen Gebäuderessourcenpasses an. Das Bundes-
bauministerium (BMWSB) hat das BBSR mit der Erarbeitung der konzeptionellen 
Grundlagen für den digitalen Gebäuderessourcenpass beauftragt. Der Gebäu-
deressourcenpass soll ein standardisiertes Format für die Darstellung eines Mate-
rialinventars bieten und wird schrittweise um Informationen zu Schadstoffen, Zir-
kularität und Ressourceninventar erweitert. Die Vision ist, Planungsentscheidun-
gen zu stärken, Baustoffströme zu steuern und das Potenzial für Urban Mining zu 
prognostizieren. Dabei soll der Gebäuderessourcenpass das Ressourcenmanage-
ment und die Kreislaufführung auf Grundlage von Lebenszyklusdaten 

 
14  Zu diesen kontextbezogenen Informationen gehören städtebauliche (zum Beispiel: Inwieweit können/sollen Stadtquar-

tiersbilder/Straßenansichten verändert werden, beziehungsweise wie massiv dürfen solche Eingriffe sein?) sowie bau-
technische Aspekte (zum Beispiel: Welcher Effizienzstandard lässt sich tatsächlich umsetzen – beispielsweise Kerndäm-
mung –, und welche zusätzlichen baulichen Maßnahmen sind dabei erforderlich – beispielsweise Erweiterung Dach-
überstand?), die tatsächliche Entscheidungen für energetische Sanierungen – insbesondere auch vor dem Hintergrund 
der Wirtschaftlichkeit, stark beeinflussen. 
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unterstützen. Die Integration des Materialinventars soll einen Mehrwert ohne sig-
nifikanten Mehraufwand im Bauprozess bieten. Der Pass ist in erster Linie als In-
strument zur Dokumentation von Bundesbauten konzipiert. Eine geplante Erwei-
terung sieht vor, diesen zusätzlich für Angebote im Rahmen der Gebäudeförde-
rung einzusetzen. Der Gebäuderessourcenpass wird damit jedoch – im Gegensatz 
zu vorher genannten Maßnahmen – nicht als Datengrundlage für energetische 
oder THG-bezogene Fragestellungen für die Gebäudebetriebsphase dienen kön-
nen. Gegenstand des Passes sind Materialmengen und eine qualitative Bewertung 
der verwendeten Materialien und Bauweisen hinsichtlich Rohstoffverbrauch und 
Eignung für Zirkularität. 

• Gebäudelogbuch: Die EPBD sieht die Implementierung von sogenannten 
Gebäudelogbüchern (teilweise auch „Gebäudepass“ oder „Gebäudeakte“) in 
den EU-Mitgliedstaaten vor. [300] Diese sollen alle relevanten Gebäudedaten 
erfassen, zum Beispiel aus Gebäuderegistern, Bauplänen, Energieausweisen, 
iSFP oder Gebäuderessourcenpässen sowie jährlichen Verbrauchsmeldungen. 
Zweck der Gebäudelogbücher ist es demnach, die verschiedenen Datenquellen 
– auch der Makroebene (siehe nachfolgend) – zusammenzuführen. Möglich ist 
einerseits, das Gebäudelogbuch als Datenbank zu führen, die Informationen 
zum Gebäude physisch speichert. Andererseits kann das Gebäudelogbuch als 
digitales Gateway fungieren, mit dem Daten und Informationen über eine ein-
deutige Gebäude-ID verknüpft werden. Die Datenhoheit soll bei den Gebäude-
eigentümer*innen liegen. Diese können folglich entscheiden, wer Zugriff auf 
bestimmte Daten hat. Bestimmte Informationen sollten jedoch mit dem Ein-
verständnis der Dateneigentümer*innen Dritten zugänglich gemacht werden 
können. [300] In Europa gibt es bereits zahlreiche Initiativen für Gebäudelog-
bücher, wie den Woningpas in Flandern (Belgien). [2] 

Die mangelhafte Datenqualität in Deutschland ist auch darauf zurückzuführen, dass bis-
her keine einheitliche Systematik auf der Makroebene für die Datenbereitstellung ge-
schaffen wurde. Mit Ausnahme von Rumänien und Deutschland verfügen alle EU-Mit-
gliedstaaten über eine Energieausweisdatenbank. [22] Die Vollständigkeit der Daten 
stellt jedoch auch in Mitgliedstaaten mit Energieausweisdatenbank weiterhin eine Her-
ausforderung dar. [2] Für die Bereitstellung von Gebäudedaten auf der Makroebene ste-
hen verschiedene Ansätze zur Verfügung, die in anderen Ländern zum Teil implementiert 
sind, deren Entwicklung durch die 24. Bundesregierung zugesagt worden war oder die 
im Rahmen der europäischen Gesetzgebung umgesetzt werden müssen: 

• Energieausweisdatenbank: In Energieausweisdatenbanken werden die zur 
Verfügung stehenden Energieausweise erfasst. Die EPBD (Art. 19) verlangt den 
Aufbau einer öffentlich zugänglichen Energieausweisdatenbank in den Mitglied-
staaten. In Deutschland werden Energieausweise zwar seit 2014 durch die ausstel-
lenden Sachverständigen bei der GEG-Registrierungsstelle des DIBt abgelegt. Die 
Sammlung des DIBt ist jedoch nicht als öffentliches Register vorgesehen, sondern 
wurde nur im Rahmen der dem DIBt von den Ländern übertragenen Aufgaben 
entwickelt. Die (anonymisierten) Daten dürfen nur den Ländern beziehungsweise 
dem Bund zur Auswertung bereitgestellt werden. 

• Gebäudekataster (teilweise auch Gebäuderegister): Ein Gebäudekataster be-
schreibt generell eine Datenbank, in der Gebäudedaten gespeichert werden. 
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Vorstellungen zum Aufbau eines solchen Gebäudekatasters sind verschieden: Teil-
weise wird gefordert, ein solches Instrument auf Gebäudebasismerkmale zu be-
grenzen. [301] Zum Teil sollen im Gebäudekataster explizit auch energierelevante 
Daten erfasst werden. [302] Die 24. Bundesregierung setzte sich zum Ziel, den 
Aufbau eines Gebäudeenergiekatasters prüfen, das ebenso explizit energierele-
vante Daten beinhaltet. Wichtige Grundlage für ein Gebäudeenergiekataster sind 
dabei Energieausweise. Kataster gehen jedoch hinsichtlich der Informationen über 
die Datenbanken hinaus, da sie die vorhandenen gebäudebezogenen Informatio-
nen räumlich zuordnen. Beide Datenbanken können parallel bestehen und sich ge-
genseitig ergänzen – eine Integration der vorhandenen Daten kann jedoch von 
Vorteil sein (siehe Stichwort „Gebäudelogbuch“). 

• Energieverbrauchskataster: Im Energieverbrauchskataster werden die Ener-
gieverbräuche der Gebäude erfasst. Das Kataster kann einzeln bestehen oder in ein 
Gebäudekataster oder in ein Gebäudelogbuch (siehe Stichwort „Gebäudelog-
buch“) integriert werden. 

Weitere Möglichkeiten für Kataster im Gebäudebereich, die keinen direkten Energie-
bezug haben, werden diskutiert und sind zum Teil in anderen Staaten oder auf Ebene 
der deutschen Bundesländer implementiert. Hierzu gehört zum Beispiel ein Leer-
standskataster, das freie Wohnfläche erfasst. In Wales gibt es ein Vermieterregis-
ter, in dem sich alle Vermieter*innen registrieren müssen. [2] 

5.4 Zentrale Herausforderungen und Handlungsbedarfe 

Die Anforderungen an Daten im Gebäudebereich werden in Deutschland nicht oder nur 
mangelhaft erfüllt. In Hinblick auf die verschiedenen Erhebungsmethoden zeigt 
sich: Stichprobenansätze sowie empirische Ansätze, die auf einer Datenspende basie-
ren, weisen Schwächen auf, insbesondere aufgrund der damit einhergehenden Freiwil-
ligkeit. Geodaten- und Fernerkundungsansätze sowie die Nutzung von KI-Methoden 
befinden sich noch am Anfang der Entwicklung, sind jedoch perspektivisch als Ergän-
zung zu bestehenden Ansätzen vielversprechend. Mit Blick auf Energieausweise wird 
deutlich: Es gibt zu wenige Energieausweise, diese sind in sich inkonsistent und nicht 
vergleichbar sowie teilweise qualitativ minderwertig.  

Die durch diese Erhebungsmethoden bereitgestellten Gebäudedaten erfüllen in 
vielen Fällen nicht die Anforderungen an Datenqualität. Daten zum Gebäudebereich in 
Deutschland sind zum Beispiel oft nicht vollständig, nicht aktuell und nicht konsistent.  

Eine zentrale und systemische Bereitstellung von Gebäudedaten in Deutschland 
sowie eine konsistente Daten-Governance wären wichtige Bausteine, um dies zu ver-
bessern. Den in Kapitel 5.3 dargestellten Ansätzen stehen jedoch Hemmnisse gegen-
über. So kann die Länderzuständigkeit für die Daten eine deutschlandweite, zent-
rale Verarbeitung der Daten behindern. Zudem führen Datenschutzregulierungen 
dazu, dass bestehende Daten nur unzureichend verfügbar sind. So ist die Nutzung von 
Energieausweisen nach aktueller deutscher Rechtslage nicht möglich. [1] Zudem kön-
nen beispielsweise die bei den Finanzämtern vorliegenden Daten über Eigentümer*in-
nen aus Gründen des Steuergeheimnisses nicht kombiniert werden. Auch kann der 
Bund aus ähnlichen Gründen nicht auf Informationen zugreifen, die die Kommunen 
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zum Beispiel im Rahmen der Mietspiegelerfassung erheben. [1] Hinzu kommen zum 
Teil fehlende interministerielle und innerbehördliche Verschränkungen. 

Angesichts der mangelhaften Datenlage liegt die Vermutung nahe, dass die Ab-
bildung des energetischen Istzustands der Bestandsgebäude und damit auch 
ihre Einteilung in Energieeffizienzklassen eine große Unschärfe aufweisen. Folglich 
werden die mit energetischen Sanierungen zu erreichenden Effizienzklassen und damit 
die Emissionsminderungsziele ebenfalls fehlerbehaftet und teils zu optimistisch ange-
setzt sein. Damit ist insbesondere auch die Identifikation oder Einstufung von 
WPBs auf Basis von 3Energiekennwerten mit großen Unsicherheiten behaftet (siehe 
Kapitel 3).  

Derartige Aussagen über den energetischen Zustand sind jedoch wichtig mit 
Blick auf die Ausgestaltung von Förderinstrumenten und die etwaige Formulie-
rung ordnungsrechtlicher Maßgaben. Auch die Aussagekraft der kommunalen Wärme-
planung ist von der Datenqualität zum Gebäudebestand abhängig. Eine bessere Daten-
grundlage wäre ebenso Voraussetzung, um das bestehende System der kostenbasierten 
Modernisierungsumlage im Mietsegment in eine einsparabhängige oder bewertungs-
basierte Umlage umzuwandeln (siehe Kapitel 4). 

5.5 Spezifische Handlungsfelder 

Handlungsfeld 15: 
Zentrale Datenverknüpfung und -verfügbarkeit gewährleisten 

Für eine Verbesserung der Informations- und Entscheidungsbasis im Gebäudebereich 
ist eine möglichst bundesweit einheitliche Systematik zur Erfassung und 
Darstellung der Daten notwendige Voraussetzung. Derzeit ist eine solche Systema-
tik in Deutschland nicht vorhanden: Es gibt keine öffentlich verfügbare Energieaus-
weisdatenbank. Zwar gibt es in Deutschland eine Vielzahl von Registern (Melderegis-
ter, Handelsregister, Liegenschaftskataster), aber kein Gebäuderegister, das relevante 
Gebäudedaten zur Verfügung stellt.  

Das digitale Gebäudelogbuch, dessen Entwicklung die 24. Bundesregierung 
gemäß Koalitionsvertrag prüfen wollte und das in die EPBD aufgenommen wurde, 
könnte im Zentrum einer zentralen Datenhaltung stehen. Es verknüpft und aktualisiert 
kontinuierlich bestehende Datensammlungen und erlaubt so zeit- und realitätsnah die 
Sichtung und Analyse von Daten im Sinne eines Monitorings der Wärmewende. Neben 
zum Beispiel Gebäuderegister und Energieausweisen sollten insbesondere auch die In-
formationen aus den iSFP in geeigneter Weise im Gebäudelogbuch zentral gesammelt 
werden. Auch Daten für die kommunale Wärmeplanung könnten so zur Verfügung ge-
stellt und zusätzliche Daten aus den Wärmeplanungen zentral zusammengeführt wer-
den. Sinnvoll erscheint bei Aufbau eines digitalen Tools die Möglichkeit, Verbrauchs-
daten einzuspeisen. Damit können die tatsächlichen Verbrauchsdaten mit den Bedarfs-
daten abgeglichen werden, und so kann das Monitoring der Wärmewende verbessert 
werden. Eigentümer*innen hätten Zugriff auf das Gebäudelogbuch; sowohl zu Infor-
mationszwecken als auch – mit Einführung einer Gebäudeeigentümererklärung 
– als Bereitsteller von Informationen.
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Praxisbeispiel: Woningpas in Flandern (Belgien) 

Digitale Gebäudelogbücher finden bereits in einigen Ländern Anwendung. Im Woningpas in Flandern 
werden zentrale Katasterdaten, Energieausweise (falls verfügbar) sowie weitere Informationen (zum 
Beispiel aus bisherigen Inspektionen oder gebäudebezogenen Dokumenten) miteinander verknüpft 
und den Gebäudeeigentümer*innen mittels einer elektronischen ID zur Verfügung gestellt. Die Ei-
gentümer*innen können Dritten (wie Käufer*innen, Mieter*innen, Energieberater*innen und Archi-
tekt*innen) Zugriff auf die Daten gewähren. Diese können die Daten konsultieren und neue Daten 
einpflegen. Neben der Einsicht in die individualisierten Daten ermöglicht der Woningpas auch Ver-
gleiche mit ähnlichen Wohngebäuden in der Region oder ganz Flandern. Ziel des Woningpas ist es, 
der flämischen Regierung ein Monitoring der Entwicklung des Gebäudebestands und der regionalen 
Renovierungsstrategie zu ermöglichen. Gleichzeitig folgt das Tool einem nutzerzentrierten Ansatz 
und wurde im Rahmen eines iterativen Co-Creation-Prozesses an die Bedürfnisse der Nutzer*innen 
und Bürger*innen angepasst und weiterentwickelt. [2] 

 
Voraussetzung für die Umsetzung eines Gebäudelogbuchs sind in ausreichender Zahl 
verfügbare Daten sowie Datenbanken, die es in Deutschland noch nicht gibt. Daher 
sollte zunächst die Entwicklung einer Energieausweisdatenbank vorangetrieben 
werden. Darauf aufbauend und damit verknüpft sollte die Entwicklung eines Gebäu-
deregisters, das explizit auch relevante Energiedaten aufgreift, forciert werden, wie 
es die 24. Bundesregierung im Koalitionsvertrag in Aussicht gestellt hatte. 

Praxisbeispiel: Energieausweisdatenbanken in Dänemark und Österreich 

In Dänemark werden alle Energieausweisdaten in einer zentralen Datenbank registriert, die von der 
dänischen Energieagentur (ens) verwaltet wird. Mittels einer Adresseingabe kann über eine offizielle 
Website geprüft werden, ob ein Energieausweis für das entsprechende Gebäude vorhanden ist. Falls 
ein Energieausweis vorhanden ist, kann dieser sofort online eingesehen werden, inklusive Informa-
tionen zu möglichen Sanierungsoptionen sowie deren Nutzen und Kosten. Die Abdeckung durch 
Energieausweise, in Form von Bedarfsausweisen, ist in Dänemark mit rund dreißig Prozent der 
Wohngebäude weit fortgeschritten. [2]  

In Österreich gibt es seit 2007 die ZEUS Online-Datenbank für Energieausweise, die basierend auf 
den Systemen der verschiedenen Bundesländer aufgebaut wurde. Vorreiter war das Bundesland 
Salzburg. Mittels der Energieausweisdatenbank können nichtpersonenbezogene Daten zu statisti-
schen Zwecken und zur Verfolgung energiepolitischer Ziele genutzt werden. Mittlerweile können 
auch Zählerdaten zum Erfassen des Verbrauchs eingepflegt werden, wodurch die tatsächlichen Ver-
brauchsdaten mit den Bedarfsdaten abgeglichen werden können. [2] 

 

Für die Umsetzung einer zentralen Datenverknüpfung sind folgende Aspekte zu beachten: 

• Datenschutzregelungen sollten verhältnismäßig angewendet werden, um ei-
ner Bereitstellung und Nutzung von Daten nicht im Weg zu stehen und gleichzeitig 
den Schutz personenbezogener Merkmale zu gewährleisten. So verfügen zum Bei-
spiel die Niederlande und Dänemark, die demselben EU-Datenschutzrecht unter-
liegen wie Deutschland, bereits seit Jahren über entsprechende Datenbanken. In 
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den Niederlanden kann anhand eines Gebäudemodells sogar schon für die meis-
ten Gebäude ein indikativer Energieausweis generiert werden. [303] 

• Auf administrativer Ebene sollten die diesbezüglichen Zuständigkeiten zwischen 
Bund und Ländern geklärt werden. Auch sollte die interministerielle und 
innerbehördliche Zusammenarbeit gestärkt werden. Eine entsprechende 
Kooperationsbereitschaft wird essenziell sein, um ein digitales Gebäudelogbuch zu 
schaffen, das sich aus verschiedenen Datenbanken speist.  

• Nicht zuletzt sind funktionierende digitale Schnittstellen Grundlage für die 
Verschneidung von Daten im Rahmen eines digitalen Gebäudelogbuchs. 

Handlungsfeld 16: 
Roll-out von Energieausweisen ausweiten, Energieausweise vereinheitlichen, Qualität si-
chern und erhöhen 

Durch eine größere Anzahl von Energieausweisen könnte der Kenntnisstand im 
Gebäudebereich, insbesondere im Segment der WPBs, rasch und mit vertretbarem Auf-
wand verbessert werden. Ein verstärkter Roll-out der Energieausweise – derzeit ver-
fügt schätzungsweise circa ein Viertel der Gebäude in Deutschland über einen Energie-
ausweis – würde die Einrichtung einer Energieausweisdatenbank unterstützen. Um die 
Zahl von Energieausweisen zu erhöhen, sind verschiedene Maßnahmen denkbar: 

• Definition weiterer Anlässe zur Ausstellung: Bisher ist die Ausstellung des 
Energieausweises nur bei Verkauf, bei Neuvermietung und bei umfassender Sa-
nierung erforderlich. Zusätzlich könnte eine nichtanlassbezogene Verpflichtung 
zur Erstellung eines Energieausweises eingeführt werden: [1] Eine solche Ver-
pflichtung bis zu einem bestimmten Zieljahr könnte für alle Gebäude, die vor Ein-
führung der ersten WärmeschutzV– das heißt vor 1977 – errichtet wurden, veran-
kert werden, um so das Segment der WPBs besonders zu adressieren und damit 
auch besser kennenzulernen. Möglich wäre auch eine abgeschwächte Form, in der 
zunächst nur Eigentümer*innen, die für ihr Gebäude (das vor 1977 errichtet 
wurde) Fördermittel für WPBs in Anspruch nehmen wollen, diesen mit einem 
Energiebedarfsausweis nachweisen müssen. Dieser wäre im Zuge der notwendi-
gen Sanierung ohnehin erforderlich. Eine altersbedingte Verpflichtung zur Vorlage 
eines Energieausweises könnte in der Folge auch dekadeweise oder mit Blick auf 
das nächste Ambitionsniveau (zum Beispiel WärmeschutzV 1995 oder Energieein-
sparverordnung (EnEV) 2002) fortgeführt werden. 

• Verknüpfung mit finanzieller Förderung: Durch die Kopplung der fi-
nanziellen Förderung von Sanierungsmaßnahmen an die Vorlage eines Ener-
gieausweises könnten Anreize zur Ausstellung eines Energieausweises geschaf-
fen werden.15 In Polen, Portugal, Spanien, Bulgarien und Griechenland ist dies 
gängige Praxis. [2] 

 
  

 
15  Gebäudeeigentümer*innen erhalten einen zusätzlichen Bonus (5 Prozent) für Sanierungsmaßnahmen, wenn – vor der 

Inanspruchnahme von Fördermitteln für eine Sanierung – ein iSFP erstellt wurde. Dies stellt nicht zwangsläufig einen 
Energieausweis dar, dieser kann aber zusätzlich von der Energieberatung angefordert werden. 
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Bei Ausweitung der Ausstellpflichten sind jedoch mögliche Hürden zu bedenken:  

• Um Akzeptanz für das Instrument zu schaffen, müsste genügend Vorlaufzeit für 
die Erfüllung der Vorgabe gewährt werden. Dies gilt insbesondere bei einer nicht-
anlassbezogenen Verpflichtung. 

• Finanzschwache Eigentümer*innen müssten bei der Ausstellung eines Energie-
ausweises unterstützt werden, wie es auch die EPBD vorsieht. [304] 

• Es ist fraglich, ob genügend personelle Kapazitäten vorhanden wären, um 
die Ausstellung von Energieausweisen zu beschleunigen – insbesondere auch, 
wenn die Qualität der Energieausweise erhöht werden soll (siehe weiter unten). 
Sachverständige stellen derzeit im Durchschnitt etwa dreißig Energieausweise 
pro Jahr aus.  

Mit einem verstärkten Roll-out von Energieausweisen sollten diese – wo möglich und 
sinnvoll – vereinheitlicht werden. Denn: Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern 
Europas können Eigentümer*innen sich in Deutschland – mit Einschränkungen – der-
zeit frei entscheiden, ob ein bedarfs- oder ein verbrauchsbasierter Ausweis erstellt wird. 
Energieausweise sind damit in sich inkonsistent und nicht vergleichbar. Mögliche Lö-
sungsansätze könnten sein:  

• Fokus auf Bedarfsausweise: Grundsätzlich ist der Bedarfsausweis für eine Be-
wertung der energetischen Qualität von Gebäuden besser geeignet, da sich nur in 
diesem (neben dem Endenergiebedarf) der relevante Kennwert zur Gebäudehülle 
befindet. Hierbei sollten jedoch unterschiedliche Anforderungen zwischen privaten 
Eigentümer*innen und der Wohnungswirtschaft berücksichtigt werden. So gibt die 
Wohnungswirtschaft an, dass Verbrauchsausweise für die energetische Beurteilung 
ihrer Gebäude hinsichtlich der Wirkung von Sanierungsmaßnahmen (im Sinne ei-
nes Monitorings) eine bessere Grundlage bieten. Dies liegt unter anderem daran, 
dass Modernisierungsempfehlungen für einzelne Wohneinheiten eine nachgeord-
nete Rolle im Hinblick auf Wirtschafts- und damit Sanierungspläne für ein gesam-
tes Gebäude spielen. Dem liegt zugrunde, dass die Wohnungswirtschaft von sich 
aus mehrheitlich sehr klare Instandhaltungs- und Modernisierungsfahrpläne für 
ihre Immobilien verfolgt. Für private Eigentümer*innen oder Käufer*innen, die 
eine Sanierungsentscheidung treffen müssen, ist der Bedarfsausweis besser geeig-
net, um das Ausmaß der notwendigen Sanierungen zur Erreichung einer höheren 
Energieeffizienz(klasse) einschätzen zu können. 

• Einführung eines kombinierten Energieausweises: Möglich wäre jedoch 
auch künftig statt eines dualen Systems aus Verbrauchsausweisen und Bedarfs-
ausweisen einen kombinierten Energieausweis einzuführen, in den zunächst der 
errechnete Bedarf eingetragen wird und der anschließend in regelmäßigen Abstän-
den durch tatsächlich gemessene Verbrauchswerte ergänzt wird. Dies könnte 
durch (sowieso übliche) jährliche Zählerablesungen beziehungsweise zukünftig 
komplett digital über Smart Meter erfolgen. Ziel einer solchen Kombination aus 
Bedarfs- und Verbrauchsangabe sollte es sein, dass der Energieausweis einerseits 
Objektivität (durch Bedarfsangabe) und andererseits Orientierung und Steue-
rungswirkung (durch Verbrauchsangabe) liefert und gleichzeitig ein Monitoring 
der Fortschritte im Bereich der Energieeffizienz im Gebäudebestand ermöglicht. 
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Die Ausweitung und Vereinheitlichung von Energieausweisen sollte mit einer Quali-
tätssicherung in der Ausstellung einhergehen. Denn: Bei der Ausweisausstellung 
zeigt sich ein relativ starker subjektiver Einfluss der ausstellungsberechtigten Perso-
nen. [294] Dies ist insbesondere relevant, da künftig möglicherweise Förderkonditio-
nen und ordnungsrechtliche Vorgaben aus Energieausweisen abgeleitet werden kön-
nen. Maßgebliche Aspekte für eine solche Qualitätssicherung sind:  

• Installation einer einheitlichen Erhebungsmethodik mit Vor-Ort-Be-
gehungen: Dies ist in vielen EU-Mitgliedstaaten bereits verpflichtend. [2] Die ak-
tuelle EPBD verlangt auch zukünftig die Vor-Ort-Begehung zur Erstellung von 
Energieausweisen (mit der Möglichkeit, auch virtuelle Begehungen durchzufüh-
ren). Außerdem sind stärkere Vorgaben zur Qualitätssicherung vorgesehen. Eine 
Erstellung (von Bedarfsausweisen) über Online-Portale sollte deshalb künftig aus-
geschlossen werden, um die Aussagekraft von Energieausweisen zu erhöhen.  

• Ausreichende Qualifizierung von Ausstellungsberechtigten: Zwar ist 
der Kreis der Ausstellungsberechtigten auf die im GEG genannten Personengrup-
pen beschränkt. Anders als bei den in der dena-Liste geführten Energieeffizienz-
expert*innen gibt es für die Ausstellungsberechtigten von Energieausweisen je-
doch keine zentrale Liste und keine Prüfung der Zulassungsvoraussetzungen. So 
sollten Sachverständige zum Beispiel über praktische Erfahrung bei baulichen Sa-
nierungen verfügen. Nur so kann eine Einschätzung von realistischen Sanierungs-
zielen erfolgen, für die sämtliche bautechnische Randbedingungen (wie die Erwei-
terung des Dachüberstands bei Fassadendämmung, wärmebrückenfreie Details 
zur Vermeidung von Schimmelbildung oder Feuchteschäden) berücksichtigt wer-
den. Praxiserfahrene Architekt*innen sollten vermehrt als Energieberater*innen 
gewonnen werden, da diese ausbildungsbedingt eine umfassendere Gesamtsicht 
auf Gebäude besitzen – auch im Hinblick auf gestalterische sowie weitere kontex-
tuelle beziehungsweise baukulturelle Randbedingungen. Vorstellbar wäre hierfür 
auch eine entsprechende Weiterbildung während des Studiums oder durch die 
Akademien der entsprechenden Kammern. Grundsätzlich sollte das bislang nicht 
geschützte Berufsbild „Energieberatung“ klarer definiert werden, und es müssten 
Mindeststandards für die Qualitätssicherung eingeführt werden (auch zur Abgren-
zung von qualitativ niedrigen Angeboten zum Beispiel im Internet). [305] Auch 
müsste Energieberatung durch neue Geschäftsfelder als Beruf attraktiver gemacht 
werden, beispielsweise über die Einrichtung von One-Stop-Shops, die Akteure, 
Angebote und Informationen bündeln.  
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Praxisbeispiel: Energieausweise in Portugal 

Ein gutes Beispiel für qualitativ hochwertige Energieausweise ist Portugal, wo für die Ausstellung des 
Energieausweises (der immer ein Bedarfsausweis ist) eine Vor-Ort-Begehung des Gebäudes durch 
die Energieberater*innen obligatorisch ist. Nur qualifizierte und von der portugiesischen Energie-
agentur (ADENE) anerkannte Energieberater*innen können diese Energieausweise erstellen. Es gibt 
verschiedene Prüfschleifen und eine Nutzerbefragung, um die Zufriedenheit mit dem Zertifizierungs-
system und der Qualität des Energieausweises sowie Ansatzpunkte für eine Verbesserung zu ermit-
teln. Der Qualitätssicherungsprozess erfolgt in zwei Phasen vor und nach Erstellung des Energieaus-
weises. Die erste sogenannte Präventionsphase umfasst eine Besichtigung vor Ort und eine auto-
matische Datenkontrolle. Die zweite Phase ist die Korrekturphase, die nach der Erstellung des Ener-
gieausweises stattfindet. Generell ist das Vertrauen in die Energieausweise in Portugal groß – dies 
könnte nicht zuletzt mit der höheren Qualität der Energieausweise zu tun haben. [2] 

 
Um die Nutzbarkeit der Energieausweise zu erhöhen, müsste die Umsetzbarkeit 
der Empfehlungen erhöht werden. Außerdem könnten ökonomische Kennwerte stär-
ker integriert werden, die insbesondere für private Haushalte von Interesse wären. Der 
Einfluss des individuellen Verhaltens könnte präziser erläutert werden. Zur Ver-
besserung der technischen Qualität der Energieausweise könnten passende Vergleichs-
werte hinsichtlich der Endenergiewerte priorisiert betrachtet werden. Zudem könnten 
die Hüllflächen und die Anlagentechnik detaillierter beschrieben werden. [294] 

Zugleich muss abgewogen werden, in welchem Verhältnis der Energieaus-
weis zum iSFP stehen soll. Tiefer gehende Informationen finden sich bereits im iSFP 
wieder, der die wesentliche Grundlage für Sanierungsentscheidungen darstellt. Wer-
den Energieausweise inhaltlich nicht aufgewertet, wäre es von zentraler Bedeutung, 
dass im iSFP enthaltene Informationen weitergegeben werden (zum Beispiel im Rah-
men eines Gebäudelogbuchs). So könnten sich Synergieeffekte zwischen iSFP und 
Energieausweis in der Ausstellung ergeben: Für die Ausstellung eines Energieauswei-
ses bietet der iSFP eine gute Grundlage – insbesondere dann, wenn Energieausweise 
qualitativ aufgewertet werden sollen. Die Ausstellung des iSFP könnte vor diesem Hin-
tergrund noch stärker finanziell incentiviert werden. Bei verstärkter Ableitung des 
Energieausweises aus dem iSFP könnten sich jedoch juristische Hürden stellen, da 
nicht das gefördert (hier: iSFP) werden darf, was gefordert wird (hier: Energieausweis). 

Handlungsfeld 17: 
Weitere Erhebungsmöglichkeiten nutzen, um ein Monitoring der Wärmewende zu gewähr-
leisten 

Energieausweise bilden angesichts der zehnjährigen Gültigkeitsdauer keine geeignete 
Grundlage für ein kontinuierliches Monitoring im Gebäudebereich. Ebenso wenig 
tun dies iSFP – sie werden pro Gebäude nur einmalig erstellt. Mit zunehmender Anzahl 
dieser beiden Dokumente könnten zwar der Istzustand des Gebäudebestands und der 
perspektivisch – auf Basis der vorgeschlagenen Sanierungsschritte – erreichbare Zu-
stand besser (bis auf Bauteiltiefe) abgebildet werden, was für die Modellierung und 
Szenarienrechnung hinsichtlich der Entwicklung von Emissionen einen großen Fort-
schritt bedeuten würde; reale Verbesserungen im Energieverbrauch des 
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Gebäudebereichs könnten damit aber nicht abgebildet werden. Außerdem ist fraglich, 
wie rasch die Zahl ausgestellter Energieausweise erhöht werden kann. 

Für ein umfassendes Datenbild, das ein Monitoring der Wärmewende gewähr-
leistet, sollten daher weitere Erhebungsmethoden genutzt werden. Dazu zählen: 

• Zensus und Mikrozensus: Diese bieten jeweils breit gefasste Datensätze zu 
Haushalten und Grunddaten zu Gebäuden. Mit kürzeren Erhebungsintervallen 
könnten beide Instrumente ein besseres Monitoring der Wärmewende ermögli-
chen. Die amtlichen Erhebungen könnten zudem erweitert werden, um eine bes-
sere Passung zwischen Gebäudedaten und Daten zu Gebäudeeigentümer*innen 
und Mieter*innen zu erhalten. [1] Denn: Für eine zielgruppen- und gegebenenfalls 
regionenscharfe Ausarbeitung von Förder- und Finanzierungsmodellen zur sozial 
gerechten Fortführung der Wärmewende ist die Verschneidung verschiedener Da-
tensätze – technischer und sozioökonomischer Daten – notwendig. Über die Ener-
gieausweisdaten stehen zwar technische Gebäudedaten zur Verfügung, aufgrund 
unterschiedlicher Stichproben sowie unterschiedlicher Erhebungszeitpunkte 
und -räume ist eine Verschneidung momentan aber nur sehr bedingt und mit gro-
ßen Unschärfen möglich. Im Zensus 2022 wurden erneut keine Daten über den 
energetischen Zustand der Gebäude erfasst. Da der kommende Zensus voraus-
sichtlich erst 2032 erfolgt, könnte der jährlich durchgeführte Mikrozensus genutzt 
werden, um zusätzliche Informationen zum energetischen Zustand der Gebäude 
zu gewinnen. Bei Ausweitung der Maßnahmen oder Verkürzung der Erhebungs-
intervalle sollten jedoch die jeweiligen Kosten berücksichtigt werden: Der Zensus 
2022 kostete circa 1,5 Milliarden Euro. [306] 

• Fernerkundungs- und KI-Methoden: Fernerkundungsmethoden bieten 
vielversprechende Möglichkeiten zur Verstetigung von Erhebungen, können in 
kurzen Erhebungsintervallen durchgeführt werden und Kosten der Datenerhe-
bung reduzieren – jedoch auch keine Auskunft über alle benötigten Daten liefern. 
Die Entwicklung von Fernerkundungsmaßnahmen ist beispielsweise in Schweden 
besonders weit vorangeschritten. [2] KI-Methoden zur Analyse großer, heteroge-
ner Datensätze sollten gezielt zur Bewertung des Gebäudebestands weiterentwi-
ckelt werden. 

Praxisbeispiel: Fernerkundung in Schweden 

Im Bereich der Gebäudedaten werden Methoden der Fernerkundung sowie Tools für die automati-
sche Generierung von Gebäudedaten zunehmend verlässlicher. Mittels der Fernerkundung können 
flächendeckende Daten generiert werden, mit deren Hilfe jene Gebiete identifiziert werden können, 
die prioritär saniert werden sollten. In Bezug auf die Erfassung des Gebäudebestands durch Ferner-
kundung nimmt Schweden innerhalb der EU eine Vorreiterrolle ein. So nutzen die Research Institu-
tes of Sweden (RI.SE) durch Fernerkundungsmethoden generierte Satellitendaten zur Ermittlung ei-
nes Abbilds des schwedischen Gebäudebestands inklusive seines Sanierungszustands. [2] 
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• Energieverbrauchserfassung: Mittels Energieverbrauchserfassung können 
reale Emissionen des Gebäudebereichs mit großer Genauigkeit ausgewertet wer-
den. Dazu könnten jährliche Zählerablesungen (durch Eigentümer*innen oder 
Energieversorger) herangezogen und die Daten zentral erfasst werden. Zukünftig 
könnte dies über Smart Meter (wärme- und stromseitig) komplett digital ablaufen. 

Im aktuellen Regime könnten für ein verbessertes Monitoring Stichprobenansätze 
weiterentwickelt werden. Die Methodik des ENOB:dataNWG liefert dazu einen Ansatz, 
der auf den Wohngebäudebereich ausgeweitet werden könnte. [297] Dies wäre ohne 
größere Anpassung ebenso möglich wie die Durchführung in kürzeren Erhebungsinter-
vallen. Sollte es langfristig gelingen, einen umfassenden systemischen Ansatz zur Be-
reitstellung von Gebäudedaten in Deutschland zu implementieren (wie der Gebäude-
kataster oder das Gebäudelogbuch, die einer regelmäßigen Aktualisierung unterlie-
gen), würden Stichprobenansätze weitgehend obsolet werden. 
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6 Fazit 

Die Anforderungen für die Wärmewende sind vielfältig. Soll Deutschland bis 2045 kli-
maneutral werden, sind Maßnahmen erforderlich, die zu einer raschen Senkung der 
THG-Emissionen im Gebäudebereich führen. Die Ertüchtigung der Gebäude ist unab-
dingbar, um die Klimaziele zu erreichen und Energiekosten langfristig zu senken. 
Gleichwohl erfordert sie kurzfristig hohe Investitionen. Zudem steigt die Zahl derer, die 
bereits heute von hohen Energiekosten überfordert sind. Dies verdeutlicht, dass eine 
sozial nachhaltige Umsetzung der Wärmewende als Teil einer umfassenden sozial-
ökologischen Transformation gestaltet werden muss, die über Maßnahmen im 
Gebäudebereich hinausgeht. 

Um den Erfolg der Wärmewende zu gewährleisten, bedarf es Maßnahmen in ei-
ner Reihe übergreifender Handlungsfelder, die in Kapitel 2 dargestellt wurden. 
Hierzu zählt in erster Linie ein geeigneter Instrumentenmix. Die CO2-Bepreisung sollte 
als Leitinstrument ökonomische Anreize für die Senkung der THG-Emissionen bieten. 
Zugleich sollten Maßnahmen – wo sinnvoll und notwendig – die CO2-Bepreisung er-
gänzen. Dazu zählen zum Beispiel über den CO2-Preis hinausgehende monetäre An-
reize sowie individualisierte Informations- und Beratungsangebote. Außerdem sollten 
soziale Aspekte bei der Ausgestaltung politischer Maßnahmen Berücksichtigung fin-
den. Daher sollten die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung rasch rückverteilt werden. 
Dafür stehen neben einem Einkommenstransfer verschiedene weitere Möglichkeiten 
zur Verfügung. Weiterhin sollten – neben den erforderlichen Infrastrukturmaßnahmen 
– technische Innovationen vorangebracht und dem Fachkräftemangel sollte begegnet 
werden. Auch hierfür werden in Kapitel 2 konkrete Maßnahmen benannt. 

Um die Wärmewende zu beschleunigen, stellen die WPBs – Gebäude mit einer 
vergleichsweise sehr niedrigen Energieeffizienz – angesichts ihres hohen Energiever-
brauchs einen essenziellen Hebel dar (siehe Kapitel 3). Im Rahmen dieser Arbeit wird 
daher vorgeschlagen, spezifische Maßnahmen zu implementieren, um eine energeti-
sche Sanierung der WPBs anzureizen. Auch wenn die ursprünglich von der Eu-
ropäischen Kommission vorgesehenen MEPS für den Wohngebäudebereich in der 
EPBD nicht umgesetzt wurden, sollte die Niedertemperaturfähigkeit von Gebäuden als 
Ziel vorgesehen werden – als Voraussetzung für die geförderte Sanierung wird ein Min-
destniveau vergleichbar mit dem KfW-Standard Effizienzhaus 70 für EZFH vorgeschla-
gen. Um dieses Ziel zu erreichen, sollte eine zeitlich gestaffelte Vorgehensweise imple-
mentiert werden. Zunächst sollten Fördermittel mit degressivem Verlauf zur Verfü-
gung gestellt werden. Zeitgleich sollten umfangreiche Beratungs- und Informati-
onsangebote für Eigentümer*innen von WPBs geschaffen werden. Die heute schon 
bestehenden Fördermittel für WPBs (WPB-Bonus) sollten dabei erhöht werden, um 
stärkere Anreize für die Sanierung der WPBs zu setzen. Als letzte Möglichkeit eines 
schrittweisen Vorgehens könnten auch verbindliche Sanierungsvorgaben (MEPS) für 
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WPBs eingeführt werden. Die eingeführten Instrumente sollten soziale Gegebenheiten 
der Eigentümer*innen berücksichtigen. Das bedeutet einerseits, dass Fördermittel 
stärker einkommensabhängig gestaltet werden, um vulnerable Gruppen verstärkt 
finanziell zu unterstützen. Andererseits sollten bei der Implementierung etwaiger Vor-
gaben Härtefallregelungen berücksichtigt werden. 

 In Kapitel 4 wurde ein besonderes Augenmerk auf Aspekte der sozialen 
Nachhaltigkeit in der Wärmewende gelegt. Im Fokus stand hier ein Dreiklang aus 
wissenschaftlich informierter Kommunikation, Teilhabe relevanter Akteure und aus-
gleichenden Maßnahmen für vulnerable Gruppen. Kommunikation ist in der Ener-
gie- und Klimapolitik von entscheidender Bedeutung als Brücke zwischen wissen-
schaftlichen Erkenntnissen, politischen Entscheidungen und dem Handeln der Bevöl-
kerung. Gezielte Strategien der Depolarisierung und eine zielgruppengerechte Kom-
munikation über spezifische und inklusive Dialogformate sind essenziell für eine starke 
demokratische Partizipation an der Energiewende. 

Wesentlich für die Akzeptanz und aktive Trägerschaft der Energiewende ist auch 
Teilhabe. Für den Aufbau von Wissen und Kompetenzen aller Beteiligten sowie für 
einen breiten Informationsaustausch braucht es zentrale und dezentrale Strukturen 
und lokale Anlaufstellen. Strategische Allianzen zwischen kommunalen Einrichtungen, 
öffentlichen oder zivilgesellschaftlichen Trägern im sozialen Bereich und privatwirt-
schaftlichen Akteuren können eine lokale beziehungsweise kommunale Verantwor-
tungsarchitektur schaffen, die für Bürger*innen zielgruppengerechte Beratungs- und 
Unterstützungsangebote bereithält. 

Im Sinne sozialer Nachhaltigkeit sollten auch bestehende Instrumente zur För-
derung von Sanierungen immer wieder kritisch hinterfragt werden. Die derzeitige Aus-
gestaltung der Modernisierungsumlage schafft beispielsweise keine ausreichenden 
Sanierungsanreize für Vermieter*innen und konfrontiert Mieter*innen eher mit Miet-
steigerungen statt Einsparungen bei den Energiekosten. Die bestehenden Alternativ-
vorschläge wie das (Teil-)Warmmietenmodell, der ökologische Mietspiegel oder eine 
einspar- beziehungsweise bewertungsbasierte Umlage können als Grundlage für eine 
Reform im Mietbereich dienen. 

Teilhabe bedeutet auch, Möglichkeiten zum eigenen Handeln zu schaffen. So 
könnte dem deutlichen Anstieg des Pro-Kopf-Flächenverbrauchs und des Energiever-
brauchs durch Maßnahmen begegnet werden, die ein breiteres Angebot für gemein-
schaftliches Wohnen und sich verändernde Bedarfe schaffen. Dies kann zum einen 
die Förderung für entsprechende Wohnformen sein, zum Beispiel Genossenschafts-
wohnungsbau, Co-Housing-Formen, gemeinschaftliche Wohnprojekte und Mehrgene-
rationenhaushalte. Zum anderen sollten Konzepte mit flexiblen Grundrissen oder teil-
baren Wohnungen verstärkt gefördert werden – beispielsweise bei öffentlichen und 
privaten Bauentscheidungen oder in Vergabeverfahren. Strukturen und Services für 
bedarfsgerechte Umzüge und Wohnungstausche können helfen, energiebezogenen 
oder sozial- und wohnungspolitisch bedingten individuellen Bedarfen zu begegnen. 

Für die strategische Ausrichtung der Wärmewende, die Formulierung entspre-
chender politischer Maßnahmen sowie deren Evaluierung ist ein guter Kenntnis-
stand über den Gebäudebestand erforderlich (siehe Kapitel 5). Die 
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Datenverfügbarkeit, -qualität und -bereitstellung sind in Deutschland jedoch unzu-
reichend. Daher sollten die Erhebungsmethoden verbessert werden: Energieausweise 
sollten vermehrt ausgestellt, vereinheitlicht und qualitativ aufgewertet werden. Auch 
weitere Erhebungsmethoden, zum Beispiel Fernerkundungs- in Verbindung mit KI-
Methoden sowie die kontinuierliche Erfassung von Messdaten über Smart Meter, bie-
ten vielversprechende Ansätze zur Sammlung von Daten, die auch für das Monitoring 
der Wärmewende benötigt werden. Um zudem die Datenverfügbarkeit im Gebäudebe-
reich zu verbessern, stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung: In einem ersten 
Schritt könnte Deutschland eine öffentlich zugängliche Energieausweisdatenbank ein-
richten. Darauf aufbauend und damit verknüpft könnte die Entwicklung eines Gebäu-
deregisters forciert werden. Mittel- bis langfristig könnte das digitale Gebäudelogbuch 
im Fokus einer zentralisierten Datenhaltung stehen, indem es bestehende Datensamm-
lungen (zum Beispiel aus Energieausweisen oder individuellen Sanierungsfahrplänen) 
verknüpft und aktualisiert. 

Die ausgewählten Schwerpunktthemen zeigen: Die Wärmewende ist ein viel-
schichtiges Unterfangen. Trotz des breiten Ansatzes in dieser Untersuchung greift 
die ESYS-Analyse nur Teilbereiche der Wärmewende auf. So schließt die fokussierte 
Betrachtung von WPBs nicht die Notwendigkeit aus, auch den restlichen Gebäudebe-
stand – insbesondere auch in Form von MFH und Nichtwohngebäuden – bis 2045 
energetisch zu ertüchtigen. Auch Neubauten – und hier im stärkeren Maße die soge-
nannten grauen Emissionen bei der Errichtung der Gebäude – spielen für die Kli-
maneutralität im Gebäudebereich eine wichtige Rolle, wurden im Rahmen dieser Stu-
die jedoch nicht vertieft betrachtet. Ebenso nicht weiter ausgeführt wurden Maßnah-
men, die Eigentümer*innen mit ausreichenden finanziellen Ressourcen zur energeti-
schen Sanierung ihrer Immobilien motivieren.  

Deutlich wird darüber hinaus auch: Innerhalb der kommenden zwanzig Jahre 
Klimaneutralität zu erreichen, ist ein ambitioniertes Unterfangen. Nur wenn die 
verschiedenen Dimensionen der Wärmewende ganzheitlich betrachtet und gemeinsam 
angegangen werden, kann das große Transformationsprojekt der sozial-ökologischen 
Wärmewende gelingen. Die in dieser Arbeit dargestellten 17 Handlungsfelder können 
einen entscheidenden Beitrag dafür leisten, dieses Ziel zu erreichen. 
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Das Akademienprojekt

Mit der Initiative „Energiesysteme der Zukunft“ geben acatech – Deutsche Akademie der Tech-
nikwissenschaften, die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina und die Union 
der deutschen Akademien der Wissenschaften Impulse für eine faktenbasierte Debatte über 
Herausforderungen und Chancen der Energiewende in Deutschland und Europa. In interdiszipli-
nären Arbeitsgruppen erarbeiten rund 160 Fachleute Handlungsoptionen für den Weg zu einer 
umweltverträglichen, sicheren und bezahlbaren Energieversorgung.

�Die Arbeitsgruppe „Energiewende der bebauten Umwelt“

Die Wärmeversorgung von Gebäuden spielt eine entscheidende Rolle in dem Bestreben, bis 
2045 Klimaneutralität zu erreichen. Bisherige Anstrengungen bezüglich der Wärmewende 
haben in den vergangenen Jahren jedoch kaum zu einer Senkung der Emissionen im Gebäu-
debereich geführt. Da die notwendigen technischen Maßnahmen das Leben der Menschen 
unmittelbar betreffen, hängt der Erfolg der Wärmewende zudem wesentlich davon ab, ob es 
gelingt, auf drängende soziale Fragen überzeugende Antworten zu finden.

Die ESYS-Arbeitsgruppe „Energiewende der bebauten Umwelt“ entwickelt Handlungsoptionen 
für eine technisch umsetzbare, sozial ausgewogene und ökonomisch effiziente „Wärmewende“ 
in Deutschland. Wie können das Wissen und Kommunikationsmaßnahmen zur Wärmewende 
verbessert werden? Welche gesellschaftlichen Hürden bestehen – und wie kann man mit ihnen 
umgehen? Was soll mit Worst Performing Buildings geschehen, also solchen, die den schlechtes-
ten Sanierungszustand aufweisen? Und wie kann diese Transformation sozial bestmöglich ausge-
staltet werden? Diese und weitere Fragen stehen im Zentrum der interdisziplinär besetzten AG.

Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe wurden in zwei Formaten aufbereitet:

1.	 	Die Analyse „Die sozial-ökologische Energiewende im Gebäudebereich“ stellt Handlungs-
felder, Herausforderungen und Hintergründe zur Energiewende im Gebäudebereich, sowie 
internationale Best Practice Beispiele in ausführlicher Form dar.

2.	 	Der Impuls „Wie gelingt die Energiewende im Gebäudebereich? Handlungsfelder für eine 
sozialverträgliche Transformation“ stellt die wesentlichen Erkenntnisse der Analyse in 
kompakter Form dar.
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